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				Kurzbeschreibung

				Alle Leistungen kennen und nutzen


Nur wer über die finanziellen Vergünstigungen und Erleichterungen bei Vorliegen einer Schwerbehinderung Bescheid weiß, kann seine Rechte gezielt wahrnehmen.


Der Ratgeber Finanzielle Hilfen für Menschen mit Behinderung informiert kompakt und verständlich über Hilfen und Nachteilsausgleiche:



	zur Bestreitung der Miet- und Wohnkosten

	zum Wohnungsumbau

	im Straßenverkehr und bei Reisen

	im Arbeitsleben

	im Steuerrecht

	bei der Kranken- und Pflegeversicherung




Ebenfalls berücksichtigt: Finanzielle Unterstützungsdienstleistungen der Bundesländer (z.B. Landesblindengeld, Bayerisches Pflegegeld).
 
  		

  		
			
				Autor

				Thomas Knoche, Diplom-Sozialpädagoge und Fachautor, seit über 30 Jahren in der Behindertenarbeit tätig und dort u.a. mit rechtlichen Fragestellungen zu Behinderung, Pflege und Nachteilsausgleiche befasst.
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         Nehmen Sie Ihre Rechte wahr

         Wer körperlich, geistig oder seelisch behindert ist oder wem eine solche Behinderung droht, hat ein Recht auf Teilhabeleistungen. Das sind Leistungen, die notwendig sind, um die Behinderung abzuwenden, zu beseitgen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mindern. Dazu gehören auch Nachteilausgleiche und insbesondere finanzielle Hilfen.

         Laut Statistischem Bundesamt (2023) leben rund 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland. Bezogen auf die gesamte Bevölkerung ist demnach jeder elfte Einwohner behindert. Das sind immerhin 9,43 Prozent. Vermutlich gehören auch Sie oder Ihr Angehöriger zu dieser Personengruppe und erhalten bereits Leistungen und Rehabilitationsmaßnahmen durch den zuständigen Sozialversicherungsträger. In dieser Situation wissen Sie auch, wie schwierig insbesondere Alltagssituationen zu bewältigen sind, wie kompliziert es werden kann, sich im Dschungel der zahlreichen gesetzgeberischen Vorgaben zurechtzufinden. Und davon gibt es im deutschen Recht reichlich, insbesondere was die Nachteilsausgleiche, Vergünstigungen, Zuschüsse und Erleichterungen in den verschiedensten Lebensbereichen betrifft, die das Handicap, mit denen der Mensch mit Behinderung zu leben hat, ausgleichen oder zumindest mindern sollen.

         Dieser Fachratgeber informiert Sie umfassend und verständlich über die „finanzielle Seite“ Ihrer Behinderung oder die Ihres Angehörigen. Er zeigt Ihnen, welche Erleichterungen und Unterstützungen es gibt und welche Sonderrechte Sie in Anspruch nehmen können. Damit möchte er Mut machen, Ihre Rechte auch einzufordern.

         Wer die Gesetzesquellen nachlesen möchte, findet den Nachweis zur einschlägigen Vorschrift am Beginn des jeweiligen Abschnitts. Viele der hier angegebenen Zahlenwerte ändern sich mit der jährlichen Rentenanpassung, einige beziehen sich auf die sozialversicherungsrechtliche Bezugsgröße zum Einkommen. Diese Daten wurden entsprechend der Rentenerhöhung zum 01.07.2024 bzw. auf die seit 01.01.2025 geltenden Werte angepasst.

         
            Thomas Knoche
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         Wer ist schwerbehindert?

         Menschen sind schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt. Die Behinderung misst sich also nach dem Grad der Behinderung (im Folgenden mit GdB abgekürzt). Dieser GdB wird auf Antrag des Betroffenen festgestellt. Die Einstufung erfolgt nach den Grundsätzen der Versorgungsmedizin-Verordnung. Bemessen wird der GdB in Zehnerschritten zwischen 20 und 100. Hat ein Mensch mehrere Beeinträchtigungen, so wird der GdB im Wege einer Gesamtschau festgesetzt. Dabei werden alle Funktionsbeeinträchtigungen berücksichtigt, die für sich betrachtet wenigstens einen Einzel-GdB von 10 haben.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Es erfolgt keine Addition der Funktionsstörungen, für die jeweils ein Einzel-GdB vergeben wird. Vielmehr ist die Ermittlung des Grads der Behinderung in Form eines Gesamt-GdB eine sehr komplexe Angelegenheit. Denn es ist in einer Gesamtschau zu beurteilen, wie sich die einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen zueinander auswirken bzw. in welchen wechselseitigen Beziehungen sie zueinander stehen. So können die Auswirkungen von einzelnen Beeinträchtigungen einander verstärken, sich überschneiden aber auch gänzlich voneinander unabhängig sein (so schon das BSG in seinem Grundsatzurteil vom 15.03.1979, BSGE 48, 82, 87). Um eine Feststellung zu treffen, fordert die zuständige Behörde von den behandelnden Ärzten in der Regel aktuelle Befundberichte an. Gegebenenfalls holt sie zudem eine versorgungsärztliche Stellungnahme oder ein ärztliches Gutachten ein und bewertet dieses. In einem Bescheid wird dann der GdB festgelegt.

         

         Leistungen und sonstige Vergünstigungen für schwerbehinderte Menschen werden im Wesentlichen nur bei Vorlage eines Schwerbehindertenausweises gewährt. Für bestimmte Arten der Schwerbehinderung werden Merkzeichen im Ausweis erteilt, die ihrerseits bestimmte Vergünstigungen zur Folge haben.

      

   
      
         Erstantrag

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 152 SGB IX

            In der Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwV) können Sie nachlesen, wie der Ausweis gestaltet ist, wie lange dieser gilt und welche Merkzeichen eingetragen werden können.

            Die Versorgungsmedizinverordnung (VersMedV) ordnet in ihrer Anlage „Versorgungsmedizinische Grundsätze zu § 2“ die verschiedenen Behinderungen und die damit verbundenen Einschränkungen jeweils einem GdB (Einzel-GdB) zu.

         

         Der Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis muss beim zuständigen Versorgungsamt bzw. der nach Landesrecht zuständigen Behörde gestellt werden (z. B. in Baden-Württemberg das jeweilige Landratsamt, in Bayern das Zentrum Bayern Familie und Soziales im jeweiligen Regierungsbezirk, in Nordrhein-Westfalen die Kreisverwaltung). Dort werden das Vorliegen einer Behinderung, der GdB und weitere gesundheitliche Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen geprüft. Die Antragstellung kann zunächst formlos erfolgen. Auf ein formloses Schreiben hin wird Ihnen ein Antragsvordruck zugeschickt. Der Antrag und das Verfahren sind für den Antragsteller kostenfrei.

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Mittlerweile können in vielen Bundesländern die Antragsvordrucke online abgerufen werden. Eine Übersicht inklusive Download-Möglichkeit findet sich auf: www.einfach-teilhaben.de (dort unter der Rubrik „Schwerbehinderung“).

         

         Zur Prüfung werden vom Amt außer Angaben zur Person auch Angaben zu den Gesundheitsstörungen, zu ärztlichen Behandlungen, Krankenhausaufenthalten, Rehabilitationsverfahren etc. benötigt. Wenn sich Unterlagen über Ihren Gesundheitszustand (z. B. Befundberichte, ärztliche Gutachten, Pflegegutachten, Labor- und Röntgenbefunde) in Ihrem Besitz befinden, die nicht älter als zwei Jahre sind, sollten Kopien davon gleich zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Verfügen Sie über keine Unterlagen, so werden diese vom Amt angefordert. Sie werden daher im Antrag aufgefordert, die Anschriften der behandelnden Ärzte anzugeben, damit eine entsprechende Arztanfrage gestellt werden kann. Im Antrag müssen Sie dazu eine entsprechende Einverständniserklärung unterschreiben.

         Sobald die notwendigen medizinischen Unterlagen vorliegen, werden sie an den ärztlichen Dienst der zuständigen Behörde bzw. einen Gutachter weitergeleitet. Dort erfolgt die Auswertung der Unterlagen nach den Maßgaben der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV). Mithilfe des Gutachtens entscheidet das Versorgungsamt über das Vorliegen einer Behinderung, den GdB und über die entsprechenden Merkzeichen. Wenn mehrere Behinderungen festgestellt werden, wird ein Gesamt-GdB gebildet.

         Ein Feststellungsbescheid wird erteilt, wenn ein GdB von wenigstens 20 vorliegt. Liegt der festgestellte GdB unter 20, gibt es weder Bescheinigung noch Ausweis.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            
               Als schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX gelten Menschen, bei denen ein GdB von wenigstens 50 vorliegt. Erst dann wird ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt. Menschen mit Behinderungen mit einem GdB von weniger als 50, aber mindestens 30, die infolge ihrer Behinderung keinen geeigneten Arbeitsplatz erlangen oder behalten können, werden von der Agentur für Arbeit schwerbehinderten Menschen gleichgestellt.

         

      

   
      
         Verschlimmerungsantrag

         Verschlechtert sich der Gesundheitszustand, kann ein Antrag zur Neufeststellung des GdB (sog. Verschlimmerungsantrag) gestellt werden. Hierzu ist wie beim Erstantrag zu verfahren. Behandelnde Ärzte und Krankenhäuser werden dann erneut um Auskunft gebeten.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Ergibt die Prüfung der Voraussetzungen, dass sich der Gesundheitszustand gebessert hat oder die vorherige Bewertung unrichtig war, kann der GdB herabgesetzt werden.

         

      

   
      
         Gültigkeit und Verlängerung des Ausweises

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 152 Abs. 5 SGB IX

         

         Die Dauer der Gültigkeit eines Schwerbehindertenausweises ist auf dem Behördenanschreiben, das dem Schwerbehindertenausweis beiliegt, und auf dem Schwerbehindertenausweis selbst (Monats- und Jahresangabe auf der Vorderseite des Ausweises) ersichtlich. Die maximale Gültigkeitsdauer beträgt fünf Jahre. Dasselbe gilt entsprechend auch für eine Verlängerung des Ausweises.

         Bei Kindern wird der Ausweis auf das 10. Lebensjahr befristet. Bei einem Alter zwischen zehn und 15 Jahren kann der Schwerbehindertenausweis bis zum 20. Lebensjahr befristet werden. 

         Bei in Deutschland lebenden Ausländern ist die Gültigkeitsdauer des Schwerbehindertenausweises maximal bis zum Ablauf der Gültigkeit des Aufenthaltstitels, der Aufenthaltsgestattung oder der Arbeitserlaubnis festgelegt.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            
               Liegen Diagnosen vor, die eine Änderung des Gesundheitszustands nicht erwarten lassen, kann der Ausweis in vielen Bundesländern auch unbefristet ausgestellt werden.

         

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Beantragen Sie rechtzeitig (rund drei Monate vor Ablauf) eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer. Eine Verlängerung ist zweimal möglich; danach muss ein neuer Ausweis beantragt und ausgestellt werden. Dazu ist ein neues Lichtbild erforderlich.

         

         Verbessert oder verschlechtert sich der Gesundheitszustand wesentlich, sind Inhaber des Schwerbehindertenausweises verpflichtet, dies dem Versorgungsamt mitzuteilen, damit gegebenenfalls der GdB und die Merkzeichen neu festgesetzt werden können.

      

   
      
         Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis

         Um bestimmte Rechte in Anspruch nehmen zu können (z. B. unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr), muss im Schwerbehindertenausweis das jeweilige Merkzeichen eingetragen sein. Die unterschiedlichen Merkzeichen werden nachfolgend beschrieben.

         
            
               G: Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 229 Abs. 1 SGB IX

               Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung, dort Teil D Nr. 1

            

            Dieses Merkzeichen wird im Ausweis eingetragen, wenn der Betroffene in seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich eingeschränkt ist. Die Betroffenen sind aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung nicht in der Lage, Wegstrecken im Ortsverkehr, die üblicherweise altersunabhängig und ohne Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse zu Fuß zurückgelegt werden können, ohne Gefahr für sich oder andere zurückzulegen.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               
                  Nach aktueller Rechtsprechung gilt als ortsübliche Wegstrecke eine Strecke von etwa zwei Kilometern, die in etwa einer halben Stunde zurückgelegt wird.

            

            In vielen Fällen resultiert die Einschränkung aus einem eingeschränkten Gehvermögen. Diese erhebliche Gehbehinderung kann von einer Funktionsstörung der unteren Gliedmaßen und/oder der Lendenwirbelsäule ausgehen und muss als Einzel-GdB 50 – bei bestimmten Ausnahmen mindestens 40 – betragen, um für das Merkzeichen relevant zu sein.

            Die Bewegungsunfähigkeit kann aber auch durch Erkrankung innerer Organe (z. B. Herz- oder Atmungsinsuffizienz) oder durch Anfälle (z. B. Epilepsie, Schockzustände) verursacht werden.

            Die Voraussetzung für das Merkzeichen G kann zudem erfüllt sein, wenn die Orientierungsfähigkeit des Menschen mit Behinderung erheblich gestört ist (z. B. alleinige Sehbehinderung ab einem GdB von 70). Liegt der GdB in dem Fall unter 70 (z. B. 50 oder 60), kann die Voraussetzung auch erfüllt sein, wenn die Kombination mit einer anderen Behinderung (Störung der Ausgleichsfunktion – z. B. Schwerhörigkeit beidseitig) einen GdB von 70 ergibt.

         

         
            
               aG: Außergewöhnliche Gehbehinderung

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 229 Abs. 3 SGB IX

            

            Dieses Merkzeichen wird im Ausweis eingetragen, wenn sich der Betroffene nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung fortbewegen kann. 

            Schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung sind Personen mit einer erheblichen mobilitätsbezogenen Teilhabebeeinträchtigung, die einem GdB von mindestens 80 entspricht. 

            Eine erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung liegt vor, wenn sich der Betroffene wegen der Schwere seines Leidens dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb seines Kraftfahrzeuges bewegen kann. Hierzu zählen insbesondere Menschen, die aufgrund der Beeinträchtigung der Gehfähigkeit und Fortbewegung – dauerhaft auch für sehr kurze Entfernungen – aus medizinischer Notwendigkeit auf die Verwendung eines Rollstuhls angewiesen sind.

            Auch andere Gesundheitsstörungen können dazu führen, dass sich jemand dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb seines Kraftfahrzeugs fortbewegen kann. Dies kann beispielsweise der Fall sein bei Störungen

            
               	
                  bewegungsbezogener Funktionen (z. B. Funktionsverlust beider Beine ab Oberschenkelhöhe oder einem Funktionsverlust eines Beines ab Oberschenkelhöhe ohne Möglichkeit der prothetischen oder orthetischen Versorgung, insbesondere bei Doppeloberschenkelamputierten und Hüftexartikulierten),

               

               	
                  neuromuskulärer oder mentaler Funktionen (z. B. Gangstörungen mit der Unfähigkeit, ohne Unterstützung zu gehen oder wenn eine dauerhafte Rollstuhlbenutzung erforderlich ist, insbesondere bei Querschnittslähmung, Multipler Sklerose, Amyotropher Lateralsklerose – ALS, Parkinsonerkrankung),

               

               	
                  des kardiovaskulären oder des Atmungssystems (z. B. schwerste Einschränkung der Herzleistungsfähigkeit oder bei schwersten Gefäßerkrankungen wie arterieller Verschlusskrankheit),

               

            

            Auch eine starke Auszehrung und ein fortschreitender Kräfteverfall aufgrund eines metastasierenden Tumorleidens können dazu führen, dass sich eine Person dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeuges fortbewegen kann. Somit kann auch bei einem fortgeschrittenen Krebsleiden die Bewilligung des Merkzeichens aG möglich sein.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Grundsätzlich gilt:
               Die Fortbewegung muss auf das Schwerste eingeschränkt sein. Eine Einschränkung des Orientierungsvermögens allein reicht hierfür nicht aus.

            

         

         
            
               H: Hilflosigkeit

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 33b Abs. 6 Satz 3 EStG

               Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung, dort Teil A Nr. 4

            

            Als „hilflos“ wird eine Person angesehen, wenn sie für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages dauernd fremder Hilfe bedarf. Diese benötigte Hilfe darf nicht nur vorübergehend sein; wie im sonstigen Sozialrecht geht man hier von einem Zeitraum länger als sechs Monate aus.

            Häufig und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen sind zum Beispiel An- und Auskleiden, Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Verrichten der Notdurft. Außerdem sind notwendige körperliche Bewegung, geistige Anregung und Möglichkeiten zur Kommunikation zu berücksichtigen.

            Bei einer Reihe schwerer Behinderungen, die aufgrund ihrer Art und besonderen Auswirkungen regelhaft Hilfeleistungen in erheblichem Umfang erfordern, wird im Allgemeinen ohne nähere Prüfung angenommen, dass die Voraussetzungen für das Vorliegen von Hilflosigkeit erfüllt sind:

            
               	
                  Dies gilt stets bei Blindheit und hochgradiger Sehbehinderung, sowie bei Querschnittslähmung und anderen Behinderungen, die auf Dauer und ständig – auch innerhalb des Wohnraums – die Benutzung eines Rollstuhls erfordern.

               

               	
                  In der Regel wird Merkzeichen „H“ auch bei Hirnschäden, Anfallsleiden, geistiger Behinderung und Psychosen ohne nähere Prüfung vergeben, wenn diese Behinderungen allein einen Grad der Behinderung von 100 bedingen. 

               

               	
                  Dies gilt auch bei Verlust von zwei oder mehr Gliedmaßen, ausgenommen Unterschenkel- oder Fußamputation beiderseits.

               

            

            Führt eine Behinderung zu dauerndem Krankenlager, so sind ebenfalls die Voraussetzungen für die Annahme von Hilflosigkeit erfüllt. Dauerndes Krankenlager setzt nicht voraus, dass der Mensch mit Behinderung das Bett überhaupt nicht verlassen kann.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Die Feststellungen einer Pflegeklasse zur Pflegebedürftigkeit führen nicht automatisch zur Eintragung des Merkzeichens „H“ in den Schwerbehindertenausweis.

            

         

         
            
               Bl: Blindheit

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 72 Abs. 5 SGB XII

               Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung, dort Teil A Nr. 6

            

            Blind ist, wem das Augenlicht vollständig fehlt. Als blind ist zur Bewilligung des Merkzeichens Bl auch ein Mensch anzusehen, dessen Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht beidäugig mehr als 0,02 (1/50) beträgt. Dem gleichgestellt sind andere Störungen des Sehvermögens (z. B. Gesichtsfeldeinengungen), wenn durch diese nur noch obige Sehschärfe erreicht werden kann (hochgradige Sehbehinderung).

            Blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen sind als hilflos anzusehen (Merkzeichen „H“). Ihnen steht eine Begleitperson im Straßenverkehr (Merkzeichen „B“) zu.

         

         
            
               Gl: Gehörlosigkeit

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung, dort Teil D Nr. 4

            

            Dieses Merkzeichen erhalten nicht nur gehörlose, sondern auch hörbehinderte Menschen mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit beiderseits, wenn daneben schwere Sprachstörungen (schwer verständliche Lautsprache, geringer Sprachschatz) vorliegen. Das sind in der Regel Hörbehinderte, bei denen die an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit angeboren oder in der Kindheit erworben worden ist.

         

         
            
               TBl: Taubblindheit

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 3 Abs. 1 Nr. 8 Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwV)

            

            Der schwerbehinderte Mensch ist taubblind, wenn er wegen einer Störung der Hörfunktion mindestens einen GdB von 70 und zugleich aufgrund einer Störung des Sehvermögens einen GdB von 100 hat.

            Die Beeinträchtigungen der Teilhabe der vom Merkzeichen erfassten Personengruppe sind äußerst heterogen, so dass sich einheitliche konkrete Bedarfe nicht ermitteln lassen. Deswegen ist das Merkzeichen mit keinem konkreten bundesrechtlichen Nachteilsausgleich verbunden. Es kommt als Nachweis für die Rundfunkbeitragsbefreiung nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in Betracht, sofern die für das Rundfunkwesen ausschließlich zuständigen Länder dies festlegen. Das Merkzeichen umfasst nicht automatisch die Nachteilsausgleiche für blinde und gehörlose Menschen wie zum Beispiel Landesblindengeld, Landesgehörlosengeld oder steuerliche Nachteilsausgleiche. Deshalb werden die Merkzeichen „Bl“ (blind) und „Gl“ (gehörlos) bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen zusätzlich zum Merkzeichen „TBl“ in den Schwerbehindertenausweis eingetragen.

            Dieses zum 01.01.2017 eingeführte Merkzeichen geht auf Forderungen der Verbände behinderter Menschen zurück, für den betroffenen Personenkreis ein eigenes Merkzeichen zu schaffen. Wie oben beschrieben leiten sich derzeit noch keine eigenständigen Nachteilsausgleiche ab. Als Betroffener sollte man dennoch dieses Merkzeichen beantragen, da es helfen kann, taubblindenspezifische Bedarfe (z. B. passende Hilfsmittel wie etwa eine Vibrationssignalanlage) bei Krankenkassen leichter durchzusetzen.

            Hingewiesen sei noch auf die Möglichkeit, sich vom Rundfunkbeitrag befreien zu lassen (siehe dazu die Ausführungen beim Merkzeichen „RF“).

         

         
            
               B: Berechtigt zur Mitnahme einer Begleitperson

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 229 Abs. 2 SGB IX

            

            Schwerbehinderte Menschen, die regelmäßig Hilfe bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln benötigen (Ein- und Ausstiegshilfe, Hilfe während der Fahrt, Hilfen zum Ausgleich von Orientierungsstörungen), erhalten das Merkzeichen B. Die Notwendigkeit zur Mitnahme einer Begleitperson muss nachgewiesen werden. Die ständige Begleitung muss folgenden Zweck erfüllen:

            
               	
                  Vorbeugen von Gefahren für sich oder für andere

               

               	
                  Gewährleistung von Hilfestellung zum Ausgleich von Orientierungsstörungen

               

            

            Eine Berechtigung für eine ständige Begleitung bei schwerbehinderten Menschen (bei denen die Voraussetzungen für die Merkzeichen „aG“, „G“, „Gl“ oder „H“ vorliegen) wird dann als gegeben angesehen, wenn dieser Personenkreis bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge seiner Behinderung regelmäßig auf fremde Hilfe angewiesen ist. Dies gilt insbesondere für querschnittgelähmte, blinde und sehbehinderte, hörbehinderte, geistig behinderte Menschen, Ohnhänder und Anfallskranke.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Der Berechtigte darf im öffentlichen Personenverkehr ohne Kilometerbegrenzung eine Begleitperson kostenlos mitnehmen, auch wenn er selbst eine Fahrkarte erwerben muss (siehe dazu ausführlich in Kapitel 2).

            

            Mehraufwendungen, die dem schwerbehinderten Menschen auf einer Urlaubsreise durch Kosten für Fahrten, Unterbringung und Verpflegung der Begleitperson entstehen, können bis zu 767 Euro zusätzlich zum Behinderten-Pauschbetrag (siehe dazu Kapitel 5 „Steuerliche Erleichterungen“) als außergewöhnliche Belastung bei der Steuer angesetzt werden (§§ 33, 33b Abs. 3 Satz 3 EStG, Urteil des BFH vom 04.07.2002, Az. III R 58/98). Die 767 Euro (bzw. 1.500 DM im Urteil), entsprachen den durchschnittlichen Ausgaben einer Person pro Jahresurlaub. Mittlerweile (2022) betragen laut statista.com die durchschnittlichen Urlaubskosten pro Person 1.170 Euro.

         

         
            
               RF: Ermäßigung bzw. Befreiung vom Rundfunkbeitrag

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 4 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

            

            Mit diesem Merkzeichen können die gesundheitlichen Voraussetzungen für eine Befreiung bzw. Ermäßigung des Rundfunkbeitrags nachgewiesen werden. Das Merkzeichen erhalten:

            
               	
                  blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbehinderte Menschen mit einem GdB von wenigstens 60 allein wegen der Sehbehinderung.

               

               	
                  hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen eine ausreichende Verständigung über das Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist.

               

               	
                  Menschen mit Behinderung, deren GdB nicht nur vorübergehend wenigstens 80 beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können.

               

            

            Voraussetzung ist hier, dass eine Teilnahme auch mithilfe von Begleitpersonen und technischen Hilfsmitteln (z. B. Rollstuhl, Inkontinenzartikeln) nicht möglich ist. Auch muss die Teilnahme an Veranstaltungen jeglicher Art ausgeschlossen sein, es dem Menschen mit Behinderung also allgemein unmöglich oder unzumutbar sein, öffentliche Veranstaltungen zu besuchen.

            Bei Vorliegen des Merkzeichens „RF“ gibt es auch Vergünstigungen bei den Tarifen der Deutschen Telekom (sog. Sozialtarif).

            Nähere Informationen zum Rundfunkbeitrag und zum Sozialtarif finden Sie in Kapitel 3.

         

      

   
      
         Rückwirkende Anerkennung

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 152 Abs. 1 Satz 2 SGB IX

         

         Grundsätzlich wird im Bescheid als Feststellungszeitpunkt das Datum der Antragstellung verwendet; der Gültigkeitsbeginn des Schwerbehindertenausweises leitet sich also vom Tag der Antragstellung ab (nicht vom Tag der Bescheiderstellung!).

         Auf Antrag kann festgestellt werden, dass ein GdB oder gesundheitliche Merkmale bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegen haben. Dazu muss aber ein besonderes Interesse glaubhaft gemacht werden (z. B. rückwirkende Feststellung, um eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen abschlagsfrei beziehen zu können). Aussagekräftige Arztbefunde oder Krankenhausberichte sollten belegen, dass zum gewünschten Zeitpunkt die funktionellen Einschränkungen bereits in diesem Ausmaß vorhanden waren. 

      

   
      
         Sondergruppen (VB, EB, 1. Kl.)

         Diese Merkzeichen werden auf der Vorderseite des Ausweises eingetragen. Der Eintrag „VB“ (Versorgungsberechtigt) erfolgt, wenn der schwerbehinderte Mensch wegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenigstens 50 Anspruch auf eine Versorgung nach anderen Bundesgesetzen hat.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Der Eintrag erfolgt auch, wenn die Minderung der Erwerbsfähigkeit wegen Zusammentreffens mehrerer Ansprüche auf Versorgung in ihrer Gesamtheit wenigstens 50 beträgt.

         

         Der Eintrag „EB“ (Entschädigung nach dem Bundesentschädigungsgesetz) erfolgt, wenn der Betroffene wegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenigstens 50 Entschädigung nach § 28 Bundesentschädigungsgesetz (BEG) erhält.

         Schwerkriegsbeschädigte Menschen mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 70 und bei denen eine ständige Unterbringung in der 1. Klasse erforderlich ist, erhalten das Merkzeichen „1. Kl“. Sie können dann mit einem Ticket der 2. Klasse in der 1. Klasse Platz nehmen.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Ausweisinhaber mit den Merkzeichen „VB“ und „EB“ und Kriegsbeschädigte erhalten ebenfalls die Wertmarke für ein Jahr kostenlos sowie eine 100-prozentige Kfz-Steuerbefreiung.

         

      

   
      
         
2. Nachteilsausgleiche Mobilität, Reisen

      
         	
            Wertmarke: Beiblatt zum Schwerbehindertenausweis
         

         	
            Kostenlose Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr
         

         	
            Reisen im Fernverkehr mit der Deutschen Bahn
         

         	
            Erleichterungen im Flugverkehr
         

         	
            Parkerleichterungen, Behindertenparkplatz
         

         	
            Fahren in Umweltzonen
         

         	
            Vergünstigungen beim Autokauf
         

         	
            Behinderten-Fahrdienste
         

         	
            Rabatt in der Kfz-Versicherung
         

         	
            Behindertentoilette
         

         	
            Befreiung von der Gurtpflicht
         

      

   
      
         Wertmarke: Beiblatt zum Schwerbehindertenausweis

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 228 Abs. 2 Satz 5 SGB IX

            Bekanntmachung über die Anpassung der Eigenbeteiligung für die unentgeltliche Beförderung 

            § 3a Schwerbehindertenausweisverordnung

         

         Schwerbehinderte Menschen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind, haben Anspruch darauf, im öffentlichen Personennahverkehr unentgeltlich befördert zu werden, wie im Folgenden noch ausführlicher erklärt wird. Um die unentgeltliche Beförderung nutzen zu können, wird neben dem Schwerbehindertenausweis mit dem entsprechenden Merkzeichen auch ein Beiblatt mit Wertmarke benötigt.

         Dieses Beiblatt mit Wertmarke dient als Nachweis für die Berechtigung, kostenlos mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu fahren. Die Wertmarke gilt ab dem Kalendermonat, der auf ihr eingetragen ist. Dieser Monat kann vom Schwerbehinderten selbst bestimmt werden.

         Die Kosten für die Wertmarke betragen derzeit für ein halbes Jahr 46 Euro und für ein ganzes Jahr 91 Euro. Sie müssen in der Regel vom Inhaber des Schwerbehindertenausweises selbst gezahlt werden.

         Für blinde (Merkzeichen „Bl“) oder hilflose (Merkzeichen „H“) Menschen wird die Wertmarke kostenfrei abgegeben.

         Auch Personen, die folgende Sozialleistungen beziehen, erhalten auf Antrag die Wertmarke kostenfrei:

         
            	
               Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende = Bürgergeld)

            

            	
               Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII (Sozialhilfe)

            

            	
               Leistungen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

            

            	
               Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem SGB XIV (Soziale Entschädigung)

            

            	
               Schwerkriegsbeschädigte und Personen mit Merkzeichen „VB“ oder „EB“, die mindestens seit dem 01.10.1979 wegen ihrer Schädigungsfolgen die Freifahrtberechtigung haben.

            

         

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Wertmarken, die für ein Jahr ausgegeben werden, können bis spätestens ein halbes Jahr vor Ablauf der Gültigkeitsdauer zurückgegeben werden. Auf Antrag wird dann die Hälfte der Gebühr erstattet. Entsprechendes gilt für den Fall, dass der schwerbehinderte Mensch vor Ablauf eines halben Jahres der Gültigkeitsdauer der Jahreswertmarke stirbt.

         

      

   
      
         Kostenlose Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 228 Abs. 1 SGB IX

         

         Alle Menschen mit Behinderung, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „G“, „aG“, „H“, „Bl“ oder „GI“ haben und ein Beiblatt mit gültiger Wertmarke besitzen, können die unentgeltliche Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln beanspruchen.

         Die Freifahrtberechtigung gilt in allen Stadtbussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie bundesweit in den Zügen des Nahverkehrs der Deutschen Bahn AG.

         Bei diesen Fahrten dürfen auch Handgepäck, ein Rollstuhl oder sonstige orthopädische Hilfsmittel sowie ein Blindenführhund kostenlos mitgenommen werden.

         Sofern die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson durch den Eintrag des Merkzeichens „B“ im Ausweis nachgewiesen ist, wird auch die Begleitperson des Schwerbehinderten unentgeltlich befördert. Dies gilt auch, wenn der schwerbehinderte Mensch keine Wertmarke beantragt hat und deshalb selbst nicht freifahrtberechtigt ist.

         Ausdrücklich gestattet ist seit dem 01.07.2021 die Mitführung eines Assistenzhundes, wenn er die entsprechende Zertifizierung nach § 12e Absatz 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes nachweisen kann. Zu den Assistenzhunden gehören auch Blindenführhunde. Wenn sie von der gesetzlichen Krankenkasse als „Hilfsmittel“ im Sinne des § 33 SGB V finanziert werden, existiert für diese allerdings bereits seit langem ein umfangreiches Prüf- und Anforderungsprogramm. Die Regelungen zur Ausbildung und Prüfung im Behindertengleichstellungsgsetz (§§ 12f ff. BGG) gelten für Blindenführhunde daher nicht. Wer mehr Informationen über Assistenzhunde benötigt, kann diese auf www.assistenzhunde-zentrum.de finden. 

         
            
               [image: Block Wichtig]Aber:
            Die Freifahrt darf mit diesen Merkzeichen nur dann beansprucht werden, wenn der Mensch mit Behinderung keine Kfz-Steuerermäßigung erhält. Schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen „aG“ dürfen hingegen sowohl die Freifahrt (gültige Wertmarke erforderlich) als auch eine Kfz-Steuerbefreiung beanspruchen (siehe zur Kraftfahrzeugsteuer auch Kapitel 5).

         

         Je nach Beeinträchtigung darf die unentgeltliche Beförderung nur dann beansprucht werden, wenn der Mensch mit Behinderung keine Kfz-Steuerermäßigung oder Befreiung von dieser Steuer erhält. Dabei gilt: 

         
            	
               Bei Merkzeichen „G“ oder „GI“ kann alternativ entweder die unentgeltliche Beförderung oder eine Kfz-Steuerermäßigung gewählt werden. 

            

            	
               Beim Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ dagegen kann neben der unentgeltlichen Beförderung zusätzlich auch eine Kfz-Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden. 

                

            

         

         In der Übersicht stellt sich dies wie folgt dar:

         
            
               
               
               
               
            
            
               
                  	Merkzeichen
                  	Wertmarke
                  	und/oder
                  	Kfz-Steuerermäßigung
               

            
            
               
                  	G
                  	46 EUR (Halbjahr) bzw. 
91 EUR (ganzes Jahr)
                  	oder
                  	  50 %
               

               
                  	Gl
                  	46 EUR (Halbjahr) bzw. 
91 EUR (ganzes Jahr)
                  	oder
                  	  50 %
               

               
                  	aG
                  	46 EUR (Halbjahr) bzw. 
91 EUR (ganzes Jahr)
                  	und
                  	100 %
               

               
                  	H
                  	Kostenlos für ein Jahr
                  	und
                  	100 %
               

               
                  	Bl
                  	Kostenlos für ein Jahr
                  	und
                  	100 %
               

               
                  	Kriegsbeschädigte
                  	Kostenlos für ein Jahr
                  	und
                  	100 %
               

               
                  	VB
                  	Kostenlos für ein Jahr
                  	und
                  	100 %
               

               
                  	EB
                  	Kostenlos für ein Jahr
                  	und
                  	100 %
               

            
         

      

   
      
         Reisen im Fernverkehr mit der Deutschen Bahn

         Im Fernverkehr gelten die Regelungen zur Kostenbefreiung der Beförderung nicht. Der schwerbehinderte Mensch muss hier eine Fahrkarte lösen. Allerdings gibt es auch hier einige Vorteile, die der schwerbehinderte Mensch in Anspruch nehmen kann.

         Dagegen gelten für die Begleitperson und/oder einen Hund die gleichen Regelungen wie im Nahverkehr. Für sie besteht also auch hier eine kostenfreie Mitnahmeberechtigung.

         
            
               Verbilligte Bahncard

            Schwerbehinderte Menschen mit einem GdB von mindestens 70 erhalten auf die BahnCard 25 oder BahnCard 50 der Deutschen Bahn einen Preisnachlass. Bei der BahnCard 100 dagegen gewährt die Bahn keine Schwerbehindertenermäßigung. Aktuelle Preise (Stand 2024):

            
               	
                  BahnCard 25 (2. Klasse): 40,90 Euro pro Jahr (statt 62,90 Euro)

               

               	
                  BahnCard 50 (2. Klasse): 122,00 Euro pro Jahr (statt 244,00 Euro) 

               

            

            Beim Kauf der Bahncard wird der Schwerbehindertenausweis als Nachweis benötigt.

         

         
            
               Kostenlose Platzreservierung in IC-, ICE- und EC-Zügen

            Wer auf einen Rollstuhl angewiesen oder sehbehindert bzw. blind ist und im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „B“ (ständige Begleitung) hat, kann eine kostenfreie Platzreservierung in allen IC-, ICE-, EC- und IR-Zügen im Service- bzw. Großraumwagen der 2. Klasse für sich und seine Begleitung buchen.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               In internationalen Reisezügen ist eine kostenlose Abteilreservierung für Rollstuhlfahrer nur dann möglich, wenn der Einsteigebahnhof im Bereich der Deutschen Bahn AG liegt.

            

            
               
                  [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
               Züge, die rollstuhlgerechte Wagen führen, sind im Zugverzeichnis zum Kursbuch durch ein Rollstuhlsymbol gekennzeichnet.

            

         

         
            
               Reisen in der 1. Wagenklasse 

            Schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen „1. Kl.“ können mit Fahrscheinen für die 2. Wagenklasse in Zügen der Deutschen Bahn AG die 1. Klasse benutzen. Dieses Merkzeichen wird ausschließlich Schwerkriegsbeschädigten und Verfolgten im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes zuerkannt. Dabei wird ein GdB von wenigstens 70 bei besonders gravierenden körperlichen Behinderungen vorausgesetzt. 

            Ein kostenloses „Upgrade“ in die 1. Wagenklasse erfolgt auch nur, wenn der auf den anerkannten Schädigungsfolgen beruhende körperliche Zustand bei Eisenbahnfahrten die Unterbringung in der 1. Klasse erfordert.

         

         
            
               Gepäck und Hilfsmittel

            Schwerbehinderten Menschen im Besitz eines Ausweises mit Merkzeichen „G“ werden das Handgepäck, ein Krankenfahrstuhl/Rollstuhl mit einem Gewicht bis zu 100 kg und sonstige orthopädische Hilfsmittel kostenfrei befördert. Hilfsmittel über 31,5 kg müssen fahrbar sein sowie stufenfrei abgeholt und zugestellt werden können.

         

         
            
               Reisen ins Ausland

            Im internationalen Fernverkehr wird die Begleitperson von Rollstuhlfahrern und blinden Menschen (Merkzeichen „Bl“) in vielen europäischen Staaten kostenlos befördert. Die Begleitperson erhält dazu eine sogenannte Nullpreis-Fahrkarte. Diese Fahrkarte muss in Deutschland ausgestellt worden sein (bzw. in dem Staat, in dem der Schwerbehindertenausweis ausgestellt wurde).

            Durch Internationale Beförderungsbedingungen werden die Mitnahmeregelungen von Begleitpersonen und Begleithunden im internationalen Verkehr geregelt. 

            Das SCIC-NRT-Abkommen schlüsselt die Teilnahmeländer und die spezifischen Bestimmungen für Begleitpersonen je nach Art des Handicaps auf (Stand: 12.07.2024):

            
               
                  Begleitpersonen für blinde Menschen, Blindenführhund

               Beförderer, die die Mitnahme einer kostenfreien Begleitperson bzw. eines kostenfreien Blindenführhundes akzeptieren:

               
                  	
                     BDZ Bulgarische Eisenbahnen

                  

                  	
                     CD Tschechische Bahnen

                  

                  	
                     CFL Luxemburgische Eisenbahnen

                  

                  	
                     CFR Calatori Rumänische Eisenbahnen

                  

                  	
                     DB Deutsche Bahn AG

                  

                  	
                     DSB Dänische Staatsbahnen

                  

                  	
                     HZ Kroatische Eisenbahnen

                  

                  	
                     MAV/GYSEV Ungarische Staatsbahnen

                  

                  	
                     NS Niederländische Eisenbahnen

                  

                  	
                     ÖBB Österreichische Bundesbahnen

                  

                  	
                     PKP Intercity Polnische Staatsbahnen

                  

                  	
                     SBB/CFF Schweizerische Bundesbahnen

                  

                  	
                     SNCB/NMBS Belgische Eisenbahnen

                  

                  	
                     SNCF Französische Eisenbahnen

                  

                  	
                     SV Serbische Eisenbahn

                  

                  	
                     SZ Slowenische Staatsbahnen

                  

                  	
                     TI Italienische Staatsbahnen

                  

                  	
                     TRAINOSE Griechische Eisenbahnen

                  

                  	
                     ZPCG Eisenbahnen Montenegros

                  

                  	
                     ZRSM Nordmazedonische Eisenbahnen

                  

                  	
                     ZSSK Slowakische Bahnen

                  

               

            

            
               
                  Begleitpersonen für Rollstuhlfahrer

               Beförderer, die die Mitnahme einer kostenfreien Begleitperson akzeptieren:

               
                  	
                     CD Tschechische Bahnen

                  

                  	
                     CFL Luxemburgische Eisenbahnen

                  

                  	
                     DB Deutsche Bahn AG

                  

                  	
                     DSB Dänische Staatsbahnen

                  

                  	
                     MAV-Start/GYSEV Ungarische Eisenbahnpersonenverkehr AG

                  

                  	
                     NS Niederländische Eisenbahnen

                  

                  	
                     ÖBB Österreichische Bundesbahnen

                  

                  	
                     SBB/CFF Schweizerische Bundesbahnen

                  

                  	
                     SNCB/NMBS Belgische Eisenbahnen

                  

                  	
                     SZ Slowenische Staatsbahnen

                  

                  	
                     TRAINOSE Griechische Eisenbahn

                  

                  	
                     ZSSK Slowakische Bahnen

                  

               

            

            
               
                  Begleitpersonen für sonstige Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität, Assistenzhund

               Beförderer, die die Mitnahme einer kostenfreien Begleitperson bzw. kostenfreien Assistenzhundes akzeptieren:

               
                  	
                     CD Tschechische Bahnen

                  

                  	
                     CFL Luxemburgische Eisenbahnen

                  

                  	
                     DB Deutsche Bahn AG

                  

                  	
                     DSB Dänische Staatsbahnen

                  

                  	
                     NS Niederländische Eisenbahnen

                  

                  	
                     ÖBB Österreichische Bundesbahnen

                  

                  	
                     SBB/CFF Schweizerische Bundesbahnen

                  

                  	
                     SNCB/NMBS Belgische Eisenbahnen

                  

                  	
                     TRAINOSE Griechische Eisenbahn

                  

                  	
                     ZSSK Slowakische Bahnen

                  

               

            

            
               
                  [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
               Die Mobilitätsservice-Zentrale der Deutschen Bahn beantwortet Fragen zu Bahnreisen von Menschen mit Behinderung:

               
                  	
                     Tel. 030 65212888

                  

                  	
                     E-Mail: msz@deutschebahn.com

                  

                  	
                     Internet: www.bahn.de/barrierefrei
                     

                  

               

            

         

      

   
      
         Erleichterungen im Flugverkehr

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            Verordnung EG Nr. 1107/2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität

         

         Die EU-Verordnung Nr. 1107/2006 enthält Vorschriften für den Schutz und die Hilfeleistung für behinderte Flugreisende und Flugreisende mit eingeschränkter Mobilität, die diese Personen vor Diskriminierung schützen und sicherstellen sollen, dass sie Hilfe erhalten. So Artikel 1 der Verordnung, die europaweit unmittelbar gilt. Nach dieser Verordnung haben Menschen mit Behinderung grundsätzlich einen Anspruch auf Beförderung. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Beförderung physisch unmöglich ist (z. B. weil die Tür des Flugzeugs nicht groß genug ist) oder wenn Sicherheitsvorschriften, die in einer Rechtsvorschrift festgelegt oder von der Luftfahrtbehörde angeordnet wurden, entgegenstehen.

         Flughafenbetreiber müssen behinderten Personen und Personen mit eingeschränkter Mobilität bestimmte kostenlose Hilfeleistungen auf allen Flughäfen der EU gewährleisten, soweit der Hilfebedarf mindestens 48 Stunden vor Abflug angemeldet wird. Dazu gehören unter anderem: 

         
            	
               Einrichtung von ausgewiesenen Ankunfts- und Abfahrtsorten, an denen behinderte Flugreisende und Flugreisende mit eingeschränkter Mobilität ihre Ankunft am Flughafen bekannt geben und um Hilfe bitten können

            

            	
               auf Wunsch des oben genannten Personenkreises die Gewährleistung von Unterstützung bei der Abfertigung bzw. bei der Aufgabe von Gepäck

            

            	
               Voraussetzungen zu schaffen, dass Luftfahrzeuge ggf. mit Hilfen (Rollstuhl, Lift) erreicht bzw. verlassen werden können.

            

         

         Bei Flügen, die in der EU beginnen, müssen auch die Luftfahrtunternehmen bestimmte Hilfeleistungen an Bord kostenlos anbieten. Auch hier ist der Hilfebedarf mindestens 48 Stunden vor Abflug anzumelden. Hierzu gehören:

         
            	
               Beförderung von bis zu zwei Mobilitätshilfen pro Person mit eingeschränkter Mobilität bei vorheriger Anmeldung 

            

            	
               Beförderung von anerkannten Blindenführhunden

            

            	
               Bereitstellung von wesentlichen Informationen über einen Flug in zugänglicher Form

            

            	
               Bereitstellung von Hilfeleistungen, um zu den Toiletten zu gelangen

            

         

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Die Fluggesellschaften befördern grundsätzlich nur zusammenklappbare Rollstühle, die nicht motorbetrieben sind.

         

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Beschwerden können Sie der Leitung des Flughafens oder dem betreffenden Luftfahrtunternehmen mitteilen. Wenn nach Reklamationen keine zufriedenstellende Lösung erreicht wurde, haben Sie die Möglichkeit für deutsche Flughäfen und für Flüge von Fluggesellschaften, die von deutschen Flughäfen abgehen, die Beschwerdestelle des Luftfahrt-Bundesamtes zu kontaktieren: 

            Luftfahrt-Bundesamt, Bürger-Service-Center, 38144 Braunschweig

            Dort steht Ihnen für Auskünfte und Informationen das Bürgertelefon des Luftfahrt-Bundesamts zur Verfügung:
Telefon: 0531 2355 115, Mail: fluggastrechte@lba.de

            Unter www.lba/de und dem Begriff „Fluggastrechte/Beschwerdeformulare“ finden Sie Beschwerde-Formulare zum Download.

            

         

      

   
      
         Parkerleichterungen, Behindertenparkplatz

         Für Menschen mit Behinderung besonders wichtig sind Parkerleichterungen, um sich in den Städten und Gemeinden eigenständig und selbstbestimmt bewegen zu können.

         Der Schwerbehindertenausweis allein reicht allerdings noch nicht aus, um Parkerleichterungen in Anspruch nehmen zu können. Zusätzlich benötigt man einen speziellen Parkausweis. 

         Je nach Merkzeichen gibt es verschiedene Parkausweise, die mit unterschiedlichen Parkberechtigungen verbunden sind:

         
            
               Orangefarbener Parkausweis

            Der Antrag auf den orangen Parkausweis wird bei der für den Wohnort zuständigen Straßenverkehrsbehörde gestellt. Dieser Ausweis gilt dann in ganz Deutschland, nicht aber im Ausland.

             

            Folgende Personen können einen solchen Parkausweis erhalten:

            
               	
                  Merkzeichen „G“ und „B“ und GdB von wenigstens 80 allein wegen der Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen sowie der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken

               

               	
                  Merkzeichen „G“ und „B“ und GdB von wenigstens 70 allein wegen der Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen sowie der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken und gleichzeitig einem GdB von wenigstens 50 wegen Funktionsstörungen des Herzens oder der Atmungsorgane

                  Hinweis: In Nordrhein-Westfalen reicht das Merkzeichen „G“ aus, das Merkzeichen „B“ ist nicht notwendig. Geparkt werden darf dann aber mit dem Ausweis nur in Nordrhein-Westfalen.

               

               	
                  Morbus-Crohn bzw. Colitis-Ulcerosa mit einem GdB von wenigstens 60 wegen dieser Erkrankung

               

               	
                  doppeltes Stoma (künstlicher Darmausgang und künstliche Harnableitung) mit einem GdB von wenigstens 70 und Auswirkungen auf die Gehfähigkeit

               

            

            Der orange Parkausweis berechtigt zu folgenden Ausnahmen, wenn in zumutbarer Entfernung keine andere Parkmöglichkeit besteht:

            
               	
                  Bis zu drei Stunden im eingeschränkten Halteverbot parken (Parkscheibe einlegen!)

               

               	
                  Überschreiten der zugelassenen Parkdauer im Bereich eines Zonenhalteverbots, in dem durch Zusatzzeichen das Parken zugelassen ist; Höchstparkdauer 24 Stunden

               

               	
                  Parken über die zugelassene Zeit hinaus an Stellen, die durch Zeichen 314 „Parkplatz“ oder Zeichen 315 „Parken auf Gehwegen“ gekennzeichnet sind und für die durch ein Zusatzschild eine Begrenzung der Parkzeit angeordnet ist

               

               	
                  Parken während der Ladezeit in Fußgängerzonen, in denen das Be- oder Entladen für bestimmte Zeiten freigegeben ist

               

               	
                  bis zu drei Stunden Parken auf Anwohnerparkplätzen (Parkscheibe einlegen!)

               

               	
                  Parken an Parkuhren und bei Parkscheinautomaten ohne Gebühr und ohne zeitliche Begrenzung; Höchstparkdauer 24 Stunden

               

               	
                  Parken in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) außerhalb der gekennzeichneten Flächen, ohne den durchgehenden Verkehr zu behindern; Höchstparkdauer 24 Stunden

               

            

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               
                  Die Nutzung von ausgewiesenen Behindertenparkplätzen (Rollstuhl-Symbol) ist mit dem orangefarbenen Parkausweis grundsätzlich nicht erlaubt! Landesrecht kann dies aber genehmigen (z. B. Berlin, Brandenburg). Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeinde, ob die bundesrechtlichen Vorschriften gelten oder ob das Bundesland eine Ausnahme getroffen hat.

            

         

         
            
               EU-einheitlicher blauer Parkausweis

            Folgende Personen können einen internationalen blauen Parkausweis erhalten:

            
               	
                  Schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung (Merkzeichen „aG“)

               

               	
                  Blinde Menschen (Merkzeichen „Bl“)

               

               	
                  Contergan-Geschädigte (beidseitige Amelie oder Phokomelie) und Menschen mit vergleichbarer Behinderung

               

            

            Inhaber des blauen Parkausweises dürfen an den gleichen Stellen parken wie Inhaber des orangen Parkausweises. Zusätzlich haben sie das „Privileg“ das Kraftfahrzeug auch auf Behindertenparkplätzen (Parkplätzen mit Rollstuhl-Symbol) abzustellen. Auch hier ist Voraussetzung für das Parken, dass in zumutbarer Entfernung keine andere Parkmöglichkeit besteht.

            Teilweise, bzw. wenn genügend Parkraum zur Verfügung steht, kann diesen Personen auch ein personenbezogener Einzelparkplatz reserviert werden. Hier ist bei der örtlichen Straßenverkehrsbehörde nachzufragen.

            Der Antrag auf Ausstellung dieses Parkausweises ist ebenfalls bei der am Wohnsitz zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu stellen.

            
               Der blaue Parkausweis wird mit einem Lichtbild versehen. Er kann in jedem Fahrzeug, das den Schwerbehinderten transportiert, genutzt werden. Das Fahrzeug muss also nicht auf den schwerbehinderten Menschen zugelassen sein. 

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               
                  Die Nutzung des Parkausweises, ohne den Inhaber zu befördern, ist aber eine missbräuchliche Handlung und kann zur Einziehung des Ausweises führen. Er darf also nicht verwendet werden, wenn nur eine Besorgung für die behinderte Person zu erledigen ist, ohne dass diese mitfährt. Erlaubt ist es aber, den schwerbehinderten Menschen an einen Ort zu bringen und von dort wieder abzuholen und in der Zwischenzeit „leer“ zu fahren.

            

            
               
                  [image: Block Tipp]Praxis-Tipp
               Eigentlich wurde der blaue Parkausweis eingeführt, weil man in ganz Europa eine Vereinheitlichung der Parkmodalitäten für Menschen mit Behinderung erreichen wollte. Dieses Ziel ist allerdings leider bis heute nicht vollständig erfüllt, da nach wie vor jedes Land spezielle Regelungen hat. Bei einer Auslandsreise sollten Sie sich schlau machen, welche Rechte Ihnen im Reiseland durch den blauen Parkausweis zustehen (z. B. beim ADAC).

            

         

         
            
               Landesrechtliche Parkausweise, Parkerleichterungen

            In manchen Bundesländern gibt es neben dem orangen und blauen Ausweis weitere Sonderregelungen. 

            In Bayern etwa gibt es einen dunkelblauen Parkausweis mit Vermerk „nur BY“. Personen, die Anspruch auf einen orangefarbenen Parkausweis haben, können mit diesem dunkelblauen Ausweis innerhalb Bayerns ebenfalls auf den Behindertenparkplätzen parken.

            In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz gibt es zusätzlich noch einen gelben Parkausweis. Schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen „G“, einem GdB von wenigstens 70 und Gehvermögen für eine maximale Gehstrecke von 100 Metern sowie Personen, die eine erhebliche vorübergehende oder noch nicht amtlich anerkannte dauernde Gehbehinderung oder Mobilitätsbeeinträchtigung (maximale Gehstrecke von 100 Metern) haben, können den gelben Ausweis mit den gleichen Vorteilen nutzen, wie den orangen Parkausweis. Eine Berechtigung zum Parken auf Behindertenparkplätzen ist damit nicht verbunden.

            Teilweise werden in den Bundesländern auch vorläufige oder vorübergehende Parkerleichterungen auf Antrag gewährt (z. B. in Niedersachsen).

         

         
            
               Sonstige Parkerleichterungen

            Ohnhänder und Personen, die mit den verbliebenen Teilen der Hand eine Parkuhr nicht bedienen können (z. B. bei Verlust von vier Fingern an jeder Hand) ist in ganz Deutschland das gebührenfreie Parken an Parkuhren und Parkscheinautomaten, Parken im Zonenhalteverbot und auf Parkplätzen mit zeitlicher Begrenzung ohne Betätigung der Parkscheibe erlaubt.

            Kleinwüchsige Menschen mit einer Körpergröße von 1,39 m und darunter dürfen in ganz Deutschland an Parkuhren und Parkautomaten für die Dauer der jeweiligen angegebenen Höchstdauer gebührenfrei parken.

            
               
                  [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
               Aufgrund der teilweise unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern – und zum Teil auch innerhalb der Kommunen, je nachdem, ob es sich um einen Ballungsraum handelt oder nicht – ist dringend anzuraten, beim zuständigen Versorgungsamt bzw. der örtlichen Straßenverkehrsbehörde nachzufragen, welche Parkerleichterungen in Frage kommen.

            

         

         
            
               Straßenverkehrsordnung beachten

            Die Parkerleichterungen gelten im Gültigkeitsbereich der Straßenverkehrsordnung (StVO), also im öffentlichen Verkehrsbereich. Folgende Voraussetzungen gilt es zu beachten:

            
               	
                  Von der Genehmigung darf nur unter Beachtung der Grundregeln des Straßenverkehrs (§ 1 StVO) Gebrauch gemacht werden.

               

               	
                  Die Genehmigung berechtigt nicht zum Halten oder Parken an sonstigen Stellen, an denen dies nach § 12 StVO unzulässig ist (z. B. unübersichtliche Straßenstellen, scharfe Kurven, Feuerwehrzufahrten). Dies gilt insbesondere innerhalb der durch Zeichen 283 StVO (absolutes Halteverbot) gekennzeichneten Verbotsstrecken.

               

               	
                  Weisungen von Polizeibeamten sind zu befolgen.

               

               	
                  Der Parkberechtigte ist verpflichtet, bei Inanspruchnahme der Parkerleichterungen den Genehmigungsbescheid mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

               

               	
                  Während des Parkens ist der Parkausweis bzw. die Ausnahmegenehmigung an der Innenseite der Windschutzscheibe gut lesbar anzubringen; ggf. auch der Zusatzausweis.

               

               	
                  Beim Parken im eingeschränkten Halteverbot und im Bereich eines Zonenhalteverbots, wenn durch Zusatzschild das Parken nicht zugelassen ist, ist zusätzlich die Ankunftszeit durch eine Parkscheibe nachzuweisen.

               

               	
                  Soweit zum Zeichen „Parkplatz“ das Zusatzzeichen „Pkw“ angeordnet ist, darf dort mit anderen Fahrzeugen nicht geparkt werden; beim „Parken auf Gehwegen“ (Zeichen 315 StVO) darf das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs nicht mehr als 2,8 t betragen.

               

               	
                  Der Parkberechtigte ist verpflichtet, jede Änderung seiner Anschrift und der für die Erteilung der Genehmigung maßgebenden Umstände unverzüglich der Genehmigungsbehörde mitzuteilen.

               

               	
                  Die Genehmigung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Sie wird widerrufen, wenn der Parkberechtigte die Sicherheit des Straßenverkehrs gefährdet, wenn der Grund für die Genehmigung entfällt oder die Genehmigung missbraucht wurde.

               

            

         

      

   
      
         Fahren in Umweltzonen

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung (35. BImSchV), dort Anhang 3 Ziffer 6

         

         Um die Feinstaubbelastung der Luft zu verringern, gibt es seit 2008 in vielen deutschen Städten sogenannte Umweltzonen. Dort dürfen nur Fahrzeuge einfahren, deren Schadstoffausstoß bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet. Wer Umweltzonen mit einem Fahrzeug befahren möchte, benötigt eine Feinstaubplakette. Für alle anderen Fahrzeuge besteht in diesem Gebiet ein Fahrverbot.

         Kraftfahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren werden, die außergewöhnlich gehbehindert, hilflos oder blind sind und in ihrem Schwerbehindertenausweis die Merkzeichen „aG“, „H“ oder „Bl“ haben, sind generell vom Fahrverbot ausgenommen. Das Fahrzeug, mit dem sie fahren oder gefahren werden, benötigt keine Plakette. 

         Die Fahrberechtigung kann durch den Schwerbehindertenausweis oder einen Parkausweis nachgewiesen werden. Es muss also keine Ausnahmegenehmigung beantragt werden. 

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Kommunen können das Einfahren in die Umweltzone ohne gültige Feinstaubplakette auch in sonstigen Ausnahmefällen genehmigen (insbesondere bei Merkzeichen „G“ oder bei Vorliegen eines EU-Parkausweises). Sollte bei Ihnen am Ort eine Umweltzone eingerichtet sein und gehören Sie nicht zum Personenkreis mit oben genannten Sonderrechten, sollten Sie sich erkundigen, ob und welche Ausnahmen die Kommune zulässt. 

         

         
            
               Diesel-Fahrverbote

            In mehr als 70 Städten herrscht aufgrund zu hoher Stickstoffdioxid-Werte so schlechte Luft, dass Diesel-Fahrverbote drohen oder bereits angewandt werden (wie etwa in Hamburg seit Juni 2018 oder in Stuttgart seit 2019). Fragt sich, wie es sich hier mit einer Ausnahme für Menschen mit Schwerbehinderung verhält.

            Die Anordnung von Fahrverboten ist Ländersache. Jedes Bundesland legt dazu die Kriterien und Rahmenbedingungen fest. Daher wird dringend angeraten, sich an die jeweilige Stadt/Kommune zu wenden und nachzufragen, wie das Fahrverbot ausgestaltet ist.

            Baden-Württemberg (und damit Stuttgart) beispielsweise wendet die Ausnahmeregelung wie bei „Fahren in Umweltzonen“ an: Wer einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG, „H“ oder „BI“ vorweisen kann, ist vom Diesel-Fahrverbot ausgeschlossen. Menschen mit dem Merkzeichen „G“ oder mit einem EU-Parkausweis für Gleichgestellte können eine Ausnahmegenehmigung beantragen. 

         

      

   
      
         Vergünstigungen beim Autokauf

         Manche Automobilhersteller gewähren einen Preisnachlass beim Neuwagenkauf. In der Regel wird ein GdB ab 50 und eines der Merkzeichen „G“, „aG“, „H“ oder „Bl“ gefordert. Voraussetzung für den Preisnachlass ist aber, dass der Neuwagen auf den Menschen mit Behinderung selbst zugelassen wird.

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Erkundigen Sie sich beim Bund behinderter Auto-Besitzer e. V., 66450 Bexbach, Ahornstraße 2, Tel.: 06826 5782, Fax: 06826 510428, Internet: www.bbab.de
            

         

         Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung zum Erreichen des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes auf ein Kraftfahrzeug angewiesen sind, können vom Rehabilitationsträger Finanzierungshilfen zur Beschaffung eines geeigneten Fahrzeugs erhalten. Die Hilfen schließen eine behinderungsgerechte Zusatzausstattung ein. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 4, dort Abschnitt „Technische Arbeitshilfen und Kraftfahrzeughilfe“.

      

   
      
         Behinderten-Fahrdienste

         In vielen Städten oder Gemeinden wird ein Fahrdienst für Menschen mit Behinderung angeboten. Dieser Fahrdienst wird meistens von Wohlfahrtsverbänden wie Malteser-Hilfsdienst, Johanniter, Arbeiterwohlfahrt etc. durchgeführt. Hier können die Fahrten terminiert werden. Dabei kann es sich um Besuche bei Freunden oder Verwandten handeln oder um das Erledigen von Einkäufen. 

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Grundsätzlich können Menschen mit Behinderung diesen Fahrdienst in Anspruch nehmen, wenn sie einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“ haben und kein eigenes Fahrzeug besitzen. Die Anzahl der Fahrten ist meistens auf drei oder vier je Monat begrenzt. Oder es wird ein Kostenbudget vorgegeben, das die Freifahrten mit einem bestimmten (Taxi-)unternehmen regelt.

         

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Gemeinde, Kreis- oder Stadtverwaltung nach den Möglichkeiten eines Fahrdienstes. Zuständig ist dort das Sozialamt.

         

      

   
      
         Rabatt in der Kfz-Versicherung

         Es gibt heute nur noch wenige Versicherungsgesellschaften, die bei der Kfz-Versicherung einen Sonderrabatt gewähren; dieser gesetzlich vorgeschriebene Rabatt wurde mit der Freigabe der Versicherungsbedingungen vor gut zehn Jahren gestrichen. Das betrifft sowohl die Kfz-Haftpflichtversicherung als auch die Voll- und Teilkaskoversicherung.

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Oft koppeln Autohersteller, die beim Neuwagenverkauf Rabatte geben, diesen Verkauf mit der Möglichkeit, eine verbilligte Versicherung abzuschließen. Erkundigen Sie sich nach günstigen Versicherungsbeiträgen, wenn Sie sich nach einem Neuwagen umschauen. Bedenken Sie aber und vergleichen Sie: eine Gesellschaft, die keinen Sonderrabatt für schwerbehinderte Menschen gewährt, kann trotzdem preiswerter sein als ein Anbieter mit Sonderrabatten.

         

      

   
      
         Behindertentoilette

         Es gibt einen einheitlichen Zentralschlüssel (Euro WC-Schlüssel), mit dem alle Behindertentoiletten auf deutschen Autobahnraststätten aufgeschlossen werden können. Der Schlüssel passt auch auf österreichischen und schweizerischen Raststätten sowie für Behindertentoiletten in vielen Städten Deutschlands, etwa in Fußgängerzonen, Museen oder Behörden.

         Einen solchen Schlüssel können Menschen mit Behinderung kostenpflichtig erhalten (Stand 2024: 28,90 Euro, zusammen mit dem Behindertentoilettenverzeichnis „Der Locus“, mit rund 12.000 Standorten kostet der Schlüssel 37,50 Euro). Das Angebot ist für Menschen gedacht, die auf behinderungsgerechte Toiletten angewiesen sind (z. B. schwer Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Stomaträger, Blinde, an Multipler Sklerose, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa Erkrankte, Menschen mit chronischem Blasen-/Darmleiden). Eine „Locus“-App für Smartphones ist in der Entwicklung.

         Bei Vorliegen des Merkzeichens „aG“, „B“, „H“ oder „Bl“ oder eines GdB von mindestens 70 und Merkzeichen „G“ kann der Schlüssel bestellt werden. Dabei ist eine Kopie des Schwerbehindertenausweises, bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ein ärztlicher Nachweis mitzusenden.

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Näheres erfahren Sie beim Club Behinderter und ihrer Freunde Darmstadt e. V., der den Verkauf und die Versendung durchführt; Tel.: 06151 8122-0, Internet: www.cbf-da.de
            

         

      

   
      
         Befreiung von der Gurtpflicht

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 21 Straßenverkehrsordnung (StVO)

         

         Ist das Anlegen von Sicherheitsgurten aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, kann auf Antrag bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung eine Ausnahme erteilt werden. 

         In einem ärztlichen Attest muss ausdrücklich bestätigt werden, dass aufgrund des ärztlichen Befundes die Gurtanlegepflicht nicht erfüllt werden kann. Wichtig ist auch, dass aus der ärztlichen Bescheinigung hervorgeht, für welchen Zeitraum die Befreiung notwendig ist. Grundsätzlich gilt, dass die Gurtbefreiung nicht länger gültig sein darf als wirklich notwendig. Falls der Arzt bestätigt, dass es sich um einen nicht besserungsfähigen Dauerzustand handelt, kann die Befreiung auch auf unbefristete Zeit ausgestellt werden.

         Zur Gurtbefreiung darf es keine Alternative geben. Eine Umrüstung des Fahrzeugs auf andere Gurtarten wird als zumutbar betrachtet, zum Beispiel anstelle des üblichen Drei-Punkt-Gurts die Verwendung eines Hosenträgergurts.

      

   
      
         
3. Nachteilsausgleiche Kommunikation, Wohnen

      
         	
            Kommunikationshilfen bei Behördengängen 
         

         	
            Barrierefreier Zugang zu Informationen, Produkten, Dienstleistungen
         

         	
            Ermäßigung des Rundfunkbeitrags, Befreiung
         

         	
            Vorzeitige Verfügung über Bausparverträge
         

         	
            Sozialtarife der Telekom
         

         	
            Wohngeld als Zuschuss zu den Mietkosten
         

         	
            Wohnungsumbau, Barrierefreies Wohnen
         

         	
            Zuschüsse zur Bildung von Wohneigentum 
         

         	
            Sozialwohnung beantragen
         

         	
            Schutz vor Wohnungskündigung
         

      

   
      
         Kommunikationshilfen bei Behördengängen 

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 17 Abs. 2 SGB I

            Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, Landesbehindertengleichstellungsgesetze der Bundesländer

            Kommunikationshilfenverordnung des Bundes und des jeweiligen Bundeslandes

         

         Gehörlose und hörbehinderte Menschen und Menschen mit eingeschränkter Sprechfähigkeit haben das Recht, sich mit den Behörden einschließlich der Gerichte des Landes sowie den Behörden der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder mit anderen geeigneten Kommunikationshilfen zu verständigen, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist.

         Bei der Ausführung von Sozialleistungen gilt dies auch für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen.

         Die Behörden haben dazu die Übersetzung durch Gebärdendolmetscher oder die Verständigung mit anderen Kommunikationshilfen sicherzustellen. Sie tragen auch die Kosten für diese Maßnahmen. 

      

   
      
         Barrierefreier Zugang zu Informationen, Produkten, Dienstleistungen
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            §§ 4, 12a BGG

            Landesbehindertengleichstellungsgesetze der Bundesländer

            ab 28.06.2025: Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)

         

         
            
               Öffentliche Verwaltung

            Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) bildet die rechtliche Grundlage für die Förderung von Barrierefreiheit. Es zielt darauf ab, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten. Für Behörden bedeutet dies eine Verpflichtung, Barrieren sowohl in baulicher Hinsicht als auch im Bereich der Information und Kommunikation abzubauen.

            Gebäude und Einrichtungen öffentlicher Stellen müssen barrierefrei gestaltet werden. Dazu gehört unter anderem:

            
               	
                  Barrierefreie Zugänge: Rampen, Aufzüge und taktile Leitsysteme für Menschen mit Mobilitäts- oder Sehbehinderungen.

               

               	
                  Orientierungshilfen: Beschilderungen in leichter Sprache, Braille-Schrift oder kontrastreiche Farbgestaltung.

               

               	
                  Barrierefreie Toiletten: Diese müssen in ausreichender Anzahl und nach den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen ausgestattet sein. 

               

            

            Das BGG verpflichtet zudem öffentliche Stellen dazu, ihre Internetauftritte und mobilen Anwendungen nach den Richtlinien der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) zu gestalten. Konkret bedeutet dies:

            
               	
                  Bereitstellung von alternativen Texten für Abbildungen

               

               	
                  Nutzung von barrierefreien PDF-Dokumenten

               

               	
                  Entwicklung von Webseiten, die mit Screenreadern kompatibel sind

               

               	
                  Bereitstellung von Inhalten in leichter Sprache und Gebärdensprache

               

            

         

         
            
               Privatwirtschaft

            Die Verpflichtung, Informationen und Dienstleistungen barrierefrei zur Verfügung zu stellen, trifft ab 28.06.2025 auch privatwirtschaftliche Unternehmen ab zehn Mitarbeitern und einem Jahresumsatz über 2 Millionen Euro, da zu diesem Zeitpunkt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft tritt. Dieses Gesetz dient der Umsetzung einer EU-Richtlinie (RL (EU) 2019/882) zur Barrierefreiheit und soll einen neuen Standard an Barrierefreiheit für digitale Produkte und Dienstleistungen schaffen.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Das BFSG gilt ausschließlich für Angebote, die sich an Verbraucher richten und die ab dem 29.06.2025 in Verkehr gebracht werden.

            

            Diese Produkte listet das BFSG ausdrücklich auf:

            
               	
                  Hardwaresysteme (z. B. Computer, Notebooks, Tablets, Smartphones)

               

               	
                  Selbstbedienungsterminals (z. B. Zahlungsterminals, Geldautomaten, Fahrausweisautomaten)

               

               	
                  Geräte für Telekommunikationsdienste (z. B. Router)

               

               	
                  Geräte mit interaktivem Leistungsumfang (z B. smarte Fernseher, E-Book-Reader)

               

               	
                  Bedienungsanleitungen 

               

            

            Zu den Dienstleistungen gehören insbesondere:

            
               	
                  Telekommunikationsdienste (z. B. Telefonie, Messengerdienste)

               

               	
                  Personenbeförderungsdienste (z. B. Auskunfts-Webseiten oder Apps, elektronische Ticketdienste

               

               	
                  Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr mit Verbrauchern (z. B. E-Shops, Tools zur Onlinetermin-Buchung)

               

               	
                  Bank- und Versicherungsdienstleistungen 

               

            

            Bei Verstößen drohen den Unternehmen Abmahnungen von Verbraucherschutzverbänden sowie hohe Bußgelder.

         

      

   
      
         Ermäßigung des Rundfunkbeitrags, Befreiung

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 4 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

         

         Seit 01.01.2013 gibt es die GEZ nicht mehr. Der Rundfunkbeitrag (zu Zeiten der GEZ wurde dieser als Rundfunkgebühren bezeichnet) wird seitdem vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio in Köln erhoben. Es wird pro Wohnung ein Beitrag berechnet; die Anzahl der Rundfunk-/Fernsehgeräte und Personen in einer Wohnung spielt dabei keine Rolle mehr (sogenannte Haushaltsabgabe).

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Als „beitragsbefreite Raumeinheiten“ gelten seit 01.01.2017 Zimmer mit vollstationärer Pflege in Alten- und Pflegewohnheimen, Zimmer in Hospizen oder Zimmer in Wohneinrichtungen, die Leistungen für Menschen mit Behinderung erbringen und hierzu mit dem Träger der Sozialhilfe eine Vereinbarung geschlossen haben. Deren Bewohner müssen keinen Rundfunkbeitrag zahlen.

         

         Menschen, denen das Merkzeichen „RF“ zuerkannt wurde, können eine Ermäßigung des Rundfunkbeitrags beantragen (ein Drittel der regulären monatlichen Gebühr). Der ermäßigte Beitrag beträgt 6,12 Euro pro Monat (Stand: August 2024). Einen Antrag können stellen:

         
            	
               blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbehinderte Menschen mit einem GdB von wenigstens 60 allein wegen der Sehbehinderung.

            

            	
               gehörlose oder hörgeschädigte Menschen, denen eine ausreichende Verständigung über das Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist.

            

            	
               Menschen mit Behinderung, deren GdB nicht nur vorübergehend wenigstens 80 beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können.

            

         

         Folgende Personen können unabhängig vom Merkzeichen „RF“ einen Antrag auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht stellen:

         
            	
               taubblinde Menschen

            

            	
               Empfänger von Blindenhilfe

            

            	
               Sozialhilfeempfänger, die Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen

            

            	
               Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

            

            	
               Empfänger von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld (Hartz IV)

            

            	
               Empfänger von Hilfe zur Pflege, von der Kriegsopferfürsorge (Pflegegeld) oder Sonderfürsorgeberechtigte (§ 27e Bundesversorgungsgesetz)

            

            	
               Empfänger von Pflegezulage bei Kriegsschadenrente (§ 267 Lastenausgleichsgesetz)

            

            	
               Empfänger von Berufsausbildungsbeihilfe und von Ausbildungsgeld nach dem Arbeitsförderungsrecht (SGB III), die nicht mehr bei den Eltern wohnen

            

            	
               Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die – finanziert durch die Kinder- und Jugendhilfe – in einer stationären Einrichtung leben

            

         

         Die Ermäßigung oder Befreiung erstreckt sich auch auf den Ehepartner und auf im Haushalt lebende volljährige Kinder bis zum vollendeten 25. Lebensjahr und deren Ehepartner. Leben allerdings weitere beitragspflichtige Erwachsene im Haushalt, so muss der volle Beitrag entrichtet werden, denn in diesem Fall gilt das Prinzip der Haushaltsabgabe.

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Das Antragsformular erhalten Sie unter www.rundfunkbeitrag.de in der Rubrik „Der Rundfunkbeitrag für Menschen mit Behinderung“. Sie können es online ausfüllen und anschließend ausdrucken. Sie erhalten das Formular aber auch bei Städten und Gemeinden bzw. falls Sie Sozialleistungen beziehen bei der zuständigen Behörde.

         

         Sie erhalten die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht oder die Ermäßigung des Rundfunkbeitrags ab dem auf dem Bewilligungsbescheid/der Bescheinigung genannten Leistungsbeginn, wenn Sie den Antrag binnen zwei Monaten einreichen, nachdem der Bewilligungsbescheid von der Behörde erstellt wurde. Maßgeblich ist das Erstellungsdatum des Bescheids, nicht das Ausstellungsdatum der Bescheinigung. Geht der Antrag erst nach Ablauf von zwei Monaten bei dem Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio ein, erfolgt die Befreiung oder Ermäßigung ab dem Folgemonat nach Eingang des Antrags.

         In der Regel gilt die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht oder die Ermäßigung des Rundfunkbeitrags, solange die jeweilige Leistung gewährt wird. Stellen Sie rechtzeitig einen neuen Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung.

         Eine rückwirkende Befreiung vom Rundfunkbeitrag ist bis zu drei Jahre ab Antragstellung möglich. Notwendig ist dann aber der Nachweis, dass der Ermäßigungs- bzw. Befreiungstatbestand bereits vor der Antragstellung vorlag.

      

   
      
         Vorzeitige Verfügung über Bausparverträge

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 4 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes

            § 2 Abs. 2 Wohnungsbau-Prämiengesetz (WoPG)

         

         Für Vollerwerbsunfähige und deren Ehepartner ist eine vorzeitige Verfügung über einen Bausparvertrag möglich. Das Gleiche gilt für Verträge, für die eine Arbeitnehmersparzulage gewährt wurde und die nach dem Vermögensbildungsgesetz abgeschlossen wurden.

         Im Wortlaut von § 4 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes bzw. in § 2 Abs. 2 des Wohnungsprämiengesetzes wird davon gesprochen, dass eine vorzeitige Auszahlung möglich ist, wenn eine volle Erwerbsunfähigkeit vorliegt. Das Bundesministerium der Finanzen führt dazu in seinen Hinweisen zur Anwendung des Fünften Vermögensbildungsgesetzes aus, was unter völliger Erwerbsunfähigkeit zu verstehen ist (vgl. BMF-Schreiben vom 29.11.2017): „Völlige Erwerbsunfähigkeit im Sinne des § 4 Absatz 4 Nummer 1 des 5. VermBG liegt vor bei einem Grad der Behinderung von mindestens 95
               
               1
            “. Dabei muss der Grad der Behinderung mit Schwerbehindertenausweis bzw. mit dem Feststellungsbescheid des Versorgungsamts nachgewiesen werden. Nicht ausreichend ist – auch bei voller Erwerbsminderung – der Rentenbescheid zur Erwerbsminderungsrente (vgl. so schon das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 25.04.1968, BStBl II Seite 606). 

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Voraussetzung für die vorzeitige Verfügung ist, dass der Sparvertrag vor Feststellung der Behinderung abgeschlossen wurde. In diesen Fällen sind die Bausparprämien nicht gefährdet; das gilt auch, wenn die Sperrfrist noch nicht abgelaufen ist.

         

         Im Fall der vorzeitigen Verfügung aufgrund von völliger Erwerbsunfähigkeit ist es auch unerheblich, wofür die Bausparsumme verwendet wird. Dies gilt sowohl für Bausparverträge, die vor dem 01.01.2009 abgeschlossen wurden, als auch für Verträge, die nach diesem Zeitpunkt geschlossen wurden. Auch bei diesen ist der Zwang zur wohnwirtschaftlichen Verwendung aufgehoben, wenn die völlige Erwerbsunfähigkeit nachgewiesen wird.

         
            
            
               
                  	
                     
                     1
                  
                  	
                     Der GdB wird im Sozialrecht nur in 10er-Schritten angegeben. Anders war es bisher im Einkommensteuerrecht, hier agierte der Gesetzgeber mit 5er-Schritten (Fassung des § 33b EStG (Freibeträge) bis 31.12.2020. Seit 01.01.2021 gibt es auch dort nur noch 10er-Schritte (siehe zu Freibeträgen auch Kapitel 5). Es ist davon auszugehen ist, dass eine Schwerbehinderung über 90, also GdB 100 gemeint ist.

                  
               

            

         

      

   
      
         Sozialtarife der Telekom

         Wer einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „RF“ vorweisen kann, kann von der Deutschen Telekom eine Ermäßigung auf die monatliche Grundgebühr in Höhe von 6,94 Euro erhalten (Sozialtarif 1).

         Wer blind, gehörlos oder sprachbehindert ist, bekommt bei einem GdB von mindestens 90 durch die Telekom eine Ermäßigung von monatlich 8,72 Euro (Sozialtarif 2).

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            
               Die Deutsche Telekom AG bietet für hör- und bewegungsbehinderte Menschen besondere Telefoneinrichtungen an.

         

         Auch im Mobilfunkbereich gibt es Sondertarife für Menschen mit Behinderung mit einem GdB von mindestens 80. Fragen Sie gezielt danach.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            BAföG-Empfänger erhalten ebenfalls den Sozialtarif und damit die Vergünstigung von monatlich 6,94 Euro, sofern sie vom Rundfunkbeitrag befreit sind.

         

         Die genannten Beträge werden mit den Telefonkosten verrechnet. Der Sozialtarif ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Er gilt auch nicht für alle Tarife der Telekom, beispielsweise ist er bei einer Telefon-Flatrate ausgeschlossen.

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Bei anderen Telekommunikationsanbietern gibt es zurzeit keine Sondertarife für schwerbehinderte Menschen. Ein Preisvergleich auch ohne Sondertarif lohnt sich aber immer. 

         

      

   
      
         Wohngeld als Zuschuss zu den Mietkosten

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 17 Wohngeldgesetz (WoGG)

         

         Wohngeld können Mieter in Form eines Mietzuschusses erhalten, wenn sie bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Dasselbe gilt auch für Besitzer eines Eigenheims bzw. einer Eigentumswohnung; in diesem Fall handelt es sich um einen Lastenzuschuss.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Empfänger von „Existenzsicherungsleistungen“ (Bürgergeld, Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung, Leistungen zum Lebensunterhalt) haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Wohngeld. Angemessene Unterkunftskosten werden hier bereits im Rahmen der Leistungen nach SGB II und SGB XII vollständig übernommen.

         

         Davon gibt es nur dann eine Ausnahme, wenn ausschließlich Leistungen empfangen werden, die keine Unterkunftskomponente in sich tragen, beispielsweise:

         
            	
               Mehrbedarfszuschläge für Menschen mit Behinderung (im Bereich der Grundsicherung im SGB II: Erwerbsfähige, behinderte Hilfebedürftige, die berufliche Rehaleistungen sowie sonstige Hilfen zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben bekommen; im Bereich der Grundsicherung im SGB XII: Personen, die eine volle Erwerbsminderungsrente oder eine Regelaltersrente beziehen und Merkzeichen G oder Merkzeichen aG in ihrem Schwerbehindertenausweis haben) 

            

            	
               Mehrbedarfszuschläge für kostenaufwändige Ernährung (sogenannte Krankenkostzulage)

            

            	
               Zuschuss zur Versicherungspflicht

               

            

         

         Die Gewährung von Wohngeld ist unter anderem von folgenden Faktoren abhängig:

         
            	
               Anzahl der im Haushalt lebenden Familienmitglieder

            

            	
               Höhe des gesamten Familieneinkommens

            

            	
               Höhe der monatlichen Miete

            

         

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens wird ein Freibetrag von 1.800 Euro bei einem GdB von 100 berücksichtigt. Bei einem GdB von mindestens 80 wird der Freibetrag bei Pflegebedürftigkeit im Sinne von § 14 SGB XI und gleichzeitiger häuslicher oder teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege berücksichtigt.Rechtsgrundlage: § 17 Wohngeldgesetz.

         

         Der Nachweis der Schwerbehinderteneigenschaft und des GdB soll mit Vorlage des Schwerbehindertenausweises oder des Feststellungsbescheids des Versorgungsamts geführt werden. Liegen solche Dokumente nicht vor, kann – laut der Verwaltungsvorschrift zum Wohngeldgesetz – auch bei Vorliegen folgender Sachverhalte von einem Anspruch ausgegangen werden (es sei denn, beim Sachbearbeiter der Wohngeldstelle bestehen konkrete Zweifel):

         
            	
               In Fällen häuslicher oder teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege mit Nachweis der Pflegegrade 2 oder 3 wird von einem GdB von mindestens 50 ausgegangen.

            

            	
               Bei Nachweis der Pflegegrade 4 oder 5 wird von einem GdB von 100 ausgegangen.

            

         

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Der Antrag auf Wohngeld erfolgt bei der örtlichen Wohngeldstelle, die auch weitere Auskünfte erteilt.

            Informationen gibt es auch beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, unter: www.bmi.bund.de (dort: Themen | Bauen&Wohnen | Stadt&Wohnen | Wohngeld&Wohnraumförderung)

         

         
            Heimbewohner: Bei Pflegeheimbewohnern wird der Freibetrag nur anerkannt, wenn ein GdB von 100 vorliegt (so die Verwaltungsvorschrift zum Wohngeldgesetz, dort Nr. 17.3.1).

         Darüber hinaus kann für Heimbewohner, die einem Pflegegrad zugeordnet sind, in einigen Bundesländern vom zuständigen Sozialhilfeträger Pflegewohngeld gewährt werden. Das Pflegewohngeld ist abhängig vom Einkommen und Vermögen. Pflegewohngeld gibt es aber nur noch in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

      

   
      
         Wohnungsumbau, Barrierefreies Wohnen

         Die alters- und behinderungsgerechte Anpassung der Wohnung hilft oft schon sehr viel, um in den eigenen Wänden bleiben zu können. Der Gesetzgeber hat dies längst erkannt und an verschiedenen Stellen Förder- und Zuschussmöglichkeiten eingebaut.

         
            	
               Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert den altersgerechten Umbau von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Miet- und Eigentumswohnungen mit eigenen Förderprogrammen. Eine zinsgünstige, langfristige Finanzierung von Maßnahmen, mit denen Barrieren im Wohnungsbestand reduziert sowie der Wohnkomfort und die Sicherheit erhöht werden, bietet "Kredit 159“. Die Konditionen (Stand: Oktober 2024): bis 50.000 Euro Kredit je Wohnung, ab 3,15 Prozent effektiver Jahreszins. 

               Beim Förderprogramm „Barrierereduzierung, Investitionszuschuss 455-B“ werden Einzelmaßnahmen zur Barrierereduzierung mit bis zu 2.500 Euro bezuschusst. Das sind 10 Prozent der förderfähigen Kosten. 12,5 Prozent der förderfähigen Investitionskosten bis maximal 6.250 Euro gibt es pro Antrag für den Standard Altersgerechtes Haus. Einen Antrag kann man stellen, wenn man mindestens 2.000 Euro investiert. Förderfähig sind Investitionskosten bis maximal 25.000 Euro pro Wohneinheit. Informationen dazu können Sie auf www.kfw.de einholen.

            

            	
               Es gibt gezielte Förderprogramme, die von den einzelnen Bundesländern aufgelegt werden; teilweise werden die Umbauten auch über die Wohnbauförderung bezuschusst, für die dann bestimmte Einkommensgrenzen gelten (diese sind im Abschnitt „Zuschüsse zur Bildung von Wohneigentum“ erläutert).

            

            	
               Wer einen sogenannten „Wohn-Riester“-Vertrag abgeschlossen hat, kann das aufgebaute Vorsorgevermögen für den barrierefreien Umbau der eigenen Wohnung entnehmen; dies ist seit 01.01.2014 ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

            

            	
               Auch vorhandene Summen aus dem Bausparvertrag können zum Umbau verwendet werden (siehe dazu den folgenden Abschnitt „Vorzeitige Verfügung über Bausparverträge“).

            

            	
               Liegt eine Einstufung durch die soziale Pflegeversicherung vor, so ist es bereits mit einem Pflegegrad 1 möglich, Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen durch die Pflegekasse teilweise finanziert zu bekommen; weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 8 „Leistungen der Pflegeversicherung“.

            

         

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Zwischenzeitlich gibt es in vielen Städten und Kommunen kostenlose Wohnberater, die mit Ihnen die Wohnung/das Haus besichtigen und Empfehlungen zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen geben. Erkundigen Sie sich in der Gemeinde nach einem solchen Angebot. Auch während eines Begutachtungstermins für einen Pflegegrad werden entsprechende Empfehlungen ausgesprochen.

            Einen guten Überblick über Umbaumaßnahmen und deren Finanzierung geben die Internetseiten: www.online-wohn-beratung.de oder www.nullbarriere.de
            

         

         
            
               Verpflichtung des Vermieters zur Zustimmung?

            Der Gesetzgeber hilft hier auch Mietern, die in ihrer Bewegungsfreiheit erheblich oder dauerhaft eingeschränkt sind. Nach § 554a BGB kann vom Vermieter die Zustimmung zu baulichen Veränderungen verlangt werden, die für eine behinderungsgerechte Nutzung erforderlich sind. Der Vermieter darf die Zustimmung nur verweigern, wenn sein Interesse an einer unveränderten Erhaltung der Mietsache das Interesse des Mieters an einer behinderungsgerechten Nutzung der Mietsache überwiegt (z. B. Genehmigungsfähigkeit wegen Umbau in Gemeinschaftseigentum, Belange der anderen Mieter, fehlende Rückbaumöglichkeiten). Ein berechtigtes Interesse vonseiten des Mieters liegt regelmäßig vor, wenn durch die Maßnahme eine Behinderung abgebaut oder geschmälert werden kann und so die uneingeschränkte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. 

            Der behinderungsgerechte Umbau umfasst bauliche Veränderungen innerhalb der Wohnung (z. B. ebene Türschwellen, Türverbreiterungen), aber auch Maßnahmen außerhalb der Wohnung (z. B. Treppenlift).

            Der Vermieter kann seine Zustimmung von der Leistung einer angemessenen zusätzlichen Sicherheit für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abhängig machen, also eine Sicherheitsleistung/zusätzliche (!) Kaution vom Mieter verlangen. Die Höhe der Sicherheitsleistung darf sich an den voraussichtlichen Rückbaukosten orientieren. Dem Vermieter darf dabei nicht zugemutet werden, dass er das Insolvenzrisiko eines Dritten übernimmt. Damit ist der Fall gemeint, dass Firmen, die Ein- oder Umbauten vornehmen, anbieten, die Rückbaumaßnahmen kostenlos zu übernehmen. Hier hat das Amtsgericht Pankow eine entsprechende Entscheidung gefällt (Urteil vom 11.10.2012, Az. 3 C 181/12): Es ging um den Einbau eines Treppenlifts. Die Firma bot die Übernahme der Rückbaukosten kostenfrei an. Darauf muss sich der Vermieter nicht einlassen, befand das Amtsgericht. Dem Vermieter sei nicht zuzumuten, das Insolvenzrisiko eines Dritten zu übernehmen, den er sich nicht selbst als Vertragspartner ausgesucht hat.

            

         

      

   
      
         Zuschüsse zur Bildung von Wohneigentum 

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

         

         Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung sind Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind. Dazu gehören auch  Menschen mit Behinderung. 

         Eine staatliche Förderung der Bildung selbst genutzten Wohneigentums erfolgt unter anderem bevorzugt für Familien, bei denen wegen einer Behinderung eines Haushaltsangehörigen ein besonderer baulicher Bedarf besteht.

         Einen Rechtsanspruch auf eine Förderung gibt es nicht; es handelt sich um freiwillige Leistungen des jeweiligen Bundeslands. Je nach Bundesland muss ein unterschiedlicher Eigenkapitalanteil erbracht werden. Fördergelder werden nur genehmigt, wenn nach Abzug der monatlichen Belastung noch genug Geld zur Bestreitung des Lebensunterhalts zur Verfügung steht.

         Die Förderung darf nur Haushalte begünstigen, deren Jahreseinkommen – nach Abzug von Steuern und gesetzlichen Pflichtversicherungen – folgende Grenzen nicht überschreitet (§ 9 WoFG): 

         
            	
               12.000 Euro für einen Einpersonenhaushalt

            

            	
               18.000 Euro für einen Zweipersonenhaushalt

            

            	
               zuzüglich 4.100 Euro für jede weitere Person (wenn die Person ein Kind ist, plus weitere 500 Euro)

            

         

         Für Menschen mit Behinderung gibt es darüber hinaus noch folgende Abzugsbeträge (Freibeträge) vom Einkommen (§ 24 WoFG):

         
            	
               4.500 Euro für jeden schwerbehinderten Menschen mit einem GdB von 100 

            

            	
               4.500 Euro für jeden schwerbehinderten Menschen mit einem GdB von wenigstens 80, wenn der schwerbehinderte Mensch häuslich pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI ist (also jedenfalls Pflegegrad 2)

            

            	
               2.100 Euro für jeden schwerbehinderten Menschen mit einem GdB von unter 80, wenn der schwerbehinderte Mensch häuslich pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI ist (also jedenfalls Pflegegrad 2)

            

         

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Der Bund legt mit dem Wohnraumförderungsgesetz lediglich die Rahmenbedingungen (wie etwa die eben dargestellten Einkommensgrenzen) fest. Die Bundesländer dürfen davon abweichen. 

            Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde, welche Förderprogramme es in Ihrem Bundesland und welche Voraussetzungen zur Förderung es gibt.

         

      

   
      
         Sozialwohnung beantragen

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

         

         Wer aus finanziellen Gründen in eine Sozialwohnung ziehen will, braucht zunächst einen Wohnberechtigungsschein. Antragstelle ist das Wohnungsamt bei der Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltung. Die Berechtigung für eine Sozialwohnung hängt  vom Gesamteinkommen ab. Es gelten dabei die oben bei der Wohnraumförderung dargestellten Einkommensgrenzen sowie die dort dargestellten Freibeträge für Menschen mit Behinderung.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            
               Der Wohnberechtigungsschein ist für ein Jahr gültig. Nach Ablauf dieser Frist muss sich der Wohnungssuchende erneut bei der Behörde melden. Tut er dies nicht, wird der Wohnungssuchende automatisch gelöscht. Die „Verlängerung“ des Wohnberechtigungsscheins erfordert eine erneute Prüfung der Einkommensverhältnisse.

         

      

   
      
         Schutz vor Wohnungskündigung

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 574 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

         

         Kündigt der Vermieter (z. B. wegen Eigenbedarf), kann der Mieter der Kündigung widersprechen und die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Kündigung eine nicht zu rechtfertigende Härte für ihn oder einen Angehörigen seines Haushalts bedeuten würde. Diesen Rechtsanspruch gewährt § 574 BGB. Allerdings muss nachgewiesen werden, dass ein entsprechender Härtefall vorliegt. 

         Der Widerspruch ist schriftlich zu erklären und muss dem Vermieter grundsätzlich spätestens zwei Monate vor Beendigung des Mietverhältnisses zugehen (§ 574b BGB). In dem Widerspruch sollten unbedingt die Gründe dafür angegeben werden, weshalb ein Verbleib in der Wohnung unabdingbar ist.

         Kommt eine Einigung zwischen Mieter und Vermieter nicht zustande, ist eine gerichtliche Entscheidung erforderlich. Bei der Prüfung werden dann die beiderseitigen Interessen von Vermieter und Mieter gegeneinander abgewogen. Wie man sich vorstellen kann, ist dieser Schutzparagraf (auch Sozialklausel genannt) sehr streitbehaftet und endet meist vor Gericht. Die Anforderungen, die sich in der Rechtsprechung herauskristallisiert haben, sind recht hoch.

         In folgenden Fällen kann die Sozialklausel für einen Verbleib in der Wohnung sprechen:

         
            	
               Behinderung, schwere Krankheit (z. B. mehrfache körperliche und geistige Behinderung mit zu erwartender signifikanter Gesundheitsverschlechterung im Falle eines Umzugs – LG Lübeck, Urteil vom 21.11.2014, Az. 1 S 43/14; Autismus eines Angehörigen – LG Aachen, Urteil vom 28.09.2005, Az. 7 S 66/05; Multiple Sklerose mit Depressionen – LG Berlin, Urteil vom 08.07.2015, Az. 65 S 281/14; geistige Behinderung und Blindheit – LG Lübeck, Urteil vom 21.11.2014, Az. 1 S 43/14; Krankheitsbedingte Unfähigkeit zur Wohnungssuche – AG Berlin-Mitte, Urteil vom 07.06.2016, Az. 116 C 190/15)

            

            	
               hohes Alter des Mieters, Verwurzelung alter Menschen im Haus und/oder in der Wohngegend (z. B. AG Bonn, Urteil vom 17.06.2010, Az. 201 C 39/10; LG Berlin, Urteil vom 25.01.2018, Az. 67 S 272/17; BGH, Urteil vom 22.05.2019, Az. VIII ZR 180/18; BGH, Urteil vom 03.02.2021, Az. VIII ZR 68/19; LG Berlin, 25.05.2021, Az. 67 S 345/18)

            

            	
               Pflege eines Angehörigen in der näheren Umgebung (AG Lübeck, Urteil vom 26.09.2002, Az. 27 C 1621/02)

            

         

         Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in zwei Entscheidungen vom 22.05.2019 (Az. VIII ZR 180/18 und VIII ZR 167/17) seine Rechtsprechung zu der Frage präzisiert, wann ein Mieter nach einer ordentlichen Kündigung die Fortsetzung des Mietverhältnisses wegen unzumutbarer Härte verlangen kann.

         
            	
               Im ersten Fall (Az. VIII ZR 180/18) lag ein berechtigter Eigenbedarf vor. Das Berufungsgericht hatte jedoch wegen des Alters der 82-jährigen Mieterin, des seit 1974 bestehenden Mietverhältnisses und deren Demenzerkrankung einen Härtefall bejaht. Folglich wäre nach Ansicht des Landgerichts Berlin das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit fortzusetzen.

            

            	
               Im zweiten Fall (Az. VIII ZR 167/17) war das Landgericht Halle von einer wirksamen Kündigung des Vermieters wegen Eigenbedarf ausgegangen. Auch in diesem Fall trugen die Mieter Härtefallgründe vor und verlangten die Fortsetzung des Mietvertrags. Zur Begründung führten sie die zur Pflegestufe II führende Erkrankung eines der beklagten Mieter an. Durch Schizophrenie, Alkoholkrankheit, Inkontinenz, Demenz und Abwehrhaltung bei der Pflege sei eine erhebliche Einschränkung im Alltag gegeben. Mittels vorgelegten Attests eines Psychiaters wollten sie nachweisen, dass ein Zwangsumzug zu einer erheblichen Gesundheitsverschlechterung führen würde. Das Gericht hat die Mieter im zweiten Fall dennoch zur Räumung verurteilt. Eine Beweisaufnahme für den streitigen Eigenbedarf sei ebenso wenig erforderlich wie das beantragte Sachverständigengutachten zum Gesundheitszustand und zu den befürchteten Umzugsfolgen.

            

         

         Der BGH hat in beiden Fällen das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur weiteren Sachaufklärung – insbesondere zum Bestehen von Härtegründen – zurückverwiesen.

         Da sowohl auf Seiten des Vermieters wie auf Seiten des Mieters grundrechtlich geschützte Belange (Eigentum beim Vermieter versus Gesundheit beim Mieter) betroffen seien, sei eine umfassende Sachverhaltsaufklärung sowie eine besonders sorgfältige Abwägung erforderlich, ob im jeweiligen Einzelfall die Interessen des Mieters an der Fortsetzung des Mietverhältnisses diejenigen des Vermieters an dessen Beendigung überwiegen.

         Der BGH wies (wie schon in früheren Entscheidungen) nochmals darauf hin, dass bei Eigenbedarfsfällen keine Fallgruppen gebildet werden können. Insbesondere gebe es keine pauschalen Grenzen für ein bestimmtes Alter des Mieters oder eine bestimmte Mietdauer. Beide Faktoren könnten sich in Abhängigkeit von der Persönlichkeit des Mieters und dessen körperlicher sowie psychischer Verfassung unterschiedlich auf die Gesundheit auswirken. Ohne genaue Klärung des Sachverhalts – insbesondere durch Beweisaufnahme – sei daher eine Entscheidung nach Aktenlage nicht möglich. 

         Würden von dem Mieter für den Fall eines erzwungenen Wohnungswechsels begründet drohende schwerwiegende Gesundheitsgefahren geltend gemacht, hätten sich die Gerichte beim Fehlen eigener Sachkunde regelmäßig ein genaues und nicht nur an der Oberfläche haftendes Bild zu verschaffen. Mittels des Sachverständigengutachtens sei zu klären, an welchen Erkrankungen der betroffene Mieter konkret leidet und wie sich diese auf seine Lebensweise und Autonomie sowie auf seine psychische und physische Verfassung auswirken. Dabei sei auch von Bedeutung, ob und inwieweit sich die mit einem Umzug einhergehenden Folgen mittels Unterstützung durch das Umfeld beziehungsweise durch begleitende ärztliche und/oder therapeutische Behandlungen mindern lassen. Nur eine solche Aufklärung versetze die Gerichte in die Lage, eine angemessene Abwägung bei der Härtefallprüfung des § 574 Abs. 1 Satz 1 BGB vorzunehmen. 

      

   
      
         
4. Nachteilsausgleiche im Arbeitsleben, Rente

      
         	
            Arbeitsrechtliche Schutzvorschriften
         

         	
            Schwerbehindertenvertretung
         

         	
            Früher in Rente
         

         	
            Technische Hilfen für den Arbeitsplatz und Kraftfahrzeughilfe
         

         	
            Begleitende Hilfen am Arbeitsplatz
         

         	
            Arbeitsassistenz
         

         	
            Grundrente
         

      

   
      
         Arbeitsrechtliche Schutzvorschriften

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            §§ 205 bis 209 SGB IX

         

         Eine Schwerbehinderung muss man seinem Arbeitgeber im Normalfall nicht preisgeben. Doch ist es in vielen Fällen sinnvoll, den Arbeitgeber über den Eintritt einer Schwerbehinderung zu informieren. Damit sind für den Arbeitnehmer einige Vorteile verbunden, beispielsweise Zusatzurlaub, Kündigungsschutz, Freistellung von Mehrarbeit und die Möglichkeit der Teilzeitarbeit.

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Arbeitgeber können finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Fragen Sie hierzu bei der zuständigen Agentur für Arbeit oder dem für Ihre Region zuständigen Integrationsfachdienst nach.

            Adressen der Integrationsfachdienste können abgerufen werden unter: www.integrationsaemter.de (dort Kontakt | Integrationsfachdienste)

         

         
            
               Gleichstellungsantrag

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 2 Abs. 3 SGB IX

            

            Menschen gelten als schwerbehindert, wenn der festgestellte GdB mindestens 50 beträgt. Menschen mit einem GdB von weniger als 50, aber mindestens 30, können einen sogenannten Gleichstellungsantrag stellen. Das ist sinnvoll, wenn infolge der Behinderung ohne die Gleichstellung kein geeigneter Arbeitsplatz erlangt oder behalten werden kann.

            Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung mit schwerbehinderten Menschen ist eine Feststellung durch die Agentur für Arbeit erforderlich. Diese wird auf einen Antrag des Menschen mit Behinderung hin getroffen.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Die Gleichstellung wird bereits mit dem Tag des Antragseingangs wirksam, sie kann aber zeitlich befristet werden.

            

            Gleichgestellte Menschen mit Behinderung können allerdings keinen Zusatzurlaub, vorgezogene Altersrente und keine unentgeltliche Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln in Anspruch nehmen.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Menschen mit Behinderung werden nur gleichgestellt, wenn ihre wöchentliche Arbeitszeit mindestens 18 Stunden beträgt. Eine Gleichstellung kommt nur für das Erlangen oder Erhalten eines geeigneten Arbeitsplatzes in Betracht. 

            

            Eine Ausschlussliste, welche Arbeitsplätze dafür nicht in Frage kommen, finden Sie in § 156 SGB IX, zum Beispiel Ehrenämter, Beschäftigungen, die der Heilung, Wiedereingewöhnung oder Erziehung dienen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

         

         
            
               Zusatzurlaub

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 208 SGB IX

            

            Schwerbehinderten Menschen steht ein Zusatzurlaub von einer Arbeitswoche zu. Beträgt die wöchentliche Arbeitszeit beispielsweise sechs Tage, steht dem Schwerbehinderten auch ein Zusatzurlaub von sechs Tagen zu. Beträgt die wöchentliche Arbeitszeit nur vier Tage, steht dem Betroffenen ein Zusatzurlaub von vier Tagen zu.

            Der Anspruch auf Zusatzurlaub entsteht in dem Augenblick, in dem die Schwerbehinderteneigenschaft festgestellt wird. 

            Wird die Schwerbehinderteneigenschaft während des laufenden Jahres anerkannt, besteht der Anspruch auf Zusatzurlaub nur anteilig. Fällt die Schwerbehinderteneigenschaft während des laufenden Urlaubsjahres weg, besteht der Anspruch auf Zusatzurlaub ebenfalls nur anteilig.

         

         
            
               Mehrarbeit

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 207 SGB IX

            

            Mehrarbeit (Überstunden) wird oft vom Arbeitgeber verlangt, weil es die wirtschaftliche Situation erfordert. Allerdings können schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Arbeitnehmer auf ihr Verlangen hin davon freigestellt werden.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Die Freistellung von Mehrarbeit begründet kein Ablehnungsrecht für Nachtarbeit oder Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Der betroffene Arbeitnehmer darf auch keinesfalls einfach wegbleiben oder seinen Arbeitsplatz am Ende der regelmäßigen Arbeitszeit verlassen.

            

            Nach einem Urteil des BAG von 1989 kann Mehrarbeit von Schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen mit Behinderung abgelehnt werden, wenn eine tägliche Arbeitszeit von acht Stunden bzw. 48 Stunden wöchentlich überschritten wird.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Diesen Anspruch behinderter Arbeitnehmer dürfen Arbeitgeber bei Vorliegen von Notfällen oder außergewöhnlichen Ereignissen ablehnen.

            

         

         
            
               Teilzeit

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 164 Abs. 5 SGB IX

            

            Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen mit Behinderung können eine Teilzeitbeschäftigung beim Arbeitgeber einfordern, wenn die Arbeitszeitreduzierung wegen der Art oder der Schwere der Behinderung notwendig ist. Der Anspruch besteht, wenn die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung nicht mehr in vollem Umfang erbracht werden kann und dies aufgrund der Behinderung begründet ist (z. B. Schmerzen bei zu langem Sitzen oder Stehen).

            Die Gewährung von Teilzeitarbeit muss dem Arbeitgeber zumutbar sein. Es dürfen also keine zwingenden Gründe gegen Teilzeit sprechen (z. B. unzumutbare Änderung der Arbeitsorganisation, Ersatzkraft kann nicht gefunden werden). Im Streitfall trägt der Arbeitgeber die Beweislast für die Unzumutbarkeit der geforderten Arbeitszeitreduzierung.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               
                  Der Rechtsanspruch auf Gewährung von Teilzeitarbeit bezieht sich auf das laufende Arbeitsverhältnis. Ein Anspruch auf Einstellung in eine Teilzeitstelle besteht dagegen nicht.

            

         

         
            
               Kündigungsschutz
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               §§ 168 bis 175 SGB IX

            

            Einen besonderen Kündigungsschutz genießt ein behinderter Arbeitnehmer nur, wenn eine nachgewiesene Schwerbehinderung mit einem GdB von wenigstens 50 vorliegt. Den besonderen Kündigungsschutz erhalten auch Menschen mit einem GdB von mindestens 30, die von der Agentur für Arbeit einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt wurden. Die fristgerechte Kündigung eines schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen mit Behinderung durch den Arbeitgeber bedarf vorher grundsätzlich der Zustimmung des Integrationsamts.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               
                  Der besondere Kündigungsschutz besteht nicht für Arbeitnehmer, deren Schwerbehinderung zum Zeitpunkt der Kündigung nicht nachgewiesen ist. Anders sieht es aus, wenn ein Antrag auf Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit gestellt wurde, ein Bescheid aber noch nicht vorliegt. In diesem Fall ist bereits Kündigungsschutz eingetreten. 

            

            Eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung mit Schwerbehinderten ist für die Betroffenen keinesfalls ein Freibrief dafür, dass sie sich jetzt alles erlauben können. Denn es gibt genügend Fälle, in denen kein Kündigungsschutz besteht.

            
               Beispiele für fehlenden Kündigungsschutz:
               
                  	
                     Es liegt ein zeitlich befristeter Feststellungsbescheid vor, der aber nicht mehr gültig ist. Ein Neuantrag wurde nicht gestellt.

                  

                  	
                     Es wurde ein Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft gestellt, der allerdings abgelehnt wurde. Widerspruch bzw. Klage sind anhängig.

                  

                  	
                     Der GdB beträgt 40. Es wurde ein Antrag auf Gleichstellung gestellt. Die Agentur für Arbeit hat den Antrag abgelehnt. Widerspruch bzw. Klage sind anhängig.

                  

                  	
                     Das Arbeitsverhältnis besteht weniger als sechs Monate.

                  

               

            

         

      

   
      
         Schwerbehindertenvertretung

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 177 SGB IX

         

         In Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit eines schwerbehinderten Menschen kommt der Schwerbehindertenvertretung eine besondere Rolle zu. Sie ist in Betrieben und Dienststellen zu wählen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Personen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind.

         Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung ist es die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle zu fördern. Sie vertritt dabei ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grads oder einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit.

         

         Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören. Er hat ihr die getroffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen.

         Der schwerbehinderte Arbeitnehmer hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte Personalakte oder ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Die Schwerbehindertenvertretung bewahrt über den Inhalt der Daten Stillschweigen (Datenschutz), soweit sie der Betroffene nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.

         Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen des Betriebs- oder Personalrates und deren Ausschüssen sowie des Arbeitsschutzausschusses beratend teilzunehmen. Sie kann beantragen, Angelegenheiten, die einzelne oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe besonders betreffen, auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. Sieht sie einen Beschluss des Betriebs- oder Personalrats als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen schwerbehinderter Menschen oder wurde sie nicht beteiligt, wird auf ihren Antrag der Beschluss für die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an ausgesetzt.

         Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr eine Versammlung der Schwerbehinderten im Betrieb oder in der Dienststelle durchzuführen.

      

   
      
         Früher in Rente

         Das Rentenalter ist in den vergangenen Jahren weiter erhöht worden. Wer sich dennoch früher zur Ruhe setzen möchte, muss mit Rentenabschlägen rechnen.

         Unter Frührente versteht man eine Rente, die vor Vollendung der sogenannten Regelaltersgrenze gewährt wird. Man unterscheidet dabei zwei Gruppen:

         
            	
               die vorzeitig gewährten Altersrenten für schwerbehinderte Menschen

            

            	
               die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

            

         

         
            
               Vorzeitig gewährte Altersrente für schwerbehinderte Menschen

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 37 und § 236a SGB VI

            

            Für schwerbehinderte Beschäftigte (mindestens ein GdB von 50) gelten besondere Regelungen, um früher als „gesunde“ Beschäftigte zu einer vorzeitigen abschlagsfreien Rente zu gelangen.

            Versicherte, die vor dem 01.01.1964 geboren sind, haben Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie

            
               	
                  das 63. Lebensjahr vollendet haben,

               

               	
                  zu Rentenbeginn als schwerbehinderte Menschen anerkannt sind und

               

               	
                  die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben.

               

            

            Liegen diese Voraussetzungen vor, kann dieser Personenkreis zwei Jahre früher abschlagsfrei in Rente gehen.

            Wer in der Zeit vom 01.01.1952 bis 31.12.1963 geboren ist, für den wird die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Rente stufenweise von 63 Jahren auf 65 Jahre angehoben. 

            Wer dies nicht abwarten möchte, kann noch früher in Rente gehen, muss dann allerdings Abschläge in Kauf nehmen (sogenannte vorzeitige Inanspruchnahme). Die vorzeitige Inanspruchnahme ist für Versicherte, die vor dem 01.01.1952 geboren sind, frühestens nach Vollendung des 60. Lebensjahres möglich. Für die Jahrgänge 1952 bis 1963 findet auch hier eine monatsweise Anhebung statt. Bei Jahrgängen ab 1964 ist dann eine vorzeitige Inanspruchnahme erst ab dem Alter von 62 Jahren möglich.

            Die erwähnten Abschläge betragen für jeden früher in Anspruch genommenen Monat 0,3 Prozent. Höchstens werden aber 10,8 Prozent in Abzug gebracht.

             

            Hier eine nach Alter gestaffelte Aufstellung (vgl. § 236a SGB VI):

             

            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	Versicherte
Geburtsjahr
Geburtsmonat
                     	Anhebung um
                     	auf Alter
                     	plus
                     	vorzeitige Inanspruchnahme möglich ab Alter
                     	plus
                  

               
               
                  
                     	1952
                     	Monate
                     	Jahr
                     	Monat
                     	Jahr
                     	Monat
                  

                  
                     	Januar
                     	1
                     	63
                     	1
                     	60
                     	1
                  

                  
                     	Februar
                     	2
                     	63
                     	2
                     	60
                     	2
                  

                  
                     	März
                     	3
                     	63
                     	3
                     	60
                     	3
                  

                  
                     	April
                     	4
                     	63
                     	4
                     	60
                     	4
                  

                  
                     	Mai
                     	5
                     	63
                     	5
                     	60
                     	5
                  

                  
                     	Juni – Dezember
                     	6
                     	63
                     	6
                     	60
                     	6
                  

                  
                     	1953
                     	7
                     	63
                     	7
                     	60
                     	7
                  

                  
                     	1954
                     	8
                     	63
                     	8
                     	60
                     	8
                  

                  
                     	1955
                     	9
                     	63
                     	9
                     	60
                     	9
                  

                  
                     	1956
                     	10
                     	63
                     	10
                     	60
                     	10
                  

                  
                     	1957
                     	11
                     	63
                     	11
                     	60
                     	11
                  

                  
                     	1958
                     	12
                     	64
                     	0
                     	61
                     	0
                  

                  
                     	1959
                     	14
                     	64
                     	2
                     	61
                     	2
                  

                  
                     	1960
                     	16
                     	64
                     	4
                     	61
                     	4
                  

                  
                     	1961
                     	18
                     	64
                     	6
                     	61
                     	6
                  

                  
                     	1962
                     	20
                     	64
                     	8
                     	61
                     	8
                  

                  
                     	1963
                     	22
                     	64
                     	10
                     	61
                     	10.
                  

               
            

         

         
            
               Erwerbsminderungsrenten

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 43 SGB VI

            

            Die Erwerbsminderungsrente richtet sich grundsätzlich allein nach dem vorhandenen körperlichen Leistungsvermögen; auf ein bestimmtes Lebensalter kommt es nicht an. Es gelten dabei folgende Anspruchsvoraussetzungen:

            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	Anspruchsvoraussetzungen für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
                  

               
               
                  
                     	
                        Rentenart
                     
                     	Rente wegen

                        teilweiser Erwerbsminderung
                     	Rente wegen

                        voller Erwerbsminderung
                  

                  
                     	
                        Einschränkung
                     
                     	Der Versicherte ist wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts
                           

                        mindestens 
                           
6 Stunden täglich
                        
erwerbstätig zu sein
                     	Der Versicherte ist wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts 
mindestens 
                           
3 Stunden täglich
                        
erwerbstätig zu sein
                  

                  
                     	
                        Wartezeit (= Vorversicherungszeit)
                     
                     	5 Jahre
                     	5 oder 20 Jahre
                  

               
            

            Auf die allgemeine Wartezeit werden unter anderem folgende Zeiten angerechnet:

            
               	
                  Beitragszeiten (Pflicht- und freiwillige Beiträge)

               

               	
                  Zeiten aus Zuschlägen für einen Minijob (= geringfügige versicherungsfreie Beschäftigung)

               

               	
                  Zeiten des Bezuges von Krankengeld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II (zwischen 2005 bis 2010), Übergangsgeld, Kindererziehungszeiten und Zeiten der nicht erwerbsmäßigen häuslichen Pflege

               

               	
                  Zeiten aus dem Versorgungsausgleich (nach Scheidung)

               

            

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Neben der allgemeinen Wartezeit von mindestens fünf Jahren erhalten die Betroffenen eine Rente wegen Erwerbsminderung nur, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre lang Pflichtbeiträge gezahlt haben. Beruht die Minderung der Erwerbsfähigkeit auf einem Arbeitsunfall oder einer Schädigung während des Wehr- oder Zivildienstes, genügt bereits ein einziger Pflichtbeitrag, um die Wartezeit zu erfüllen. Für Berufsanfänger gilt ebenfalls eine Sonderregelung.

            

            Die Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung werden lediglich als Teilrente erbracht. Dies kommt durch den sogenannten Rentenartfaktor zum Ausdruck, der beispielsweise bei einer Altersrente 1,0 beträgt, sich bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung aber lediglich auf 0,5 beläuft. Bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung beträgt der Rentenartfaktor wie bei den Altersrenten 1,0.

            Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wird entsprechend dem verbliebenen Leistungsvermögen des Versicherten, also in Höhe der halben Vollrente geleistet.

            Übt der Versicherte trotz Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung eine Beschäftigung aus, kann dies zu einer Kürzung seiner Rente führen. Die Hinzuverdienstgrenzen wurden mit dem Inkrafttreten des 8. SGB IV-Änderungsgesetz zum 01.01.2023 angepasst (§ 96a Abs. 1c SGB VI). 

            
               	
                  Bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wird die kalenderjährliche Mindesthinzuverdienstgrenze entsprechend dem Restleistungsvermögen von unter sechs Stunden täglich sechs Achtel der 14fachen monatlichen Bezugsgröße betragen. Dies entspricht 39.322,50 Euro im Jahr 2025. 

               

               	
                  Bei der Rente wegen voller Erwerbsminderung wurde die bis 2022 geltendeHinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro abgeschafft. Stattdessen gilt unter Beachtung des eingeschränkten Leistungsvermögens von weniger als drei Stunden täglich eine kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze von drei Achteln der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße. Dies entspricht 19.661,25 Euro im Jahr 2025.

               

               	
                  Sofern vor Eintritt der Erwerbsminderung ein höheres Einkommen erzielt wurde, gilt weiterhin die höhere individuell-dynamische Hinzuverdienstgrenze.

               

               	
                  Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten wurde zum 01.01.2023 komplett aufgehoben.

               

               	
                  Da seit 01.01.2025 bundeseinheitliche Bezugsgrößen gelten, entfällt die Unterscheidung zwischen Ost und West.

               

            

            
               
                  [image: Block Wichtig]Praxis-Tipp:
               Wer bei Vorliegen einer Erwerbsminderungsrente noch eine Arbeit annimmt, sollte aufpassen: Werden bestimmte Zeitgrenzen überschritten, kann dies zum Entfall des Rentenanspruchs führen. Ein Hinzuverdienst darf nur in dem Maße erfolgen, in dem die Leistungsfähigkeit rentenrechtlich eingeschränkt ist. Bei Vorliegen einer vollen Erwerbsminderung bedeutet das, dass der Hinzuverdienst in einer Beschäftigung von unter drei Stunden täglich erzielt werden darf, bei Vorliegen einer teilweisen Erwerbsminderung von unter sechs Stunden täglich.

            

            Unabhängig von einem Hinzuverdienst wird bei Renten wegen Erwerbsminderung für jeden Kalendermonat, für den eine Rente vor Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch genommen wird, die Rente um 0,3 Prozent (höchstens jedoch 10,8 Prozent) gekürzt. 

            Erwerbsminderungsrenten werden in der Regel auf maximal drei Jahre befristet. Danach wird der Anspruch erneut überprüft.

         

      

   
      
         Technische Hilfen für den Arbeitsplatz und Kraftfahrzeughilfe

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            §§ 19, 20 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)

            Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV)

         

         
            
               Einrichtung, Umbau des Arbeitsplatzes

            Für die behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten behinderter oder schwerbehinderter Auszubildender und Beschäftigter können Arbeitgeber einen Zuschuss oder ein Darlehen erhalten. 

            Beispielhaft hierfür sind der Umbau eines Arbeitsplatzes zu einem Einhandbetrieb für einen hand- oder armamputierten Menschen, bei blinden Menschen die Ausrüstung eines Computerarbeitsplatzes mit einer Braillezeile, bei sehbehinderten Beschäftigten ein Großbildmonitor oder eine extra große Tastatur, bei gehörlosen Menschen Bild- und Schreibtelefone oder Lichtsignalanlagen an Maschinen. 

         

         
            
               Kraftfahrzeughilfe: Beschaffung eines Autos

            Die Kraftfahrzeughilfe umfasst Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, für eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung bzw. einen Umbau und zur Erlangung einer Fahrerlaubnis.

            Die Leistungen werden in der Regel als Zuschuss erbracht. Die Höhe des Zuschusses ist einkommensabhängig.

            Voraussetzungen sind:

            
               	
                  Das Kraftfahrzeug ist infolge der Behinderung zum Erreichen des Arbeits- oder Ausbildungsortes erforderlich.

               

               	
                  Der Mensch mit Behinderung kann ein Kraftfahrzeug führen oder kann gewährleisten, dass ein Dritter das Kraftfahrzeug für ihn führt.

               

               	
                  Das Kraftfahrzeug muss nach Größe und Ausstattung behinderungsgerecht sein und eine eventuell erforderliche behinderungsbedingte Zusatzausstattung ohne unverhältnismäßigen Mehraufwand ermöglichen.

               

            

            Die Beschaffung eines Gebrauchtwagens kann gefördert werden, wenn er die Voraussetzungen erfüllt und sein Verkehrswert mindestens 50 Prozent des seinerzeitigen Neuwagenpreises beträgt (§ 4 KfzHV).

            Bei Beschaffung eines Kraftfahrzeugs wird in der Regel ein Zuschuss bis zur Höhe des vollen Kaufpreises, höchstens jedoch bis 22.000 Euro gewährt (Bemessungsbetrag; er wurde mit dem „Teilhabestärkungsgesetz“ zum 19.06.2021 von 9.500 auf 22.000 Euro angehoben). Die Kosten einer behinderungsbedingten Zusatzausstattung bleiben bei der Ermittlung unberücksichtigt. 

            Ein höherer Zuschuss ist möglich, wenn wegen Art und Schwere der Behinderung ein größeres Fahrzeug erforderlich ist.

            Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen zu dem Kraftfahrzeug, auf die ein vorrangiger Anspruch besteht, und der Verkehrswert eines Altwagens sind von dem Bemessungsbetrag abzuziehen.

            Der Zuschuss richtet sich nach dem Einkommen. Dabei wird der volle Zuschuss von 22.000 Euro bei einem Einkommen bis 40 Prozent der Bezugsgröße gezahlt, bei einem Einkommen bis 75 Prozent der Bezugsgröße nur noch ein Zuschuss von 16 Prozent von 22.000 Euro, also 3.520 Euro. Die monatliche Bezugsgröße beträgt im Jahr 2025 3.745 Euro (die Beträge werden auf jeweils 5 volle Euro aufgerundet).

            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	Einkommen bis
                     	Zuschuss
                  

                  
                     	% der Bezugsgröße
                     	Einkommen
                  

               
               
                  
                     	40 
                     	1.500 EUR
                     	22.000 EUR
                  

                  
                     	45 
                     	1.690 EUR
                     	19.360 EUR
                  

                  
                     	50 
                     	1.875 EUR
                     	16.220 EUR
                  

                  
                     	55 
                     	2.060 EUR
                     	14.080 EUR
                  

                  
                     	60 
                     	2.250 EUR
                     	11.440 EUR
                  

                  
                     	65 
                     	2.435 EUR
                     	8.800 EUR
                  

                  
                     	70 
                     	2.625 EUR
                     	6.160 EUR
                  

                  
                     	75 
                     	2.810 EUR
                     	3.520 EUR
                  

               
            

            Als Einkommen ist hier das durchschnittliche monatliche Nettoarbeitsentgelt des Menschen mit Behinderung zuzüglich einmaliger Einnahmen aus Beschäftigung, Urlaubsgeld sowie Weihnachtsgeld oder vergleichbare Lohnersatzleistungen (z. B. Teilerwerbsminderungsrenten) zu verstehen.

            Von diesem Einkommen können für jeden vom Menschen mit Behinderung unterhaltenen Familienangehörigen 450 Euro abgesetzt werden (12 Prozent der monatlichen Bezugsgröße).

            Für eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung erforderlich ist, ihren Einbau, ihre technische Überprüfung und die Wiederherstellung ihrer technischen Funktionstätigkeit werden die Kosten in vollem Umfang übernommen. Dies gilt auch für eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung eines Dritten erforderlich ist, der für den Menschen mit Behinderung das Kraftfahrzeug führt. Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen, auf die ein vorrangiger Anspruch besteht, müssen angerechnet werden.

         

         
            
               Hilfen bei der Erlangung eines Führerscheins

            Zu den Kosten, die für die Erlangung einer Fahrerlaubnis notwendig sind, wird ebenfalls ein Zuschuss geleistet, wenn die Fahrerlaubnis notwendig ist, um die Arbeitsstelle zu erhalten.

            Auch dieser Zuschuss richtet sich nach dem Einkommen, wie oben bei der Beschaffung eines Autos:

            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	Einkommen bis
                     	Zuschuss
                  

                  
                     	% der Bezugsgröße
                     	Einkommen
                  

               
               
                  
                     	40 
                     	1.500 EUR
                     	100 % der Kosten
                  

                  
                     	55 
                     	2.060 EUR
                     	67 % der Kosten
                  

                  
                     	75 
                     	2.810 EUR
                     	33 % der Kosten
                  

               
            

            Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen, auf die ein vorrangiger Anspruch besteht, müssen angerechnet werden.

            Kosten für behinderungsbedingte Untersuchungen, Ergänzungsprüfungen und Eintragungen in vorhandene Führerscheine werden in vollem Umfang übernommen.

         

      

   
      
         Begleitende Hilfen am Arbeitsplatz

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            §§ 17 bis 25 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)

         

         Schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte können vom Integrationsamt mit sogenannten Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben unterstützt werden. Die Leistungen werden als Zuschüsse oder als Darlehen erbracht.

         Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben soll dazu führen, dass schwerbehinderte Menschen auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten können und sie dazu befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nicht behinderten Menschen zu behaupten.

         Umfasst sind damit alle Maßnahmen und Leistungen, die erforderlich sind, um dem schwerbehinderten Menschen die Teilhabe im Arbeitsleben und damit in der Gesellschaft zu sichern und Kündigungen zu vermeiden.

         Folgende Leistungen sind möglich:

         
            	
               Persönliche Hilfen: Beratung und Betreuung in allen Fragen des Arbeitslebens, insbesondere bei persönlichen Schwierigkeiten, bei Arbeitsplatzproblemen, bei Umsetzungen, bei Fragen im Zusammenhang mit der Schwerbehinderung, bei Konflikten mit Kollegen, Vorgesetzten und dem Arbeitgeber, bei Gefährdung des Arbeitsplatzes bis hin zur psychosozialen Betreuung, um schwerwiegende Konflikte zu lösen.

            

            	
               Finanzielle Leistungen in Form einer Arbeitsassistenz (siehe dazu den nachfolgenden Abschnitt)

            

            	
               Technische Arbeitshilfen: Schaffung bzw. Ausstattung von behinderungsgerechten Arbeitsplätzen inklusive Wartung, Instandsetzung und Ausbildung im Gebrauch sowie Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes (siehe zu beidem den nachfolgenden Abschnitt)

            

            	
               Wohnungshilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen des Menschen mit schweren Behinderungen entspricht. Es können auch Leistungen zum Umzug in eine behinderungsgerechte oder erheblich verkehrsgünstiger zum Arbeitsplatz gelegene Wohnung gewährt werden.

            

            	
               Leistungen zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten in Form von Zuschüssen für Aufwendungen, die durch die Teilnahme an Maßnahmen der inner- und außerbetrieblichen Bildung entstehen.

            

            	
               Leistungen zur wirtschaftlichen Selbständigkeit: Es können Darlehen oder Zinszuschüsse zur Gründung oder zur Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz gewährt werden.

            

         

      

   
      
         Arbeitsassistenz

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 17 Abs. 1a Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)

         

         Menschen mit Behinderungen haben einen persönlichen Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz, also auf eine regelmäßige personale Unterstützung am Arbeitsplatz, wenn diese aus medizinischer Sicht und im Zusammenhang mit der zu erbringenden Arbeitsleistung erforderlich ist.

         Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

         
            	
               Vorliegen einer Schwerbehinderung, also mindestens ein 
GdB von 50

            

            	
               Vorliegen eines regelmäßigen und dauerhaften Unterstützungsbedarfs zur Ausführung der Arbeiten

            

            	
               Sicherstellung, dass die Arbeitsassistenz nur Hilfstätigkeiten zum Ausgleich von behinderungsbedingten Funktionseinschränkungen leistet (z. B. Vorlesen, Botengänge); die arbeitsvertraglichen Tätigkeiten muss der schwerbehinderte Arbeitnehmer selbst erbringen

            

            	
               Weniger aufwändige Maßnahmen (z. B. behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung, Kollegenhilfe) reichen aus, damit der schwerbehinderte Arbeitnehmer seine Tätigkeit ausführen kann.

            

         

         Behinderte Arbeitnehmer können Geldleistungen beantragen, um damit Arbeitsassistenten selbst anzustellen (Arbeitgebermodell) oder über eine Dienstleistungsgesellschaft „einzukaufen“, bei der die Arbeitsassistenz angestellt ist, etwa bei einem ambulanten Pflegedienst.

      

   
      
         Grundrente

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 76g SGB VI

         

         Die zum 01.01.2021 neu eingeführte Grundrente ist als Zuschlag an Entgeltpunkten konzipiert. Sie soll verhindern, dass Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, später auf staatliche Fürsorgeleistungen angewiesen sind. Der Betrag der Rente, der auf Grund des Grundrentenzuschlags geleistet wird, ist steuerfrei.

         Auch für Bezieherinnen und Bezieher einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit kann ein Anspruch auf Grundrente bestehen, wenn zum Zeitpunkt der Erwerbsminderung die erforderliche Mindestzahl an Grundrentenzeiten aus dem Erwerbsleben erreicht war. Ist die Erwerbsminderung dagegen schon zu einem früheren Zeitpunkt und damit vor Erreichen der erforderlichen Zahl an Grundrentenzeiten eingetreten, könnte ein Grundrentenanspruch bei der späteren Altersrente entstehen, wenn während oder nach einem gegebenenfalls befristeten Bezug einer Erwerbsminderungsrente weitere Grundrentenzeiten zurückgelegt werden (z. B. versicherte Beschäftigung neben einer teilweisen Erwerbsminderungsrente oder Ausübung eines versicherungspflichtigen „Mini-Jobs“). Dies werden, laut Angaben der Bundesregierung, aber höchstens bei gut fünf Prozent der Begünstigten der Grundrente Bezieherinnen und Bezieher einer Erwerbsminderungsrente sein.

         Bei der Berechnung von Erwerbsminderungsrenten wird nach geltendem Recht zugunsten der Versicherten gerechnet, als ob sie nach Eintritt der Erwerbsminderung wie bisher weitergearbeitet hätten. Die Lücke im Versicherungskonto wird durch die sogenannte Zurechnungszeit aufgefüllt, ohne dass dafür Beiträge gezahlt werden müssen. Als beitragsfreie Zeit zählt die Zurechnungszeit jedoch nicht zu den Grundrentenzeiten.

      

   
      
         
5. Steuerliche Erleichterungen

      
         	
            Behinderten-Pauschbetrag
         

         	
            Fahrtkosten zur Arbeit als Werbungskosten
         

         	
            Haushaltshilfe, haushaltsnahe Dienstleistungen
         

         	
            Kraftfahrzeugsteuer
         

         	
            Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung
         

         	
            Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag
         

         	
            Versteuerung der Rente
         

         	
            Erlass der Hundesteuer
         

         	
            Befreiung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer
         

         	
            Nutzung des Pflege-Pauschbetrags
         

      

   
      
         Behinderten-Pauschbetrag

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 33b Einkommensteuergesetz (EStG)

            § 65 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV 1955)

         

         Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die Menschen mit Behinderung unmittelbar infolge der Behinderung erwachsen, erhalten sie steuerliche Erleichterungen.

         Insbesondere kann – anstatt Einzelnachweise für die höheren Kosten zu führen, die durch die Behinderung entstehen – ein sogenannter Behinderten-Pauschbetrag geltend gemacht werden. Hierzu ist der Nachweis einer Behinderung durch die zuständige Behörde nötig, der mit der Steuererklärung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum eingereicht werden muss (Schwerbehindertenausweis, Feststellungsbescheid, besondere Bescheinigung durch das Versorgungsamt, Rentenbescheid). Sofern ein Antrag auf Lohnsteuerermäßigung gestellt wurde, Pauschbeträge nach § 33b EStG, die in den Lohnsteuermerkmalen vermerkt werden (der Betroffene also unselbstständig beschäftigt ist; Anträge gibt es hier: www.formulare-bfinv.de).

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Lassen Sie sich den Pauschbetrag in den Lohnsteuermerkmalen eintragen. Somit erhalten Sie als Arbeitnehmer eine höhere Netto-Lohn-Auszahlung.

         

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Der Behinderten-Pauschbetrag wird als „Jahresbetrag“ auch dann in voller Höhe gewährt, wenn die Behinderung erst im Laufe des Jahres festgestellt wird. Wird der GdB während des Jahres herauf- oder herabgesetzt, steht für das laufende Jahr der höhere Pauschbetrag zu. Ausschlaggebend dabei ist der im Bescheid des Versorgungsamts genannte Zeitpunkt (BFH, Urteil vom 11.03.2014, Az. VI B 95/13).

         

         Zum ersten Mal seit 1975 wurden durch das „Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen“ zum Januar 2021 die Pauschbeträge erhöht und in etwa verdoppelt. Gleichzeitig wurde die Systematik aktualisiert und ein behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag eingeführt. Auf zusätzliche Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung eines Behinderten-Pauschbetrags bei einem Grad der Behinderung kleiner 50 wird verzichtet. Eine mögliche Mehrfachberücksichtigung eines Behinderten-Pauschbetrags für ein Kind soll durch die verpflichtende Angabe der Identifikationsnummer vermieden werden. Der Pflege-Pauschbetrag wird erhöht und ein Pflege-Pauschbetrag für die Pflegegrade 2 und 3 eingeführt. 

         Die Höhe des Pauschbetrags für Menschen mit Behinderung soll die mit zunehmender Schwere der Behinderung ansteigenden typischen behinderungsbedingten Aufwendungen abdecken. Liegen mehrere Behinderungen vor, kann nur ein einziger Behinderten-Pauschbetrag in Ansatz gebracht werden, der aber sämtliche Behinderungen berücksichtigt.

         
            
               
               
            
            
               
                  	Grad der Behinderung
                  	Behinderten-Pauschbetrag
(Stand: Januar 2025)
               

            
            
               
                  	von 20
                  	   384 EUR
               

               
                  	von 30
                  	   620 EUR
               

               
                  	von 40
                  	   860 EUR
               

               
                  	von 50
                  	1.140 EUR
               

               
                  	von 60
                  	1.440 EUR
               

               
                  	von 70
                  	1.780 EUR
               

               
                  	von 80
                  	2.120 EUR
               

               
                  	von 90
                  	2.460 EUR
               

               
                  	von 100
                  	2.840 EUR
               

               
                  	hilflos oder blind
                  	7.400 EUR
               

            
         

         Für Personen, in deren Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „H“ (hilflos) eingetragen ist, erhöht sich der Pauschbetrag – wie aus der obigen Tabelle ablesbar – auf 7.400 Euro. Das Gleiche gilt auch für blinde Menschen. Zum Nachweis dienen der Schwerbehindertenausweis, in dem das Merkzeichen „H“ oder „Bl“ eingetragen ist, oder ein Bescheid des Versorgungsamts mit entsprechenden Feststellungen. Bei Hilflosigkeit kann der Nachweis auch durch einen Bescheid der Pflegekasse mit der Einstufung in die Pflegegrade 4 bzw. 5 nachgewiesen werden. Gehörlosigkeit dagegen reicht für den erhöhten Behinderten-Pauschbetrag nicht.

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Sind die aufgrund der Behinderung entstandenen tatsächlichen Aufwendungen nach Abzug der zumutbaren Belastung höher als die Pauschbeträge, so können anstelle der Pauschbeträge die nachgewiesenen Aufwendungen, die unmittelbar infolge der Behinderung erwachsen, als außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG steuermindernd geltend gemacht werden.

            Es gilt hier also abzuwägen bzw. zu rechnen, welches Steuersparinstrument wirksamer ist.

         

         Der Pauschbetrag, der einem behinderten Kind zusteht, für das die Eltern einen Kinderfreibetrag oder Kindergeld erhalten, wird auf Antrag auf die Eltern übertragen, wenn ihn das Kind nicht in Anspruch nimmt. Bei Eltern, die die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung nicht erfüllen, wird der Pauschbetrag gleichmäßig auf die Elternteile übertragen. Bei einer Einkommensteuerveranlagung können sie gemeinsam auch eine andere Aufteilung beantragen. Voraussetzung für die Übertragung ist die Angabe der erteilten Identifikationsnummer des Kindes in der Einkommensteuererklärung.

      

   
      
         Fahrtkosten zur Arbeit als Werbungskosten

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 9 Einkommensteuergesetz (EStG)

         

         Schwerbehinderte Menschen mit einer Gehbehinderung (Merkzeichen „G“) oder einem GdB ab 70 können für je eine Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte die tatsächlichen Fahrtkosten geltend machen. Hierzu gehören neben den Betriebskosten, Absetzungen für Abnutzung und Aufwendungen für laufende Reparaturen und Pflege auch Garagenmiete, Steuern und Versicherungen sowie Parkgebühren und Beiträge zu einem Automobilclub.

         Ohne Einzelnachweis der tatsächlichen Aufwendungen gilt die übliche Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 Euro, unabhängig von der Art des Verkehrsmittels, höchstens jedoch 4.500 Euro im Kalenderjahr.

         Zur Entlastung der Steuerpflichtigen, die einen besonders langen Arbeitsweg haben, wurde unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer im Januar 2022 von 0,35 Euro auf 0,38 Euro angehoben, um so pauschalierend die sich durch die CO2-Bepreisung (Klimaschutzprogramm 2030) ergebende Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte teilweise auszugleichen. Dies gilt bis Ende 2026.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Geltend gemacht werden können auch sogenannte Leerfahrten, wenn schwerbehinderte Menschen das Kraftfahrzeug wegen der Behinderung nicht selbst fahren können und deshalb zur Arbeit gebracht und wieder abgeholt werden müssen.

         

      

   
      
         Haushaltshilfe, haushaltsnahe Dienstleistungen

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 35a Einkommensteuergesetz (EStG), ab Veranlagungszeitraum 2009

         

         Steuerpflichtige, die in ihrem Haushalt eine Person zur Verrichtung haushaltsnaher Tätigkeiten (z. B. Putzhilfe, Zubereitung von Mahlzeiten, Gartenpflege) beschäftigen oder entsprechende Dienstleistungen eines selbstständigen Dienstleistenden in Anspruch nehmen (z. B. Pflegedienst; Hausnotrufsystem), können für ihre Aufwendungen eine Steuerermäßigung erhalten:

         
            	
               20 Prozent der Aufwendungen, höchstens 510 Euro, wenn es sich für die Haushaltshilfe um eine geringfügige Beschäftigung handelt und die Haushaltshilfe bei der Minijob-Zentrale angemeldet ist (sog. Haushaltsscheckverfahren)

            

            	
               20 Prozent, höchstens 4.000 Euro, wenn über ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis hinausgehend für die Haushaltshilfe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung gezahlt werden

            

            	
               20 Prozent, höchstens 4.000 Euro, wenn die Haushaltshilfe nicht angestellt ist, sondern es sich um eine Dienstleistung handelt, für die eine Rechnung ausgestellt wird (z. B. Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen durch einen ambulanten Pflegedienst)

            

         

         
            Heimbewohner: Die Steuerermäßigung kann auch in Anspruch genommen werden für Aufwendungen, die wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege entstehen, soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind. Nachgewiesen werden muss dies mit einer Bescheinigung des Heims.

         Ein Haushalt in einem Heim ist nach Ansicht des Bundesfinanzministeriums dann gegeben, wenn die Räumlichkeiten des Steuerpflichtigen nach ihrer Ausstattung für eine Haushaltsführung geeignet sind (Bad, Küche, Wohn- und Schlafbereich), individuell genutzt werden können (Abschließbarkeit) und eine eigene Wirtschaftsführung nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird (Schreiben des BMF vom 09.11.2016, IV C 8 – S 2296-b/07/10003).

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Wird der Behinderten-Pauschbetrag in Anspruch genommen, schließt dies eine Berücksichtigung der Aufwendungen nach § 35a EStG aus. Auch hier gilt es wieder abzuwägen bzw. zu rechnen, was steuersparender ist.

         

         
            
               [image: Block Wichtig]Und:
            
               Leistungen der Pflegeversicherung (siehe dazu Kapitel 8) sind anzurechnen, soweit sie ausschließlich und zweckgebunden für Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für haushaltsnahe Dienstleistungen gewährt werden; danach sind Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI und der Kostenersatz für zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI zu berücksichtigen. Dagegen wird das Pflegeld nach § 37 SGB XI nicht angerechnet.

         

      

   
      
         Kraftfahrzeugsteuer

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 3a Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG)

         

         
            
               Befreiung

            Von der Kfz-Steuer sind behinderte Halter eines Kraftfahrzeugs befreit, wenn folgende Merkzeichen in ihrem Schwerbehindertenausweis eingetragen sind: „Bl“ (Blinde), „H“ (Hilflose) oder „aG“ (außergewöhnlich Gehbehinderte).

            Zusätzlich dürfen diese Menschen mit Behinderung eine Wertmarke erwerben, die zur Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr berechtigt.

            Die gleichen Regeln gelten für Personen, die am 01.10.1979 schwerkriegsbeschädigt waren oder das Merkzeichen VB oder EB im Schwerbehindertenausweis hatten; für diesen Personenkreis wurde eine entsprechende Bestandschutzregelung geschaffen.

         

         
            
               Ermäßigung

            Gehbehinderte (Merkzeichen „G“) und gehörlose (Merkzeichen „GI“) Menschen können wählen, ob sie die Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr oder eine um 50 Prozent reduzierte Kfz-Steuer bevorzugen.

            An die Entscheidung für die Steuerermäßigung oder die Freifahrtberechtigung ist man nicht auf Dauer gebunden. Ein späterer Wechsel ist ohne weiteres möglich.

         

         Sowohl für die Befreiung als auch die Ermäßigung ist es notwendig, einen entsprechenden Antrag beim Hauptzollamt zu stellen (Internet: www.zoll.de).

         Eine Befreiung bzw. Ermäßigung ist nur möglich, wenn das Fahrzeug auf den Menschen mit Behinderung selbst zugelassen ist. Zudem gilt die Befreiung auch nur für ein Fahrzeug; die Befreiung mehrerer Fahrzeuge ist nicht möglich. Wer die Steuerbefreiung oder -ermäßigung gewählt hat, muss zudem Einschränkungen hinsichtlich der Benutzung seines Autos hinnehmen. Das Auto darf grundsätzlich entweder nur vom  Menschen mit Behinderung selbst gefahren werden oder von anderen nur im Beisein des Menschen mit Behinderung.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Fallen die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung bzw. die Steuerbefreiung weg, ist dies dem zuständigen Hauptzollamt unverzüglich zu melden. Eine unterlassene Anzeige kann als Steuerhinterziehung geahndet werden!

         

      

   
      
         Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 33 Einkommensteuergesetz (EStG)

            § 64 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung

         

         Laufende und typische durch die Behinderung verursachte Krankheitskosten sind durch den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten.

         Daneben kann es aber noch außergewöhnliche Kosten geben, die dann steuerlich als „außergewöhnliche Belastung“ abgesetzt werden können (z. B. Kosten für Ärzte, Medikamente, Hilfsmittel, die von der Krankenkasse nicht übernommen wurden; auch Operationskosten, wenn diese mit dem Leiden zusammenhängen, das die Behinderung bewirkt oder verursacht hat).

         Das Gleiche gilt für Kuren, wenn die Notwendigkeit durch ein vor Antritt der Kur ausgestelltes amtsärztliches Attest nachgewiesen wird und am Kurort eine Heilbehandlung unter ärztlicher Kontrolle erfolgt. Liegt eine Feststellung der Krankenkasse über die Notwendigkeit der Kurmaßnahme vor, so kann von einem amtsärztlichen Zeugnis abgesehen werden. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kasse einen Kostenzuschuss für Unterkunft und Verpflegung gewährt hat. Voraussetzung für die steuerliche Absetzbarkeit ist aber, dass keine andere Stelle die Kosten übernimmt (z. B. Unfall- oder Rentenversicherungsträger) und die Aufwendungen die zumutbare Belastung übersteigen.

         Bei Kosten für wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden (sog. Außenseitermethoden), die durch einen Arzt oder zugelassenen Heilpraktiker verordnet werden, muss der Amtsarzt vor der Behandlung bestätigen, dass diese wegen der Krankheit oder Behinderung angebracht sind (z. B. Frisch- und Trockenzellenbehandlungen, Sauerstoff-, Chelat- und Eigenbluttherapie).

      

   
      
         Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 33 Abs. 2a Einkommensteuergesetz (EStG)

         

         Anstelle des bis 2020 notwendigen individuellen und aufwändigen Einzelnachweises der behinderungsbedingt entstandenen Fahrtkosten gilt seit 2021 die Pauschbetragsregelung in § 33 Absatz 2a EStG. Damit sollen die durch die Behinderung veranlassten Aufwendungen für unvermeidbare Fahrten, bei denen es sich im Grundsatz um außergewöhnliche Belastungen im Sinne des § 33 Absatz 2 EStG handelt, abgegolten werden. Da ein Kilometersatz von 0,30 Euro zu Grunde gelegt wird, ergibt sich ein berücksichtigungsfähiger Aufwand von 900 Euro im Jahr bei einer als angemessen anzusehenden jährlichen Fahrleistung von 3.000 km. Dies gilt für Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80 oder einem Grad der Behinderung von mindestens 70 und dem Merkzeichen G.

         Für Menschen mit einer außergewöhnlichen Gehbehinderung (Merkzeichen aG), Blinde (Merkzeichen Bl) und hilflose Menschen (Merkzeichen H), können nach den bis 2020 geltenden Regelungen in den Grenzen der Angemessenheit nicht nur Aufwendungen für durch die Behinderung veranlasste unvermeidbare Fahrten, sondern auch für Freizeit-, Erholungs- und Besuchsfahrten berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wird für diese Fallkonstellationen seit 2021 ein Pauschbetrag von 4.500 Euro festgelegt bei einer als angemessen anzusehender jährlichen Fahrleistung von 15.000 km.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Behinderungsbedingte Fahrtkosten werden seit 2021 nur noch im Rahmen dieses Fahrtkosten-Pauschbetrags berücksichtigt. Dem Steuerpflichtigen wird dadurch der aufwändige Einzelnachweis erspart. Gleichwohl ist ein Antrag zu stellen, da Aufwendungen für außergewöhnliche Belastungen nur auf Antrag berücksichtigt werden können. Der behinderungsbedingte Fahrtkosten-Pauschbetrag hat abgeltende Wirkung.

         

      

   
      
         Versteuerung der Rente

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 22 Einkommensteuergesetz (EStG)

         

         Entgegen der weit verbreiteten Meinung, Renten seien steuerfrei, sind auch diese Einkünfte steuerpflichtig. 

         Der zu versteuernde Anteil gesetzlicher Renten wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung richtet sich seit dem Jahr 2005 nach denselben Grundsätzen, wie dies bei Altersrenten der Fall ist.

         Der Besteuerungsanteil der Renten betrug 2005 50 Prozent, er erhöhte sich jährlich um 2 Prozent bis zum Jahr 2020, danach um 1 Prozent, bis eine Besteuerung von 100 Prozent erreicht ist (siehe nachfolgende Tabelle).

         

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	Jahr des Rentenbeginns
                  	Besteuerungsanteil in %
                  	Jahr des Rentenbeginns
                  	Besteuerungsanteil in %
                  	Jahr des Rentenbeginns
                  	Besteuerungsanteil in %
               

            
            
               
                  	2005
                  	50
                  	2017
                  	74
                  	2029
                  	89
               

               
                  	2006
                  	52
                  	2018
                  	76
                  	2030
                  	90
               

               
                  	2007
                  	54
                  	2019
                  	78
                  	2031
                  	91
               

               
                  	2008
                  	56
                  	2020
                  	80
                  	2032
                  	92
               

               
                  	2009
                  	58
                  	2021
                  	81
                  	2033
                  	93
               

               
                  	2010
                  	60
                  	2022
                  	82
                  	2034
                  	94
               

               
                  	2011
                  	62
                  	2023
                  	83
                  	2035
                  	95
               

               
                  	2012
                  	64
                  	2024
                  	84
                  	2036
                  	96
               

               
                  	2013
                  	66
                  	2025
                  	85
                  	2037
                  	97
               

               
                  	2014
                  	68
                  	2026
                  	86
                  	2038
                  	98
               

               
                  	2015
                  	70
                  	2027
                  	87
                  	2039
                  	99
               

               
                  	2016
                  	72
                  	2028
                  	88
                  	2040
                  	100
               

            
         

         Die Höhe des steuerpflichtigen Anteils der Rente richtet sich seit dem Jahr 2005 nicht mehr nach dem Alter bei Rentenbeginn, sondern nach dem Jahr des Rentenbeginns.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Wird die Erwerbsminderungsrente später in die Altersrente umgewandelt, ist der Besteuerungsanteil, der zuvor zugrunde gelegt wurde, auch hierfür maßgebend.

         

      

   
      
         Erlass der Hundesteuer

         Die Hundesteuer ist eine kommunale Abgabe. Die Gemeinden können die Hundesteuer ermäßigen oder erlassen, wenn der Hund beispielsweise zum Schutz und zur Hilfe von blinden, gehörlosen und hilflosen Menschen gehalten wird.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            
                Für Blindenführhunde werden in der Regel keine Steuern erhoben. Grundsätzlich wird hier ein GdB von 100 und das Merkzeichen „B“, „Bl“, „aG“ oder „H“ vorausgesetzt.

         

      

   
      
         Befreiung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 13 Abs. 1 Nr. 6 Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG)

         

         Ein Erwerb durch Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern oder Großeltern des Erblassers/Schenkers bleibt von der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer befreit, wenn

         
            	
               dieser Erwerb zusammen mit dem übrigen Vermögen des Erwerbers 41.000 Euro nicht übersteigt und

            

            	
               der Erwerber infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen und unter Berücksichtigung seiner bisherigen Lebensstellung als erwerbsunfähig anzusehen oder 

            

            	
               durch die Führung eines gemeinsamen Hausstandes mit erwerbsunfähigen oder in der Ausbildung befindlichen Abkömmlingen an der Ausübung einer Erwerbstätigkeit gehindert ist.

            

         

         Übersteigt der Wert des Erwerbs zusammen mit dem übrigen Vermögen des Erwerbers den Betrag von 41.000 Euro, wird die Steuer nur insoweit erhoben, als sie aus der Hälfte des die Wertgrenze übersteigenden Betrags gedeckt werden kann.

      

   
      
         Nutzung des Pflege-Pauschbetrags

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 33b Abs. 6 Einkommensteuergesetz (EStG)

         

         Eine Pflegeperson kann einen Pflege-Pauschbetrag geltend machen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

         
            	
               Die Pflege findet in häuslicher Umgebung statt (nicht in einer vollstationären Einrichtung).

            

            	
               Die Pflege erfolgt persönlich; der Einsatz eines professionellen Pflegedienstes ist dabei anteilig möglich.

               

            

         

         Als Pflege-Pauschbetrag wird pro Kalenderjahr gewährt:

         
            	
               600 Euro bei Pflegegrad 2

            

            	
               1.100 Euro bei Pflegegrad 3

            

            	
               1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5

            

            	
               1.800 Euro bei Personen, die nicht nur vorübergehend hilflos (Merkzeichen H) sind

            

         

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Für die Pflege darf keine Vergütung oder Aufwendungsersatz gezahlt werden. Wird das Pflegegeld an den Pflegenden weitergeleitet, ist zu differenzieren:

            
               	
                  Erhält der Pflegende das Pflegegeld als „Dankeschön“ zur weiteren persönlichen Verfügung, kann der Pauschbetrag nicht in Anspruch genommen werden.

               

               	
                  Wird das Pflegegeld direkt an den Pflegenden weitergeleitet und mit der Auflage verbunden, dieses lediglich für Aufwendungen im Zusammenhang der Pflege zu verwenden, dann liegt keine Einnahme im Sinne des § 33b Abs. 6 EStG vor. Folge: Der Pflege-Pauschbetrag kann genutzt werden.

               

            

         

      

   
      
         
6. Nachteilsausgleiche in der Übersicht

      
         	
            Nachteilsausgleiche nach Merkzeichen
         

         	
            Nachteilsausgleiche nach dem Grad der Behinderung (GdB)
         

      

   
      
         Nachteilsausgleiche nach Merkzeichen

         Die Merkzeichen (MZ) haben folgende Bedeutung:

         
            
               
               
            
            
               
                  	B
                  	Ständige Begleitung des Betroffenen bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Menschen mit schwer eingeschränkter Mobilität; in der Regel gilt das für Inhaber der Merkzeichen aG oder H, das Merkzeichen B wird dann zusätzlich vergeben.
               

               
                  	Bl
                  	Der Betroffene ist blind. Ihm fehlt entweder das Augenlicht vollständig oder die Sehkraft beträgt nicht mehr als 1/50. 
               

               
                  	G
                  	Der Betroffene ist in seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt bzw. erheblich gehbehindert.
               

               
                  	aG
                  	Der Betroffene ist außergewöhnlich gehbehindert und kann sich nur mit fremder Hilfe oder großer Anstrengung bewegen.
               

               
                  	Gl
                  	Der Betroffene ist gehörlos. Dabei handelt es sich um behinderte Menschen, bei denen beiderseitige Taubheit vorliegt. Auch Hörbehinderte erhalten dieses Merkzeichen, wenn eine Schwerhörigkeit beiderseits vorliegt, die an Taubheit grenzt und daneben schwere Sprachstörungen vorliegen. 
               

               
                  	H
                  	Der Betroffene ist hilflos. Er bedarf infolge seiner Behinderung dauernd fremder Hilfe.
               

               
                  	RF
                  	Der Betroffene erfüllt die landesrechtlich festgelegten gesundheitlichen Voraussetzungen für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht.
               

               
                  	TBl
                  	Der Betroffene ist taubblind, wenn er wegen einer Störung der Hörfunktion mindestens einen Grad der Behinderung von 70 und wegen einer Störung des Sehvermögens einen Grad der Behinderung von 100 hat. Das Merkzeichen umfasst nicht automatisch die Nachteilsausgleiche für blinde und gehörlose Menschen. Deshalb werden die Merkzeichen „Bl“ (blind) und „Gl“ (gehörlos) bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen zusätzlich zum Merkzeichen „TBl“ in den Schwerbehindertenausweis eingetragen.
               

            
         

          

         
            
               
               
            
            
               
                  	MZ
                  	Rechte und Nachteilsausgleiche
               

            
            
               
                  	
                     B
                  
                  	
                     
                        	
                           Unentgeltliche Beförderung der Begleitperson im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, ausgenommen bei Fahrten in Sonderzügen und Sonderwagen (§§ 228 bis 237 SGB IX) nach Erwerb einer Wertmarke,

                        

                        	
                           Unentgeltliche Beförderung der Begleitperson bei innerdeutschen Flügen der Lufthansa und Regionalverkehrsgesellschaften

                        

                        	
                           Unentgeltliche Beförderung von Begleitpersonen im internationalen Eisenbahnverkehr (siehe Anhang IV des Internationalen Personen- und Gepäcktarifs [TCV]).

                        

                        	
                           Urlaubskosten der Begleitperson bis 767 Euro steuerlich absetzbar (§ 33 EStG und BFH Az.: III R 58/98 vom 07.04.2002) 

                        

                        	
                           Parkerleichterungen: Orangener Parkausweis bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen (§ 46 StVO)

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     Bl
                  
                  	
                     
                        	
                           Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr (§§ 228 bis 237 SGB IX),

                        

                        	
                           Kraftfahrzeugsteuerbefreiung (§ 3a Abs. 1KraftStG 2002),

                        

                        	
                           Befreiung vom Rundfunkbeitrag: Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII oder nach § 82d SGB XIV oder 
 Ermäßigung mit einem GdB von mindestens 60 allein wegen der Sehbehinderung, die nicht vorübergehend ist.

                        

                        	
                           Telekom: Sozialtarif 2

                        

                        	
                           Pauschbetrag als außergewöhnliche Belastung in Höhe von 7.400 EUR (§ 33b EStG),

                        

                        	
                           Gewährung einer Pflegezulage nach § 35 Bundesversorgungsgesetz (Achtung: nur für Personen, die am 31.12.2023 auf diese Geldleistung Anspruch hatten, vgl. § 144 SGB XIV),

                        

                        	
                           Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag: 4.500 Euro.

                        

                        	
                           Parkerleichterungen: Blauer (Europäischer) Parkausweis

                        

                        	
                           Befreiung von der Umsatzsteuer (§ 4 Nr. 19 UStG), wenn nicht mehr als zwei Arbeitnehmer beschäftigt werden

                        

                        	
                           Krankenkasse übernimmt Fahrtkosten zu ambulanten Behandlungen (§ 60 SGB V)

                        

                        	
                           Blindenhilfe und in vielen Bundesländern Landesblindengeld

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     G
                  
                  	
                     
                        	
                           Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr (§§ 228 bis 237 SGB IX) nach Erwerb einer Wertmarke oder

                        

                        	
                           50 Prozent Kraftfahrzeugsteuerermäßigung (§ 3a Abs. 2 Satz 1 KraftStG 2002),

                        

                        	
                           Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag GdB 80 oder GdB 70 + Merkzeichen G):

                           900 EUR (§ 33 Abs.2a Nr. 1 EStG)

                        

                        	
                           Mehrbedarfserhöhung (17 %) nach dem § 30 Abs.1 Nr. 2 SGB XII und § 23 Abs. 1 Nr. 4 SGB II.

                        

                        	
                           Parkerleichterungen: Orangener Parkausweis bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen (§ 46 StVO)

                        

                        	
                           Tatsächliche Kosten für Fahrten zur Arbeit absetzbar (§ 9 Abs.2 Satz 3 EStG)

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     aG
                  
                  	
                     
                        	
                           Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr (§ 228 bis 237 SGB IX) nach Erwerb einer Wertmarke,

                        

                        	
                           Kraftfahrzeugsteuerbefreiung (§ 3a Abs.  KraftStG 2002),

                        

                        	
                           Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag: 4.500 Euro.

                        

                        	
                           Parkerleichterungen: Blauer (Europäischer) Parkausweis

                        

                        	
                           Krankenkasse übernimmt Fahrtkosten zu ambulanten Behandlungen (§ 60 SGB V)

                        

                        	
                           Mehrbedarfserhöhung (17 %) nach dem § 30 Abs.1 Nr. 2 SGB XII und § 23 Abs. 1 Nr. 4 SGB II.

                        

                        	
                           Tatsächliche Fahrten zur Arbeit zur Arbeit absetzbar (§ 9 Abs.2 Satz 3 EStG)

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     Gl
                  
                  	
                     
                        	
                           Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr (§§ 228 bis 237 SGB IX) nach Erwerb einer Wertmarke oder

                        

                        	
                           50 Prozent Kraftfahrzeugsteuerermäßigung (§ 3a Abs. 2 Satz 1 KraftStG 2002),

                        

                        	
                           Befreiung oder Ermäßigung des Rundfunkbeitrags

                        

                        	
                           Telekom: Sozialtarif 2

                        

                        	
                           Gehörlosengeld in einigen Bundesländern

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     H
                  
                  	
                     
                        	
                           Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr (§§ 228 bis 237 SGB IX),

                        

                        	
                           Kraftfahrzeugsteuerbefreiung (§ 3a Abs. 1 KraftStG 2002),

                        

                        	
                           Pauschbetrag als außergewöhnliche Belastung in Höhe von 7.400 EUR (§ 33b EStG),

                        

                        	
                           Pflegepauschbetrag für Pflegende: 1.800 EUR im Kalenderjahr

                        

                        	
                           Krankenkasse übernimmt Fahrtkosten zu ambulanten Behandlungen (§ 60 SGB V)

                        

                        	
                           Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag: 4.500 Euro.

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     RF
                  
                  	
                     
                        	
                           Befreiung vom Rundfunkbeitrag

                        

                        	
                           Telekom: Sozialtarif 1

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     TBl
                  
                  	
                     
                        	
                           Befreiung vom Rundfunkbeitrag

                        

                        	
                           Taubblindengeld in einigen Bundesländern

                        

                        	
                           Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag: 4.500 Euro.

                        

                     

                  
               

            
         

      

   
      
         Nachteilsausgleiche nach dem Grad der Behinderung (GdB)

         
            
               
               
            
            
               
                  	GdB
                  	Rechte und Nachteilsausgleiche
               

            
            
               
                  	
                     20
                  
                  	
                     
                        	
                           Feststellung von Behinderungen (§ 152 SGB IX)

                        

                        	
                           Steuerfreibetrag 384 EUR (§ 33b EStG)

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     30
                  
                  	
                     
                        	
                           Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten können. (§ 2 Abs. 3 SGB IX)

                        

                        	
                           Kündigungsschutz bei Gleichstellung (§ 151 SGB IX i.V.m. § 168 SGB IX)

                        

                        	
                           Steuerfreibetrag 620 EUR (§ 33b EStG)

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     40
                  
                  	
                     
                        	
                           Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten können. (§ 2 Abs. 3 SGB IX)

                        

                        	
                           Kündigungsschutz bei Gleichstellung (§ 151 SGB IX i.V.m. § 168 SGB IX)

                        

                        	
                           Steuerfreibetrag 860 EUR (§ 33b EStG)

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     50
                  
                  	
                     
                        	
                           Schwerbehinderteneigenschaft (§ 2 Abs. 2 SGB IX, § 152 SGB IX),

                        

                        	
                           Steuerfreibetrag 1.140 EUR (§ 33b EStG),

                        

                        	
                           Bevorzugte Einstellung, Beschäftigung (§ 154 SGB IX, § 205 SGB IX)

                        

                        	
                           Erweiterter Kündigungsschutz (§ 168 ff. SGB IX),

                        

                        	
                           Begleitende Hilfe im Arbeitsleben (§ 185 Abs. 2 SGB IX),

                        

                        	
                           Freistellung von Mehrarbeit (§ 207 SGB IX),

                        

                        	
                           Zusatzurlaub von einer Arbeitswoche (§ 208 SGB IX),

                        

                        	
                           Schutz bei Wohnungskündigung, wenn die Schwerbehinderung als Härtefall anerkannt wird (§ 574 BGB),

                        

                        	
                           Vorgezogene Altersrente (§§ 37, 236a SGB VI) oder Ruhestand (§ 52 BBG für Bundesbeamte; bei Landesbeamten abhängig von den Beamtengesetzen der Länder)

                        

                        	
                           Stundenermäßigung bei Lehrern (länderabhängig),

                        

                        	
                           Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung für behinderte Menschen in Werkstätten (§ 5 Abs. 1 Nr. 7 SGB V und § 1 Nr. 2 SGB VI),

                        

                        	
                           Beitragsermäßigung bei Automobilclubs (z. B. ADAC, AvD, geregelt in der jeweiligen Satzung),

                        

                        	
                           Finanzierungshilfen für Kraftfahrzeuge für Berufstätige (z. B. § 20 SchwbAV i.V.m. KfzHV),

                        

                        	
                           Merkzeichen RF (= Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung) für hochgradig (= GdB 50) Hörgeschädigte,

                        

                        	
                           Freibetrag beim Wohngeld (bei Pflegebedürftigkeit i. S. d. § 14 SGB XI und gleichzeitiger häuslicher oder teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege) in Höhe von 1.800 EUR (§ 17 WoGG ).

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     60
                  
                  	
                     wie bei GdB 50, aber:

                     
                        	
                           Steuerfreibetrag 1.440 EUR (§ 33b EStG),

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     70
                  
                  	
                     wie bei GdB 60, und:

                     
                        	
                           Steuerfreibetrag 1.780 EUR (§ 33b EStG),

                        

                        	
                           Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag (GdB 70 + Merkzeichen G):

                           900 EUR (§ 33 Abs.2a Nr.1 EStG)

                        

                        	
                           Ermäßigung des Rundfunkbeitrag für wesentlich Sehbehinderte (Merkzeichen RF + GdB 60)

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     80
                  
                  	
                     wie bei GdB 70, und:

                     
                        	
                           Steuerfreibetrag 2.120 EUR (§ 33b EStG),

                        

                        	
                           Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag GdB 80 oder GdB 70 + Merkzeichen G)*:

                           900 EUR (§ 33 Abs.2a Nr.1 EStG)

                        

                        	
                           Ermäßigung des Rundfunkbeitrags: Menschen mit Behinderung mit GdB 80, die wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können (Merkzeichen RF)

                        

                        	
                           Abzug eines Freibetrags bei der Einkommensermittlung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung bei gleichzeitiger Pflegebedürftigkeit in Höhe von 4.500 Euro**

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     90
                  
                  	
                     wie bei GdB 80, und:

                     
                        	
                           Steuerfreibetrag 2.460 EUR (§ 33b EStG),

                        

                        	
                           Telekom: Sozialtarif 2 für Personen, die blind, gehörlos oder sprachbehindert sind mit einem GdB von 90***

                        

                     

                  
               

               
                  	
                     100
                  
                  	
                     wie bei GdB 90, und:

                     
                        	
                           Steuerfreibetrag 2.840 EUR (§ 33b EStG)****

                        

                        	
                           Abzug eines Freibetrags bei der Einkommensermittlung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung in Höhe von 4.500 Euro

                        

                     

                  
               

            
         

         
            
               
                  	*
                  	 
                  	
                     Für Menschen mit Merkzeichen aG, Bl, TBl und H 4.500 Euro unabhängig vom GdB

                  
               

               
                  	**
                  	 
                  	
                     Abzug eines Freibetrags bei der Einkommensermittlung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung bei gleichzeitiger Pflegebedürftigkeit und einem GdB von weniger als 80: 2.100 Euro.

                  
               

               
                  	***
                  	 
                  	
                     Telekom: Sozialtarif 1 bei Merkzeichen RF unabhängig vom GdB.

                  
               

               
                  	****
                  	 
                  	
                     Bei Merkzeichen Bl und H beträgt der Pauschbetrag 7.400 Euro, unabhängig vom GdB.

                  
               

            

         

      

   
      
         
7. Leistungen der Krankenkassen

      
         	
            Hilfen durch die gesetzliche Krankenversicherung
         

         	
            Fahrtkosten, Krankentransporte
         

         	
            Befreiung von der Zuzahlung
         

      

   
      
         Hilfen durch die gesetzliche Krankenversicherung

         Dieser Ratgeber befasst sich nicht mit allen medizinischen Leistungen der Krankenkassen, sondern nur mit möglichen finanziellen Hilfen für Menschen mit Behinderung. Daher beschränkt sich dieses Kapitel auf die wenigen Maßnahmen, die Menschen mit Behinderung einen finanziellen Vorteil bringen. Bezug genommen wird dabei ausschließlich auf die gesetzlichen Krankenkassen (GKV), denn je nach Vertrag gestalten sich Leistungen der privaten Krankenkassen ganz unterschiedlich und sind in diesem Rahmen nicht darstellbar.

         
            
               Stichwort: Private Krankenversicherung

            Weil die Beiträge der privaten Krankenversicherung mit zunehmendem Alter immer mehr steigen, wünschen sich viele einen „Umstieg“ in die gesetzliche Krankenversicherung. Dies ist aber aus vielen Gründen nicht einfach. Die Aussage „einmal privat – immer privat“ ist für die Betroffenen in vielen Fällen traurige Wahrheit.

            Eine kleine Ausnahme gibt es bei Vorliegen einer Schwerbehinderung. Liegt eine solche vor, besteht die Möglichkeit des freiwilligen Beitritts in die gesetzliche Krankenversicherung (geregelt in § 9 Abs. 1 Nr. 4 SGB V). Dabei wird jedoch vorausgesetzt, dass der freiwillige Beitritt innerhalb von drei Monaten nach der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft erfolgt.

            Ebenfalls wird vorausgesetzt, dass die betroffene Person, ein Elternteil oder der Ehegatte in den letzten fünf Jahren vor dem Beitritt mindestens drei Jahre lang versichert war; es sei denn, sie konnten diese Voraussetzung wegen der Behinderung nicht erfüllen.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Die Krankenkasse kann dieses Beitrittsrecht vom Alter des schwerbehinderten Menschen abhängig machen, wobei die Altersgrenzen unterschiedlich sind.

            

            
               
                  [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
               Fragen Sie jedenfalls bei jener GKV nach, die infrage kommt. Vielleicht gelingt ja der Umstieg.

            

         

      

   
      
         Fahrtkosten, Krankentransporte

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 60 SGB V

            Krankentransport-Richtlinie

         

         Die Krankenkasse übernimmt Fahrtkosten, wenn diese im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse aus zwingenden medizinischen Gründen notwendig sind und vom Arzt verordnet wurden. Selbst wenn eine Verordnung vorliegt, gibt es bezüglich der Bezahlung von Fahrtkosten sehr strikte Vorgaben.

         
            
               Unproblematisch: Fahrten zu voll- oder teilstationären Maßnahmen

            Neben Rettungsfahrten übernehmen die Krankenkassen Fahrtkosten, wenn diese im Zusammenhang mit einer vollstationären oder teilstationären Leistung der Krankenkasse erforderlich werden (abzüglich der Zuzahlung, siehe nächster Abschnitt), also von:

            
               	
                  Fahrten zu stationären Behandlungen (z. B. Krankenhausaufenthalt, Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung, Kurmaßnahme)

               

               	
                  Fahrten zu einer ambulanten Krankenbehandlung sowie zu einer ambulanten Operation oder zu einer vor- oder nachstationären Behandlung im Krankenhaus, wenn dadurch eine an sich gebotene voll- oder teilstationäre Krankenhausbehandlung vermieden oder verkürzt wird oder diese nicht ausführbar ist

               

               	
                  Fahrten, bei denen eine medizinische Betreuung oder die besonderen Einrichtungen eines Krankentransportwagens erforderlich sind (müssen vom Arzt entsprechend verordnet und vorher durch die Krankenkasse genehmigt werden!)

               

            

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Bei Verlegung in ein anderes Krankenhaus werden die Fahrtkosten nur übernommen, wenn die Verlegung aus zwingenden medizinischen Gründen erforderlich ist oder die Krankenkasse vorher genehmigt, dass in ein wohnortnahes Krankenhaus verlegt wird (BSG, Urteil vom 02.11.2007, Az. B 1 KR 11/07 R).

            

         

         
            
               Heikel: Fahrten zur ambulanten Behandlung

            Fahrtkosten im Zusammenhang mit einer ambulanten Behandlung werden von der Krankenkasse grundsätzlich nur nach vorheriger Genehmigung übernommen.

            Ohne vorherige Genehmigung werden die Fahrtkosten für Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung übernommen, wenn eine der der folgenden Voraussetzungen vorliegt: 

            
               	
                  ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“

               

               	
                  eine Einstufung in den Pflegegrad 4 oder 5

               

               	
                  eine Einstufung in den Pflegegrad 3, wenn eine dauerhafte (mehr als sechs Monate) Beeinträchtigung der Mobilität vorliegt

               

               	
                  bis zum 31. Dezember 2016 eine Einstufung in die Pflegestufe 2 und seit dem 1. Januar 2017 mindestens eine Einstufung in den Pflegegrad 3

               

            

            Für diesen Personenkreis gilt die Genehmigung für Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung als erteilt; sie muss also nicht vorher eingeholt werden.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Gehören Sie nicht zu oben genannten Personenkreis, sollten Sie vor Fahrtantritt unbedingt mit Ihrer Kasse die Kostenübernahme klären. Sie gehen sonst das Risiko ein, auf den Kosten sitzen zu bleiben. Den Antrag auf Fahrtkostenerstattung müssen Sie bei den meisten Kassen schriftlich stellen, nachdem der behandelnde Arzt die Fahrt(en) verordnet hat. Nahezu jede Kasse hat dafür ein entsprechendes Antragsformular, das Sie anfordern oder im Internet von der Homepage der Kasse downloaden können. Dem Antrag müssen Sie die Verordnung des behandelnden Arztes beilegen.

            

         

         
            
               Welche Kosten werden übernommen?

            Grundsätzlich werden die Kosten für ein öffentliches Verkehrsmittel übernommen. Ist es aus medizinischen Gründen nicht möglich, ein öffentliches Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen, werden die Kosten für ein Taxi oder einen Mietwagen übernommen. Falls medizinisch notwendig, können auch die Kosten für einen Krankentransport mit fachlicher Betreuung übernommen werden. Dies muss der Arzt in einem Attest bestätigen bzw. verordnen.

            Es gilt also sozusagen eine Genehmigungsrangfolge:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Öffentliche Verkehrsmittel

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Taxi oder Mietwagen (dazu zählen auch Wagen mit behinderungsgerechter Einrichtung zur Beförderung von Rollstuhlfahrern)

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Krankenwagen oder Rettungsfahrzeug (hier rechnen die Kranken- oder Rettungstransportunternehmen direkt mit der Kasse ab)

                     
                  

               

            

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Der Taxischein muss immer gesondert für eine Hin- und Rückfahrt ausgestellt werden.

            

            Bei Fahrten mit dem Privatauto werden derzeit mindestens 20 Cent pro Kilometer, maximal 150 Euro gezahlt; es gelten die Regeln der Kostenerstattung nach dem Bundesreisekostengesetz (§ 5, der die Wegstreckenentschädigung regelt).

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Die Hin-/Rückfahrt mit dem eigenen Fahrzeug darf aber nicht teurer sein als bei den obengenannten Verkehrsmitteln.

            

            Wichtig zu wissen ist auch, dass von den Kassen grundsätzlich nur die Fahrtkosten zur und von der nächsterreichbaren geeigneten Behandlungsstätte erstattet werden. Eine Ausnahme von diesem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz besteht nur, wenn ein zwingender medizinischer Grund für die Behandlung an einem entfernteren Ort gegeben ist.

            In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, dass der Versicherte während der Fahrt begleitet werden muss, etwa aus medizinischen Gründen oder aufgrund des Alters des Kindes. Die Mehrkosten für die Begleitperson übernimmt die Krankenkasse ebenfalls, sofern der Arzt die Notwendigkeit der Begleitperson auf der Verordnung bestätigt. Unter Mehrkosten ist dabei auch der Fall zu verstehen, dass die Begleitperson während der Behandlung nicht vor Ort warten kann; die Krankenkasse übernimmt in diesem Fall auch die Kosten für die Fahrten, die die Begleitperson ohne den Versicherten von oder zur Behandlungsstätte zurücklegt. 

            Die Kostenerstattung erfolgt abzüglich der Zuzahlung; ist eine Person von der Zuzahlungspflicht befreit, entfällt diese Verpflichtung (siehe dazu den folgenden Abschnitt).

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Handelt es sich um Fahrtkosten im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, fällt keine Zuzahlung an. Diese werden dann unter den Voraussetzungen des § 53 SGB IX gezahlt; diese entsprechen den hier dargestellten Regelungen zur Kostenhöhe.

            

         

      

   
      
         Befreiung von der Zuzahlung

         
            
               Zuzahlungsregeln

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               Grundsatz Zuzahlung: § 61 SGB V

            

            Gesetzlich Krankenversicherte müssen grundsätzlich Zuzahlungen leisten. Das betrifft Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel, Fahrtkosten, Zahnersatz, stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen.

            Die Zuzahlung für verschreibungspflichtige Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel beträgt mindestens 5 Euro und maximal 10 Euro je Mittel. Gleiches gilt auch für eventuelle Fahrtkosten (siehe dazu oben). Für Zahnersatz gelten Festzuschüsse.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               
                  Liegen die Kosten des Mittels/der Maßnahme unter 5 Euro, muss nur der tatsächliche Preis bezahlt werden.

            

            Es gibt aber in vielen Fällen eine vollständige oder zumindest teilweise Befreiung:

            
               	
                  Von der Zuzahlung vollständig befreit sind Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht berufstätig sind (Ausnahmen: Kieferorthopädie und Fahrtkosten).

               

               	
                  Teilweise von Zuzahlungen befreit sind grundsätzlich chronisch Kranke.

               

            

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               
                  Wird die im Gesetz festgelegte Einkommensgrenze überschritten, übernimmt die Krankenkasse die Zuzahlung ab einer bestimmten einkommensabhängigen Höhe. Für Zahnersatz gelten andere Regelungen, fragen Sie hier im Zweifelsfall bei Ihrer Krankenkasse nach.

            

            Zuzahlungen auf einen Blick:

            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	Leistungen der GKV
                     	Zuzahlungen
                     	Ausnahmen
                  

               
               
                  
                     	Arznei- und Verbandmittel 
                     	10 % des Preises, jedoch mindestens 5 EUR und maximal 10 EUR pro Arzneimittel, jedenfalls nicht mehr als die Kosten des Mittels
                     	18. Lebensjahr noch nicht vollendet
                  

                  
                     	Fahrtkosten
                     	10 % des Fahrpreises, mindestens 5 EUR und höchstens 10 EUR, jedenfalls nicht mehr als die Kosten des Fahrpreises
                     	Keine (gilt auch für Kinder und Jugendliche!)
                  

                  
                     	Häusliche Krankenpflege 
                     	10 % der Kosten des Mittels, zuzüglich 10 EUR je Verordnung
                     	18. Lebensjahr noch nicht vollendet
                  

                  
                     	Bei außerklinischer Intensivpflege im Haushalt des Versicherten oder sonst an einem geeigneten Ort
                     	10 % der Kosten des Mittels, zuzüglich 10 EUR je Verordnung
                     	18. Lebensjahr noch nicht vollendet
                  

                  
                     	Haushaltshilfe 
                     	10 % der kalendertäglichen Kosten, jedoch höchstens 10 EUR und mindestens 5 EUR
                     	18. Lebensjahr noch nicht vollendet
                  

                  
                     	Heilmittel (z. B. Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie) 
                     	10 % der Kosten des Mittels, zuzüglich 10 EUR je Verordnung
                     	18. Lebensjahr noch nicht vollendet
                  

                  
                     	Hilfsmittel (z. B. Hörgerät, Rollstuhl) 
                     	10 % der Kosten für jedes Hilfsmittel, jedoch mindestens 5 EUR und maximal 10 EUR, jedenfalls nicht mehr als die Kosten des Mittels
                     	18. Lebensjahr noch nicht vollendet
                  

                  
                     	Krankenhausbehandlung 
                     	10 EUR pro Tag
                     	begrenzt auf 28 Tage im Kalenderjahr

                        
18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
                  

                  
                     	Bei außerklinischer Intensivpflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen, besonderen Wohnformen und Intensivpflege-Wohneinheiten
                     	10 EUR pro Tag
                     	begrenzt auf 28 Tage im Kalenderjahr
18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
                  

                  
                     	Mütter- bzw. Väterkuren 
                     	10 EUR pro Tag
                     	18. Lebensjahr noch nicht vollendet
                  

                  
                     	Soziotherapie 
                     	10 % der kalendertäglichen Kosten, jedoch höchstens 10 EUR und mindestens 5 EUR
                     	18. Lebensjahr noch nicht vollendet
                  

                  
                     	Stationäre Vorsorge und Rehabilitation 
                     	10 EUR pro Tag
                     	Anschlussheilbehandlungen: Begrenzung auf 28 Tage im Kalenderjahr 

                        
18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
                  

               
            

         

         
            
               Belastungsgrenze

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 62 SGB V

               Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Definition schwerwiegender chronischer Kranker (Chroniker-Richtlinie)

            

            Nach Erreichen der sogenannten Belastungsgrenze erfolgt eine Befreiung für den Rest des Kalenderjahres. Diese Grenze beträgt 

            
               	
                  2 Prozent des Familieneinkommens (brutto) bzw.

               

               	
                  1 Prozent für chronisch Kranke.

               

            

            
               
                  Wer gilt als chronisch krank?

               In der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Definition schwerwiegender chronischer Kranker wird eine Krankheit als schwerwiegend chronisch eingestuft, wenn sie wenigstens ein Jahr lang, mindestens einmal pro Quartal ärztlich behandelt wurde (Dauerbehandlung) und eines der folgenden Merkmale vorliegt:

               
                  	
                     Pflegebedürftigkeit der Pflegegrade 3 oder 4

                  

                  	
                     GdB von mindestens 60, wobei der GdB zumindest auch durch die Krankheit, die dauerbehandelt wird, begründet sein muss

                  

                  	
                     Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von mindestens 60 Prozent, wobei die MdE zumindest auch durch die Krankheit, die dauerbehandelt wird, begründet sein muss

                  

                  	
                     Erforderlichkeit einer kontinuierlichen medizinischen Versorgung (ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung, Arzneimitteltherapie, Behandlungspflege, Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln), ohne die nach ärztlicher Einschätzung zu erwarten ist:

                     
                        	
                           eine lebensbedrohliche Verschlimmerung oder

                        

                        	
                           eine Verminderung der Lebenserwartung oder

                        

                        	
                           eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die aufgrund der dauerbehandelten Krankheit verursachte Gesundheitsstörung

                        

                     

                  

               

            

            
               
                  Ermittlung der Belastungsgrenzen

               Bei der Ermittlung der Belastungsgrenzen werden sämtliche Bruttoeinnahmen eines Haushalts zusammengezählt. Davon abgezogen werden:

               

               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	für den ersten im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen
                        	15 % der sozialversicherungsrechtlichen Bezugsgröße
                        	6.741 EUR
                     

                     
                        	für jeden weiteren Angehörigen
                        	10  % der sozialversicherungsrechtlichen Bezugsgröße
                        	4.494 EUR
                     

                     
                        	handelt es sich bei diesen Angehörigen um Kinder des Versicherten und/oder seines Lebenspartners, stattdessen pro Kind
                        	steuerrechtlicher Kinderfreibetrag
                        	9.600 EUR,
bei Alleinstehenden 4.800 EUR
                     

                  
               

               Bei den Einnahmen bleiben Renten nach dem SGB XIV (bis 2023 Bundesversorgungsgesetz) oder nach dem Bundesentschädigungsgesetz unberücksichtigt. 

               Bei Sozialhilfeempfängern oder Heimbewohnern, deren Unterbringungskosten von einem Sozialhilfeträger getragen werden, gilt als Bruttoeinnahme der Regelsatz eines Haushaltsvorstands (sog. Eckregelsatz) nach dem SGB XII. Die Höhe des Eckregelsatzes beträgt seit 01.01.2024 563 Euro und wurde zum 01.01.2025 nicht erhöht.

            

         

      

   
      
         
8. Leistungen der Pflegeversicherung

      
         	
            Grundsätzliches
         

         	
            Die Pflegegrade
         

         	
            Die Leistungen im Einzelnen
         

      

   
      
         Grundsätzliches

         Die Pflegeversicherung ist ein eigenständiger Zweig der Sozialversicherung. Es handelt sich dabei um eine Pflichtversicherung, die nicht an den beruflichen Status oder bestimmte Einkommen gebunden ist. Somit sind alle Krankenversicherten kraft Gesetzes auch in die Pflegeversicherung einbezogen. Es gilt dabei der Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“. Pflegeversichert ist man also bei der privaten oder gesetzlichen Kasse, bei der man auch krankenversichert ist. Der Leistungsumfang ist aber grundsätzlich bei allen gesetzlichen und privaten Versicherern gleich.

         
            
               Begriff der Pflegebedürftigkeit

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 14 SGB XI

            

            Seit 01.01.2017 gilt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der wie folgt definiert ist:

            
               	
                  Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit und Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen.

               

               	
                  Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Belastungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können.

               

               	
                  Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate bestehen.

               

            

            Maßgeblich für die Begutachtung ist die Schwere der Beeinträchtigung der Selbständigkeit bzw. der Fähigkeit, bestimmte Dinge selbst zu erledigen.

            
               
                  [image: Block Checkliste]Checkliste Selbständigkeit: Definition und Abstufungen
               
                  Selbständig
               

               
                  	
                     Die Person ist fähig, eine Handlung oder Aktivität allein, das heißt ohne Unterstützung einer anderen Person durchzuführen. 

                  

                  	
                     Selbständig ist auch, wer eine Handlung unter Nutzung von Hilfsmitteln durchführen kann (z. B. Bewegen in der Wohnung mithilfe eines Rollators).

                  

               

               
                  Überwiegend selbständig
               

               
                  	
                     Die Person kann den größten Teil der Aktivität selbständig durchführen. Es entsteht nur geringer/mäßiger Aufwand für die Pflegeperson. 

                  

               

               
                  Überwiegend unselbständig
               

               
                  	
                     Die Person kann die Aktivität nur zu einem geringen Anteil selbständig durchführen.

                  

                  	
                     Es sind aber Ressourcen vorhanden, so dass sie sich beteiligen kann.

                  

                  	
                     Dies setzt gegebenenfalls ständige Anleitung oder aufwändige Motivation auch während der Aktivität voraus oder Teilschritte der Handlung müssen übernommen werden.

                  

                  	
                     Zurechtlegen und Richten von Gegenständen, wiederholte Aufforderungen oder punktuelle Unterstützungen reichen nicht aus.

                  

               

               
                  Unselbständig
               

               
                  	
                     Die Person kann die Aktivität in der Regel nicht selbständig durchführen bzw. steuern, auch nicht in Teilen. 

                  

                  	
                     Es sind kaum oder keine Ressourcen vorhanden. Motivation, Anleitung, ständige Beaufsichtigung reichen auf keinen Fall aus.

                  

                  	
                     Die Pflegeperson muss alle oder nahezu alle Teilhandlungen anstelle der betroffenen Person durchführen.

                  

                  	
                     Eine minimale Beteiligung ist nicht zu berücksichtigen (z. B. wenn sich die Person nicht durchgehend und nur mit kleinen Teilhandlungen beteiligt).

                  

               

            

         

         
            
               Leistungen der Pflegeversicherung

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 28 SGB XI

            

            Die Leistungen der Pflegeversicherung umfassen unter anderem folgende Bereiche, die nachfolgend noch erläutert werden:

            
               	
                  Pflegegeld

               

               	
                  Pflegesachleistung (häusliche Pflegehilfe)

               

               	
                  Kombination von Geld- und Sachleistung

               

               	
                  teilstationäre Pflege

               

               	
                  vollstationäre Pflege

               

               	
                  Kurzzeitpflege

               

               	
                  Verhinderungspflege

               

               	
                  Pflegehilfsmittel und technische Hilfen

               

               	
                   digitale Pflegeanwendungen

               

               	
                  Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

               

               	
                  Entlastungsbetrag 

               

               	
                  Information über Ansprüche, Pflegeberatung

               

            

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Die Gewährung dieser Leistungen richtet sich nach dem Pflegegrad und der Art der Pflege (häuslich, teil- oder vollstationär).

            

         

      

   
      
         Die Pflegegrade

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            §§ 14 und 15 SGB IX, Anlage 1 zu § 15 SGB XI

            Begutachtungs-Richtlinien

         

         Fünf für alle Pflegebedürftigen einheitlich geltende Pflegegrade ersetzen das bis Ende 2016 geltende System der drei Pflegestufen. Ausschlaggebend für die Einstufung in den jeweiligen Pflegegrad (PG) ist die Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder Fähigkeiten.

         Bei der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst geht es darum, wie selbständig die pflegebedürftige Person ihren Alltag bewältigen kann. Die Fähigkeiten und Beeinträchtigungen des pflegebedürftigen Menschen werden in sechs verschiedenen Bereichen bewertet:

         
            	
               Mobilität

            

            	
               Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 

            

            	
               Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

            

            	
               Selbstversorgung

            

            	
               Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen

            

            	
               Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte 

            

         

         In diesen Bereichen werden viele Einzelkriterien abgefragt und je nach Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder Fähigkeiten mit Punkten bewertet – erreicht werden können insgesamt 100 Punkte. Je höher die erreichte Punktzahl, desto höher der Pflegegrad.

         

         
            
               
               
               
            
            
               
                  	Pflegegrad (PG)
                  	Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder Fähigkeiten
                  	Punkte
               

            
            
               
                  	PG 1
                  	geringe Beeinträchtigung
                  	12,5 bis unter 27
               

               
                  	PG 2
                  	erhebliche Beeinträchtigung
                  	27 bis unter 47,5
               

               
                  	PG 3
                  	schwere Beeinträchtigung 
                  	47,5 bis unter 70
               

               
                  	PG 4
                  	schwerste Beeinträchtigung 
                  	70 bis unter 90 
               

               
                  	PG 5
                  	schwerste Beeinträchtigung mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung 
                  	90 bis 100 
               

            
         

      

   
      
         Die Leistungen im Einzelnen

         Grundsätzlich werden die Leistungen der Pflegeversicherung seit 01.01.2017 für die Pflegegrade 2 bis 5 gewährt.

         
            
               [image: Block Wichtig]Aber:
            Zum Zweck der Erhaltung und Wiederherstellung der Selbständigkeit und der Vermeidung schwererer Pflegebedürftigkeit wurde der Pflegegrad 1 für beeinträchtigte Pflegebedürftige geschaffen, die nur einen geringen Grad an personeller Unterstützung (Teilhilfe bei Selbstversorgung, Verlassen der Wohnung, Haushaltsführung) benötigen. Oft sind dies somatisch beeinträchtigte Menschen.

         

         Dieser Personenkreis erhält bei Vorliegen von Pflegegrad 1 nur eingeschränkt Leistungen der Pflegeversicherung (§ 28a SGB XI). Insbesondere folgende Leistungen können gewährt werden:

         
            	
               Pflegeberatung, Beratung in der eigenen Häuslichkeit und Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen

            

            	
               Versorgung mit Pflegehilfsmitteln

            

            	
               Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

            

            	
               Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen

            

         

         Weitere Leistungen werden nicht gewährt.

         Die im Folgenden dargestellten Leistungen beziehen sich daher auf die Pflegegrade 2 bis 5, es sei denn, eine mögliche Inanspruchnahme von Menschen mit Pflegegrad 1 ist extra erwähnt. Sie gelten ab 01.01.2024.

         
            
               Pflegesachleistung

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 36 SGB XI

            

            Im Rahmen der Pflegesachleistung erhält der Pflegebedürftige eine persönliche Dienstleistung, die der Leistungserbringer unmittelbar mit der Pflegekasse abrechnet (sog. häusliche Pflegehilfe). Mit anderen Worten: Der Pflegebedürftige beauftragt einen Pflegedienst bzw. professionelle Pflegekräfte.

            Der Anspruch auf häusliche Pflegehilfe umfasst:

            
               	
                  körperbezogene Pflegemaßnahmen

               

               	
                  pflegerische Betreuungsmaßnahmen

               

               	
                  Hilfen bei der Haushaltsführung

                  

               

            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	Höhe der Pflegesachleistung ab 2025
                  

                  
                     	Pflegegrad (PG)
                     	monatlich
                  

               
               
                  
                     	PG 1
                     	kein Anspruch
                  

                  
                     	PG 2
                     	796 EUR
                  

                  
                     	PG 3
                     	1.497 EUR
                  

                  
                     	PG 4
                     	1.859 EUR
                  

                  
                     	PG 5
                     	2.299 EUR
                  

               
            

         

         
            
               Pflegegeld

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 37 SGB XI

            

            Anstelle der Pflegesachleistung können Pflegebedürftige auch eine Geldleistung, das sogenannte Pflegegeld, wählen. In diesem Fall organisiert der Pflegebedürftige seine Pflege selbst; die Geldleistung soll Kosten für eine selbst beschaffte Pflegekraft abdecken. Hier geht der Gesetzgeber davon aus, dass diese Person dem Pflegebedürftigen nahesteht und der Pflegebedarf mit einem geringeren Betrag als für die Dienstleistung abgegolten werden kann.

            Voraussetzung für den Anspruch auf Pflegegeld ist, dass der Pflegebedürftige mit dem Geld seinen Bedarf an erforderlicher Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung durch eine Pflegeperson in geeigneter Weise selbst sicherstellt. Dies wird auch überprüft. In regelmäßigen Abständen muss der Pflegebedürftige dazu einen sogenannten Beratungseinsatz abrufen: in den Pflegegraden 2 und 3 einmal halbjährlich und in den Pflegegraden 4 und 5 einmal vierteljährlich. Dazu kommt ein Pflegedienst oder ein fachlich kompetenter Mitarbeiter eines Pflegestützpunktes ins Haus. Die Kosten dafür trägt die Pflegekasse.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Dass ein Beratungseinsatz stattgefunden hat, muss der Pflegegeldbezieher der Pflegekasse nachweisen. Tut er dies nicht, wird zunächst das Pflegegeld gekürzt, im Wiederholungsfall sogar entzogen.

            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	Höhe des Pflegegelds ab 2025
                  

                  
                     	Pflegegrad (PG)
                     	monatlich
                  

               
               
                  
                     	PG 1
                     	kein Anspruch
                  

                  
                     	PG 2
                     	347 EUR
                  

                  
                     	PG 3
                     	599 EUR
                  

                  
                     	PG 4
                     	800 EUR
                  

                  
                     	PG 5
                     	990 EUR
                  

               
            

            
               
                  Sonderregelung: Bayerisches Pflegegeld

               Seit September 2018 zahlt der Freistaat Bayern ein Landespflegegeld in Höhe von 1000 Euro im Jahr aus. Ein Antrag kann vom Pflegebedürftigen gestellt werden, wenn ein Bescheid der Pflegeversicherung vorliegt, in dem mindestens Pflegegrad 2 festgestellt ist und ein erster Wohnsitz in Bayern angemeldet ist.

               Ausgezahlt wird das Landespflegegeld von der Landespflegegeldstelle, die in Amberg neu geschaffen wurde. 

               Ein einmal gestellter Antrag wirkt für die nachfolgenden Pflegegeldjahre fort. Eine jährlich erneute Antragstellung entfällt. 

               Hinweis: Ab 01.01.2026 wird das Landespflegegeld gekürzt, es werden nur noch 500 Euro direkt an die Pflegebedürftigen ausgezahlt. Die andere Hälfte will die bayerische Landesregierung in die Pflegestrukturen investieren (z. B. Ausbau der Tagespflege).

               Mehr Informationen sowie die Möglichkeit der elektronischen Antragstellung finden Sie unter: www.landespflegegeld.bayern.de 
               

            

         

         
            
               Kombination von Geld- und Sachleistung

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 38 SGB XI

            

            Nimmt der Pflegebedürftige Pflegesachleistungen nur teilweise in Anspruch, erhält er daneben ein anteiliges Pflegegeld.

            Die Geldleistung, also das Pflegegeld, kann damit auch zum Ausgleich nicht genutzter, aber gemäß des Pflegegrads bereitstehender Pflegeeinsätze beansprucht werden. Werden die Sachleistungen beispielsweise zur Hälfte aufgebraucht, besteht noch Anspruch auf die Hälfte des Pflegegelds. Werden die Sachleistungen zu drei Vierteln in Anspruch genommen, bekommt der Pflegebedürftige noch ein Viertel des Pflegegelds.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Wer Sachleistung und Geldleistung kombinieren will, muss sich für eine bestimmte Aufteilung zwischen den beiden Leistungsarten entscheiden und ist an seine Entscheidung für sechs Monate gebunden. Diese Bindungsfrist gilt nicht bei einem „Tausch“ der Leistungen, also wenn der Pflegebedürftige nur noch Pflegesachleistung oder nur noch Pflegegeld in Anspruch nehmen will. In diesem Fall genügt es, dies der Pflegekasse mitzuteilen.

            

         

         
            
               Tagespflege, Nachtpflege (teilstationäre Pflege)

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 41 SGB XI

            

            Kann die häusliche Pflege eines Pflegebedürftigen nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden, besteht ein zeitlich nicht begrenzter Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege.

            Unter Tagespflege versteht man die zeitweise Betreuung im Tagesverlauf in einer Pflegeeinrichtung. Hier werden pflegebedürftige Menschen betreut, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen nicht allein in ihrer Wohnung leben können und tagsüber Unterstützung brauchen, ansonsten aber von ihren Angehörigen oder anderen Personen zu Hause gepflegt werden.

            Bei der Nachtpflege werden pflegebedürftige Menschen, die Hilfestellungen beim Zubettgehen, Aufstehen und bei Maßnahmen der Körperpflege benötigen, in Nachtpflegeeinrichtungen betreut. Diese Möglichkeit wird oft von dementen Personen genutzt, die einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus haben. Wenn diese in einer Nachtpflege untergebracht sind, können die Angehörigen durchschlafen und sich tagsüber wieder um ihren Angehörigen kümmern. 

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Die Leistungen der Tages- und Nachtpflege können neben der ambulanten Pflegesachleistung oder dem Pflegegeld in vollem Umfang und anrechnungsfrei in Anspruch genommen werden.

            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	Höhe der Leistungen bei Tagespflege und Nachtpflege ab 2025
                  

                  
                     	Pflegegrad (PG)
                     	monatlich
                  

               
               
                  
                     	PG 1
                     	kein Anspruch
                  

                  
                     	PG 2
                     	721 EUR
                  

                  
                     	PG 3
                     	1.357 EUR
                  

                  
                     	PG 4
                     	1.685 EUR
                  

                  
                     	PG 5
                     	2.085 EUR
                  

               
            

            
               
                  [image: Block Wichtig]Achtung:
               Nicht Bestandteil der Versicherungsleistung sind Kosten der Unterkunft und der Verpflegung sowie die Investitionskosten der Einrichtung (sog. Hotelkosten). Sie sind privat zu finanzieren.

            

         

         
            
               Kurzzeitpflege

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 42 SGB XI

            

            Kann für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht aus, besteht Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung.

            Dies gilt in Krisensituationen oder Situationen, in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist oder etwa für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre Behandlung des Pflegebedürftigen.

            Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf acht Wochen pro Kalenderjahr beschränkt.

            Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen der Betreuung sowie die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege bis zu einem Gesamtbetrag von 1.854 Euro im Kalenderjahr.

            
               
                  [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
               Die Kurzzeitpflege kann um den Leistungsbetrag für die Verhinderungspflege (siehe unten) erhöht werden. Es können somit Leistungen bis zu 3.539 Euro für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden, soweit im Kalenderjahr keine Leistungen der Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden. Der erhöhte Leistungsbetrag ist für pflegebedingte Aufwendungen, medizinische Behandlungspflege und Betreuung verwendbar (§ 42 Abs. 2 SGB XI).

            

         

         
            
               Verhinderungspflege

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 39 SGB XI

            

            Ist eine vom Pflegebedürftigen selbst beschaffte Pflegeperson verhindert, die Pflege durchzuführen, und wurde der Pflegebedürftige, der zum Zeitpunkt der Verhinderung mindestens in Pflegegrad 2 eingestuft sein muss, bereits sechs Monate vorher in seiner häuslichen Umgebung gepflegt, so übernimmt die Pflegekasse für sechs Wochen (= 42 Kalendertage) die nachgewiesenen Kosten für eine Ersatzpflegekraft.

            Zur Verfügung steht ein Betrag in Höhe von 1.685 Euro im Kalenderjahr, wenn die Pflegeperson mit dem Pflegebedürftigen nicht bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert ist oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebt. 

            Pflegt dagegen der Partner oder enge oder verschwägerte Verwandte, können grundsätzlich höchstens die Aufwendungen in Höhe des Betrags des Pflegegelds für bis zu sechs Wochen geltend gemacht werden, also das 1,5-fache des Pflegegelds als Höchstbetrag für sechs Wochen.

            
               
                  [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
               Bis zu 50 Prozent des Leistungsbetrags für Kurzzeitpflege (also bis zu 843 Euro) können zusätzlich für Verhinderungspflege verwendet werden. Die Leistungen für die Verhinderungspflege lassen sich somit auf maximal 2.528 Euro ausdehnen. 

               Der für die Verhinderungspflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird dann auf den Leistungsbetrag für eine Kurzzeitpflege angerechnet. Diese Möglichkeit besteht folglich nur, wenn für diesen Betrag noch keine Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wurde.

            

            
               
                  Neuerungen seit 2024 und Erhöhung der Pflegeleistungen 2025

               Für unter 25-jährige Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 oder 5 wurde der „Gemeinsame Jahresbetrag“ für die Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zum 01.01.2024 eingeführt. Für alle anderen Pflegebedürftigen gilt diese Verbesserung ab 01.07.2025. Ab dann besteht Anspruch auf den Gemeinsamen Jahresbetrag von 3.539 Euro.

               Seit 01.01.2024 können unter 25-jährige Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 oder 5 wie folgt die Verhinderungspflege in Anspruch nehmen (§ 39 Absätze 4 und 5 SGB XI):

               
                  	
                     Die „Vorpflegezeit“ im Umfang von sechs Monaten häuslicher Pflege vor erstmaliger Antragstellung von Verhinderungspflege entfällt.

                  

                  	
                     Die Pflegekasse übernimmt die nachgewiesenen Kosten einer Ersatzpflege für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr.

                  

                  	
                     Der Leistungsbetrag in Höhe von 1.685 Euro (2025) je Kalenderjahr kann aus nicht verbrauchten Mitteln der Kurzeitpflege in Höhe von 100 Prozent des Leistungsbetrages für Kurzzeitpflege (ab 01.01.2025 = 1.854 €) ergänzt werden. Es steht pro Kalenderjahr für diese Familien also ein Gesamtbudget für Verhinderungspflege in Höhe von 3.539 Euro (2025) zur Verfügung.

                  

                  	
                     Bei Ersatzpflege durch Personen, die mit dem pflegebedürftigen Kind/Jugendlichen bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind oder mit ihm in einem gemeinsamen Haushalt leben, darf die Pflegekasse die Erstattung bis zur Höhe des zweifachen Pflegegeldbetrages erstatten plus gegebenenfalls nachgewiesene zusätzliche Aufwendungen wie z. B. Verdienstausfall und Fahrtkosten. Maximal erstattet die Pflegekasse den zweifachen Pflegegeldbetrag

                  

                  	
                     plus nachgewiesene Aufwendungen – bis zu 1.685 Euro (2025) pro Kalenderjahr zzgl. 100 Prozent des Leistungsbetrages für Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI (s. o.).

                  

                  	
                     Das Pflegegeld wird in diesen Fällen der Verhinderungspflege für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr in halber Höhe weitergezahlt. Im Fall der Kombinationsleistung wird die Hälfte des vor Beginn der Verhinderungspflege bezogenen anteiligen Pflegegeldes weitergezahlt. 

                  

               

            

         

         
            
               Vollstationäre Pflege

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 43 SGB XI

            

            Pflegebedürftige haben Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt (z. B. Fehlen einer Pflegeperson, Überforderung der Pflegeperson, Eigengefährdungstendenz des Pflegebedürftigen, behinderungsgerechter Umbau einer Wohnung ist nicht möglich). Die Pflegekasse übernimmt dann die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für die Betreuung und die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 in folgender Höhe:

            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	Höhe der Leistungen für vollstationäre Pflege ab 2025
                  

                  
                     	Pflegegrad (PG)
                     	monatlich
                  

               
               
                  
                     	PG 1
                     	131 EUR
                  

                  
                     	PG 2
                     	805 EUR
                  

                  
                     	PG 3
                     	1.319 EUR
                  

                  
                     	PG 4
                     	1.855 EUR
                  

                  
                     	PG 5
                     	2.096 EUR
                  

               
            

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Wie aus den Summen oben leicht abzulesen ist, werden nicht alle Kosten der vollstationären Pflege durch die jeweiligen Leistungsbeträge der Pflegeversicherung abgedeckt. Vielmehr muss der Pflegebedürftige einen eigenen finanziellen Beitrag dazuzahlen, der insbesondere die Unterkunfts-, Verpflegungskosten und Investitionskosten erfasst. Dazu kommt dann noch der einrichtungseinheitliche Eigenanteil für die pflegerischen Aufwendungen und die Schulung des Personals.

            

            Mit dem seit 01.01.2022 geltenden und zum 01.01.2024 verbesserten § 43c SGB XI soll eine finanzielle Überforderung der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen verhindern werden. Der zu tragende Eigenanteil an der Pflegevergütung (einschließlich der Ausbildungskosten) wird mit zunehmender Dauer der vollstationären Pflege schrittweise verringert. Der Eigenanteil reduziert sich ab 2024 danach in den Pflegegraden 2 bis 5 durch einen von der Pflegekasse zu zahlenden Leistungszuschlag um

            
               	
                  15 Prozent in den ersten 12 Monaten,

               

               	
                  30 Prozent nach 12 Monaten,

               

               	
                  50 Prozent nach 24 Monaten,

               

               	
                  75 Prozent nach 36 Monaten. 

               

            

            Bei der Bemessung des Zeitraums werden Monate, in denen nur für einen Teilzeitraum Leistungen nach § 43 SGB XI bezogen worden sind, voll mitgezählt. Der Pflegekasse werden der Leistungsbetrag für den jeweiligen Pflegegrad und der für den Versicherten geltende Zuschlag in Rechnung gestellt. Dem Versicherten wird für die pflegebedingten Aufwendungen der verbleibende Eigenanteil berechnet – also einrichtungseinheitlicher Eigenanteil minus des jeweiligen Leistungszuschlages.

         

         
            
               Pauschalleistungen für die Pflege von Menschen mit Behinderung

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 43a SGB XI

            

            Die Leistungen der Pflege in stationären Einrichtungen erfassen Einrichtungen, in denen

            
               	
                  die Teilhabe am Arbeitsleben,

               

               	
                  die Teilhabe an Bildung,

               

               	
                   die soziale Teilhabe,

               

               	
                   die schulische Ausbildung oder

               

               	
                  die Erziehung von Menschen mit Behinderung

               

            

            im Vordergrund und die Leistungsberechtigten unter ständiger Beaufsichtigung von Fachpersonal stehen. Dies betrifft Wohnformen, die bisher als stationäre Einrichtungen bezeichnet wurden („Wohnheime“), aber auch teilstationäre Einrichtungen, wie zum Beispiel eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

            Die Pflegekasse übernimmt für Pflegebedürftige (Pflegegrade 2 bis 5) 15 Prozent des vereinbarten Heimentgelts, das der Träger der Sozialhilfe mit der Einrichtung vereinbart hat. Der maximale zu zahlende Betrag der Pflegekasse beträgt 278 Euro je Kalendermonat. Der Leistungsbetrag wird direkt von der Pflegekasse an die jeweilige Einrichtung gezahlt.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Wird der Pflegebedürftige teilweise zuhause gepflegt (z. B. am Wochenende oder in den Ferien), kann diese Leistung auch mit Pflegesachleistungen oder Pflegegeld kombiniert werden. Auch Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege können möglich sein, allerdings nur dann, wenn keine Pflege zu Hause möglich ist und der Pflegebedürftige nicht in derselben Einrichtung für Menschen mit Behinderung untergebracht werden kann.

            

         

         
            
               Pflegehilfsmittel, technische Hilfen

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 40 SGB XI

            

            Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 haben Anspruch auf Versorgung mit Pflegehilfsmitteln. Unterschieden dabei werden:

            
               	
                  Pflegehilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind (z. B. Einmalhandschuhe, Mundschutze, Bettschutzeinlagen, Schutzschürzen, Desinfektionsmittel); dafür steht ein Betrag bis zu 42 Euro monatlich zur Verfügung.

               

               	
                  technische Hilfsmittel (z. B. Pflegebett, Hausnotrufsystem/-gerät, Rückenstütze); ein Höchstbetrag ist hier nicht festgelegt; sie sollen leihweise überlassen werden, wenn das Pflegehilfsmittel nicht auf Dauer benötigt wird.

               

            

            Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, müssen für technische Pflegehilfsmittel eine Zuzahlung von 10 Prozent des Abgabepreises, höchstens jedoch 25 Euro je Pflegehilfsmittel zahlen. Für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel dagegen besteht keine Zuzahlungspflicht.

            Auch wichtig zu wissen: Ein Anspruch auf Versorgung mit einem Pflegehilfsmittel besteht nur, wenn das Hilfsmittel nicht wegen Krankheit oder Behinderung von einem anderen Leistungsträger, meist der Krankenversicherung, zu gewähren ist.

            Über einen Antrag auf ein Pflegehilfsmittel, das von einer Pflegefachkraft bei der Antragstellung empfohlen wurde, hat die Pflegekasse zügig, spätestens bis zum Ablauf von drei Wochen nach Antragseingang, zu entscheiden. Kann die Pflegekasse die Fristen nicht einhalten, teilt sie dies den Antragstellern unter Darlegung der Gründe rechtzeitig schriftlich mit. Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden Grundes, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt.

            
               Wenn im Rahmen der Pflegebegutachtung Hilfsmittel empfohlen werden, gelten sie automatisch als beantragt – auch ohne ärztliche Verordnung. Zudem sollen bei der Versorgung mit Pflegehilfsmittel künftig digitale Möglichkeiten noch stärker berücksichtigt werden, zum Beispiel bei der Fortschreibung des Pflegehilfsmittel-Verzeichnisses. 

         

         
            
               Digitale Pflegeanwendungen 

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 40a SGB XI

            

            Seit Juni 2021 haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Versorgung mit Anwendungen, die wesentlich auf digitalen Technologien beruhen (Digitale Pflegeanwendungen). Die Anwendungen müssen geeignet sein, die Pflege in der Häuslichkeit sowie die pflegerische Betreuung durch professionelle Pflege- und Betreuungskräfte oder pflegende Angehörige zu unterstützen. Das heißt, die Anwendungen sollen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten des Pflegebedürftigen mindern und einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit entgegenwirken.

            Digitale Pflegeanwendungen sind vorrangig software- oder webbasierte Versorgungsangebote auf mobilen Endgeräten oder als browserbasierte Webanwendung. Sie sollen Pflegebedürftige und deren Angehörige – gegebenenfalls unter Beteiligung professioneller Pflegefachkräfte – in konkreten pflegerischen Situationen anleitend begleitend oder einen Beitrag zur Erhaltung der Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen leisten.

            Pflegebedürftige haben bei der Nutzung digitaler Pflegeanwendungen Anspruch auf erforderliche ergänzende Unterstützungsleistungen durch zugelassene ambulante Pflegeeinrichtungen, wenn diese bei der Versorgung mit digitalen Pflegeanwendungen erforderlich ist. Unterstützungshandlungen durch ambulante Pflegedienste im Kontext der digitalen Pflegeanwendungen können den pflegerischen oder betreuerischen Nutzen der digitalen Pflegeanwendung für den Pflegebedürftigen sicherstellen, wenn dieser dies wünscht.

         

         
            
               Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 40 Abs. 4 SGB XI

            

            Zur Verbesserung des Wohnumfelds können Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 einen Zuschuss je Maßnahme in Höhe von bis zu 4.180 Euro bei der Pflegekasse beantragen. Der Zuschuss in Höhe von 4.180 Euro kann bis zu vier Mal ausgezahlt werden (also bis zu einer Höhe von maximal 16.720 Euro), wenn mehrere Pflegebedürftige zusammenwohnen. Dies gilt auch für ambulant betreute Wohngruppen für Pflegebedürftige. 

            Für die Bemessung des Zuschusses sieht das Gesetz keine feste Regelung vor. Die Höhe des Zuschusses steht im Ermessen der Pflegekasse.

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Der Zuschuss kann pro Maßnahme gezahlt werden. Eine Maßnahme bezieht sich immer auf die Ist-Pflegesituation zum Zeitpunkt der Zuschussgewährung. Müssen in der Wohnung sowohl die Böden rutschfest gemacht werden als auch Haltestangen angebracht werden, damit sich der Pflegebedürftige sicher in der Wohnung bewegen kann, so gilt dies als eine Maßnahme. Ändert sich die Pflegesituation nach der Zuschussgewährung (etwa weil dem Pflegebedürftigen jetzt Treppensteigen nicht mehr möglich ist und deshalb ein Treppenlift eingebaut werden muss), kann ein neuer Antrag gestellt werden.

            

            Der GKV-Spitzenverband und die Verbände der Pflegekassen auf Bundesebene geben regelmäßig ein „Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI“ (letzte Aktualisierung: 14.11.2023) heraus, das den Pflegekassen verbindliche Vorgaben macht. In diesem Rundschreiben wird klargestellt, dass die Gewährung eines Zuschusses nach § 40 Abs. 4 SGB XI voraussetzt, dass die geplante Maßnahme die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert oder eine möglichst selbständige Lebensführung des Pflegebedürftigen wiederherstellt. Von diesen zuschussfähigen Maßnahmen sind reine Modernisierungsmaßnahmen oder Maßnahmen, mit denen eine allgemeine standardmäßige Ausstattung der Wohnung erreicht wird, abzugrenzen, wenn diese nicht in direktem Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit stehen. 

            So ist z. B. der Einbau eines nicht vorhandenen Bades grundsätzlich eine allgemeine standardmäßige Ausstattung der Wohnung; ist der Bewohner jedoch nicht mehr in der Lage, die bisherige Waschmöglichkeit (z. B. das Etagenbad) zu benutzen und kann durch den Einbau des Bades verhindert werden, dass der Pflegebedürftige seine Wohnung aufgeben muss, handelt es sich um eine zuschussfähige Maßnahme. 

            Auf der Webseite des GKV-Spitzenverbandes unter dem Stichwort Pflegeversicherung-Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen finden Sie ein Verzeichnis von Wohnumfeldverbessernden Maßnahmen, für die im Einzelfall finanzielle Zuschüsse von den Pflegekassen möglich sind. (https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/wum/Wohnumfeldverbessernde_massnahmen.jsp)

         

         
            
               Wohngruppenzuschlag

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 38a SGB XI

            

            Der Wohngruppenzuschlag kann eigenverantwortlich für die Organisation sowie Sicherstellung der Pflege in der Wohngemeinschaft verwendet werden. Es muss sich um ein gemeinschaftliches Wohnen von regelmäßig drei und maximal zwölf Bewohnerinnen und Bewohnern handeln, von denen mindestens drei ambulante Pflegeleistungen beziehen.

            Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen (sogennante Pflege-WG) können einen Wohngruppenzuschlag in Höhe von 224 Euro je Monat erhalten, wenn mindestens drei Bewohner der Wohngruppe eine der folgenden Leistungen beziehen: 

            
               	
                  Pflegesachleistung

               

               	
                  Pflegegeld

               

               	
                  Kombinationsleistung 

               

               	
                  Zusätzliche Betreuungsleistungen (Entlastungsbetrag)

               

            

            Wohnt dann noch ein Pflegebedürftiger mit Pflegegrad 1 in der Wohngruppe, so erhält auch er den Wohngruppenzuschlag.

            Die Mitglieder der Wohngruppe beauftragen gemeinschaftlich eine Person, die Hilfeleistungen unabhängig von der pflegerischen Versorgung erbringt, dessen Zweck die gemeinschaftliche Versorgung in einer gemeinsamen Wohnung oder einem Haus ist. 

            
               
                  [image: Block Wichtig]Wichtig:
               Es darf sich bei der Wohngruppe nicht um eine Versorgungsform handeln, die einer stationären Einrichtung (Pflegeheim) entspricht.

            

            
               
                  [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
               Bei Gründung einer Wohngruppe können Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 eine Anschubfinanzierung in Höhe von bis zu 2.613 Euro erhalten (§ 45e SGB XI). An der Neugründung müssen mindestens drei Pflegebedürftige beteiligt sein.

               Daneben können auch Leistungen für Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen bis zu 4.180 Euro gewährt werden.

               Insgesamt ist die Anschubfinanzierung auf 10.452 Euro je Wohngruppe begrenzt.

            

         

         
            
               Zusätzliche Betreuungsleistungen, Entlastungsbetrag

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               § 45b SGB XI

            

            Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5, die ambulant versorgt werden, haben Anspruch auf einen zusätzlichen Betreuungsbetrag. Für die Leistungen sind monatliche Höchstbeträge von bis zu 131 Euro vorgesehen.

            Der Betrag ist zweckgebunden einzusetzen für qualitätsgesicherte Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger und vergleichbar Nahestehender in ihrer Eigenschaft als Pflegende sowie zur Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags.

            Der Betrag dient der Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Leistungen der

            
               	
                  Tages- oder Nachtpflege,

               

               	
                  Kurzzeitpflege, 

               

               	
                  ambulanten Pflegedienste (in den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht für die Leistung körperbezogener Pflegemaßnahmen. Um den Bedarf an Leistungen im Zusammenhang mit dem Bereich der körperbezogenen Selbstversorgung als Kernbereich der bisherigen Grundpflege abzudecken, steht Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 dagegen jeweils der reguläre Leistungsbetrag der Pflegesachleistungen zur Verfügung),

               

               	
                  nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag.

               

            

            
               
                  [image: Block Muster]Dynamisierung der Pflegleistungen
               Im ambulanten Bereich wurden Pflegegeld und Pflegesachleistungen ab Januar 2024 um 5 Prozent angehoben. Eine weitere Anhebung um 4,5 Prozent in diesem Bereich und auch im stationären Bereich folgten ab Januar 2025. 

               Ab 2028 ist eine Dynamisierung dieser Leistungen auf Basis der Inflationsrate vorgesehen.

            

         

         
            
               Information über Ansprüche, Pflegeberatung

            
               
                  [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
               §§ 7, 7a SGB XI

            

            Pflicht der Pflegekassen ist es, Versicherte bzw. ihre Angehörigen bezüglich der mit Pflegebedürftigkeit zusammenhängenden Fragen in verständlicher Weise zu informieren und aufzuklären.

            Die Pflegekassen müssen dem Hilfesuchenden einen zuständigen Pflegeberater oder eine sonstige Beratungsstelle benennen, die entsprechend Hilfe und Unterstützung bei Auswahl und Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des Fallmanagements leisten. Dabei soll ein fester Ansprechpartner etabliert werden, um personelle Kontinuität zu erreichen. Die Pflegeberatung kann auf Wunsch zusätzlich durch barrierefreie digitale Angebote der Pflegekassen ergänzt werden.

            Auch die Angehörigen können ohne Teilnahme der pflegebedürftigen Person eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen, sofern die pflegebedürftige Person zustimmt. 

            Die Pflegeberatung kann auf Wunsch zusätzlich durch barrierefreie digitale Angebote der Pflegekassen ergänzt werden.

            Neben den Pflegekassen gibt es auch Beratungsangebote von Bund und Ländern, Kommunen (Pflegestützpunkte) und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege zu Themen, die für hilfe- und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen relevant sind.

            
               
                  [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
               In der Datenbank des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) kann eine Beratungsstelle nach Ort sowie nach Beratungsthema gesucht werden: www.zqp.de/beratung-pflege
               

            

         

      

   
      
         
9. Hilfen für blinde und gehörlose Menschen

      
         	
            Blindensendungen 
         

         	
            Blindenhilfe im Rahmen der Sozialhilfe
         

         	
            Hilfen in den Bundesländern für blinde, gehörlose oder sonstig gehandicapte Menschen
         

      

   
      
         Blindensendungen 

         Blindensendungen durch die Deutsche Post sind entgeltfrei. Folgende Versandstücke werden kostenfrei transportiert:

         
            	
               Schriftstücke (Nachrichten, Zeitungen, Bücher) in Blindenschrift (Braille-Schrift)

            

            	
               für Blinde bestimmte Tonaufzeichnungen oder sonstige Magnetträger (Hörbücher, Kassetten), deren Absender oder Empfänger eine amtlich anerkannte Blindenanstalt ist oder in deren Auftrag der Versand erfolgt

            

            	
               Papiere für die Aufnahme von Blindenschrift, wenn sie von einer anerkannten Blindenanstalt an Blinde versandt werden

            

         

         Folgende Versandmerkmale müssen erfüllt sein:

         
            	
               Die Umhüllung von Blindensendungen darf grundsätzlich nicht verschlossen sein.

            

            	
               Jede Sendung innerhalb Deutschlands muss oberhalb der Anschrift mit dem Vermerk „Blindensendung“ gekennzeichnet sein, Sendungen ins Ausland mit dem Vermerk „Blindensendung/Cécogramme“.

            

         

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Es besteht die Möglichkeit, Blindensendungen mit zusätzlichen Briefleistungen (z. B. Einschreiben) zu kombinieren. Nähere Informationen dazu, sowie zu den erlaubten Maßen und Gewichten im nationalen und internationalen Versand, erteilt jede Postfiliale oder auch die Informationsseite auf der Homepage der Deutschen Post: www.deutschepost.de
            

         

      

   
      
         Blindenhilfe im Rahmen der Sozialhilfe

         
            
               [image: Block Normzitat]Rechtsgrundlagen zum Nachlesen
            § 72 SGB XII

         

         Blindenhilfe ist eine Hilfe im Rahmen der Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem Sozialhilferecht (SGB XII).

         Auf Blindenhilfe besteht ein Rechtsanspruch („Ist-Leistung“). Das bedeutet, dass der Träger der Sozialhilfe bei Vorliegen der Voraussetzungen zur Gewährung dieser Hilfe verpflichtet ist. Berechtigt zum Bezug von Blindenhilfe sind alle Blinden, die das erste Lebensjahr vollendet haben und eine Bedürftigkeit nachweisen können, wenn insoweit die sozialhilferechtlichen Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht überschritten sind.

         Im Sozialrecht gelten Personen als blind, denen entweder das Augenlicht vollständig fehlt oder deren Sehschärfe auf beiden Augen nicht mehr als 1/50 beträgt (siehe zum Begriff auch im Kapitel „Schwerbehindertenausweis und Merkzeichen“, dort zum Merkzeichen „Bl“).

         Blinde Menschen haben als erheblich teilhabeeingeschränkte Menschen neben dem Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zusätzlich Anspruch auf Blindenhilfe.

         
            
               Höhe der Blindenhilfe

            Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Alter der blinden Person sowie nach dem aktuellen Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversicherung. Aktuell gelten monatlich folgende Sätze:

            
               	
                  880.28 Euro für Erwachsene

               

               	
                  440,90 Euro für Minderjährige (= bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres)

               

            

            Das Blindengeld wird jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres angepasst. Der Steigerungsbetrag orientiert sich an der Rentenentwicklung.

            Falls der blinde Mensch in einer stationären Einrichtung lebt, kann die Blindenhilfe gekürzt werden, wenn die Kosten des Aufenthalts ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen werden. Die Blindenhilfe verringert sich dann um diese Aufwendungen; maximal dürfen 50 Prozent abgezogen werden.

            Weigert sich ein Leistungsberechtigter, eine ihm zumutbare Arbeit auszuüben, sich zu einem angemessenen Beruf auszubilden oder sich zu einer sonstigen angemessenen Tätigkeit ausbilden, fortbilden oder umschulen zu lassen, vermindert sich die Blindenhilfe in einer ersten Stufe um bis zu 25 Prozent, bei wiederholter Ablehnung in weiteren Stufen um jeweils bis zu 25 Prozent (§ 39 SGB XII).

         

         
            
               Anrechnung von Pflegegeld

            Auf die Blindenhilfe sind Leistungen – auch Sachleistungen – bei häuslicher Pflege, die über die Pflegeversicherung gezahlt werden, anzurechnen, und zwar

            
               	
                  bei Pflegebedürftigen des Pflegegrads 2 mit 50 Prozent des Pflegegelds,

               

               	
                  bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 3, 4 oder 5 mit 40 Prozent des Pflegegelds, bezogen auf Pflegegrad 3.

               

            

            Im Höchstfall dürfen 50 Prozent der Blindenhilfe angerechnet werden.

            Daraus ergeben sich folgende monatliche Anrechnungsbeträge für Erwachsene (zur Höhe des Pflegegelds an sich, siehe Kapitel 8 zu Leistungen der Pflegeversicherung):

            
               	
                  bei Pflegegrad 2: 173,50 Euro

               

               	
                  bei Pflegegrad 3, 4 oder 5: 239,60 Euro

               

            

         

         
            
               Anrechnung von Landesblindengeld

            Leistungen der einzelnen Bundesländer (siehe unten) werden zu 100 Prozent angerechnet. Ist die Leistung des jeweiligen Bundeslandes niedriger als die Blindenhilfe nach SGB XII, besteht Anspruch auf ergänzende Blindenhilfe bis zu deren Höhe von 880,28 Euro bzw. 440,90 Euro, soweit die Einkommensgrenze nicht überschritten wird.

         

      

   
      
         Hilfen in den Bundesländern für blinde, gehörlose oder sonstig gehandicapte Menschen

         Alle Bundesländer halten Leistungen – meist für blinde bzw. hochgradig sehbehinderte Menschen, teilweise auch gehörlose Menschen, selten für anderweitige Handicaps – in unterschiedlicher Höhe und zu unterschiedlichen Voraussetzungen vor. Gedacht ist diese Hilfe als Pauschale zum Ausgleich bestehender Nachteile, über die die Betroffenen aber frei verfügen können und für die sie keinen Verwendungsnachweis erbringen müssen (z. B. erhöhter Fahrtkostenbedarf, Kosten für Blindenzeitschriften oder Hörbücher).

         Bei Erblindung muss bei der Anspruchsprüfung zunächst geklärt werden, was Ursache der Erblindung war, um etwaige vorrangige Leistungen auszuschließen:

         
            	
               Ist diese Folge einer Kriegs- oder Wehrdienstschädigung, eines Verbrechens oder einer staatlichen Impfmaßnahme, so hat der Betroffene Anspruch auf eine Pflegezulage nach dem Bundesversorgungsgesetz.

            

            	
               Ist die Ursache ein Berufsunfall oder eine Berufskrankheit, so ist die Berufsgenossenschaft für die Zahlung eines Pflegegelds zuständig.

            

         

         
            
               Baden-Württemberg

            Geltende Landesvorschrift: Blindenhilfegesetz (Höhe: § 2)

            Berechtigter Personenkreis (Wohnsitz im Bundesland):

            
               	
                  Vollständig erblindete Personen

               

               	
                  Personen, deren Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als 1/50 beträgt, oder Personen, bei denen nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, die diesen gleichzuachten sind.  

               

            

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Erwachsene: 410 Euro

               

               	
                  Blinde Minderjährige: 205 Euro

               

            

            Es erfolgt eine Kürzung um 50 Prozent, wenn sich der Betroffene in einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung befindet, und Leistungen zur vollstationären Pflege der Pflegeversicherung erhält oder die Kosten des Aufenthalts ganz oder überwiegend über die Sozialhilfe getragen werden.

            Kein Anspruch besteht, wenn sich Betroffene weigern, eine zumutbare Arbeit zu leisten oder sich zu einem angemessenen Beruf oder einer sonstigen Tätigkeit ausbilden, fortbilden oder umschulen zu lassen oder wenn sie eine Freiheitsstrafe verbüßen.

         

         
            
               Bayern

            Geltende Landesvorschrift: Blindengeldgesetz (Höhe: Art. 2); der Betrag orientiert sich an der Rentenentwicklung und wird jedes Jahr zum 1. Juli angepasst.

            Berechtigter Personenkreis (Wohnsitz im Bundesland):

            
               	
                  Blinde Personen: als blind gelten auch Personen, deren Sehschärfe auf dem besseren Auge nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen nicht erfasste Störungen des Sehvermögens von einem solchen Schweregrad bestehen, dass sie der Beeinträchtigung der Sehschärfe gleichzuachten sind.

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Personen: Personen, deren Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als ein Zwanzigstel beträgt oder bei denen andere hinsichtlich des Schweregrads gleich zu achtende Störungen der Sehfunktion vorliegen. Dies ist der Fall, wenn die Einschränkung des Sehvermögens einen GdB von 100 Prozent bedingt und noch nicht Blindheit vorliegt.

               

               	
                  Taubblinde Personen: Personen mit vollständigem Hörverlust oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit (Hörverlust von mindestens 80 Prozent).

               

            

            Vorübergehende Seh- oder Hörstörungen (weniger als sechs Monate) sind nicht zu berücksichtigen.

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Menschen jeden Alters: 748 Euro

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Menschen: 224,80 Euro

               

               	
                  Taubblinde Menschen: 1.496 Euro

               

               	
                  Zusätzlich taube Menschen: 448,80 Euro

               

            

            Leistungen nach dem SGB XI bei häuslicher Pflege werden auf das Blindengeld angerechnet. Bei Pflegegrad 2 werden 46 Prozent des Pflegegelds angerechnet (159,62 Euro), bei Pflegegrad 3 bis 5 33 Prozent des Pflegegelds für den Pflegegrad 3 (197,67 Euro). Das bayerische Landespflegegeld (1.000 Euro jährlich, ab 2026 500 Euro jährlich) wird nicht angerechnet.

            Eine Kürzung um 50 Prozent erfolgt, wenn die Kosten des Aufenthalts in einem Heim oder einer vergleichbaren Einrichtung ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen werden oder der Betroffene Mittel einer privaten Pflegeversicherung in Anspruch nimmt.

         

         
            
               Berlin

            Geltende Landesvorschrift: Landespflegegesetz (Höhe: § 2); der Betrag orientiert sich an der Rentenentwicklung und wird jedes Jahr zum 1. Juli angepasst.

            Berechtigter Personenkreis (Wohnsitz im Bundesland):

            
               	
                  Blinde Menschen; als blind sind auch diejenigen Personen anzusehen, deren Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als 1/50 beträgt oder bei denen andere Störungen des Sehvermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie dieser Beeinträchtigung der Sehschärfe gleich zu achten sind.

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Menschen: Personen, deren Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als ein Zwanzigstel beträgt oder bei denen andere hinsichtlich des Schweregrads gleich zu achtende Störungen der Sehfunktion vorliegen. Dies ist der Fall, wenn die Einschränkung des Sehvermögens einen GdB von 100 Prozent bedingt und noch nicht Blindheit vorliegt.

               

               	
                  Gehörlose Menschen: Personen mit angeborener oder bis zum 7. Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit. Personen, die erst später die Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit erworben haben, gelten nur dann als gehörlos, wenn der GdB wegen schwerer Sprachstörungen mehr als 90 beträgt.

               

            

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Menschen jeden Alters: 704,22 Euro

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Menschen: 176,06 Euro

               

               	
                  Gehörlose Menschen: 352,11 Euro

               

               	
                  Taubblinde Menschen: 1.189 Euro

               

            

            Eine Kürzung um 50 Prozent erfolgt, wenn die Kosten des Aufenthalts in einem Heim oder einer vergleichbaren Einrichtung ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen werden.

         

         
            
               Brandenburg

            Geltende Landesvorschrift: Landespflegegesetz (Höhe: § 3)

            Berechtigter Personenkreis (Wohnsitz im Bundesland):

            
               	
                  Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

               

               	
                  Gehörlose Menschen mit angeborener oder bis zum 7. Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit. Personen, die erst später die Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit erworben haben, gelten nur dann als gehörlos, wenn der GdB wegen schwerer Sprachstörungen 100 beträgt. Diese Personen dürfen keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben.

               

               	
                  Personen mit Verlust beider Beine im Oberschenkelbereich oder beider Hände oder mit Lähmungen oder gleichartigen Behinderungen, wenn dadurch auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, Betreuungsbedarf zur Sicherung der körperlichen Mobilität und hauswirtschaftlichen Versorgung besteht. Diese Personen dürfen keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben.

               

            

            Liegen beim Betroffenen mehrere hier aufgeführte Behinderungen vor (z. B. Taubblinde), wird das Pflegegeld nur ein Mal und zwar mit dem höheren Betrag gewährt.

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Erwachsene: 425,00 Euro

               

               	
                  Blinde Minderjährige: 212,50 Euro

               

               	
                  Gehörlose Menschen: 130,00 Euro

               

               	
                   Taubblinde: 850,00 Euro 

               

               	
                  Bei Verlust von Beinen/Händen, bei Lähmungen: 235,00 Euro

               

            

            Bei blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen werden Leistungen bei häuslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung) mit 70 Prozent angerechnet. 

            Bei vollstationärem Aufenthalt, Verbüßen einer Gefängnisstrafe oder Entschädigungsleistungen aus öffentlicher Hand besteht kein Anspruch.

         

         
            
               Bremen

            Geltende Landesvorschrift: Landespflegegesetz (Höhe: § 2); der Betrag orientiert sich an der Rentenentwicklung und wird jedes Jahr zum 1. Juli angepasst.

            Berechtigter Personenkreis (Wohnsitz im Bundesland):

            
               	
                  Vollerblindete Menschen oder Personen, deren Sehschärfe auf dem besseren Auge nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleich zu achtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

               

               	
                  Schwerstbehinderte Menschen:

                  
                     	
                        Menschen mit Behinderungen der oberen Extremitäten, die dem Fehlen beider Hände gleichkommen (Ohnhänder) mit einer wesentlichen Behinderung

                     

                     	
                        Personen mit Verlust beider Arme im Bereich der Oberarme, Personen mit Verlust dreier Gliedmaßen

                     

                     	
                        Personen mit Lähmungen oder sonstigen Bewegungsbehinderungen, wenn die Behinderungen dem Verlust dreier Gliedmaßen gleichkommen

                     

                     	
                        querschnittsgelähmte Menschen mit Blasen- und Mastdarmlähmungen

                     

                     	
                        hirngeschädigte Menschen mit schweren physischen und psychischen Störungen und Gebrauchsbehinderung mehrerer Gliedmaßen

                     

                     	
                        andere Personen, deren dauerndes Krankenlager erfordernder Leidenszustand oder deren Pflegebedürftigkeit so außergewöhnlich ist, dass ihre Behinderung mit den vorgenannten Behinderungen vergleichbar ist

                     

                  

               

            

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Erwachsene: 517,62 Euro

               

               	
                  Blinde Minderjährige ab Vollendung des ersten Lebensjahres: 258,81 Euro

               

            

            Betroffene, die in einer Einrichtung leben und bei denen die Kosten des Aufenthalts ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln getragen werden, erhalten 50 Prozent des Landespflegegelds.

            Leistungen der Pflegeversicherung werden in vollem Umfang auf das Landespflegegeld angerechnet.

         

         
            
               Hamburg

            Geltende Landesvorschrift: Blindengeldgesetz (Höhe: § 2); der Betrag orientiert sich an der Rentenentwicklung und wird jedes Jahr zum 1. Juli angepasst.

            Berechtigter Personenkreis: Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleich zu achtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

            Monatliche Leistungshöhe für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen jeden Alters: 670,44 Euro

            Leben Betroffene in vollstationären Einrichtungen und werden die damit verbundenen Kosten aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen, so verringert sich das Blindengeld um diese Leistungen, höchstens jedoch um 50 Prozent.

            Leistungen bei häuslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung) werden bei Pflegegrad 2 mit 46,33 Prozent des Pflegegelds dieses Pflegegrads (also mit 160,77 Euro) und bei den Pflegegraden 3 bis 5 mit 33,61 Prozent des Pflegegelds des Pflegegrads 3 (also mit 201,32 Euro) angerechnet. Mindestens wird jedoch ein Betrag in Höhe von 50 Prozent Blindengelds gewährt (335,22 Euro).

         

         
            
               Hessen

            Geltende Landesvorschrift: Landesblindengeldgesetz (Höhe: § 4); der Betrag orientiert sich an der Rentenentwicklung und wird jedes Jahr zum 1. Juli angepasst.

            Berechtigter Personenkreis:

            
               	
                  Vollerblindete Menschen

               

               	
                  Blinden Menschen Gleichgestellte: Personen, deren Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als 1/50 beträgt oder bei denen nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens im Bereich des zentralen visuellen Systems von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie dieser Beeinträchtigung der Sehschärfe gleichzuachten sind.

               

               	
                  Hochgradig in der Sehfähigkeit behinderte Menschen: Personen, deren Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als 1/20 beträgt oder bei denen nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens im Bereich des zentralen visuellen Systems von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie dieser Beeinträchtigung der Sehschärfe gleichzuachten sind.

               

            

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Erwachsene: 757,04 Euro

               

               	
                  Blinde Minderjährige: 440,90 Euro

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Erwachsene: 227,11 Euro

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Minderjährige: 132,27 Euro

               

               	
                  Taubblinde (GdB über 70 wegen einer Hörstörung und GdB 100 wegen einer Sehstörung): 1.514,08 Euro

               

            

            Bei Aufnahme in eine vollstationäre Einrichtung oder bei längerem Krankenhausaufenthalt wird das Blindengeld ab dem dritten Monat gekürzt, wenn gleichzeitig Leistungen eines anderen öffentlichen Leistungsträgers (meist Sozialhilfeträger) bezogen werden. Bei dem Personenkreis der blinden Menschen erfolgt eine Kürzung auf 50 Prozent des vollen Blindengelds (Erwachsene damit: 440,90 Euro, Minderjährige: 220,45 Euro). Bei hochgradig sehbehinderten Menschen reduziert sich der monatliche Blindengeldbetrag auf 10 Prozent des vollen Blindengelds.

            Leistungen bei häuslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung) werden bei Pflegegrad 2 mit 46 Prozent des Pflegegelds dieses Pflegegrads und bei den Pflegegraden 3 bis 5 mit 33 Prozent des Pflegegelds des Pflegegrads 3 angerechnet.

         

         
            
               Mecklenburg-Vorpommern

            Geltende Landesvorschrift: Landesblindengeldgesetz (Höhe: § 2)

            Berechtigter Personenkreis: Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Erwachsene: 430 Euro

               

               	
                  Blinde Minderjährige: 273,05 Euro

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Erwachsene: 107,50 Euro

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Minderjährige: 68,26 Euro

               

            

            Befindet sich die blinde oder hochgradig sehbehinderte Person in einer stationären oder teilstationären Einrichtung und werden die Kosten dieser Betreuung ganz oder teilweise von anderen Leistungsträgern getragen, erhält sie nur ein gekürztes Blindengeld:

            
               	
                  Stationärer Aufenthalt

                  
                     	
                        Blinde Erwachsene: 215 Euro

                     

                     	
                        Blinde Minderjährige: 136,53 Euro

                     

                     	
                        Hochgradig sehbehinderte Erwachsene: 26,64 Euro

                     

                     	
                        Hochgradig sehbehinderte Minderjährige: 13,65 Euro

                     

                  

               

               	
                  Teilstationärer Aufenthalt

                  
                     	
                        Blinde Erwachsene: 215 Euro

                     

                     	
                        Blinde Minderjährige: 136,53 Euro

                     

                     	
                        Hochgradig sehbehinderte Erwachsene: 64,50 Euro

                     

                     	
                        Hochgradig sehbehinderte Minderjährige: 40,96 Euro

                     

                  

               

            

            Leistungen der Pflegeversicherung werden auch hier angerechnet.

         

         
            
               Niedersachsen

            Geltende Landesvorschrift: Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (Höhe: § 2)

            Berechtigter Personenkreis: Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

            Monatliche Leistungshöhe: Blinde Menschen jeden Alters: 410 Euro

            Hält sich der blinde Mensch in einer stationären Einrichtung auf, so verringert sich das Blindengeld auf monatlich 245 Euro.

            Leistungen bei häuslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung) im Rahmen der Pflegeversicherung werden bei Vorliegen von Pflegegrad 2 mit 135 Euro und bei Vorliegen der Pflegegrade 3 bis 5 mit 165 Euro angerechnet.

         

         
            
               Nordrhein-Westfalen

            Geltende Landesvorschrift: Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Höhe: §§ 2, 4, 5)

            Berechtigter Personenkreis:

            
               	
                  Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Menschen: Personen, die sich zwar in einer ihnen nicht vertrauten Umgebung ohne fremde Hilfe noch zurechtfinden, ihr restliches Sehvermögen aber für eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, vor allem an einem angemessenen Platz im Arbeitsleben, nicht oder nur unzureichend verwerten können. Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn das bessere Auge mit Gläserkorrektion ohne besondere optische Hilfsmittel eine Sehschärfe von nicht mehr als 1/20 oder krankhafte Veränderungen aufweist, die das Sehvermögen in entsprechendem Maße einschränken.

               

               	
                  Gehörlose Menschen: Personen mit angeborener oder bis zum 18. Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit.

               

            

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Erwachsene über 60 Jahre: 473 Euro

               

               	
                  Blinde Erwachsene unter 60 Jahre: 880,28 Euro

               

               	
                  Blinde Minderjährige: 440,90 Euro

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Menschen ab 16 Jahren: 77 Euro

               

               	
                  Gehörlose Menschen: 77 Euro

               

               	
                  Taubblinde erhalten jeweils die Summe aus Blindengeld und Gehörlosengeld.

               

            

            Erhalten blinde Menschen Leistungen der Pflegekasse wegen häuslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung), Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, wird das Blindengeld bei Vorliegen von Pflegegrad 2 um 187,38 Euro und bei Vorliegen der Pflegegrade 3 bis 5 um 173,71 Euro gekürzt.

         

         
            
               Rheinland-Pfalz

            Geltende Landesvorschrift: Landesblindengeldgesetz (Höhe: § 2)

            Berechtigter Personenkreis: Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Erwachsene: 410 Euro

               

               	
                  Blinde Minderjährige: 205 Euro

               

            

            Altfallregelung: Wurde ein Antrag bis 30.04.2003 gestellt, so gilt ein höheres Blindengeld: 529,50 Euro für Erwachsene, 264,75 Euro für Minderjährige.

            Befindet sich die blinde Person in teilstationärer Betreuung, einer Kindertagesstätte oder Schule, werden mindestens 75 Prozent des Betrags bezahlt. Während eines stationären Aufenthalts, der länger als vier Wochen dauert, ruht der Anspruch.

            Wenn der Leistungsberechtigte pflegebedürftig ist und von seiner Pflegekasse ein Pflegegeld bezieht, wird dieses teilweise auf das Blindengeld angerechnet. Es wird dann nur noch Blindengeld in folgender Höhe ausgezahlt:

            
               	
                  bei Pflegegrad 2: 257,28 Euro

               

               	
                  bei den Pflegegraden 3 bis 5: 220,91 Euro

               

            

         

         
            
               Saarland

            Geltende Landesvorschrift: Gesetz über die Gewährung einer Blindheitshilfe (Höhe: § 1)

            Berechtigter Personenkreis: Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Erwachsene: 450 Euro

               

               	
                  Blinde Minderjährige: 317 Euro

               

            

            Leistungen bei häuslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung) werden bei Pflegegrad 2 mit 46,30 Prozent des Pflegegelds dieses Pflegegrads (also gerundet mit 161 Euro) und bei den Pflegegraden 3 bis 5 mit 33,60 Prozent des Pflegegelds des Pflegegrads 3 (also gerundet mit 201 Euro) angerechnet.

         

         
            
               Sachsen

            Geltende Landesvorschrift: Landesblindengeldgesetz (Höhe: § 2)

            Berechtigter Personenkreis:

            
               	
                  Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Menschen: Personen, die sich zwar in einer ihnen nicht vertrauten Umgebung ohne fremde Hilfe noch zurechtfinden, ihr restliches Sehvermögen aber für eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, vor allem an einem angemessenen Platz im Arbeitsleben, nicht oder nur unzureichend verwerten können. Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn das bessere Auge mit Gläserkorrektion ohne besondere optische Hilfsmittel eine Sehschärfe von nicht mehr als 1/20 oder krankhafte Veränderungen aufweist, die das Sehvermögen in entsprechendem Maße einschränken.

               

               	
                  Gehörlose Menschen: Personen mit angeborener oder bis zum 7. Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit, wenn bei ihnen allein wegen der Taubheit und wegen der mit der Taubheit einhergehenden schweren Störung des Spracherwerbs ein GdB von 100 festgestellt ist. Personen, die erst später die Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit erworben haben, gelten nur dann als gehörlos, wenn bei ihnen allein wegen der Taubheit und der mit der Taubheit einhergehenden schweren Sprachstörung ein GdB von 100 festgestellt ist.

               

               	
                  Schwerstbehinderte Kinder: Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und bei denen ein GdB von 100 festgestellt ist.

               

            

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Kinder bis 14 Jahren: 285 Euro

               

               	
                  Blinde Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren: 380 Euro

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Menschen: 100 Euro

               

               	
                  Gehörlose Menschen: 150 Euro

               

               	
                  Taubblinde Menschen: 850 Euro

               

               	
                  Schwerstbehinderte Kinder: 120 Euro

               

            

            Keine Zahlung erfolgt, wenn der Betroffene in einer vollstationären Einrichtung lebt, es sei denn, die Aufenthaltskosten werden überwiegend aus eigenen Mitteln vom Betroffenen bzw. Angehörigen bezahlt.

            Leistungen bei häuslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung) werden je nach Pflegegrad gekürzt:

            
               	
                  bei Pflegegrad 2 mit 40 Prozent des Pflegegelds für diesen Pflegegrad, also: Kürzung um 138,80 Euro

               

               	
                  bei Pflegegrad 3 mit 30 Prozent des Pflegegelds für diesen Pflegegrad, also: Kürzung um 179,70 Euro

               

               	
                  bei Pflegegrad 4 mit 30 Prozent des Pflegegelds für diesen Pflegegrad, also: Kürzung um 240,00 Euro 

               

               	
                  bei Pflegegrad 5 mit 30 Prozent des Pflegegelds für diesen Pflegegrad, also: Kürzung um 297,00 Euro

               

            

            Insgesamt darf das Blindengeld aber nicht um mehr als 50 Prozent gekürzt werden.

         

         
            
               Sachsen-Anhalt

            Geltende Landesvorschrift: Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld (Höhe: § 1)

             

            Berechtigter Personenkreis:

            
               	
                  Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleich zu achtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Menschen: Personen, die sich zwar in einer ihnen nicht vertrauten Umgebung ohne fremde Hilfe noch zurechtfinden, ihr restliches Sehvermögen aber für eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, vor allem an einem angemessenen Platz im Arbeitsleben, nicht oder nur unzureichend verwerten können. Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn das bessere Auge mit Gläserkorrektion ohne besondere optische Hilfsmittel eine Sehschärfe von nicht mehr als 1/20 oder krankhafte Veränderungen aufweist, die das Sehvermögen in entsprechendem Maße einschränken.

               

               	
                  Gehörlose Menschen: Personen mit angeborener oder bis zum 7. Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit, wenn bei ihnen allein wegen der Taubheit und wegen der mit der Taubheit einhergehenden schweren Störung des Spracherwerbs ein GdB von 100 festgestellt ist. Personen, die erst später die Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit erworben haben, gelten nur dann als gehörlos, wenn bei ihnen allein wegen der Taubheit und der mit der Taubheit einhergehenden schweren Sprachstörung ein GdB von 100 festgestellt ist.

               

            

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Erwachsene: 443,83 Euro

               

               	
                  Blinde Minderjährige: 308,23 Euro

               

               	
                  Hochgradig sehbehinderte Menschen: 64,10 Euro

               

               	
                  Gehörlose Menschen: 64,10 Euro

               

            

            Das Blindengeld vermindert sich um die Hälfte, wenn sich der Blinde in einer stationären Einrichtung aufhält, wenn Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden.

         

         
            
               Schleswig-Holstein

            Geltende Landesvorschrift: Landesblindengesetz (Höhe: § 1)

            Berechtigter Personenkreis:

            
               	
                  Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

               

               	
                  Taubblinde Menschen

               

            

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Erwachsene: 300 Euro

               

               	
                  Blinde Minderjährige: 200 Euro

               

               	
                  Taubblinde Menschen: 400 Euro

               

            

            Leistungen bei häuslicher Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung) werden wie folgt angerechnet:

            
               	
                  bei Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 mit 40 Prozent des Pflegegelds für Pflegegrad 2 (also: 138,80 Euro) und

               

               	
                  bei Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 3 bis 5 mit 40 Prozent des Pflegegelds für Pflegegrad 3 (also: 239,60 Euro) 

               

            

            Bei Minderjährigen beträgt die Anrechnung jeweils 20 Prozent. 

         

         
            
               Thüringen

            Geltende Landesvorschrift: Blindengeldgesetz (Höhe: § 1)

            Berechtigter Personenkreis:

            
               	
                  Blinde und gleichstehende Personen, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

               

               	
                  Taubblinde Menschen: Personen, bei denen allein wegen Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit und einer damit einhergehenden schweren Sprachstörung ein GdB von 100 festgestellt wurde und bei denen zusätzlich die Merkmale für Blinde vorliegen.

               

            

            Monatliche Leistungshöhe:

            
               	
                  Blinde Menschen: 472 Euro

               

               	
                  Taubblinde Menschen: 644 Euro

               

            

            Bei einem stationären Aufenthalt vermindert sich das Blindengeld:

            
               	
                  Blinde Menschen: 107,62 Euro

               

               	
                  Taubblinde Menschen: 215,24 Euro

               

            

            Erhalten blinde oder taubblinde Menschen Leistungen der häuslichen Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung), der teilstationären Pflege (Tagespflege, Nachtpflege) oder der Kurzzeitpflege im Rahmen der Pflegeversicherung, beträgt das Blindengeld:

            
               	
                  bei Pflegegrad 2: 215,24 Euro

               

               	
                  bei Pflegegrad 3 bis 5: 150,45 Euro

               

            

         

      

   
      
         
10. Sonstige finanzielle Unterstützungen

      
         	
            Freiwillige Leistungen öffentlicher Institutionen
         

         	
            Geld vom Bundespräsidenten 
         

         	
            Kostenfreie Mitversicherung von Rollstühlen in der Privathaftpflichtversicherung
         

         	
            Ermäßigung bei kulturellen Veranstaltungen
         

         	
            Hilfe für Krebspatienten 
         

         	
            Sterbegeld in Ausnahmefällen 
         

      

   
      
         Freiwillige Leistungen öffentlicher Institutionen

         Es gibt Finanzspritzen und Leistungen, die ein Mensch mit Behinderung in Anspruch nehmen kann, die so wenig bekannt sind, dass sie sogar vielen Behördenmitarbeitern nicht geläufig sind.

      

   
      
         Geld vom Bundespräsidenten 

         Bürger, die dem Bundespräsidialamt eine wirtschaftliche Notlage im Zusammenhang mit einer schicksalsbedingten Belastung ihrer Lebensumstände (z. B. schwere Krankheit, Behinderung, Unglücksfolgen o. Ä.) nachweisen, können aus dem Unterstützungsfonds des Bundespräsidenten eine bescheidene Beihilfe erhalten. Zuwendungen können Deutsche und in Deutschland lebende Ausländer formlos beantragen. In dem Antrag sollen Art und Ausmaß der Notlage dargestellt und – soweit möglich – durch entsprechende Belege nachgewiesen werden.

         In der Regel werden die zuständigen örtlichen Sozialbehörden eingeschaltet, um sich zu den Anträgen zu äußern und zu prüfen, ob möglicherweise gesetzliche Ansprüche auf Hilfen bestehen.

         Sofern anerkannte soziale Beratungsstellen bereits mit der besonderen Problematik des Hilfe suchenden Bürgers befasst sind, werden diese um Stellungnahme gebeten. Auch Behörden und Organisationen, die von der besonderen Notsituation eines Bürgers hören, können sich an das Bundespräsidialamt wenden und für ihn  um Hilfe bitten.

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Im Bedarfsfall wenden Sie sich an das Bundespräsidialamt, 11010 Berlin.

            Internet: www.bundespraesident.de
            

         

      

   
      
         Kostenfreie Mitversicherung von Rollstühlen in der Privathaftpflichtversicherung

         Schwerbehinderte Personen, die auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sind, können Rollstühle, die nicht mit einem Verbrennungsmotor betrieben werden, in der Privathaftpflichtversicherung kostenfrei mitversichern. Dieser Empfehlung durch den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft sind die meisten Gesellschaften gefolgt.

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Falls ein Versicherer dieses Risiko nicht automatisch kostenfrei mit einschließt, sollte sich der Rollstuhlfahrer vor Vertragsabschluss schriftlich bestätigen lassen, dass der Rollstuhl prämienfrei mitversichert ist.

         

      

   
      
         Ermäßigung bei kulturellen Veranstaltungen

         Viele Kultureinrichtungen und Veranstalter bieten schwerbehinderten Menschen vergünstigte Eintrittskarten an. Die Vergünstigungen betragen oft bis zu 50 Prozent. Auch werden an den meisten Veranstaltungsstätten geeignete Plätze für Rollstuhlfahrer reserviert.

         Darüber hinaus können Schwerbehinderte an ihrem Urlaubsort Ermäßigungen hinsichtlich der Kurtaxe erhalten. Die Kurtaxe ist eine kommunale Abgabe, die in der jeweiligen Gemeindesatzung geregelt ist. Viele Gemeinden bieten für Schwerbehinderte Ermäßigungen bis zu 50 Prozent an.

      

   
      
         Hilfe für Krebspatienten 

         Erfordert die gesundheitliche Situation Hilfsmittel, die von der Krankenkasse nicht bezahlt werden und die sich ein Patient mit einer Krebserkrankung nicht leisten kann, kann eine einmalige finanzielle Unterstützung durch die Deutsche Krebshilfe helfen. Auch Mittel aus diesem Härtefonds werden nur einkommensabhängig vergeben. Zur Bewilligung einer Zuwendung darf das verfügbare Einkommen bei einer Person 563 Euro, bei zwei Personen 987 Euro, bei drei Personen 1410 Euro nicht übersteigen. Die Zuwendungen liegen je nach Bedürftigkeit zwischen 400 Euro und 800 Euro (Stand: Januar 2024). 

         
            
               [image: Block Tipp]Praxis-Tipp:
            Beantragt werden kann die Unterstützung bei: Deutsche Krebshilfe e. V., Buschstr. 32, 53113 Bonn. Tel.: 0228 72990-94, Internet: www.krebshilfe.de
            

         

      

   
      
         Sterbegeld in Ausnahmefällen 

         Als weitere Finanzspritze wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Sterbegeld gezahlt. Obwohl die gesetzlichen Krankenkassen diese finanzielle Hilfe schon lange abgeschafft haben, kann sie unter bestimmten Voraussetzungen durch den Kreis gewährt werden.

          Zunächst wird zwischen Sterbegeld und Bestattungsgeld unterschieden. Relevante Gesetzestexte hierzu finden Sie im SGB XIV (Soziale Entschädigung).

         Gemäß § 99 SGB XIV (Stand: 01.01.2025) wird beim Tod eines Geschädigten ein Bestattungsgeld in Höhe von bis zu 6.420 Euro gewährt, wenn der Tod die Folge einer solchen Schädigung ist. Kosten der Überführung sind demjenigen zu erstatten, der sie veranlasst hat, und zwar in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten, soweit sie erforderlich und angemessen sind.

         Stirbt ein nichtrentenberechtigter Geschädigter an den Folgen seiner Schädigung, wird ein Bestattungsgeld bis zu 6.420 Euro gezahlt (ein Siebtel der Bezugsgröße), sofern in dieser Höhe Bestattungskosten entstanden sind.

         
            
               [image: Block Wichtig]Wichtig:
            Wird aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften für den gleichen Zweck eine finanzielle Leistung erbracht, wird das Bestattungsgeld reduziert.

         

         Sterbegeld wird nur beim Tod eines rentenberechtigten Geschädigten gezahlt. Es entspricht einem Betrag in Höhe der dreifachen Versorgungsbezüge, die ihm für den Sterbemonat zustanden. Dabei wird eine Pflegezulage höchstens nach Pflegegrad 3 zugestanden.

         Bestattungsgeld und Sterbegeld können nur auf Antrag gewährt werden. Einen entsprechenden Antrag erhalten Sie vom zuständigen Sozialamt.

      

   
      
         
11. Hilfreiche Adressen

      
         	
            Adressen der zuständigen Landesbehörden für Schwerbehindertenangelegenheiten
         

         	
            Bundesverbände, Selbsthilfeorganisationen
         

         	
            Beauftragte(r) für die Belange von Menschen mit Behinderungen
         

      

   
      
         Adressen der zuständigen Landesbehörden für Schwerbehindertenangelegenheiten

         
            Baden-Württemberg
         

         
            	
               Regierungspräsidium Stuttgart

            

            	
               Abteilung 10 – Landesversorgungsamt

            

            	
               Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart

            

            	
               Tel.: 0711 904100-02

               

            

         

         
            Bayern
         

         
            	
               Zentrum Bayern Familie und Soziales (Hauptsitz)

            

            	
               95440 Bayreuth

            

            	
               Tel.: 0921 60503

               

            

         

         
            Berlin
         

         
            	
               Landesamt für Gesundheit und Soziales

            

            	
               Versorgungsamt/Kunden-Center

            

            	
               Albrecht-Achilles-Str. 62–65, 10709 Berlin

            

            	
               Tel.: 030 9012-64 64

               

            

         

         
            Brandenburg
         

         
            	
               Amt für Soziales und Versorgung

            

            	
               Zeppelinstr. 48, 14471 Potsdam

            

            	
               Tel.: 0331 276-10

               

            

         

         
            Bremen
         

         
            	
               Versorgungsamt

            

            	
               Friedrich-Rauers-Str. 26, 28195 Bremen

            

            	
               Tel.: 0421 36155-41

               

            

         

         
            Hamburg
         

         
            	
               Versorgungsamt Hamburg

            

            	
               Adolph-Schönfelder-Str. 5, 22083 Hamburg

            

            	
               Tel.: 040 4286-30

               

            

         

         
            Hessen
         

         
            	
               Hessisches Amt für Versorgung und Soziales

            

            	
               Mainzer Straße 35, 65185 Wiesbaden

            

            	
               Tel.: 0611 71570

               

            

         

         
            Mecklenburg-Vorpommern
         

         
            	
               Versorgungsamt Schwerin

            

            	
               Friedrich-Engels-Str. 47, 19061 Schwerin

            

            	
               Tel.: 0385 399-10

               

            

         

         
            Niedersachsen
         

         
            	
               Versorgungsamt Hannover

            

            	
               Am Waterlooplatz 11, 30169 Hannover

            

            	
               Tel.: 0511 1060

               

            

         

         
            Nordrhein-Westfalen
         

         
            	
               Versorgungsamt Düsseldorf

            

            	
               Erkrather Str. 339, 40231 Düsseldorf

            

            	
               Tel.: 0211 45840

               

            

         

         
            Rheinland-Pfalz
         

         
            	
               Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

            

            	
               Am Rodelberg 21, 55131 Mainz

            

            	
               Tel.: 06131 9670-3 66

               

            

         

         
            Saarland
         

         
            	
               Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung

            

            	
               Hochstr. 67, 66115 Saarbrücken

            

            	
               Tel.: 0681 99780

               

            

         

         
            Sachsen
         

         
            	
               Amt für Versorgung und Soziales

            

            	
               Strehlener Str. 24, 01069 Dresden

            

            	
               Tel.: 0351 8732-00

               

            

         

         
            Sachsen-Anhalt
         

         
            	
               Amt für Versorgung und Soziales

            

            	
               Halberstädter Str. 39a, 39112 Magdeburg

            

            	
               Tel.: 0391 62730-00

               

            

         

         
            Schleswig-Holstein
         

         
            	
               Landesamt für Soziale Dienste

            

            	
               Steinmetzstr. 1–11, 24534 Neumünster

            

            	
               Tel.: 04321 9135

               

            

         

         
            Thüringen
         

         
            	
               Landesamt für Soziales und Familie

            

            	
               Abteilung 3 – Versorgung und Integrationsamt

            

            	
               Karl-Liebknecht-Str. 4, 98527 Suhl

            

            	
               Tel.: 03681 7332-00

            

         

      

   
      
         Bundesverbände, Selbsthilfeorganisationen

         
            
         

         
            Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.

         
            	
               Kirchfeldstraße 149, 40215 Düsseldorf

            

            	
               Tel.: 0211 310060

            

            	
               
                  www.bag-selbsthilfe.de
               

               

            

         

         
            Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.

         
            	
               Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf

            

            	
               Tel.: 0211 640040

            

            	
               
                  www.bvkm.de
               

               

            

         

         
            Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation e.V.

         
            	
               Lindbergstraße 18, 80939 München

            

            	
               Tel.: 089 41617401-0

            

            	
               https://www.bmab.de

               

            

         

         
            Bundesverband für Selbsthilfe Körperbehinderter e. V.

         
            	
               Altkrautheimer Straße 20, 74238 Krautheim

            

            	
               Tel.: 06294 4281-0

            

            	
               
                  www.bsk-ev.org
               

               

            

         

         
            Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.

         
            	
               Rungestraße 19, 10179 Berlin

            

            	
               Tel.: 030 285387-0

            

            	
               
                  www.dbsv.org
               

               

            

         

         
            Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.
         

         
            	
               Prezlauer Allee 180, 10405 Berlin

            

            	
               Tel.: 030 49902266

            

            	
               
                  www.gehoerlosen-bund.de
               

               

            

         

         
            Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V.

         
            	
               Krantorweg 1, 13503 Berlin

            

            	
               Tel.: 030 40 57 14 09

            

            	
               
                  www.isl-ev.de
               

               

            

         

      

   
      
         Beauftragte(r) für die Belange von Menschen mit Behinderungen

         Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

         
            	
               Mauerstraße 53, 10117 Berlin

            

            	
               Tel.: 03018 527-2944

            

         

         

         Die Beauftragten in den jeweiligen Bundesländern können über die Internetseite abgefragt werden: 

         
            www.behindertenbeauftragte.de (dort Wissenswertes | Links)

      

   
      
         
Auszüge aus referenzierten Vorschriften

      
         	
            BayBlindG (Auszug)
         

         	
            LPflegeG (Auszug)
         

         	
            LPflGG (Auszug)
         

         	
            BGB (Auszug)
         

         	
            BGG (Auszug)
         

         	
            BliHG (Auszug)
         

         	
            ErbStG (Auszug)
         

         	
            EStDV 2000 (Auszug)
         

         	
            EStG (Auszug)
         

         	
            LBliGG (Auszug)
         

         	
            HmbBlindGG (Auszug)
         

         	
            KfzHV (Auszug)
         

         	
            KraftStG 2002 (Auszug)
         

         	
            LBlGG M-V (Auszug)
         

         	
            Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (Auszug)
         

         	
            GHBG (Auszug)
         

         	
            LBlindenGG (Auszug)
         

         	
            Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (Auszug)
         

         	
            Gesetz über die Gewährung einer Blindheitshilfe (Auszug)
         

         	
            LBlindG (Auszug)
         

         	
            Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt (Auszug)
         

         	
            SchwbAV (Auszug)
         

         	
            SchwbAwV (Auszug)
         

         	
            SGB XI (Auszug)
         

         	
            SGB XII (Auszug)
         

         	
            SGB XIV (Auszug)
         

         	
            SGB II (Auszug)
         

         	
            SGB V (Auszug)
         

         	
            SGB VI (Auszug)
         

         	
            SGB IX (Auszug)
         

         	
            LBlGG (Auszug)
         

         	
            StVO (Auszug)
         

         	
            WoFG (Auszug)
         

         	
            WoGG (Auszug)
         

         	
            WoPG 1996 (Auszug)
         

      

   
      
         
BayBlindG (Auszug)

      
         	
            Art. 2 Höhe der Leistung
         

      

   
      
         	Auszug aus: BayBlindG

         	Art. 2 Höhe der Leistung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.02.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     Art. 2
                  

               
               	
                  
                     Höhe der Leistung
                  

               
            

         

         
            (1) 1Blinden Menschen wird monatlich ein Blindengeld in Höhe von 85 % des sich jeweils aus § 72 Abs. 2 SGB XII für Volljährige ergebenden Betrags gezahlt; ein nicht auf volle Euro errechneter Betrag ist von 0,50 € an aufzurunden und im Übrigen abzurunden. 2Hochgradig sehbehinderte Menschen erhalten monatlich 30 % des Betrages nach Satz 1. 3Menschen, die zusätzlich taub sind, erhalten jeweils den doppelten Betrag nach Satz 1 oder 2.

         

         
            (2) 1Bei Berechtigten, die in einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung leben und bei denen die Kosten des Aufenthalts ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen werden oder die Mittel einer privaten Pflegeversicherung im Sinne des SGB XI in Anspruch nehmen, verringert sich das Blindengeld um den aus diesen Mitteln übernommenen Betrag, höchstens jedoch um 50 %. 2Die Regelung nach Satz 1 gilt vom ersten Tag des übernächsten Monats an, der auf den Eintritt in die Einrichtung folgt, für jeden vollen Kalendermonat des Aufenthalts.

         

         
            (3) 1Für jeden vollen Tag vorübergehender Abwesenheit von der Einrichtung wird Blindengeld in Höhe von je einem Dreißigstel des Betrags nach Absatz 1 gewährt, wenn die vorübergehende Abwesenheit länger als sechs volle zusammenhängende Tage dauert. 2Der Betrag nach Absatz 2 wird im gleichen Verhältnis gekürzt.

         

      

   
      
         
LPflegeG (Auszug)

      
         	
            § 3 Gemeinsame Verantwortung, Sicherstellung der Versorgungsstruktur und Zusammenarbeit
         

      

   
      
         	Auszug aus: LPflegeG

         	§ 3 Gemeinsame Verantwortung, Sicherstellung der Versorgungsstruktur und Zusammenarbeit

         	Diese Fassung gilt ab dem 14.07.2011

      

      
         
            
               	
                  
                     § 3
                  

               
               	
                  
                     Gemeinsame Verantwortung, Sicherstellung der Versorgungsstruktur und Zusammenarbeit
                  

               
            

         

         
            (1) Das Land, die Kommunen, die Pflegeeinrichtungen, die Träger der Sozialhilfe im Land Brandenburg und die Träger der Pflegeversicherung wirken unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung und entsprechender Prüfdienste der privaten Pflegeversicherung eng zusammen, um die in § 2 genannten Ziele zu verwirklichen. Die Zusammenarbeit beinhaltet insbesondere eine Abstimmung und Koordinierung der jeweils in eigener Zuständigkeit wahrzunehmenden Aufgaben.

         

         
            (2) Die Verantwortlichen wirken im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung auf eine sozialräumliche Entwicklung hin. Dies geschieht

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        unter Berücksichtigung der Stärkung des Ehrenamtes, der sozialen Aufmerksamkeit und der Transparenz der vorhandenen Hilfeangebote sowie durch die Einbindung von Einrichtungen in die Gemeinde und

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        durch ein abgestimmtes und vernetztes Versorgungssystem einschließlich einer unabhängigen wohnortnahen Beratung und Betreuung, insbesondere zu Maßnahmen und Hilfen, die einen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit sichern, sowie der Förderung individueller Wohn- und Betreuungsformen.

                     
                  

               

            

            Dabei haben sie eng und vertrauensvoll mit den Vertretungen der Seniorinnen und Senioren und den Vertretungen der Pflegebedürftigen, der Menschen mit Behinderungen und der chronisch Kranken zusammenzuarbeiten. Die Zuständigkeiten der Ämter und amtsfreien Gemeinden bleiben hiervon unberührt.

         

         
            (3) In Umsetzung des § 9 des Elften Buches Sozialgesetzbuch hat das für Soziales zuständige Ministerium insbesondere die Beobachtung, Auswertung und Analyse des Pflegemarktes sowie der vorhandenen pflegerischen Versorgungsstruktur zu gewährleisten. Sofern Defizite in der Versorgungsstruktur zu besorgen sind oder festgestellt werden, hat das Land geeignete Maßnahmen, insbesondere zur überregionalen Steuerung zu treffen, um diese Defizite zu beseitigen oder ihre Entstehung zu verhindern. § 9 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.

         

         
            (4) Die Träger der Sozialhilfe im Land Brandenburg bilden mit den Verbänden der Pflegekassen im Land Brandenburg und den kommunalen Spitzenverbänden den Brandenburger Steuerungskreis Pflege. In diesem sind Fragen zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben in der Schnittstelle von Pflegeversicherung und Sozialhilfe abzustimmen. Hierzu gehören

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Fragen der Steuerung, Koordinierung und Vernetzung der pflegerischen Angebote und der angrenzenden Hilfen,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Fragen zur Arbeit der Pflegestützpunkte,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Maßnahmen zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungsstruktur und

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Grundsätze zu Kalkulationsgrundlagen und Fortschreibungen der Personal- und Sachkosten für einzelne Vergütungsbestandteile stationärer Pflegeleistungen.

                     
                  

               

            

            Der Brandenburger Steuerungskreis Pflege gibt sich eine Geschäftsordnung.

         

         
            (5) Die Verbände der Pflegekassen im Land Brandenburg, der Verband der privaten Krankenversicherung e. V., der zuständige Träger der Sozialhilfe und die Vereinigungen der Träger im Land bilden nach § 86 des Elften Buches Sozialgesetzbuch regional oder landesweit tätige Pflegesatzkommissionen.

         

      

   
      
         
LPflGG (Auszug)

      
         	
            § 2 
         

      

   
      
         	Auszug aus: LPflGG

         	§ 2 

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2019

      

      
         
            
               	
                  
                     § 2
                  

               
               	
                  
                     
                  

               
            

         

         
            (1) Das Pflegegeld wegen Blindheit beträgt 80 vom Hundert der Blindenhilfe, die nach § 72 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch für Blinde nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorgesehen ist. Liegt Taubblindheit im Sinne von § 1 Absatz 3 vor, ist Pflegegeld in Höhe von 1189 Euro zu gewähren.

         

         
            (2) Das Pflegegeld wegen hochgradiger Sehbehinderung oder Gehörlosigkeit beträgt 20 vom Hundert der Blindenhilfe, die nach § 72 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch für Blinde nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorgesehen ist. Liegen eine hochgradige Sehbehinderung und Gehörlosigkeit gleichzeitig vor, ist das Pflegegeld nach Satz 1 zu verdoppeln.

         

      

   
      
         
BGB (Auszug)

      
         	
            § 574 Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung
         

         	
            § 554a Barrierefreiheit
         

         	
            § 574b Form und Frist des Widerspruchs
         

      

   
      
         	Auszug aus: BGB

         	§ 574 Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.09.2001

      

      
         
            
               	
                  
                     § 574
                  

               
               	
                  
                     Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung
                  

               
            

         

         
            (1) Der Mieter kann der Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Dies gilt nicht, wenn ein Grund vorliegt, der den Vermieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt.

         

         
            (2) Eine Härte liegt auch vor, wenn angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschafft werden kann.

         

         
            (3) Bei der Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters werden nur die in dem Kündigungsschreiben nach § 573 Abs. 3 angegebenen Gründe berücksichtigt, außer wenn die Gründe nachträglich entstanden sind.

         

         
            (4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

         

      

   
      
         	Auszug aus: BGB

         	§ 554a Barrierefreiheit

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.09.2001

      

      
         
            
               	
                  
                     § 554a
                  

               
               	
                  
                     Barrierefreiheit
                  

               
            

         

         
            (1) Der Mieter kann vom Vermieter die Zustimmung zu baulichen Veränderungen oder sonstigen Einrichtungen verlangen, die für eine behindertengerechte Nutzung der Mietsache oder den Zugang zu ihr erforderlich sind, wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat. Der Vermieter kann seine Zustimmung verweigern, wenn sein Interesse an der unveränderten Erhaltung der Mietsache oder des Gebäudes das Interesse des Mieters an einer behindertengerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. Dabei sind auch die berechtigten Interessen anderer Mieter in dem Gebäude zu berücksichtigen.

         

         
            (2) Der Vermieter kann seine Zustimmung von der Leistung einer angemessenen zusätzlichen Sicherheit für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abhängig machen. § 551 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

         

         
            (3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

         

      

   
      
         	Auszug aus: BGB

         	§ 574b Form und Frist des Widerspruchs

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 574b
                  

               
               	
                  
                     Form und Frist des Widerspruchs
                  

               
            

         

         
            (1) Der Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung ist in Textform zu erklären. Auf Verlangen des Vermieters soll der Mieter über die Gründe des Widerspruchs unverzüglich Auskunft erteilen.

         

         
            (2) Der Vermieter kann die Fortsetzung des Mietverhältnisses ablehnen, wenn der Mieter ihm den Widerspruch nicht spätestens zwei Monate vor der Beendigung des Mietverhältnisses erklärt hat. Hat der Vermieter nicht rechtzeitig vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf die Möglichkeit des Widerspruchs sowie auf dessen Form und Frist hingewiesen, so kann der Mieter den Widerspruch noch im ersten Termin des Räumungsrechtsstreits erklären.

         

         
            (3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

         

      

   
      
         
BGG (Auszug)

      
         	
            § 4 Barrierefreiheit
         

         	
            § 12a Barrierefreie Informationstechnik
         

      

   
      
         	Auszug aus: BGG

         	§ 4 Barrierefreiheit

         	Diese Fassung gilt ab dem 27.07.2016

      

      
         
            
               	
                  
                     § 4
                  

               
               	
                  
                     Barrierefreiheit
                  

               
            

         

         
            1Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. 2Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.

      

   
      
         	Auszug aus: BGG

         	§ 12a Barrierefreie Informationstechnik

         	Diese Fassung gilt ab dem 14.07.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 12a
                  

               
               	
                  
                     Barrierefreie Informationstechnik
                  

               
            

         

         
            (1) 1Öffentliche Stellen des Bundes gestalten ihre Websites und mobilen Anwendungen, einschließlich der für die Beschäftigten bestimmten Angebote im Intranet, barrierefrei. 2Schrittweise, spätestens bis zum 23. Juni 2021, gestalten sie ihre elektronisch unterstützten Verwaltungsabläufe, einschließlich ihrer Verfahren zur elektronischen Vorgangsbearbeitung und elektronischen Aktenführung, barrierefrei. 3Die grafischen Programmoberflächen sind von der barrierefreien Gestaltung umfasst.

         

         
            (2) 1Die barrierefreie Gestaltung erfolgt nach Maßgabe der aufgrund des § 12d zu erlassenden Verordnung. 2Soweit diese Verordnung keine Vorgaben enthält, erfolgt die barrierefreie Gestaltung nach den anerkannten Regeln der Technik.

         

         
            (3) Insbesondere bei Neuanschaffungen, Erweiterungen und Überarbeitungen ist die barrierefreie Gestaltung bereits bei der Planung, Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung zu berücksichtigen.

         

         
            (4) Unberührt bleiben die Regelungen zur behinderungsgerechten Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten zugunsten von Menschen mit Behinderungen in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere im Neunten Buch Sozialgesetzbuch.

         

         
            (5) Die Pflichten aus Abschnitt 2a gelten nicht für Websites und mobile Anwendungen jener öffentlichen Stellen des Bundes nach § 12 Satz 1 Nummer 2 und 3, die keine für die Öffentlichkeit wesentlichen Dienstleistungen oder speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausgerichtete oder für diese konzipierte Dienstleistungen anbieten.

         

         
            (6) Von der barrierefreien Gestaltung können öffentliche Stellen des Bundes ausnahmsweise absehen, soweit sie durch eine barrierefreie Gestaltung unverhältnismäßig belastet würden.

         

         
            (7) Der Bund wirkt darauf hin, dass gewerbsmäßige Anbieter von Websites sowie von grafischen Programmoberflächen und mobilen Anwendungen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, aufgrund von Zielvereinbarungen nach § 5 Absatz 2 ihre Produkte so gestalten, dass sie barrierefrei genutzt werden können.

         

         
            (8) Angebote öffentlicher Stellen im Internet, die auf Websites Dritter veröffentlicht werden, sind soweit möglich barrierefrei zu gestalten.

         

      

   
      
         
BliHG (Auszug)

      
         	
            § 2 Höhe der Leistung
         

      

   
      
         	Auszug aus: BliHG

         	§ 2 Höhe der Leistung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2017

      

      
         
            
               	
                  
                     § 2
                  

               
               	
                  
                     Höhe der Leistung
                  

               
            

         

         
            (1) Die Landesblindenhilfe wird Blinden nach Vollendung des 18. Lebensjahres in Höhe eines Betrages von 410 Euro monatlich, Blinden, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in Höhe eines Betrages von 205 Euro monatlich gewährt.

         

         
            (2) Die Landesblindenhilfe beträgt 50 vom Hundert der Beträge nach Absatz 1, wenn sich Blinde in einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung befinden und

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Leistungen zur stationären Pflege nach § 43 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) oder entsprechende Leistungen aus einem bestehenden Pflegeversicherungsvertrag mit einem privaten Versicherungsunternehmen oder entsprechende Leistungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften gewährt werden oder

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        die Kosten des Aufenthalts ganz oder überwiegend aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen werden.

                     
                  

               

            

            Dies gilt von dem ersten Tage des zweiten Monats an, der auf den Eintritt in die Einrichtung folgt, für jeden vollen Kalendermonat des Aufenthalts in der Einrichtung. Für jeden vollen Tag vorübergehender Abwesenheit von der Einrichtung wird die Blindenhilfe in Höhe von je einem Dreißigstel des Betrages nach Absatz 1 gewährt, wenn die vorübergehende Abwesenheit länger als sechs volle zusammenhängende Tage dauert; der Betrag nach Satz 1 wird im gleichen Verhältnis gekürzt.

         

      

   
      
         
ErbStG (Auszug)

      
         	
            § 13 Steuerbefreiungen
         

      

   
      
         	Auszug aus: ErbStG

         	§ 13 Steuerbefreiungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 23.07.2021

      

      
         
            
               	
                  
                     § 13
                  

               
               	
                  
                     Steuerbefreiungen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Steuerfrei bleiben

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke beim Erwerb durch Personen der Steuerklasse I, soweit der Wert insgesamt 41 000 Euro nicht übersteigt,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    andere bewegliche körperliche Gegenstände, die nicht nach Nummer 2 befreit sind, beim Erwerb durch Personen der Steuerklasse I, soweit der Wert insgesamt 12 000 Euro nicht übersteigt,

                                 
                              

                              
                                 	c)
                                 	 
                                 	
                                    Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke und andere bewegliche körperliche Gegenstände, die nicht nach Nummer 2 befreit sind, beim Erwerb durch Personen der Steuerklassen II und III, soweit der Wert insgesamt 12 000 Euro nicht übersteigt.

                                 
                              

                           

                        

                        
                           2Die Befreiung gilt nicht für Gegenstände, die zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, zum Grundvermögen oder zum Betriebsvermögen gehören, für Zahlungsmittel, Wertpapiere, Münzen, Edelmetalle, Edelsteine und Perlen;

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Grundbesitz oder Teile von Grundbesitz, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und Archive

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    mit 60 Prozent ihres Werts, jedoch Grundbesitz und Teile von Grundbesitz mit 85 Prozent ihres Werts, wenn die Erhaltung dieser Gegenstände wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im öffentlichen Interesse liegt, die jährlichen Kosten in der Regel die erzielten Einnahmen übersteigen und die Gegenstände in einem den Verhältnissen entsprechenden Umfang den Zwecken der Forschung oder der Volksbildung nutzbar gemacht sind oder werden,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    in vollem Umfang, wenn die Voraussetzungen des Buchstaben a erfüllt sind und ferner

                                    
                                       
                                          
                                             	aa)
                                             	 
                                             	
                                                der Steuerpflichtige bereit ist, die Gegenstände den geltenden Bestimmungen der Denkmalspflege zu unterstellen,

                                             
                                          

                                          
                                             	bb)
                                             	 
                                             	
                                                die Gegenstände sich seit mindestens 20 Jahren im Besitz der Familie befinden oder in ein Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes nach § 7 Absatz 1 des Kulturgutschutzgesetzes vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1914) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen sind.

                                             
                                          

                                       

                                    

                                 
                              

                           

                        

                        
                           2Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn die Gegenstände innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb veräußert werden oder die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung innerhalb dieses Zeitraumes entfallen;

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Grundbesitz oder Teile von Grundbesitz, der für Zwecke der Volkswohlfahrt der Allgemeinheit ohne gesetzliche Verpflichtung zur Benutzung zugänglich gemacht ist und dessen Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt, wenn die jährlichen Kosten in der Regel die erzielten Einnahmen übersteigen. 2Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der Grundbesitz oder Teile des Grundbesitzes innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb veräußert werden oder die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung innerhalb dieses Zeitraumes entfallen;

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        ein Erwerb nach § 1969 des Bürgerlichen Gesetzbuchs;

                     
                  

                  
                     	4a.
                     	 
                     	
                        Zuwendungen unter Lebenden, mit denen ein Ehegatte dem anderen Ehegatten Eigentum oder Miteigentum an einem im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums belegenen bebauten Grundstück im Sinne des § 181 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Bewertungsgesetzes verschafft, soweit darin eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird (Familienheim), oder den anderen Ehegatten von eingegangenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder der Herstellung des Familienheims freistellt. Entsprechendes gilt, wenn ein Ehegatte nachträglichen Herstellungs- oder Erhaltungsaufwand für ein Familienheim trägt, das im gemeinsamen Eigentum der Ehegatten oder im Eigentum des anderen Ehegatten steht. Die Sätze 1 und 2 gelten für Zuwendungen zwischen Lebenspartnern entsprechend;

                     
                  

                  
                     	4b.
                     	 
                     	
                        der Erwerb von Todes wegen des Eigentums oder Miteigentums an einem im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums belegenen bebauten Grundstück im Sinne des § 181 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Bewertungsgesetzes durch den überlebenden Ehegatten oder den überlebenden Lebenspartner, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat oder bei der er aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert war und die beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). Ein Erwerber kann die Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen, soweit er das begünstigte Vermögen auf Grund einer letztwilligen Verfügung des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des Erblassers auf einen Dritten übertragen muss. Gleiches gilt, wenn ein Erbe im Rahmen der Teilung des Nachlasses begünstigtes Vermögen auf einen Miterben überträgt. Überträgt ein Erbe erworbenes begünstigtes Vermögen im Rahmen der Teilung des Nachlasses auf einen Dritten und gibt der Dritte dabei diesem Erwerber nicht begünstigtes Vermögen hin, das er vom Erblasser erworben hat, erhöht sich insoweit der Wert des begünstigten Vermögens des Dritten um den Wert des hingegebenen Vermögens, höchstens jedoch um den Wert des übertragenen Vermögens. Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert;

                     
                  

                  
                     	4c.
                     	 
                     	
                        der Erwerb von Todes wegen des Eigentums oder Miteigentums an einem im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums belegenen bebauten Grundstück im Sinne des § 181 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Bewertungsgesetzes durch Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 und der Kinder verstorbener Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat oder bei der er aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert war, die beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim) und soweit die Wohnfläche der Wohnung 200 Quadratmeter nicht übersteigt. Ein Erwerber kann die Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen, soweit er das begünstigte Vermögen auf Grund einer letztwilligen Verfügung des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des Erblassers auf einen Dritten übertragen muss. Gleiches gilt, wenn ein Erbe im Rahmen der Teilung des Nachlasses begünstigtes Vermögen auf einen Miterben überträgt. Überträgt ein Erbe erworbenes begünstigtes Vermögen im Rahmen der Teilung des Nachlasses auf einen Dritten und gibt der Dritte dabei diesem Erwerber nicht begünstigtes Vermögen hin, das er vom Erblasser erworben hat, erhöht sich insoweit der Wert des begünstigten Vermögens des Dritten um den Wert des hingegebenen Vermögens, höchstens jedoch um den Wert des übertragenen Vermögens. Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert;

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        die Befreiung von einer Schuld gegenüber dem Erblasser, sofern die Schuld durch Gewährung von Mitteln zum Zweck des angemessenen Unterhalts oder zur Ausbildung des Bedachten begründet worden ist oder der Erblasser die Befreiung mit Rücksicht auf die Notlage des Schuldners angeordnet hat und diese auch durch die Zuwendung nicht beseitigt wird. 2Die Steuerbefreiung entfällt, soweit die Steuer aus der Hälfte einer neben der erlassenen Schuld dem Bedachten anfallenden Zuwendung gedeckt werden kann;

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        ein Erwerb, der Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern oder Großeltern des Erblassers anfällt, sofern der Erwerb zusammen mit dem übrigen Vermögen des Erwerbers 41 000 Euro nicht übersteigt und der Erwerber infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen und unter Berücksichtigung seiner bisherigen Lebensstellung als erwerbsunfähig anzusehen ist oder durch die Führung eines gemeinsamen Hausstands mit erwerbsunfähigen oder in der Ausbildung befindlichen Abkömmlingen an der Ausübung einer Erwerbstätigkeit gehindert ist. 2Übersteigt der Wert des Erwerbs zusammen mit dem übrigen Vermögen des Erwerbers den Betrag von 41 000 Euro, wird die Steuer nur insoweit erhoben, als sie aus der Hälfte des die Wertgrenze übersteigenden Betrags gedeckt werden kann;

                     
                  

                  
                     	7.
                     	 
                     	
                        Ansprüche nach den folgenden Gesetzen in der jeweils geltenden Fassung:

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    Lastenausgleichsgesetz,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    Flüchtlingshilfegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 1971 (BGBl. I S. 681), zuletzt geändert durch Artikel 6a des Gesetzes vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1742),

                                 
                              

                              
                                 	c)
                                 	 
                                 	
                                    Allgemeines Kriegsfolgengesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 653-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 127 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407),

                                 
                              

                              
                                 	d)
                                 	 
                                 	
                                    Gesetz zur Regelung der Verbindlichkeiten nationalsozialistischer Einrichtungen und der Rechtsverhältnisse an deren Vermögen vom 17. März 1965 (BGBl. I S. 79), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354),

                                 
                              

                              
                                 	e)
                                 	 
                                 	
                                    Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz sowie Bundesvertriebenengesetz,

                                 
                              

                              
                                 	f)
                                 	 
                                 	
                                    Vertriebenenzuwendungsgesetz vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2624, 2635), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 43 des Gesetzes vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2809),

                                 
                              

                              
                                 	g)
                                 	 
                                 	
                                    Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1620), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. August 2007 (BGBl. I S. 2118), und

                                 
                              

                              
                                 	h)
                                 	 
                                 	
                                    Berufliches Rehabilitierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1625), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. August 2007 (BGBl. I S. 2118);

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	8.
                     	 
                     	
                        Ansprüche auf Entschädigungsleistungen nach den folgenden Gesetzen in der jeweils geltenden Fassung:

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    Bundesentschädigungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 251-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 7 Abs. 4 des Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 358), sowie

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    Gesetz über Entschädigungen für Opfer des Nationalsozialismus im Beitrittsgebiet vom 22. April 1992 (BGBl. I S. 906);

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	9.
                     	 
                     	
                        ein steuerpflichtiger Erwerb bis zu 20 000 Euro, der Personen anfällt, die dem Erblasser unentgeltlich oder gegen unzureichendes Entgelt Pflege oder Unterhalt gewährt haben, soweit das Zugewendete als angemessenes Entgelt anzusehen ist;

                     
                  

                  
                     	9a.
                     	 
                     	
                        Geldzuwendungen unter Lebenden, die eine Pflegeperson für Leistungen für körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung vom Pflegebedürftigen erhält, bis zur Höhe des nach § 37 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gewährten Pflegegeldes oder eines entsprechenden Pflegegeldes aus privaten Versicherungsverträgen nach den Vorgaben des Elften Buches Sozialgesetzbuch (private Pflegepflichtversicherung) oder einer Pauschalbeihilfe nach den Beihilfevorschriften für häusliche Pflege;

                     
                  

                  
                     	10.
                     	 
                     	
                        Vermögensgegenstände, die Eltern oder Voreltern ihren Abkömmlingen durch Schenkung oder Übergabevertrag zugewandt hatten und die an diese Personen von Todes wegen zurückfallen;

                     
                  

                  
                     	11.
                     	 
                     	
                        der Verzicht auf die Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs oder des Erbersatzanspruchs;

                     
                  

                  
                     	12.
                     	 
                     	
                        Zuwendungen unter Lebenden zum Zwecke des angemessenen Unterhalts oder zur Ausbildung des Bedachten;

                     
                  

                  
                     	13.
                     	 
                     	
                        Zuwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Körperschaftsteuergesetzes, wenn sie die für eine Befreiung von der Körperschaftsteuer erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. 2Ist eine Kasse nach § 6 des Körperschaftsteuergesetzes teilweise steuerpflichtig, ist auch die Zuwendung im gleichen Verhältnis steuerpflichtig. 3Die Befreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Körperschaftsteuergesetzes innerhalb von zehn Jahren nach der Zuwendung entfallen;

                     
                  

                  
                     	14.
                     	 
                     	
                        die üblichen Gelegenheitsgeschenke;

                     
                  

                  
                     	15.
                     	 
                     	
                        Anfälle an den Bund, ein Land oder eine inländische Gemeinde (Gemeindeverband) sowie solche Anfälle, die ausschließlich Zwecken des Bundes, eines Landes oder einer inländischen Gemeinde (Gemeindeverband) dienen;

                     
                  

                  
                     	16.
                     	 
                     	
                        Zuwendungen

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    an inländische Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts oder an inländische jüdische Kultusgemeinden,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    an inländische Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung dienen. 2Die Befreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse als kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Institution innerhalb von zehn Jahren nach der Zuwendung entfallen und das Vermögen nicht begünstigten Zwecken zugeführt wird,

                                 
                              

                              
                                 	c)
                                 	 
                                 	
                                    an ausländische Religionsgesellschaften, Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen der in den Buchstaben a und b bezeichneten Art, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes in Verbindung mit § 5 Absatz 2 Nummer 2 zweiter Halbsatz des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreit wären, wenn sie inländische Einkünfte erzielen würden, und wenn durch die Staaten, in denen die Zuwendungsempfänger belegen sind, Amtshilfe und Unterstützung bei der Beitreibung geleistet werden. Amtshilfe ist der Auskunftsaustausch im Sinne oder entsprechend der Amtshilferichtlinie gemäß § 2 Absatz 11 des EU-Amtshilfegesetzes in der für den jeweiligen Stichtag der Steuerentstehung geltenden Fassung oder eines entsprechenden Nachfolgerechtsaktes. Beitreibung ist die gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung von Forderungen im Sinne oder entsprechend der Beitreibungsrichtlinie einschließlich der in diesem Zusammenhang anzuwendenden Durchführungsbestimmungen in den für den jeweiligen Stichtag der Steuerentstehung geltenden Fassungen oder eines entsprechenden Nachfolgerechtsaktes. Werden die steuerbegünstigten Zwecke des Zuwendungsempfängers im Sinne des Satzes 1 nur im Ausland verwirklicht, ist für die Steuerbefreiung Voraussetzung, dass natürliche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben, gefördert werden oder dass die Tätigkeit dieses Zuwendungsempfängers neben der Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland beitragen kann. Buchstabe b Satz 2 gilt entsprechend;

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	17.
                     	 
                     	
                        Zuwendungen, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken gewidmet sind, sofern die Verwendung zu dem bestimmten Zweck gesichert ist;

                     
                  

                  
                     	18.
                     	 
                     	
                        Zuwendungen an

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes, sofern die jeweilige Partei nicht gemäß § 18 Absatz 7 des Parteiengesetzes von der staatlichen Teilfinanzierung ausgeschlossen ist,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    Vereine ohne Parteicharakter, wenn

                                    
                                       
                                          
                                             	aa)
                                             	 
                                             	
                                                der Zweck des Vereins ausschließlich darauf gerichtet ist, durch Teilnahme mit eigenen Wahlvorschlägen an Wahlen auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der politischen Willensbildung mitzuwirken, und

                                             
                                          

                                          
                                             	bb)
                                             	 
                                             	
                                                der Verein auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der jeweils letzten Wahl wenigstens ein Mandat errungen oder der zuständigen Wahlbehörde oder dem zuständigen Wahlorgan angezeigt hat, dass er mit eigenen Wahlvorschlägen auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene an der jeweils nächsten Wahl teilnehmen will.

                                             
                                          

                                       

                                    

                                    Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der Verein an der jeweils nächsten Wahl nach der Zuwendung nicht teilnimmt, es sei denn, dass der Verein sich ernsthaft um eine Teilnahme bemüht hat;

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	19.
                     	 
                     	
                        Leistungen von Religionsgemeinschaften, juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen an Personen in Ansehung der Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder seelischen Unversehrtheit, insbesondere aufgrund sexuellen Missbrauchs, durch Handlungen von Personen, die für die Religionsgemeinschaft, juristische Person des öffentlichen Rechts, Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder für eine ihr über-, neben- oder nachgeordnete Einrichtung tätig sind oder waren, wenn die Leistungen in einem geordneten Verfahren gewährt werden, das allen betroffenen Personen offensteht. 2§ 30 Absatz 1 und 2 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Anzeigepflicht ausschließlich für den Leistenden besteht. 3Die Anzeige ist mit einer Bestätigung des Leistenden über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 zu verbinden.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) 1Angemessen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5 und 12 ist eine Zuwendung, die den Vermögensverhältnissen und der Lebensstellung des Bedachten entspricht. 2Eine dieses Maß übersteigende Zuwendung ist in vollem Umfang steuerpflichtig.

         

         
            (3) 1Jede Befreiungsvorschrift ist für sich anzuwenden. 2In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 kann der Erwerber der Finanzbehörde bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung erklären, daß er auf die Steuerbefreiung verzichtet.

         

      

   
      
         
EStDV 2000 (Auszug)

      
         	
            § 64 Nachweis von Krankheitskosten und der Voraussetzungen der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale
         

      

   
      
         	Auszug aus: EStDV 2000

         	§ 64 Nachweis von Krankheitskosten und der Voraussetzungen der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2021

      

      
         
            
               	
                  
                     § 64
                  

               
               	
                  
                     Nachweis von Krankheitskosten und der Voraussetzungen der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale
                  

               
            

         

         
            (1) Den Nachweis der Zwangsläufigkeit von Aufwendungen im Krankheitsfall hat der Steuerpflichtige zu erbringen:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        durch eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel (§§ 2, 23, 31 bis 33 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch);

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        durch ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (§ 275 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) für

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    eine Bade- oder Heilkur; bei einer Vorsorgekur ist auch die Gefahr einer durch die Kur abzuwendenden Krankheit, bei einer Klimakur der medizinisch angezeigte Kurort und die voraussichtliche Kurdauer zu bescheinigen,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    eine psychotherapeutische Behandlung; die Fortführung einer Behandlung nach Ablauf der Bezuschussung durch die Krankenversicherung steht einem Behandlungsbeginn gleich,

                                 
                              

                              
                                 	c)
                                 	 
                                 	
                                    eine medizinisch erforderliche auswärtige Unterbringung eines an Legasthenie oder einer anderen Behinderung leidenden Kindes des Steuerpflichtigen,

                                 
                              

                              
                                 	d)
                                 	 
                                 	
                                    die Notwendigkeit der Betreuung des Steuerpflichtigen durch eine Begleitperson, sofern sich diese nicht bereits aus dem Nachweis der Behinderung nach § 65 Absatz 1 Nummer 1 ergibt,

                                 
                              

                              
                                 	e)
                                 	 
                                 	
                                    medizinische Hilfsmittel, die als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens im Sinne von § 33 Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch anzusehen sind,

                                 
                              

                              
                                 	f)
                                 	 
                                 	
                                    wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden, wie z. B. Frisch- und Trockenzellenbehandlungen, Sauerstoff-, Chelat- und Eigenbluttherapie.

                                 
                              

                           

                        

                        Der nach Satz 1 zu erbringende Nachweis muss vor Beginn der Heilmaßnahme oder dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels ausgestellt worden sein;

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        durch eine Bescheinigung des behandelnden Krankenhausarztes für Besuchsfahrten zu einem für längere Zeit in einem Krankenhaus liegenden Ehegatten oder Kind des Steuerpflichtigen, in dem bestätigt wird, dass der Besuch des Steuerpflichtigen zur Heilung oder Linderung einer Krankheit entscheidend beitragen kann.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) Die zuständigen Gesundheitsbehörden haben auf Verlangen des Steuerpflichtigen die für steuerliche Zwecke erforderlichen Gesundheitszeugnisse, Gutachten oder Bescheinigungen auszustellen.

         

         
            (3) Für den Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen zur behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale sind die Vorschriften des § 65 anzuwenden.

         

      

   
      
         
EStG (Auszug)

      
         	
            § 9 Werbungskosten
         

         	
            § 22 Arten der sonstigen Einkünfte
         

         	
            § 33 Außergewöhnliche Belastungen
         

         	
            § 35a Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
         

         	
            § 33b Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen, Hinterbliebene und Pflegepersonen
         

      

   
      
         	Auszug aus: EStG

         	§ 9 Werbungskosten

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 9
                  

               
               	
                  
                     Werbungskosten
                  

               
            

         

         
            (1) 1Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. 2Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind. 3Werbungskosten sind auch

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende Renten und dauernde Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 2Bei Leibrenten kann nur der Anteil abgezogen werden, der sich nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ergibt;

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf Gegenstände beziehen, die dem Steuerpflichtigen zur Einnahmeerzielung dienen;

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufsverbänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte im Sinne des Absatzes 4. 2Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 Euro anzusetzen, höchstens jedoch 4500 Euro im Kalenderjahr; ein höherer Betrag als 4500 Euro ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt. 3Die Entfernungspauschale gilt nicht für Flugstrecken und Strecken mit steuerfreier Sammelbeförderung nach § 3 Nummer 32. 4Für die Bestimmung der Entfernung ist die kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte maßgebend; eine andere als die kürzeste Straßenverbindung kann zugrunde gelegt werden, wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte benutzt wird. 5Nach § 8 Absatz 2 Satz 11 oder Absatz 3 steuerfreie Sachbezüge für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mindern den nach Satz 2 abziehbaren Betrag; ist der Arbeitgeber selbst der Verkehrsträger, ist der Preis anzusetzen, den ein dritter Arbeitgeber an den Verkehrsträger zu entrichten hätte. 6Hat ein Arbeitnehmer mehrere Wohnungen, so sind die Wege von einer Wohnung, die nicht der ersten Tätigkeitsstätte am nächsten liegt, nur zu berücksichtigen, wenn sie den Mittelpunkt der Lebensinteressen des Arbeitnehmers bildet und nicht nur gelegentlich aufgesucht wird. 7Nach § 3 Nummer 37 steuerfreie Sachbezüge mindern den nach Satz 2 abziehbaren Betrag nicht; § 3c Absatz 1 ist nicht anzuwenden. 8Zur Abgeltung der Aufwendungen im Sinne des Satzes 1 ist für die Veranlagungszeiträume 2021 bis 2026 abweichend von Satz 2 für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der ersten 20 Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 Euro und für jeden weiteren vollen Kilometer

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    von 0,35 Euro für 2021,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    von 0,38 Euro für 2022 bis 2026

                                 
                              

                           

                        

                        anzusetzen, höchstens 4500 Euro im Kalenderjahr; ein höherer Betrag als 4500 Euro ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt.

                     
                  

                  
                     	4a.
                     	 
                     	
                        Aufwendungen des Arbeitnehmers für beruflich veranlasste Fahrten, die nicht Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte im Sinne des Absatzes 4 sowie keine Familienheimfahrten sind. 2Anstelle der tatsächlichen Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer durch die persönliche Benutzung eines Beförderungsmittels entstehen, können die Fahrtkosten mit den pauschalen Kilometersätzen angesetzt werden, die für das jeweils benutzte Beförderungsmittel (Fahrzeug) als höchste Wegstreckenentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz festgesetzt sind. 3Hat ein Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte (§ 9 Absatz 4) und hat er nach den dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie den diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen zur Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit dauerhaft denselben Ort oder dasselbe weiträumige Tätigkeitsgebiet typischerweise arbeitstäglich aufzusuchen, gilt Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 für die Fahrten von der Wohnung zu diesem Ort oder dem zur Wohnung nächstgelegenen Zugang zum Tätigkeitsgebiet entsprechend. 4Für die Fahrten innerhalb des weiträumigen Tätigkeitsgebietes gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer wegen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung entstehen. 2Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält und auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnt. 3Das Vorliegen eines eigenen Hausstandes setzt das Innehaben einer Wohnung sowie eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung voraus. 4Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung können im Inland die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft angesetzt werden, höchstens 1000 Euro im Monat. 5Aufwendungen für die Wege vom Ort der ersten Tätigkeitsstätte zum Ort des eigenen Hausstandes und zurück (Familienheimfahrt) können jeweils nur für eine Familienheimfahrt wöchentlich abgezogen werden. 6Zur Abgeltung der Aufwendungen für eine Familienheimfahrt ist eine Entfernungspauschale von 0,30 Euro für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort des eigenen Hausstandes und dem Ort der ersten Tätigkeitsstätte anzusetzen. 7Nummer 4 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 8Aufwendungen für Familienheimfahrten mit einem dem Steuerpflichtigen im Rahmen einer Einkunftsart überlassenen Kraftfahrzeug werden nicht berücksichtigt. 9Zur Abgeltung der Aufwendungen für eine Familienheimfahrt ist für die Veranlagungszeiträume 2021 bis 2026 abweichend von Satz 6 eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der ersten 20 Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort des eigenen Hausstandes und dem Ort der ersten Tätigkeitsstätte von 0,30 Euro und für jeden weiteren vollen Kilometer

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    von 0,35 Euro für 2021,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    von 0,38 Euro für 2022 bis 2026

                                 
                              

                           

                        

                        anzusetzen.

                     
                  

                  
                     	5a.
                     	 
                     	
                        notwendige Mehraufwendungen eines Arbeitnehmers für beruflich veranlasste Übernachtungen an einer Tätigkeitsstätte, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist. 2Übernachtungskosten sind die tatsächlichen Aufwendungen für die persönliche Inanspruchnahme einer Unterkunft zur Übernachtung. 3Soweit höhere Übernachtungskosten anfallen, weil der Arbeitnehmer eine Unterkunft gemeinsam mit Personen nutzt, die in keinem Dienstverhältnis zum selben Arbeitgeber stehen, sind nur diejenigen Aufwendungen anzusetzen, die bei alleiniger Nutzung durch den Arbeitnehmer angefallen wären. 4Nach Ablauf von 48 Monaten einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist, können Unterkunftskosten nur noch bis zur Höhe des Betrags nach Nummer 5 angesetzt werden. 5Eine Unterbrechung dieser beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte führt zu einem Neubeginn, wenn die Unterbrechung mindestens sechs Monate dauert.

                     
                  

                  
                     	5b.
                     	 
                     	
                        notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer während seiner auswärtigen beruflichen Tätigkeit auf einem Kraftfahrzeug des Arbeitgebers oder eines vom Arbeitgeber beauftragten Dritten im Zusammenhang mit einer Übernachtung in dem Kraftfahrzeug für Kalendertage entstehen, an denen der Arbeitnehmer eine Verpflegungspauschale nach Absatz 4a Satz 3 Nummer 1 und 2 sowie Satz 5 zur Nummer 1 und 2 beanspruchen könnte. 2Anstelle der tatsächlichen Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer im Zusammenhang mit einer Übernachtung in dem Kraftfahrzeug entstehen, kann im Kalenderjahr einheitlich eine Pauschale von 9 Euro für jeden Kalendertag berücksichtigt werden, an dem der Arbeitnehmer eine Verpflegungspauschale nach Absatz 4a Satz 3 Nummer 1 und 2 sowie Satz 5 zur Nummer 1 und 2 beanspruchen könnte,

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        Aufwendungen für Arbeitsmittel, zum Beispiel für Werkzeuge und typische Berufskleidung. 2Nummer 7 bleibt unberührt;

                     
                  

                  
                     	7.
                     	 
                     	
                        Absetzungen für Abnutzung und für Substanzverringerung, Sonderabschreibungen nach § 7b und erhöhte Absetzungen. 2§ 6 Absatz 2 Satz 1 bis 3 ist in Fällen der Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern entsprechend anzuwenden.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) 1Durch die Entfernungspauschalen sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte im Sinne des Absatzes 4 und durch die Familienheimfahrten veranlasst sind. 2Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel können angesetzt werden, soweit sie den im Kalenderjahr insgesamt als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag übersteigen. 3Menschen mit Behinderungen,

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        deren Grad der Behinderung mindestens 70 beträgt,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        deren Grad der Behinderung weniger als 70, aber mindestens 50 beträgt und die in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind,

                     
                  

               

            

            können anstelle der Entfernungspauschalen die tatsächlichen Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und für Familienheimfahrten ansetzen. 4Die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 sind durch amtliche Unterlagen nachzuweisen.

         

         
            (3) Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 bis 5a sowie die Absätze 2 und 4a gelten bei den Einkunftsarten im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bis 7 entsprechend.

         

         
            (4) 1Erste Tätigkeitsstätte ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes) oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. 2Die Zuordnung im Sinne des Satzes 1 wird durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen bestimmt. 3Von einer dauerhaften Zuordnung ist insbesondere auszugehen, wenn der Arbeitnehmer unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll. 4Fehlt eine solche dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte oder ist sie nicht eindeutig, ist erste Tätigkeitsstätte die betriebliche Einrichtung, an der der Arbeitnehmer dauerhaft

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        typischerweise arbeitstäglich tätig werden soll oder

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll.

                     
                  

               

            

            
               5Je Dienstverhältnis hat der Arbeitnehmer höchstens eine erste Tätigkeitsstätte. 6Liegen die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 4 für mehrere Tätigkeitsstätten vor, ist diejenige Tätigkeitsstätte erste Tätigkeitsstätte, die der Arbeitgeber bestimmt. 7Fehlt es an dieser Bestimmung oder ist sie nicht eindeutig, ist die der Wohnung örtlich am nächsten liegende Tätigkeitsstätte die erste Tätigkeitsstätte. 8Als erste Tätigkeitsstätte gilt auch eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines Dienstverhältnisses zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme aufgesucht wird; die Regelungen für Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und 5 sowie Absatz 4a sind entsprechend anzuwenden.

         

         
            (4a) 1Mehraufwendungen des Arbeitnehmers für die Verpflegung sind nur nach Maßgabe der folgenden Sätze als Werbungskosten abziehbar. 2Wird der Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig (auswärtige berufliche Tätigkeit), ist zur Abgeltung der ihm tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen eine Verpflegungspauschale anzusetzen. 3Diese beträgt

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        28 Euro für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer 24 Stunden von seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        jeweils 14 Euro für den An- und Abreisetag, wenn der Arbeitnehmer an diesem, einem anschließenden oder vorhergehenden Tag außerhalb seiner Wohnung übernachtet,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        14 Euro für den Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer ohne Übernachtung außerhalb seiner Wohnung mehr als 8 Stunden von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist; beginnt die auswärtige berufliche Tätigkeit an einem Kalendertag und endet am nachfolgenden Kalendertag ohne Übernachtung, werden 14 Euro für den Kalendertag gewährt, an dem der Arbeitnehmer den überwiegenden Teil der insgesamt mehr als 8 Stunden von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist.

                     
                  

               

            

            
               4Hat der Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte, gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend; Wohnung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist der Hausstand, der den Mittelpunkt der Lebensinteressen des Arbeitnehmers bildet sowie eine Unterkunft am Ort der ersten Tätigkeitsstätte im Rahmen der doppelten Haushaltsführung. 5Bei einer Tätigkeit im Ausland treten an die Stelle der Pauschbeträge nach Satz 3 länderweise unterschiedliche Pauschbeträge, die für die Fälle der Nummer 1 mit 120 sowie der Nummern 2 und 3 mit 80 Prozent der Auslandstagegelder nach dem Bundesreisekostengesetz vom Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder aufgerundet auf volle Euro festgesetzt werden; dabei bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Arbeitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht, oder, wenn dieser Ort im Inland liegt, nach dem letzten Tätigkeitsort im Ausland. 6Der Abzug der Verpflegungspauschalen ist auf die ersten drei Monate einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte beschränkt. 7Eine Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte führt zu einem Neubeginn, wenn sie mindestens vier Wochen dauert. 8Wird dem Arbeitnehmer anlässlich oder während einer Tätigkeit außerhalb seiner ersten Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt, sind die nach den Sätzen 3 und 5 ermittelten Verpflegungspauschalen zu kürzen:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        für Frühstück um 20 Prozent,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        für Mittag- und Abendessen um jeweils 40 Prozent,

                     
                  

               

            

            der nach Satz 3 Nummer 1 gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 5 maßgebenden Verpflegungspauschale für einen vollen Kalendertag; die Kürzung darf die ermittelte Verpflegungspauschale nicht übersteigen. 9Satz 8 gilt auch, wenn Reisekostenvergütungen wegen der zur Verfügung gestellten Mahlzeiten einbehalten oder gekürzt werden oder die Mahlzeiten nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a pauschal besteuert werden. 10Hat der Arbeitnehmer für die Mahlzeit ein Entgelt gezahlt, mindert dieser Betrag den Kürzungsbetrag nach Satz 8. 11Erhält der Arbeitnehmer steuerfreie Erstattungen für Verpflegung, ist ein Werbungskostenabzug insoweit ausgeschlossen. 12Die Verpflegungspauschalen nach den Sätzen 3 und 5, die Dreimonatsfrist nach den Sätzen 6 und 7 sowie die Kürzungsregelungen nach den Sätzen 8 bis 10 gelten entsprechend auch für den Abzug von Mehraufwendungen für Verpflegung, die bei einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung entstehen, soweit der Arbeitnehmer vom eigenen Hausstand im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 abwesend ist; dabei ist für jeden Kalendertag innerhalb der Dreimonatsfrist, an dem gleichzeitig eine Tätigkeit im Sinne des Satzes 2 oder des Satzes 4 ausgeübt wird, nur der jeweils höchste in Betracht kommende Pauschbetrag abziehbar. 13Die Dauer einer Tätigkeit im Sinne des Satzes 2 an dem Tätigkeitsort, an dem die doppelte Haushaltsführung begründet wurde, ist auf die Dreimonatsfrist anzurechnen, wenn sie ihr unmittelbar vorausgegangen ist.

         

         
            (5) 1§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 6b bis 8a, 10, 12 und Absatz 6 gilt sinngemäß. 2Die §§ 4j, 4k, 6 Absatz 1 Nummer 1a und § 6e gelten entsprechend.

         

         
            (6) 1Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine Berufsausbildung oder für sein Studium sind nur dann Werbungskosten, wenn der Steuerpflichtige zuvor bereits eine Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studium) abgeschlossen hat oder wenn die Berufsausbildung oder das Studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. 2Eine Berufsausbildung als Erstausbildung nach Satz 1 liegt vor, wenn eine geordnete Ausbildung mit einer Mindestdauer von 12 Monaten bei vollzeitiger Ausbildung und mit einer Abschlussprüfung durchgeführt wird. 3Eine geordnete Ausbildung liegt vor, wenn sie auf der Grundlage von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder internen Vorschriften eines Bildungsträgers durchgeführt wird. 4Ist eine Abschlussprüfung nach dem Ausbildungsplan nicht vorgesehen, gilt die Ausbildung mit der tatsächlichen planmäßigen Beendigung als abgeschlossen. 5Eine Berufsausbildung als Erstausbildung hat auch abgeschlossen, wer die Abschlussprüfung einer durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten Berufsausbildung mit einer Mindestdauer von 12 Monaten bestanden hat, ohne dass er zuvor die entsprechende Berufsausbildung durchlaufen hat.

         

      

   
      
         	Auszug aus: EStG

         	§ 22 Arten der sonstigen Einkünfte

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 22
                  

               
               	
                  
                     Arten der sonstigen Einkünfte
                  

               
            

         

         Sonstige Einkünfte sind

         
            
               
                  	1.
                  	 
                  	
                     Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie nicht zu den in § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 bezeichneten Einkunftsarten gehören; § 15b ist sinngemäß anzuwenden. 2Werden die Bezüge freiwillig oder auf Grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht oder einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Person gewährt, so sind sie nicht dem Empfänger zuzurechnen; dem Empfänger sind dagegen zuzurechnen

                     
                        
                           
                              	a)
                              	 
                              	
                                 Bezüge, die von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse außerhalb der Erfüllung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung gewährt werden, und

                              
                           

                           
                              	b)
                              	 
                              	
                                 Bezüge im Sinne des § 1 der Verordnung über die Steuerbegünstigung von Stiftungen, die an die Stelle von Familienfideikommissen getreten sind, in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 611-4-3, veröffentlichten bereinigten Fassung.

                              
                           

                        

                     

                     
                        3Zu den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören auch

                     
                        
                           
                              	a)
                              	 
                              	
                                 Leibrenten und andere Leistungen,

                                 
                                    
                                       
                                          	aa)
                                          	 
                                          	
                                             die aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, der landwirtschaftlichen Alterskasse, den berufsständischen Versorgungseinrichtungen und aus Rentenversicherungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b erbracht werden, soweit sie jeweils der Besteuerung unterliegen. 2Bemessungsgrundlage für den der Besteuerung unterliegenden Anteil ist der Jahresbetrag der Rente. 3Der der Besteuerung unterliegende Anteil ist nach dem Jahr des Rentenbeginns und dem in diesem Jahr maßgebenden Prozentsatz aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      	Jahr des Rentenbeginns
                                                      	Besteuerungsanteil in %
                                                   

                                                
                                                
                                                   
                                                      	bis 2005
                                                      	50,0
                                                   

                                                   
                                                      	ab 2006
                                                      	52,0
                                                   

                                                   
                                                      	2007
                                                      	54,0
                                                   

                                                   
                                                      	2008
                                                      	56,0
                                                   

                                                   
                                                      	2009
                                                      	58,0
                                                   

                                                   
                                                      	2010
                                                      	60,0
                                                   

                                                   
                                                      	2011
                                                      	62,0
                                                   

                                                   
                                                      	2012
                                                      	64,0
                                                   

                                                   
                                                      	2013
                                                      	66,0
                                                   

                                                   
                                                      	2014
                                                      	68,0
                                                   

                                                   
                                                      	2015
                                                      	70,0
                                                   

                                                   
                                                      	2016
                                                      	72,0
                                                   

                                                   
                                                      	2017
                                                      	74,0
                                                   

                                                   
                                                      	2018
                                                      	76,0
                                                   

                                                   
                                                      	2019
                                                      	78,0
                                                   

                                                   
                                                      	2020
                                                      	80,0
                                                   

                                                   
                                                      	2021
                                                      	81,0
                                                   

                                                   
                                                      	2022
                                                      	82,0
                                                   

                                                   
                                                      	2023
                                                      	82,5
                                                   

                                                   
                                                      	2024
                                                      	83,0
                                                   

                                                   
                                                      	2025
                                                      	83,5
                                                   

                                                   
                                                      	2026
                                                      	84,0
                                                   

                                                   
                                                      	2027
                                                      	84,5
                                                   

                                                   
                                                      	2028
                                                      	85,0
                                                   

                                                   
                                                      	2029
                                                      	85,5
                                                   

                                                   
                                                      	2030
                                                      	86,0
                                                   

                                                   
                                                      	2031
                                                      	86,5
                                                   

                                                   
                                                      	2032
                                                      	87,0
                                                   

                                                   
                                                      	2033
                                                      	87,5
                                                   

                                                   
                                                      	2034
                                                      	88,0
                                                   

                                                   
                                                      	2035
                                                      	88,5
                                                   

                                                   
                                                      	2036
                                                      	89,0
                                                   

                                                   
                                                      	2037
                                                      	89,5
                                                   

                                                   
                                                      	2038
                                                      	90,0
                                                   

                                                   
                                                      	2039
                                                      	90,5
                                                   

                                                   
                                                      	2040
                                                      	91,0
                                                   

                                                   
                                                      	2041
                                                      	91,5
                                                   

                                                   
                                                      	2042
                                                      	92,0
                                                   

                                                   
                                                      	2043
                                                      	92,5
                                                   

                                                   
                                                      	2044
                                                      	93,0
                                                   

                                                   
                                                      	2045
                                                      	93,5
                                                   

                                                   
                                                      	2046
                                                      	94,0
                                                   

                                                   
                                                      	2047
                                                      	94,5
                                                   

                                                   
                                                      	2048
                                                      	95,0
                                                   

                                                   
                                                      	2049
                                                      	95,5
                                                   

                                                   
                                                      	2050
                                                      	96,0
                                                   

                                                   
                                                      	2051
                                                      	96,5
                                                   

                                                   
                                                      	2052
                                                      	97,0
                                                   

                                                   
                                                      	2053
                                                      	97,5
                                                   

                                                   
                                                      	2054
                                                      	98,0
                                                   

                                                   
                                                      	2055
                                                      	98,5
                                                   

                                                   
                                                      	2056
                                                      	99,0
                                                   

                                                   
                                                      	2057
                                                      	99,5
                                                   

                                                   
                                                      	2058
                                                      	100,0
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                4Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente und dem der Besteuerung unterliegenden Anteil der Rente ist der steuerfreie Teil der Rente. 5Dieser gilt ab dem Jahr, das dem Jahr des Rentenbeginns folgt, für die gesamte Laufzeit des Rentenbezugs. 6Abweichend hiervon ist der steuerfreie Teil der Rente bei einer Veränderung des Jahresbetrags der Rente in dem Verhältnis anzupassen, in dem der veränderte Jahresbetrag der Rente zum Jahresbetrag der Rente steht, der der Ermittlung des steuerfreien Teils der Rente zugrunde liegt. 7Regelmäßige Anpassungen des Jahresbetrags der Rente führen nicht zu einer Neuberechnung und bleiben bei einer Neuberechnung außer Betracht. 8Folgen nach dem 31. Dezember 2004 Renten aus derselben Versicherung einander nach, gilt für die spätere Rente Satz 3 mit der Maßgabe, dass sich der Prozentsatz nach dem Jahr richtet, das sich ergibt, wenn die Laufzeit der vorhergehenden Renten von dem Jahr des Beginns der späteren Rente abgezogen wird; der Prozentsatz kann jedoch nicht niedriger bemessen werden als der für das Jahr 2005. 9Verstirbt der Rentenempfänger, ist ihm die Rente für den Sterbemonat noch zuzurechnen;

                                          
                                       

                                       
                                          	bb)
                                          	 
                                          	
                                             die nicht solche im Sinne des Doppelbuchstaben aa sind und bei denen in den einzelnen Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts enthalten sind. 2Dies gilt auf Antrag auch für Leibrenten und andere Leistungen, soweit diese auf bis zum 31. Dezember 2004 geleisteten Beiträgen beruhen, welche oberhalb des Betrags des Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden; der Steuerpflichtige muss nachweisen, dass der Betrag des Höchstbeitrags mindestens zehn Jahre überschritten wurde; soweit hiervon im Versorgungsausgleich übertragene Rentenanwartschaften betroffen sind, gilt § 4 Absatz 1 und 2 des Versorgungsausgleichsgesetzes entsprechend. 3Als Ertrag des Rentenrechts gilt für die gesamte Dauer des Rentenbezugs der Unterschiedsbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente und dem Betrag, der sich bei gleichmäßiger Verteilung des Kapitalwerts der Rente auf ihre voraussichtliche Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert nach dieser Laufzeit zu berechnen. 4Der Ertrag des Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      	Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten
                                                      	Ertragsanteil in %
                                                      	Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten
                                                      	Ertragsanteil in %
                                                   

                                                
                                                
                                                   
                                                      	0 bis 1
                                                      	59
                                                      	51 bis 52
                                                      	29
                                                   

                                                   
                                                      	2 bis 3
                                                      	58
                                                      	53
                                                      	28
                                                   

                                                   
                                                      	4 bis 5
                                                      	57
                                                      	54
                                                      	27
                                                   

                                                   
                                                      	6 bis 8
                                                      	56
                                                      	55 bis 56
                                                      	26
                                                   

                                                   
                                                      	9 bis 10
                                                      	55
                                                      	57
                                                      	25
                                                   

                                                   
                                                      	11 bis 12
                                                      	54
                                                      	58
                                                      	24
                                                   

                                                   
                                                      	13 bis 14
                                                      	53
                                                      	59
                                                      	23
                                                   

                                                   
                                                      	15 bis 16
                                                      	52
                                                      	60 bis 61
                                                      	22
                                                   

                                                   
                                                      	17 bis 18
                                                      	51
                                                      	62
                                                      	21
                                                   

                                                   
                                                      	19 bis 20
                                                      	50
                                                      	63
                                                      	20
                                                   

                                                   
                                                      	21 bis 22
                                                      	49
                                                      	64
                                                      	19
                                                   

                                                   
                                                      	23 bis 24
                                                      	48
                                                      	65 bis 66
                                                      	18
                                                   

                                                   
                                                      	25 bis 26
                                                      	47
                                                      	67
                                                      	17
                                                   

                                                   
                                                      	27
                                                      	46
                                                      	68
                                                      	16
                                                   

                                                   
                                                      	28 bis 29
                                                      	45
                                                      	69 bis 70
                                                      	15
                                                   

                                                   
                                                      	30 bis 31
                                                      	44
                                                      	71
                                                      	14
                                                   

                                                   
                                                      	32
                                                      	43
                                                      	72 bis 73
                                                      	13
                                                   

                                                   
                                                      	33 bis 34
                                                      	42
                                                      	74
                                                      	12
                                                   

                                                   
                                                      	35
                                                      	41
                                                      	75
                                                      	11
                                                   

                                                   
                                                      	36 bis 37
                                                      	40
                                                      	76 bis 77
                                                      	10
                                                   

                                                   
                                                      	38
                                                      	39
                                                      	78 bis 79
                                                      	9
                                                   

                                                   
                                                      	39 bis 40
                                                      	38
                                                      	80
                                                      	8
                                                   

                                                   
                                                      	41
                                                      	37
                                                      	81 bis 82
                                                      	7
                                                   

                                                   
                                                      	42
                                                      	36
                                                      	83 bis 84
                                                      	6
                                                   

                                                   
                                                      	43 bis 44
                                                      	35
                                                      	85 bis 87
                                                      	5
                                                   

                                                   
                                                      	45
                                                      	34
                                                      	88 bis 91
                                                      	4
                                                   

                                                   
                                                      	46 bis 47
                                                      	33
                                                      	92 bis 93
                                                      	3
                                                   

                                                   
                                                      	48
                                                      	32
                                                      	94 bis 96
                                                      	2
                                                   

                                                   
                                                      	49
                                                      	31
                                                      	ab 97
                                                      	1
                                                   

                                                   
                                                      	50
                                                      	30
                                                      	 
                                                      	 
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                5Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten, die vor dem 1. Januar 1955 zu laufen begonnen haben, und aus Renten, deren Dauer von der Lebenszeit mehrerer Personen oder einer anderen Person als des Rentenberechtigten abhängt, sowie aus Leibrenten, die auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind, wird durch eine Rechtsverordnung bestimmt. 6Doppelbuchstabe aa Satz 9 gilt entsprechend;

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                           
                              	b)
                              	 
                              	
                                 Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vorteilen, die als wiederkehrende Bezüge gewährt werden;

                              
                           

                           
                              	c)
                              	 
                              	
                                 die Energiepreispauschale nach dem Rentenbeziehende-Energiepreispauschalengesetz;

                              
                           

                        

                     

                  
               

               
                  	1a.
                  	 
                  	
                     Einkünfte aus Leistungen und Zahlungen nach § 10 Absatz 1a, soweit für diese die Voraussetzungen für den Sonderausgabenabzug beim Leistungs- oder Zahlungsverpflichteten nach § 10 Absatz 1a erfüllt sind; 

                  
               

               
                  	2.
                  	 
                  	
                     Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23;

                  
               

               
                  	3.
                  	 
                  	
                     Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu anderen Einkunftsarten (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6) noch zu den Einkünften im Sinne der Nummern 1, 1a, 2 oder 4 gehören, z. B. Einkünfte aus gelegentlichen Vermittlungen und aus der Vermietung beweglicher Gegenstände. 2Solche Einkünfte sind nicht einkommensteuerpflichtig, wenn sie weniger als 256 Euro im Kalenderjahr betragen haben. 3Übersteigen die Werbungskosten die Einnahmen, so darf der übersteigende Betrag bei Ermittlung des Einkommens nicht ausgeglichen werden; er darf auch nicht nach § 10d abgezogen werden. 4Die Verluste mindern jedoch nach Maßgabe des § 10d die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in dem unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Leistungen im Sinne des Satzes 1 erzielt hat oder erzielt; § 10d Absatz 4 gilt entsprechend;

                  
               

               
                  	4.
                  	 
                  	
                     Entschädigungen, Amtszulagen, Zuschüsse zu Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Übergangsgelder, Überbrückungsgelder, Sterbegelder, Versorgungsabfindungen, Versorgungsbezüge, die auf Grund des Abgeordnetengesetzes oder des Europaabgeordnetengesetzes, sowie vergleichbare Bezüge, die auf Grund der entsprechenden Gesetze der Länder gezahlt werden, und die Entschädigungen, das Übergangsgeld, das Ruhegehalt und die Hinterbliebenenversorgung, die auf Grund des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments von der Europäischen Union gezahlt werden. 2Werden zur Abgeltung des durch das Mandat veranlassten Aufwandes Aufwandsentschädigungen gezahlt, so dürfen die durch das Mandat veranlassten Aufwendungen nicht als Werbungskosten abgezogen werden. 3Wahlkampfkosten zur Erlangung eines Mandats im Bundestag, im Europäischen Parlament oder im Parlament eines Landes dürfen nicht als Werbungskosten abgezogen werden. 4Es gelten entsprechend

                     
                        
                           
                              	a)
                              	 
                              	
                                 für Nachversicherungsbeiträge auf Grund gesetzlicher Verpflichtung nach den Abgeordnetengesetzen im Sinne des Satzes 1 und für Zuschüsse zu Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen § 3 Nummer 62,

                              
                           

                           
                              	b)
                              	 
                              	
                                 für Versorgungsbezüge § 19 Absatz 2 nur bezüglich des Versorgungsfreibetrags; beim Zusammentreffen mit Versorgungsbezügen im Sinne des § 19 Absatz 2 Satz 2 bleibt jedoch insgesamt höchstens ein Betrag in Höhe des Versorgungsfreibetrags nach § 19 Absatz 2 Satz 3 im Veranlagungszeitraum steuerfrei,

                              
                           

                           
                              	c)
                              	 
                              	
                                 für das Übergangsgeld, das in einer Summe gezahlt wird, und für die Versorgungsabfindung § 34 Absatz 1,

                              
                           

                           
                              	d)
                              	 
                              	
                                 für die Gemeinschaftssteuer, die auf die Entschädigungen, das Übergangsgeld, das Ruhegehalt und die Hinterbliebenenversorgung auf Grund des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments von der Europäischen Union erhoben wird, § 34c Absatz 1; dabei sind die im ersten Halbsatz genannten Einkünfte für die entsprechende Anwendung des § 34c Absatz 1 wie ausländische Einkünfte und die Gemeinschaftssteuer wie eine der deutschen Einkommensteuer entsprechende ausländische Steuer zu behandeln;

                              
                           

                        

                     

                  
               

               
                  	5.
                  	 
                  	
                     Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen. 2Soweit die Leistungen nicht auf Beiträgen, auf die § 3 Nummer 63, 63a, § 10a, Abschnitt XI oder Abschnitt XII angewendet wurden, nicht auf Zulagen im Sinne des Abschnitts XI, nicht auf Zahlungen im Sinne des § 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 und des § 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 2, nicht auf steuerfreien Leistungen nach § 3 Nummer 66, nicht auf Ansprüchen beruhen, die durch steuerfreie Zuwendungen nach § 3 Nummer 56 oder die durch die nach § 3 Nummer 55b Satz 1 oder § 3 Nummer 55c steuerfreie Leistung aus einem neu begründeten Anrecht erworben wurden, und nicht auf Beiträgen in eine ausländische Versorgungseinrichtung beruhen, für die bei der deutschen Besteuerung oder der Besteuerung in einem anderen Staat eine vergleichbare steuerliche Freistellung oder Begünstigung gewährt wurde,

                     
                        
                           
                              	a)
                              	 
                              	
                                 ist bei lebenslangen Renten sowie bei Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a entsprechend anzuwenden,

                              
                           

                           
                              	b)
                              	 
                              	
                                 ist bei Leistungen aus Versicherungsverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen, die nicht solche nach Buchstabe a sind, § 20 Absatz 1 Nummer 6 in der jeweils für den Vertrag geltenden Fassung entsprechend anzuwenden,

                              
                           

                           
                              	c)
                              	 
                              	
                                 unterliegt bei anderen Leistungen der Unterschiedsbetrag zwischen der Leistung und der Summe der auf sie entrichteten Beiträge der Besteuerung; § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 gilt entsprechend.

                              
                           

                        

                     

                     
                        3In den Fällen des § 93 Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt das ausgezahlte geförderte Altersvorsorgevermögen nach Abzug der Zulagen im Sinne des Abschnitts XI als Leistung im Sinne des Satzes 2. 4Als Leistung im Sinne des Satzes 1 gilt auch der Verminderungsbetrag nach § 92a Absatz 2 Satz 5 und der Auflösungsbetrag nach § 92a Absatz 3 Satz 5. 5Der Auflösungsbetrag nach § 92a Absatz 2 Satz 6 wird zu 70 Prozent als Leistung nach Satz 1 erfasst. 6Tritt nach dem Beginn der Auszahlungsphase zu Lebzeiten des Zulageberechtigten der Fall des § 92a Absatz 3 Satz 1 ein, dann ist

                     
                        
                           
                              	a)
                              	 
                              	
                                 innerhalb eines Zeitraums bis zum zehnten Jahr nach dem Beginn der Auszahlungsphase das Eineinhalbfache,

                              
                           

                           
                              	b)
                              	 
                              	
                                 innerhalb eines Zeitraums zwischen dem zehnten und 20. Jahr nach dem Beginn der Auszahlungsphase das Einfache

                              
                           

                        

                     

                     des nach Satz 5 noch nicht erfassten Auflösungsbetrags als Leistung nach Satz 1 zu erfassen; § 92a Absatz 3 Satz 9 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass als noch nicht zurückgeführter Betrag im Wohnförderkonto der noch nicht erfasste Auflösungsbetrag gilt. 7Bei erstmaligem Bezug von Leistungen, in den Fällen des § 93 Absatz 1 sowie bei Änderung der im Kalenderjahr auszuzahlenden Leistung hat der Anbieter (§ 80) nach Ablauf des Kalenderjahres dem Steuerpflichtigen nach amtlich vorgeschriebenem Muster den Betrag der im abgelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen im Sinne der Sätze 1 bis 3 je gesondert mitzuteilen; mit Einverständnis des Steuerpflichtigen kann die Mitteilung elektronisch bereitgestellt werden. 8Werden dem Steuerpflichtigen Abschluss- und Vertriebskosten eines Altersvorsorgevertrages erstattet, gilt der Erstattungsbetrag als Leistung im Sinne des Satzes 1. 9In den Fällen des § 3 Nummer 55a richtet sich die Zuordnung zu Satz 1 oder Satz 2 bei der ausgleichsberechtigten Person danach, wie eine nur auf die Ehezeit bezogene Zuordnung der sich aus dem übertragenen Anrecht ergebenden Leistung zu Satz 1 oder Satz 2 bei der ausgleichspflichtigen Person im Zeitpunkt der Übertragung ohne die Teilung vorzunehmen gewesen wäre. 10Dies gilt sinngemäß in den Fällen des § 3 Nummer 55 und 55e. 11Wird eine Versorgungsverpflichtung nach § 3 Nummer 66 auf einen Pensionsfonds übertragen und hat der Steuerpflichtige bereits vor dieser Übertragung Leistungen auf Grund dieser Versorgungsverpflichtung erhalten, so sind insoweit auf die Leistungen aus dem Pensionsfonds im Sinne des Satzes 1 die Beträge nach § 9a Satz 1 Nummer 1 und § 19 Absatz 2 entsprechend anzuwenden; § 9a Satz 1 Nummer 3 ist nicht anzuwenden. 12Wird auf Grund einer internen Teilung nach § 10 des Versorgungsausgleichsgesetzes oder einer externen Teilung nach § 14 des Versorgungsausgleichsgesetzes ein Anrecht zugunsten der ausgleichsberechtigten Person begründet, so gilt dieser Vertrag insoweit zu dem gleichen Zeitpunkt als abgeschlossen wie der Vertrag der ausgleichspflichtigen Person, wenn die aus dem Vertrag der ausgleichspflichtigen Person ausgezahlten Leistungen zu einer Besteuerung nach Satz 2 führen. 13Für Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen nach § 93 Absatz 3 ist § 34 Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 14§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 in der ab dem 27. Juli 2016 geltenden Fassung findet keine Anwendung. 15Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 9 gilt entsprechend.

                  
               

            

         

      

   
      
         	Auszug aus: EStG

         	§ 33 Außergewöhnliche Belastungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 15.12.2020

      

      
         
            
               	
                  
                     § 33
                  

               
               	
                  
                     Außergewöhnliche Belastungen
                  

               
            

         

         
            (1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands (außergewöhnliche Belastung), so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass der Teil der Aufwendungen, der die dem Steuerpflichtigen zumutbare Belastung (Absatz 3) übersteigt, vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen wird.

         

         
            (2) 1Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichtigen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann und soweit die Aufwendungen den Umständen nach notwendig sind und einen angemessenen Betrag nicht übersteigen. 2Aufwendungen, die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Betracht; das gilt für Aufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 7 und 9 nur insoweit, als sie als Sonderausgaben abgezogen werden können. 3Aufwendungen, die durch Diätverpflegung entstehen, können nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. 4Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) sind vom Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um Aufwendungen, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.

         

         
            (2a) 1Abweichend von Absatz 1 wird für Aufwendungen für durch eine Behinderung veranlasste Fahrten nur eine Pauschale gewährt (behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale). 2Die Pauschale erhalten:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80 oder mit einem Grad der Behinderung von mindestens 70 und dem Merkzeichen „G“,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Menschen mit dem Merkzeichen „aG“, mit dem Merkzeichen „Bl“, mit dem Merkzeichen „TBl“ oder mit dem Merkzeichen „H“.

                     
                  

               

            

            
               3Bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen nach Satz 2 Nummer 1 beträgt die Pauschale 900 Euro. 4Bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen nach Satz 2 Nummer 2 beträgt die Pauschale 4500 Euro. 5In diesem Fall kann die Pauschale nach Satz 3 nicht zusätzlich in Anspruch genommen werden. 6Über die Fahrtkostenpauschale nach Satz 1 hinaus sind keine weiteren behinderungsbedingten Fahrtkosten als außergewöhnliche Belastung nach Absatz 1 berücksichtigungsfähig. 7Die Pauschale ist bei der Ermittlung des Teils der Aufwendungen im Sinne des Absatzes 1, der die zumutbare Belastung übersteigt, einzubeziehen. 8Sie kann auch gewährt werden, wenn ein Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b Absatz 5 übertragen wurde. 9§ 33b Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

         

         
            (3) 1Die zumutbare Belastung beträgt

            
               
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte
                     	bis 15 340 EUR
                     	über 15 340 EUR bis 51 130 EUR
                     	über 51 130 EUR
                  

               
               
                  
                     	1.
                     	bei Steuerpflichtigen, die keine Kinder haben und bei denen die Einkommensteuer
                     	 
                     	 
                     	 
                  

                  
                     	 
                     	
                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    nach § 32a Absatz 1,

                                 
                              

                           

                        

                     
                     	5
                     	6
                     	7
                  

                  
                     	 
                     	
                        
                           
                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    nach § 32a Absatz 5 oder 6 (Splitting-Verfahren)

                                 
                              

                           

                        

                     
                     	4
                     	5
                     	6
                  

                  
                     	 
                     	zu berechnen ist;
                     	 
                     	 
                     	 
                  

                  
                     	2.
                     	bei Steuerpflichtigen mit
                     	 
                     	 
                     	 
                  

                  
                     	 
                     	
                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    einem Kind oder zwei Kindern,

                                 
                              

                           

                        

                     
                     	2
                     	3
                     	4
                  

                  
                     	 
                     	
                        
                           
                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    drei oder mehr Kindern

                                 
                              

                           

                        

                     
                     	1
                     	1
                     	2
                  

                  
                     	 
                     	 
                     	Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte.
                  

               
            

            
               2Als Kinder des Steuerpflichtigen zählen die, für die er Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 oder auf Kindergeld hat.

         

         
            (4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten des Nachweises von Aufwendungen nach Absatz 1 und der Anspruchsvoraussetzungen nach Absatz 2a zu bestimmen.

         

      

   
      
         	Auszug aus: EStG

         	§ 35a Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 35a
                  

               
               	
                  
                     Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
                  

               
            

         

         
            (1) Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei denen es sich um eine geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch handelt, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 510 Euro, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen.

         

         
            (2) 1Für andere als in Absatz 1 aufgeführte haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die nicht Dienstleistungen nach Absatz 3 sind, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 4000 Euro, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen. 2Die Steuerermäßigung kann auch in Anspruch genommen werden für die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege erwachsen, soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind.

         

         
            (3) 1Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um 1200 Euro. 2Dies gilt nicht für öffentlich geförderte Maßnahmen, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden.

         

         
            (4) 1Die Steuerermäßigung nach den Absätzen 1 bis 3 kann nur in Anspruch genommen werden, wenn das Beschäftigungsverhältnis, die Dienstleistung oder die Handwerkerleistung in einem in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen oder – bei Pflege- und Betreuungsleistungen – der gepflegten oder betreuten Person ausgeübt oder erbracht wird. 2In den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 zweiter Halbsatz ist Voraussetzung, dass das Heim oder der Ort der dauernden Pflege in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegt.

         

         
            (5) 1Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 1 bis 3 können nur in Anspruch genommen werden, soweit die Aufwendungen nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten darstellen und soweit sie nicht als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt worden sind; für Aufwendungen, die dem Grunde nach unter § 10 Absatz 1 Nummer 5 fallen, ist eine Inanspruchnahme ebenfalls ausgeschlossen. 2Der Abzug von der tariflichen Einkommensteuer nach den Absätzen 2 und 3 gilt nur für Arbeitskosten. 3Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigungen nach den Absätzen 2 und 3 ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 4Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt zusammen, können sie die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 bis 3 insgesamt jeweils nur einmal in Anspruch nehmen.

         

      

   
      
         	Auszug aus: EStG

         	§ 33b Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen, Hinterbliebene und Pflegepersonen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2026

      

      
         
            
               	
                  
                     § 33b
                  

               
               	
                  
                     Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen, Hinterbliebene und Pflegepersonen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Wegen der Aufwendungen für die Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens, für die Pflege sowie für einen erhöhten Wäschebedarf können Menschen mit Behinderungen unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 anstelle einer Steuerermäßigung nach § 33 einen Pauschbetrag nach Absatz 3 geltend machen (Behinderten-Pauschbetrag). 2Das Wahlrecht kann für die genannten Aufwendungen im jeweiligen Veranlagungszeitraum nur einheitlich ausgeübt werden.

         

         
            (2) Einen Pauschbetrag erhalten Menschen, deren Grad der Behinderung auf mindestens 20 festgestellt ist, sowie Menschen, die hilflos im Sinne des Absatzes 3 Satz 4 sind.

         

         
            (3) 1Die Höhe des Pauschbetrags nach Satz 2 richtet sich nach dem dauernden Grad der Behinderung. 2Als Pauschbeträge werden gewährt bei einem Grad der Behinderung

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	20
                     	384 Euro,
                  

                  
                     	30
                     	620 Euro,
                  

                  
                     	40
                     	860 Euro,
                  

                  
                     	50
                     	1140 Euro,
                  

                  
                     	60
                     	1440 Euro,
                  

                  
                     	70
                     	1780 Euro,
                  

                  
                     	80
                     	2120 Euro,
                  

                  
                     	90
                     	2460 Euro,
                  

                  
                     	100
                     	2840 Euro.
                  

               
            

            
               3Menschen, die hilflos im Sinne des Satzes 4 sind, Blinde und Taubblinde erhalten einen Pauschbetrag von 7400 Euro; in diesem Fall kann der Pauschbetrag nach Satz 2 nicht zusätzlich in Anspruch genommen werden. 4Hilflos ist eine Person, wenn sie für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedarf. 5Diese Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer Überwachung oder einer Anleitung zu den in Satz 4 genannten Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet werden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung erforderlich ist.

         

         
            (4) 1Personen, denen laufende Hinterbliebenenbezüge bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag einen Pauschbetrag von 370 Euro (Hinterbliebenen-Pauschbetrag), wenn die Hinterbliebenenbezüge geleistet werden

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        nach dem Vierzehnten Buch Sozialgesetzbuch oder einem anderen Gesetz, das die Vorschriften des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch über Hinterbliebenenbezüge für entsprechend anwendbar erklärt, oder

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        nach den Vorschriften über die gesetzliche Unfallversicherung oder

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hinterbliebene eines an den Folgen eines Dienstunfalls verstorbenen Beamten oder

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        nach den Vorschriften des Bundesentschädigungsgesetzes über die Entschädigung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit oder

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        nach den Vorschriften des Soldatenentschädigungsgesetzes.

                     
                  

               

            

            
               2Der Pauschbetrag wird auch dann gewährt, wenn das Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruch auf die Bezüge durch Zahlung eines Kapitals abgefunden worden ist.

         

         
            (5) 1Steht der Behinderten-Pauschbetrag oder der Hinterbliebenen-Pauschbetrag einem Kind zu, für das der Steuerpflichtige Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 oder auf Kindergeld hat, so wird der Pauschbetrag auf Antrag auf den Steuerpflichtigen übertragen, wenn ihn das Kind nicht in Anspruch nimmt. 2Dabei ist der Pauschbetrag grundsätzlich auf beide Elternteile je zur Hälfte aufzuteilen, es sei denn, der Kinderfreibetrag wurde auf den anderen Elternteil übertragen. 3Auf gemeinsamen Antrag der Eltern ist eine andere Aufteilung möglich. 4In diesen Fällen besteht für Aufwendungen, für die der Behinderten-Pauschbetrag gilt, kein Anspruch auf eine Steuerermäßigung nach § 33. 5Voraussetzung für die Übertragung nach Satz 1 ist die Angabe der erteilten Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) des Kindes in der Einkommensteuererklärung des Steuerpflichtigen.

         

         
            (6) 1Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die einem Steuerpflichtigen durch die Pflege einer Person erwachsen, kann er anstelle einer Steuerermäßigung nach § 33 einen Pauschbetrag geltend machen (Pflege-Pauschbetrag), wenn er dafür keine Einnahmen im Kalenderjahr erhält und der Steuerpflichtige die Pflege entweder in seiner Wohnung oder in der Wohnung des Pflegebedürftigen persönlich durchführt und diese Wohnung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat gelegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anzuwenden ist. 2Zu den Einnahmen nach Satz 1 zählt unabhängig von der Verwendung nicht das von den Eltern eines Kindes mit Behinderungen für dieses Kind empfangene Pflegegeld. 3Als Pflege-Pauschbetrag wird gewährt:

            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        1.
                     	bei Pflegegrad 2
                     	600 Euro,
                  

                  
                     	
                        2.
                     	bei Pflegegrad 3
                     	1100 Euro,
                  

                  
                     	
                        3.
                     	bei Pflegegrad 4 oder 5
                     	1800 Euro.
                  

               
            

            
               4Ein Pflege-Pauschbetrag nach Satz 3 Nummer 3 wird auch gewährt, wenn die gepflegte Person hilflos im Sinne des § 33b Absatz 3 Satz 4 ist. 5Bei erstmaliger Feststellung, Änderung oder Wegfall des Pflegegrads im Laufe des Kalenderjahres ist der Pflege-Pauschbetrag nach dem höchsten Grad zu gewähren, der im Kalenderjahr festgestellt war. 6Gleiches gilt, wenn die Person die Voraussetzungen nach Satz 4 erfüllt. 7Sind die Voraussetzungen nach Satz 4 erfüllt, kann der Pauschbetrag nach Satz 3 Nummer 1 und 2 nicht zusätzlich in Anspruch genommen werden. 8Voraussetzung für die Gewährung des Pflege-Pauschbetrags ist die Angabe der erteilten Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) der gepflegten Person in der Einkommensteuererklärung des Steuerpflichtigen. 9Wird ein Pflegebedürftiger von mehreren Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum gepflegt, wird der Pflege-Pauschbetrag nach der Zahl der Pflegepersonen, bei denen die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 4 vorliegen, geteilt.

         

         
            (7) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, wie nachzuweisen ist, dass die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Pauschbeträge vorliegen. 2Dabei ist der Nachweis vorrangig durch elektronische Mitteilungsverfahren zu führen.

         

         
            (8) Die Vorschrift des § 33b Absatz 6 ist ab Ende des Kalenderjahres 2026 zu evaluieren.

         

      

   
      
         
LBliGG (Auszug)

      
         	
            § 4 Höhe
         

      

   
      
         	Auszug aus: LBliGG

         	§ 4 Höhe

         	Diese Fassung gilt ab dem 15.07.2021

      

      
         
            
               	
                  
                     § 4
                  

               
               	
                  
                     Höhe
                  

               
            

         

         
            (1) Das Blindengeld beträgt für

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        blinde Menschen und blinden Menschen Gleichgestellte

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    nach Vollendung des 18. Lebensjahres 86 Prozent der Blindenhilfe nach § 72 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz und Satz 2,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    vor Vollendung des 18. Lebensjahres 100 Prozent der Blindenhilfe nach § 72 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz und Satz 2

                                 
                              

                           

                        

                        des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        hochgradig in der Sehfähigkeit behinderte Menschen 30 Prozent des maßgeblichen Blindengeldes nach Nr. 1.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) Das Taubblindengeld beträgt das Doppelte des Blindengeldes nach Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a.

         

         
            (3) Bei Leistungsberechtigten nach § 2, die sich im Land Hessen in stationären Einrichtungen nach § 13 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, in einer gleichartigen Einrichtung oder in besonderen Wohnformen nach § 71 Abs. 4 Nr. 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch befinden, verringert sich das Blindengeld oder Taubblindengeld, wenn

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        die Kosten des Aufenthalts ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        für die Kosten des Aufenthalts Mittel einer privaten Pflegeversicherung im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch genommen oder

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Leistungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften erbracht

                     
                  

               

            

            werden. Das Blindengeld verringert sich um den Betrag der Leistungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3, höchstens jedoch für

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        blinde Menschen und blinden Menschen Gleichgestellte auf 50 Prozent und

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        hochgradig in der Sehfähigkeit behinderte Menschen auf 10 Prozent

                     
                  

               

            

            des Betrages nach Abs. 1 Nr. 1. Das Taubblindengeld verringert sich um den Betrag der Leistungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3, höchstens jedoch auf 50 Prozent des Betrages nach Abs. 2. Die Verringerung nach Satz 2 und 3 gilt vom ersten Tag des zweiten Monats, der auf den Eintritt in die Einrichtung, gleichartige Einrichtung oder besondere Wohnform folgt, für jeden vollen Kalendermonat des Aufenthalts in der Einrichtung, gleichartigen Einrichtung oder besonderen Wohnform.

         

      

   
      
         
HmbBlindGG (Auszug)

      
         	
            § 2 
         

      

   
      
         	Auszug aus: HmbBlindGG

         	§ 2 

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2010

      

      
         
            
               	
                  
                     § 2
                  

               
               	
                  
                     
                  

               
            

         

         
            (1) Das Blindengeld beträgt monatlich 453 Euro. Die Höhe des Blindengeldes verändert sich jeweils zum 1. Juli der Folgejahre um den Vomhundertsatz, um den sich der aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversicherung verändert.

         

         
            (2) Befinden sich blinde Menschen in einer Anstalt, Wohneinrichtung, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung und werden die damit verbundenen Kosten aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen, so verringert sich das Blindengeld um diese Leistungen, höchstens jedoch um 50 vom Hundert (v. H.) des Betrags gemäß § 2 Absatz 1. Gleiches gilt, soweit die blinden Menschen Leistungen einer privaten Pflegeversicherung im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt geändert am 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022, 3058), in der jeweils geltenden Fassung erhalten. Die Verringerung des Blindengeldes darf bei Anwendung der Sätze 1 und 2 insgesamt nicht mehr als 50 v. H. des oben genannten Betrages betragen.

         

      

   
      
         
KfzHV (Auszug)

      
         	
            § 4 Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs
         

      

   
      
         	Auszug aus: KfzHV

         	§ 4 Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2001

      

      
         
            
               	
                  
                     § 4
                  

               
               	
                  
                     Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs
                  

               
            

         

         
            (1) Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs setzt voraus, daß der behinderte Mensch nicht über ein Kraftfahrzeug verfügt, das die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt und dessen weitere Benutzung ihm zumutbar ist.

         

         
            (2) Das Kraftfahrzeug muß nach Größe und Ausstattung den Anforderungen entsprechen, die sich im Einzelfall aus der Behinderung ergeben und, soweit erforderlich, eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung ohne unverhältnismäßigen Mehraufwand ermöglichen.

         

         
            (3) Die Beschaffung eines Gebrauchtwagens kann gefördert werden, wenn er die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt und sein Verkehrswert mindestens 50 vom Hundert des seinerzeitigen Neuwagenpreises beträgt.

         

      

   
      
         
KraftStG 2002 (Auszug)

      
         	
            § 3a Vergünstigungen für Schwerbehinderte
         

      

   
      
         	Auszug aus: KraftStG 2002

         	§ 3a Vergünstigungen für Schwerbehinderte

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 3a
                  

               
               	
                  
                     Vergünstigungen für Schwerbehinderte
                  

               
            

         

         
            (1) Von der Steuer befreit ist das Halten von Kraftfahrzeugen, solange die Fahrzeuge für schwerbehinderte Personen zugelassen sind, die durch einen Ausweis im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder des Artikels 3 des Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Personen im öffentlichen Personenverkehr vom 9. Juli 1979 (BGBl. I S. 989) mit dem Merkzeichen „H“, „Bl“ oder „aG“ nachweisen, dass sie hilflos, blind oder außergewöhnlich gehbehindert sind.

         

         
            (2) Die Steuer ermäßigt sich um 50 vom Hundert für Kraftfahrzeuge, solange die Fahrzeuge für schwerbehinderte Personen zugelassen sind, die durch einen Ausweis im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder des Artikels 3 des Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr mit orangefarbenem Flächenaufdruck nachweisen, dass sie die Voraussetzungen des § 228 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erfüllen. Die Steuerermäßigung wird nicht gewährt, solange die schwerbehinderten Personen das Recht zur unentgeltlichen Beförderung nach § 228 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt.

         

         
            (3) Die Steuervergünstigung der Absätze 1 und 2 steht den behinderten Personen nur für ein Fahrzeug und nur auf schriftlichen Antrag zu. Sie entfällt, wenn das Fahrzeug zur Beförderung von Gütern (ausgenommen Handgepäck), zur entgeltlichen Beförderung von Personen (ausgenommen die gelegentliche Mitbeförderung) oder durch andere Personen zu Fahrten benutzt wird, die nicht im Zusammenhang mit der Fortbewegung oder der Haushaltsführung der behinderten Personen stehen.

         

      

   
      
         
LBlGG M-V (Auszug)

      
         	
            § 2 Höhe der Leistungen
         

      

   
      
         	Auszug aus: LBlGG M-V

         	§ 2 Höhe der Leistungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.05.2009

      

      
         
            
               	
                  
                     § 2
                  

               
               	
                  
                     Höhe der Leistungen
                  

               
            

         

         
            (1) Blinde Menschen erhalten monatlich Landesblindengeld

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        nach Vollendung des 18. Lebensjahres in Höhe von 430 Euro,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        vor Vollendung des 18. Lebensjahres in Höhe von 273,05 Euro.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) Hochgradig sehbehinderte Menschen erhalten monatlich Landesblindengeld

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        nach Vollendung des 18. Lebensjahres in Höhe von 107,50 Euro,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        vor Vollendung des 18. Lebensjahres in Höhe von 68,26 Euro.

                     
                  

               

            

         

      

   
      
         
Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (Auszug)

      
         	
            § 2 
         

      

   
      
         	Auszug aus: Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

         	§ 2 

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 2
                  

               
               	
                  
                     
                  

               
            

         

         
            (1) Das Blindengeld beträgt 450 Euro je Monat.

         

         
            (2) 1Hält sich der blinde Mensch in einer stationären Einrichtung auf, so verringert sich das Blindengeld nach Absatz 1 auf 225 Euro je Monat. 2Dies gilt von dem ersten Tage des zweiten Monats an, der auf den Eintritt in die Einrichtung folgt. 3Für jeden vollen Tag vorübergehender Abwesenheit von der Einrichtung wird das Blindengeld in Höhe von je einem Dreißigstel des Betrages nach Absatz 1 gewährt, wenn die vorübergehende Abwesenheit länger als sechs volle zusammenhängende Tage dauert; der Betrag nach Satz 1 wird im gleichen Verhältnis gekürzt. 4Im Falle der Entlassung aus der Einrichtung wird vom Ersten des Entlassungsmonats an der Betrag nach Absatz 1 gewährt.

         

      

   
      
         
GHBG (Auszug)

      
         	
            § 2 
         

         	
            § 4 
         

         	
            § 5 
         

      

   
      
         	Auszug aus: GHBG

         	§ 2 

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2005

      

      
         
            
               	
                  
                     § 2
                  

               
               	
                  
                     
                  

               
            

         

         
            (1) Die Höhe des Blindengeldes bestimmt sich nach den Vorschriften über die Blindenhilfe gemäß § 72 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung. Ab dem vollendeten 60. Lebensjahr der Blinden beträgt es 473 Euro. Das für die Behindertenpolitik federführende Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nach Zustimmung des für die kommunale Selbstverwaltung zuständigen Ausschusses des Landtags die Höhe des Blindengelds nach Satz 2 anzuheben.

         

         
            (2) Befinden sich Blinde in einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung und werden die Kosten des Aufenthalts ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen, so verringert sich das Blindengeld nach Absatz 1 um die aus diesen Mitteln getragenen Kosten, höchstens jedoch um 50 vom Hundert der Beträge nach Absatz 1; dies gilt vom ersten Tag des zweiten Monats an, der auf den Eintritt in die Einrichtung folgt, für jeden Kalendermonat des Aufenthalts in der Einrichtung. Für jeden vollen Tag vorübergehender Abwesenheit von der Einrichtung wird das Blindengeld in Höhe von je 1/30 des Betrages nach Absatz 1 gewährt, wenn die vorübergehende Abwesenheit länger als 6 volle zusammenhängende Tage dauert, der Betrag nach Satz 1 wird im gleichen Verhältnis gekürzt.

            Satz 2 gilt für Blinde, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bereits wenn die vorübergehende Abwesenheit mindestens einen vollen Tag dauert.

         

      

   
      
         	Auszug aus: GHBG

         	§ 4 

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

      

      
         
            
               	
                  
                     § 4
                  

               
               	
                  
                     
                  

               
            

         

         
            (1) Hochgradig Sehbehinderte, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, erhalten zum Ausgleich der durch die hochgradige Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich, soweit sie keine entsprechenden Leistungen nach anderen bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften erhalten und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen haben. Leistungen nach Satz 1 bleiben als Einkommen bei Sozialleistungen, deren Gewährung von anderen Einkommen abhängig ist, unberücksichtigt.

         

         
            (2) Hochgradig sehbehindert sind Personen, die sich zwar in einer ihnen nicht vertrauten Umgebung ohne fremde Hilfe noch zurechtfinden, ihr restliches Sehvermögen aber für eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, vor allem an einem angemessenem Platz im Arbeitsleben, nicht oder nur unzureichend verwerten können. Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn das bessere Auge mit Gläserkorrektion ohne besondere optische Hilfsmittel eine Sehschärfe von nicht mehr als 1/20 oder krankhafte Veränderungen aufweist, die das Sehvermögen in entsprechendem Maße einschränken.

         

      

   
      
         	Auszug aus: GHBG

         	§ 5 

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

      

      
         
            
               	
                  
                     § 5
                  

               
               	
                  
                     
                  

               
            

         

         Gehörlose erhalten zum Ausgleich der durch die Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich, soweit sie keine entsprechenden Leistungen nach bundes- oder anderen landesrechtlichen Vorschriften erhalten und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Land Nordrhein-Westfalen haben. Gehörlos sind Personen mit angeborener oder bis zum 18. Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit.

         Leistungen nach Satz 1 bleiben als Einkommen bei Sozialleistungen, deren Gewährung von anderen Einkommen abhängig sind, unberücksichtigt.

      

   
      
         
LBlindenGG (Auszug)

      
         	
            § 2 Höhe des Blindengeldes
         

      

   
      
         	Auszug aus: LBlindenGG

         	§ 2 Höhe des Blindengeldes

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.05.2003

      

      
         
            
               	
                  
                     § 2
                  

               
               	
                  
                     Höhe des Blindengeldes
                  

               
            

         

         
            (1) Das Blindengeld beträgt 410,00 EUR monatlich. Bei blinden Menschen, die im April 2003 Blindengeld erhalten haben, beträgt das Blindengeld 529,50 EUR monatlich; dies gilt auch, wenn der Anspruch auf Blindengeld im April 2003 nach § 3 geruht hat.

         

         
            (2) Blinde Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten 50 v. H. der in Absatz 1 genannten Beträge; nach Vollendung des 18. Lebensjahres erhalten sie den in Absatz 1 Satz 1 genannten Betrag.

         

      

   
      
         
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (Auszug)

      
         	
            § 4 Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung
         

      

   
      
         	Auszug aus: Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

         	§ 4 Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2017

      

      
         
            
               	
                  
                     § 4
                  

               
               	
                  
                     Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung
                  

               
            

         

         
            (1) Von der Beitragspflicht nach § 2 Abs. 1 werden auf Antrag folgende natürliche Personen befreit:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (Sozialhilfe) oder nach den §§ 27a oder 27d des Bundesversorgungsgesetzes,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches),

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II einschließlich von Leistungen nach § 22 des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        nicht bei den Eltern wohnende Empfänger von

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 114, 115 Nr. 2 des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches oder nach dem Dritten Kapitel, Dritter Abschnitt, Dritter Unterabschnitt des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches oder

                                 
                              

                              
                                 	c)
                                 	 
                                 	
                                    Ausbildungsgeld nach den §§ 122 ff. des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches,

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27e des Bundesversorgungsgesetzes,

                     
                  

                  
                     	7.
                     	 
                     	
                        Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches oder von Hilfe zur Pflege als Leistung der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz oder von Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vorschriften,

                     
                  

                  
                     	8.
                     	 
                     	
                        Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 1 des Lastenausgleichsgesetzes oder Personen, denen wegen Pflegebedürftigkeit nach § 267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c des Lastenausgleichsgesetzes ein Freibetrag zuerkannt wird,

                     
                  

                  
                     	9.
                     	 
                     	
                        Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsgewährung nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches in einer stationären Einrichtung nach § 45 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches leben, und

                     
                  

                  
                     	10.
                     	 
                     	
                        taubblinde Menschen und Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches oder nach § 27d des Bundesversorgungsgesetzes.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) Der Rundfunkbeitrag nach § 2 Abs. 1 wird auf Antrag für folgende natürliche Personen auf ein Drittel ermäßigt:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 60 allein wegen der Sehbehinderung,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen eine ausreichende Verständigung über das Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist, und

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung nicht nur vorübergehend wenigstens 80 beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können.

                     
                  

               

            

            Absatz 1 bleibt unberührt.

         

         
            (3) Die dem Antragsteller gewährte Befreiung oder Ermäßigung erstreckt sich innerhalb der Wohnung

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        auf dessen Ehegatten,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        auf den eingetragenen Lebenspartner,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        auf Kinder des Antragstellers und der unter den Nummern 1 und 2 genannten Personen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres und

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        auf die Wohnungsinhaber, deren Einkommen und Vermögen bei der Gewährung einer Sozialleistung nach Absatz 1 berücksichtigt worden sind.

                     
                  

               

            

         

         
            (4) Die Dauer der Befreiung oder Ermäßigung richtet sich nach dem Gültigkeitszeitraum des Nachweises nach Absatz 7 Satz 2. Sie beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Gültigkeitszeitraum beginnt, frühestens jedoch drei Jahre vor dem Ersten des Monats, in dem die Befreiung oder Ermäßigung beantragt wird. War der Antragsteller aus demselben Befreiungsgrund nach Absatz 1 über einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens zwei Jahren von der Beitragspflicht befreit, so wird bei einem unmittelbar anschließenden, auf denselben Befreiungsgrund gestützten Folgeantrag vermutet, dass die Befreiungsvoraussetzungen über die Gültigkeitsdauer des diesem Antrag zugrunde liegenden Nachweises nach Absatz 7 Satz 2 hinaus für ein weiteres Jahr vorliegen. Ist der Nachweis nach Absatz 7 Satz 2 unbefristet, so kann die Befreiung auf drei Jahre befristet werden, wenn eine Änderung der Umstände möglich ist, die dem Tatbestand zugrunde liegen.

         

         
            (5) Wird der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unwirksam, zurückgenommen oder widerrufen, so endet die Befreiung oder Ermäßigung zum selben Zeitpunkt. Die Befreiung endet auch dann, wenn die nach Absatz 4 Satz 3 vermuteten Befreiungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen oder wenn die Voraussetzungen für die Befreiung nach Absatz 6 Satz 2 entfallen. Derartige Umstände sind vom Beitragsschuldner unverzüglich der zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzuteilen.

         

         
            (6) Unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Absatz 1 hat die Landesrundfunkanstalt in besonderen Härtefällen auf gesonderten Antrag von der Beitragspflicht zu befreien. Ein Härtefall liegt insbesondere vor, wenn eine Sozialleistung nach Absatz 1 Nr. 1 bis 10 in einem durch die zuständige Behörde erlassenen Bescheid mit der Begründung versagt wurde, dass die Einkünfte die jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe des Rundfunkbeitrags überschreiten. In den Fällen von Satz 1 gilt Absatz 4 entsprechend. In den Fällen von Satz 2 beginnt die Befreiung mit dem Ersten des Monats, in dem der ablehnende Bescheid ergangen ist, frühestens jedoch drei Jahre vor dem Ersten des Monats, in dem die Befreiung beantragt wird; die Befreiung wird für die Dauer eines Jahres gewährt.

         

         
            (7) Der Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung ist vom Beitragsschuldner schriftlich bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt zu stellen. Die Voraussetzungen für die Befreiung oder Ermäßigung sind durch die entsprechende Bestätigung der Behörde oder des Leistungsträgers in Kopie oder durch den entsprechenden Bescheid in Kopie nachzuweisen; auf Verlangen ist die Bestätigung der Behörde oder des Leistungsträgers im Original oder der Bescheid im Original oder in beglaubigter Kopie vorzulegen. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 10 1. Alternative genügt eine ärztliche Bescheinigung. Dabei sind auch die Namen der weiteren volljährigen Bewohner der Wohnung mitzuteilen.

         

      

   
      
         
Gesetz über die Gewährung einer Blindheitshilfe (Auszug)

      
         	
            § 1 
         

      

   
      
         	Auszug aus: Gesetz über die Gewährung einer Blindheitshilfe

         	§ 1 

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2021

      

      
         
            
               	
                  
                     § 1
                  

               
               	
                  
                     
                  

               
            

         

         
            (1) Blinde erhalten auf Antrag, soweit sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Saarland haben oder soweit die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom 29. April 2004 (ABl. L 166 vom 30. 4. 2004, S. 1, ber. ABl. L 200 vom 7. 6. 2004, S. 1, ber. ABl. L 204 vom 4. 8. 2007, S. 30), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 1224/2012 (ABl. L 349 vom 19. 12. 2012, S. 45), in der jeweils geltenden Fassung dies vorsieht, zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen eine Blindheitshilfe.

         

         
            (2) Blinden Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wird Blindheitshilfe in Höhe von monatlich 450,– Euro gewährt. Blinden Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird Blindheitshilfe in Höhe von monatlich 317,– Euro gewährt.

         

         
            (3) Blinden stehen Personen gleich, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als ein Fünfzigstel beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

         

      

   
      
         
LBlindG (Auszug)

      
         	
            § 2 Höhe der Leistungen
         

      

   
      
         	Auszug aus: LBlindG

         	§ 2 Höhe der Leistungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2023

      

      
         
            
               	
                  
                     § 2
                  

               
               	
                  
                     Höhe der Leistungen
                  

               
            

         

         
            (1) Blinde erhalten ein monatliches Blindengeld in Höhe von 380 Euro.

            Der monatliche Nachteilsausgleich beträgt für

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        hochgradig Sehbehinderte 100 Euro,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Gehörlose 150 Euro und für

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        schwerstbehinderte Kinder 120 Euro.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) Blinde, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten 75 Prozent der Leistungen nach Absatz 1 Satz 1.

         

         
            (3) Die Leistungen nach diesem Gesetz sind einkommens- und vermögensunabhängig. Beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche nach diesem Gesetz wird die Summe der entsprechenden Einzelleistungen gewährt. Blinde erhalten zum Blindengeld nicht zusätzlich den Nachteilsausgleich für hochgradig Sehbehinderte. Bei schwerstbehinderten Kindern entstehen mehrere Ansprüche, wenn Blindengeld oder hochgradige Sehbehinderung oder Gehörlosigkeit gegeben ist und weitere Behinderungen vorliegen, die für sich allein einen Grad der Behinderung von 100 ergeben.

         

         
            (4) Taubblinde im Sinne dieses Gesetzes erhalten zusätzlich monatlich 320 Euro.

         

      

   
      
         
Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt (Auszug)

      
         	
            § 1 
         

      

   
      
         	Auszug aus: Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt

         	§ 1 

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2019

      

      
         
            
               	
                  
                     § 1
                  

               
               	
                  
                     
                  

               
            

         

         
            (1) Blinde und Gehörlose, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von § 30 Abs. 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch im Land Sachsen-Anhalt haben oder nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 30. 4. 2004, S. 1, ABl. L 200 vom 7. 6. 2004. S. 1, ABl. L 204 vom 4. 8. 2007, S. 30), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 988/2009 (ABl. L 284 vom 30. 10. 2009, S. 43), anspruchsberechtigt sind, erhalten zum Ausgleich der durch die Blindheit oder Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen Blindengeld oder Gehörlosengeld ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen. Dies gilt auch für Leistungsberechtigte aus den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz sowie Hilfskräfte der Europäischen Union.

         

         
            (2) Blindengeld erhalten auch Personen,

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        deren Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als ein Fünfzigstel beträgt,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bei denen durch Nummer 1 nicht erfasste Störungen des Sehvermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie der Beeinträchtigung der Sehschärfe nach Nummer 1 gleich zu achten sind,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        die hochgradig sehbehindert mit einer Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung von mehr als einem Zwanzigstel sind,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        bei denen durch Nummer 3 nicht erfasste Störungen der Sehfunktion von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie der Beeinträchtigung der Sehschärfe nach Nummer 3 gleich zu achten sind.

                     
                  

               

            

            Vorübergehende Störungen sind nicht zu berücksichtigen. Als vorübergehend gilt ein Zeitraum von bis zu sechs Monaten.

         

         
            (3) Gehörlosengeld erhalten Personen

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        mit angeborener oder bis zum 7. Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit, soweit der Grad der Behinderung infolge schwerer Störungen des Spracherwerbs 100 beträgt,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        mit später erworbener Taubheit, wenn der Grad der Behinderung allein infolge Taubheit und mit der Taubheit einhergehender schwerer Sprachstörung 100 beträgt.

                     
                  

               

            

         

         
            (4) Das Blindengeld nach Absatz 1 und 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 beträgt 360 Euro monatlich, für Minderjährige 250 Euro monatlich. Hochgradig Sehbehinderte nach Absatz 2 Satz 1 Nrn. 3 und 4 und Gehörlose nach Absatz 3 erhalten Blinden- oder Gehörlosengeld in Höhe von 52 Euro monatlich. Die Höhe des Blinden- oder Gehörlosengeldes nach den Sätzen 1 und 2 verändert sich jeweils zum 1. Juli um den von der Bundesregierung für die neuen Bundesländer ermittelten Rentenanpassungssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Anpassung nach Satz 3 wird erstmals zum 1. Juli 2020 vorgenommen.

         

         
            (5) Der Nachweis über das Vorliegen von Blindheit, hochgradiger Sehbehinderung oder Gehörlosigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 ist durch einen Feststellungsbescheid nach § 152 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu erbringen.

         

      

   
      
         
SchwbAV (Auszug)

      
         	
            § 20 Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes
         

      

   
      
         	Auszug aus: SchwbAV

         	§ 20 Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2001

      

      
         
            
               	
                  
                     § 20
                  

               
               	
                  
                     Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes
                  

               
            

         

         Schwerbehinderte Menschen können Leistungen zum Erreichen des Arbeitsplatzes nach Maßgabe der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung vom 28. September 1987 (BGBl. I S. 2251) erhalten.

      

   
      
         
SchwbAwV (Auszug)

      
         	
            § 3a Beiblatt
         

      

   
      
         	Auszug aus: SchwbAwV

         	§ 3a Beiblatt

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 3a
                  

               
               	
                  
                     Beiblatt
                  

               
            

         

         
            (1) Zum Ausweis für schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr in Anspruch nehmen können, ist auf Antrag ein Beiblatt nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung abgedruckten Muster 2 in der Grundfarbe weiß auszustellen. Das Beiblatt ist Bestandteil des Ausweises und nur zusammen mit dem Ausweis gültig.

         

         
            (2) Schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unentgeltliche Beförderung in Anspruch nehmen wollen, erhalten auf Antrag ein Beiblatt, das mit einer Wertmarke nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung abgedruckten Muster 3 versehen ist. Die Wertmarke enthält ein bundeseinheitliches Hologramm. Auf die Wertmarke werden eingetragen das Jahr und der Monat, von dem an die Wertmarke gültig ist, sowie das Jahr und der Monat, in dem ihre Gültigkeit abläuft. Sofern in Fällen des § 228 Absatz 2 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch der Antragsteller zum Gültigkeitsbeginn keine Angaben macht, wird der auf den Eingang des Antrages und die Entrichtung der Eigenbeteiligung folgende Monat auf der Wertmarke eingetragen. Spätestens mit Ablauf der Gültigkeitsdauer der Wertmarke wird das Beiblatt ungültig.

         

         
            (3) Schwerbehinderte Menschen, die an Stelle der unentgeltlichen Beförderung die Kraftfahrzeugsteuerermäßigung in Anspruch nehmen wollen, erhalten auf Antrag ein Beiblatt ohne Wertmarke. Die Gültigkeitsdauer des Beiblattes entspricht der des Ausweises.

         

         
            (4) Schwerbehinderte Menschen, die zunächst die Kraftfahrzeugsteuerermäßigung in Anspruch genommen haben und statt dessen die unentgeltliche Beförderung in Anspruch nehmen wollen, haben das Beiblatt (Absatz 3) bei Stellung des Antrags auf ein Beiblatt mit Wertmarke (Absatz 2) zurückzugeben. Entsprechendes gilt, wenn schwerbehinderte Menschen vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Wertmarke an Stelle der unentgeltlichen Beförderung die Kraftfahrzeugsteuerermäßigung in Anspruch nehmen wollen. In diesem Fall ist das Datum der Rückgabe (Eingang beim Versorgungsamt) auf das Beiblatt nach Absatz 3 einzutragen.

         

      

   
      
         
SGB XI (Auszug)

      
         	
            § 7 Aufklärung, Auskunft
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         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 7 Aufklärung, Auskunft

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.10.2023

      

      
         
            
               	
                  
                     § 7
                  

               
               	
                  
                     Aufklärung, Auskunft
                  

               
            

         

         
            (1) Die Pflegekassen haben die Eigenverantwortung der Versicherten durch Aufklärung und Auskunft über eine gesunde, der Pflegebedürftigkeit vorbeugende Lebensführung zu unterstützen und auf die Teilnahme an gesundheitsfördernden Maßnahmen hinzuwirken.

         

         
            (2) 1Die Pflegekassen haben die Versicherten und ihre Angehörigen und Lebenspartner in den mit der Pflegebedürftigkeit zusammenhängenden Fragen, insbesondere über die Leistungen der Pflegekassen sowie über die Leistungen und Hilfen anderer Träger, in für sie verständlicher Weise zu informieren und darüber aufzuklären, dass ein Anspruch besteht auf die Übermittlung

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        des Gutachtens des Medizinischen Dienstes oder eines anderen von der Pflegekasse beauftragten Gutachters sowie

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        der gesonderten Präventions- und Rehabilitationsempfehlung gemäß § 18c Absatz 4.

                     
                  

               

            

            
               2Mit Einwilligung des Versicherten haben der behandelnde Arzt, das Krankenhaus, die Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen sowie die Sozialleistungsträger unverzüglich die zuständige Pflegekasse zu benachrichtigen, wenn sich der Eintritt von Pflegebedürftigkeit abzeichnet oder wenn Pflegebedürftigkeit festgestellt wird. 3Die zuständige Pflegekasse informiert die Versicherten unverzüglich nach Eingang eines Antrags auf Leistungen nach diesem Buch insbesondere über ihren Anspruch auf die unentgeltliche Pflegeberatung nach § 7a, den nächstgelegenen Pflegestützpunkt nach § 7c sowie die Leistungs- und Preisvergleichsliste nach Absatz 3. 4Ebenso gibt die zuständige Pflegekasse Auskunft über die in ihren Verträgen zur integrierten Versorgung nach § 92b Absatz 2 getroffenen Festlegungen, insbesondere zu Art, Inhalt und Umfang der zu erbringenden Leistungen und der für die Versicherten entstehenden Kosten, und veröffentlicht diese Angaben auf einer eigenen Internetseite.

         

         
            (3) 1Zur Unterstützung der pflegebedürftigen Person bei der Ausübung ihres Wahlrechts nach § 2 Absatz 2 sowie zur Förderung des Wettbewerbs und der Überschaubarkeit des vorhandenen Angebots hat die zuständige Pflegekasse der antragstellenden Person auf Anforderung unverzüglich und in geeigneter Form eine Leistungs- und Preisvergleichsliste zu übermitteln; die Leistungs- und Preisvergleichsliste muss für den Einzugsbereich der antragstellenden Person, in dem die pflegerische Versorgung und Betreuung gewährleistet werden soll, die Leistungen und Vergütungen der zugelassenen Pflegeeinrichtungen, die Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a sowie Angaben zur Person des zugelassenen oder anerkannten Leistungserbringers enthalten. 2Die Landesverbände der Pflegekassen erstellen eine Leistungs- und Preisvergleichsliste nach Satz 1, aktualisieren diese einmal im Quartal und veröffentlichen sie auf einer eigenen Internetseite. 3Die Liste hat zumindest die jeweils geltenden Festlegungen der Vergütungsvereinbarungen nach dem Achten Kapitel sowie die im Rahmen der Vereinbarungen nach Absatz 4 übermittelten Angaben zu Art, Inhalt und Umfang der Angebote sowie zu den Kosten in einer Form zu enthalten, die einen regionalen Vergleich von Angeboten und Kosten und der regionalen Verfügbarkeit ermöglicht. 4Auf der Internetseite nach Satz 2 sind auch die nach § 115 Absatz 1a veröffentlichten Ergebnisse der Qualitätsprüfungen und die nach § 115 Absatz 1b veröffentlichten Informationen zu berücksichtigen. 5Die Leistungs- und Preisvergleichsliste ist der Pflegekasse sowie dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch und zur Veröffentlichung nach Absatz 2 Satz 4 und 5 vom Landesverband der Pflegekassen durch elektronische Datenübertragung zur Verfügung zu stellen. 6Die Landesverbände der Pflegekassen erarbeiten Nutzungsbedingungen für eine zweckgerechte, nicht gewerbliche Nutzung der Angaben nach Satz 1 durch Dritte; die Übermittlung der Angaben erfolgt gegen Verwaltungskostenersatz, es sei denn, es handelt sich bei den Dritten um öffentlich-rechtliche Stellen.

         

         
            (4) 1Im Einvernehmen mit den zuständigen obersten Landesbehörden vereinbaren die Landesverbände der Pflegekassen gemeinsam mit den nach Landesrecht zuständigen Stellen für die Anerkennung der Angebote zur Unterstützung im Alltag nach den Vorschriften dieses Buches das Nähere zur Übermittlung von Angaben im Wege elektronischer Datenübertragung insbesondere zu Art, Inhalt und Umfang der Angebote, Kosten und regionaler Verfügbarkeit dieser Angebote einschließlich der Finanzierung des Verfahrens für die Übermittlung. 2Träger weiterer Angebote, in denen Leistungen zur medizinischen Vorsorge und Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben oder Leben in der Gemeinschaft, zur schulischen Ausbildung oder Erziehung kranker oder behinderter Kinder, zur Alltagsunterstützung und zum Wohnen im Vordergrund stehen, können an Vereinbarungen nach Satz 1 beteiligt werden, falls sie insbesondere die Angaben nach Satz 1 im Wege der von den Parteien nach Satz 1 vorgesehenen Form der elektronischen Datenübertragung unentgeltlich bereitstellen. 3Dazu gehören auch Angebote der Träger von Leistungen der Eingliederungshilfe, soweit diese in der vorgesehenen Form der elektronischen Datenübermittlung kostenfrei bereitgestellt werden. 4Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen gibt Empfehlungen für einen bundesweit einheitlichen technischen Standard zur elektronischen Datenübermittlung ab. 5Die Empfehlungen bedürfen der Zustimmung der Länder.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2017

      

      
         
            
               	
                  
                     § 14
                  

               
               	
                  
                     Begriff der Pflegebedürftigkeit
                  

               
            

         

         
            (1) 1Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. 2Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. 3Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, und mit mindestens der in § 15 festgelegten Schwere bestehen.

         

         
            (2) Maßgeblich für das Vorliegen von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten sind die in den folgenden sechs Bereichen genannten pflegefachlich begründeten Kriterien:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Mobilität: Positionswechsel im Bett, Halten einer stabilen Sitzposition, Umsetzen, Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs, Treppensteigen;

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld, örtliche Orientierung, zeitliche Orientierung, Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen, Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen, Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben, Verstehen von Sachverhalten und Informationen, Erkennen von Risiken und Gefahren, Mitteilen von elementaren Bedürfnissen, Verstehen von Aufforderungen, Beteiligen an einem Gespräch;

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten, nächtliche Unruhe, selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten, Beschädigen von Gegenständen, physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen, verbale Aggression, andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten, Abwehr pflegerischer und anderer unterstützender Maßnahmen, Wahnvorstellungen, Ängste, Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage, sozial inadäquate Verhaltensweisen, sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen;

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Selbstversorgung: Waschen des vorderen Oberkörpers, Körperpflege im Bereich des Kopfes, Waschen des Intimbereichs, Duschen und Baden einschließlich Waschen der Haare, An- und Auskleiden des Oberkörpers, An- und Auskleiden des Unterkörpers, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken, Essen, Trinken, Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls, Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma, Bewältigen der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma, Ernährung parenteral oder über Sonde, Bestehen gravierender Probleme bei der Nahrungsaufnahme bei Kindern bis zu 18 Monaten, die einen außergewöhnlich pflegeintensiven Hilfebedarf auslösen;

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen:

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    in Bezug auf Medikation, Injektionen, Versorgung intravenöser Zugänge, Absaugen und Sauerstoffgabe, Einreibungen sowie Kälte- und Wärmeanwendungen, Messung und Deutung von Körperzuständen, körpernahe Hilfsmittel,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    in Bezug auf Verbandswechsel und Wundversorgung, Versorgung mit Stoma, regelmäßige Einmalkatheterisierung und Nutzung von Abführmethoden, Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung,

                                 
                              

                              
                                 	c)
                                 	 
                                 	
                                    in Bezug auf zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung, Arztbesuche, Besuche anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, zeitlich ausgedehnte Besuche medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, Besuch von Einrichtungen zur Frühförderung bei Kindern sowie

                                 
                              

                              
                                 	d)
                                 	 
                                 	
                                    in Bezug auf das Einhalten einer Diät oder anderer krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften;

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen, Ruhen und Schlafen, Sichbeschäftigen, Vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen, Interaktion mit Personen im direkten Kontakt, Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds.

                     
                  

               

            

         

         
            (3) Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten, die dazu führen, dass die Haushaltsführung nicht mehr ohne Hilfe bewältigt werden kann, werden bei den Kriterien der in Absatz 2 genannten Bereiche berücksichtigt.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 28 Leistungsarten, Grundsätze

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 28
                  

               
               	
                  
                     Leistungsarten, Grundsätze
                  

               
            

         

         
            (1) Die Pflegeversicherung gewährt folgende Leistungen:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Pflegesachleistung (§ 36),

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen (§ 37),

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Kombination von Geldleistung und Sachleistung (§ 38),

                     
                  

                  
                     	3a.
                     	 
                     	
                        zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen (§ 38a),

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Verhinderungspflege (§ 39 in Verbindung mit § 42a),

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (§ 40),

                     
                  

                  
                     	5a.
                     	 
                     	
                        ergänzende Unterstützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen (§ 39a in Verbindung mit § 40b) und digitale Pflegeanwendungen (§ 40a in Verbindung mit § 40b),

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        Tagespflege und Nachtpflege (§ 41),

                     
                  

                  
                     	7.
                     	 
                     	
                        Kurzzeitpflege (§ 42 in Verbindung mit § 42a),

                     
                  

                  
                     	7a.
                     	 
                     	
                        Versorgung Pflegebedürftiger bei Inanspruchnahme von Vorsorge- oder Rehabilitationsleistungen durch die Pflegeperson (§ 42b),

                     
                  

                  
                     	8.
                     	 
                     	
                        vollstationäre Pflege (§ 43),

                     
                  

                  
                     	9.
                     	 
                     	
                        Pauschalleistung für die Pflege von Menschen mit Behinderungen (§ 43a),

                     
                  

                  
                     	9a.
                     	 
                     	
                        Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen (§ 43b),

                     
                  

                  
                     	10.
                     	 
                     	
                        Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen (§ 44),

                     
                  

                  
                     	11.
                     	 
                     	
                        zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung (§ 44a),

                     
                  

                  
                     	12.
                     	 
                     	
                        Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen (§ 45),

                     
                  

                  
                     	12a.
                     	 
                     	
                        Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags (§ 45a),

                     
                  

                  
                     	13.
                     	 
                     	
                        Entlastungsbetrag (§ 45b),

                     
                  

                  
                     	14.
                     	 
                     	
                        Leistungen des Persönlichen Budgets nach § 29 des Neunten Buches gemäß § 35a.

                     
                  

               

            

         

         
            (1a) Versicherte haben gegenüber ihrer Pflegekasse oder ihrem Versicherungsunternehmen Anspruch auf Pflegeberatung gemäß den §§ 7a und 7b.

         

         
            (1b) Bis zum Erreichen des in § 45e Absatz 2 Satz 2 genannten Zeitpunkts haben Pflegebedürftige unter den Voraussetzungen des § 45e Absatz 1 Anspruch auf Anschubfinanzierung bei Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen.

         

         
            (2) Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, erhalten die jeweils zustehenden Leistungen zur Hälfte; dies gilt auch für den Wert von Sachleistungen.

         

         
            (3) Die Pflegekassen und die Leistungserbringer haben sicherzustellen, daß die Leistungen nach Absatz 1 nach allgemein anerkanntem Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse erbracht werden.

         

         
            (4) Pflege schließt Sterbebegleitung mit ein; Leistungen anderer Sozialleistungsträger bleiben unberührt.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 36 Pflegesachleistung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 36
                  

               
               	
                  
                     Pflegesachleistung
                  

               
            

         

         
            (1) 1Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie auf Hilfen bei der Haushaltsführung als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe). 2Der Anspruch umfasst pflegerische Maßnahmen in den in § 14 Absatz 2 genannten Bereichen Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

         

         
            (2) 1Häusliche Pflegehilfe wird erbracht, um Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten des Pflegebedürftigen so weit wie möglich durch pflegerische Maßnahmen zu beseitigen oder zu mindern und eine Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit zu verhindern. 2Bestandteil der häuslichen Pflegehilfe ist auch die pflegefachliche Anleitung von Pflegebedürftigen und Pflegepersonen. 3Pflegerische Betreuungsmaßnahmen umfassen Unterstützungsleistungen zur Bewältigung und Gestaltung des alltäglichen Lebens im häuslichen Umfeld, insbesondere

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        bei der Bewältigung psychosozialer Problemlagen oder von Gefährdungen,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bei der Orientierung, bei der Tagesstrukturierung, bei der Kommunikation, bei der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte und bei bedürfnisgerechten Beschäftigungen im Alltag sowie

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        durch Maßnahmen zur kognitiven Aktivierung.

                     
                  

               

            

         

         
            (3) Der Anspruch auf häusliche Pflegehilfe umfasst je Kalendermonat

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2 Leistungen bis zu einem Gesamtwert von 761 Euro,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3 Leistungen bis zu einem Gesamtwert von 1432 Euro,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4 Leistungen bis zu einem Gesamtwert von 1778 Euro,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5 Leistungen bis zu einem Gesamtwert von 2200 Euro.

                     
                  

               

            

         

         
            (4) 1Häusliche Pflegehilfe ist auch zulässig, wenn Pflegebedürftige nicht in ihrem eigenen Haushalt gepflegt werden; sie ist nicht zulässig, wenn Pflegebedürftige in einer stationären Pflegeeinrichtung oder in einer Einrichtung oder in Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Absatz 4 gepflegt werden. 2Häusliche Pflegehilfe wird durch geeignete Pflegekräfte erbracht, die entweder von der Pflegekasse oder bei ambulanten Pflegeeinrichtungen, mit denen die Pflegekasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, angestellt sind. 3Auch durch Einzelpersonen, mit denen die Pflegekasse einen Vertrag nach § 77 Absatz 1 abgeschlossen hat, kann häusliche Pflegehilfe als Sachleistung erbracht werden. 4Mehrere Pflegebedürftige können häusliche Pflegehilfe gemeinsam in Anspruch nehmen.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 37 Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 37
                  

               
               	
                  
                     Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können anstelle der häuslichen Pflegehilfe ein Pflegegeld beantragen. 2Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechend die erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sicherstellt. 3Das Pflegegeld beträgt je Kalendermonat

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        332 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        573 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        765 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        947 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) 1Besteht der Anspruch nach Absatz 1 nicht für den vollen Kalendermonat, ist der Geldbetrag entsprechend zu kürzen; dabei ist der Kalendermonat mit 30 Tagen anzusetzen. 2Die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes wird während einer Kurzzeitpflege nach § 42 und während einer Verhinderungspflege nach § 39 jeweils für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr fortgewährt. 3Das Pflegegeld wird bis zum Ende des Kalendermonats geleistet, in dem der Pflegebedürftige gestorben ist. 4§ 118 Abs. 3 und 4 des Sechsten Buches gilt entsprechend, wenn für die Zeit nach dem Monat, in dem der Pflegebedürftige verstorben ist, Pflegegeld überwiesen wurde.

         

         
            (3) 1Pflegebedürftige, die Pflegegeld nach Absatz 1 beziehen, haben in folgenden Intervallen eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit abzurufen:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        bei den Pflegegraden 2 und 3 halbjährlich einmal,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bei den Pflegegraden 4 und 5 vierteljährlich einmal.

                     
                  

               

            

            
               2Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben Anspruch, halbjährlich einmal eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit abzurufen. 3Beziehen Pflegebedürftige von einem ambulanten Pflegedienst Pflegesachleistungen, können sie ebenfalls halbjährlich einmal eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit in Anspruch nehmen. 4Auf Wunsch der pflegebedürftigen Person erfolgt im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis einschließlich 31. März 2027 jede zweite Beratung abweichend von den Sätzen 1 bis 3 per Videokonferenz. 5Bei der Durchführung der Videokonferenz sind die nach § 365 Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches vereinbarten Anforderungen an die technischen Verfahren zu Videosprechstunden einzuhalten. 6Die erstmalige Beratung nach den Sätzen 1 bis 3 hat in der eigenen Häuslichkeit zu erfolgen.

         

         
            (3a) 1Die Beratung nach Absatz 3 dient der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege und der regelmäßigen Hilfestellung und praktischen pflegefachlichen Unterstützung der häuslich Pflegenden. 2Die Pflegebedürftigen und die häuslich Pflegenden sind bei der Beratung auch auf die Auskunfts-, Beratungs- und Unterstützungsangebote des für sie zuständigen Pflegestützpunktes sowie auf die Pflegeberatung nach § 7a hinzuweisen.

         

         
            (3b) Die Beratung nach Absatz 3 kann durchgeführt werden durch

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        einen zugelassenen Pflegedienst,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        eine von den Landesverbänden der Pflegekassen nach Absatz 7 anerkannte Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz oder

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        eine von der Pflegekasse beauftragte, jedoch von ihr nicht beschäftigte Pflegefachkraft, sofern die Durchführung der Beratung durch einen zugelassenen Pflegedienst vor Ort oder eine von den Landesverbänden der Pflegekassen nach Absatz 7 anerkannte Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz nicht gewährleistet werden kann.

                     
                  

               

            

         

         
            (3c) 1Die Vergütung für die Beratung nach Absatz 3 ist von der zuständigen Pflegekasse, bei privat Pflegeversicherten von dem zuständigen privaten Versicherungsunternehmen zu tragen, im Fall der Beihilfeberechtigung anteilig von dem zuständigen Beihilfeträger. 2Die Höhe der Vergütung für die Beratung durch einen zugelassenen Pflegedienst oder durch eine von der Pflegekasse beauftragte Pflegefachkraft vereinbaren die Pflegekassen oder deren Arbeitsgemeinschaften in entsprechender Anwendung des § 89 Absatz 1 und 3 mit dem Träger des zugelassenen Pflegedienstes oder mit der von der Pflegekasse beauftragten Pflegefachkraft unter Berücksichtigung der Empfehlungen nach Absatz 5. 3Die Vergütung kann nach Pflegegraden gestaffelt werden. 4Über die Höhe der Vergütung anerkannter Beratungsstellen und von Beratungspersonen der kommunalen Gebietskörperschaften entscheiden die Landesverbände der Pflegekassen unter Zugrundelegung der im jeweiligen Land nach den Sätzen 2 und 4 vereinbarten Vergütungssätze jeweils für die Dauer eines Jahres. 5Die Landesverbände haben die jeweilige Festlegung der Vergütungshöhe in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

         

         
            (4) 1Die Pflegedienste und die anerkannten Beratungsstellen sowie die beauftragten Pflegefachkräfte haben die Durchführung der Beratungseinsätze gegenüber der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen zu bestätigen sowie die bei dem Beratungsbesuch gewonnenen Erkenntnisse über die Möglichkeiten der Verbesserung der häuslichen Pflegesituation dem Pflegebedürftigen und mit dessen Einwilligung der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen mitzuteilen, im Fall der Beihilfeberechtigung auch der zuständigen Beihilfefestsetzungsstelle. 2Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen und die privaten Versicherungsunternehmen stellen ihnen für diese Mitteilung ein einheitliches Formular zur Verfügung. 3Erteilt die pflegebedürftige Person die Einwilligung nicht, ist jedoch nach Überzeugung der Beratungsperson eine weitergehende Beratung angezeigt, übermittelt die jeweilige Beratungsstelle diese Einschätzung über die Erforderlichkeit einer weitergehenden Beratung der zuständigen Pflegekasse oder dem zuständigen privaten Versicherungsunternehmen. 4Diese haben eine weitergehende Beratung nach § 7a anzubieten. 5Der beauftragte Pflegedienst und die anerkannte Beratungsstelle haben dafür Sorge zu tragen, dass für einen Beratungsbesuch im häuslichen Bereich Pflegekräfte eingesetzt werden, die spezifisches Wissen zu dem Krankheits- und Behinderungsbild sowie des sich daraus ergebenden Hilfebedarfs des Pflegebedürftigen mitbringen und über besondere Beratungskompetenz verfügen. 6Zudem soll bei der Planung für die Beratungsbesuche weitestgehend sichergestellt werden, dass der Beratungsbesuch bei einem Pflegebedürftigen möglichst auf Dauer von derselben Pflegekraft durchgeführt wird.

         

         
            (5) 1Die Vertragsparteien nach § 113 beschließen gemäß § 113b bis zum 1. Januar 2018 unter Beachtung der in Absatz 4 festgelegten Anforderungen Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach Absatz 3. 2Die Empfehlungen enthalten Ausführungen wenigstens

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        zu Beratungsstandards,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        zur erforderlichen Qualifikation der Beratungspersonen sowie

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        zu erforderlichenfalls einzuleitenden Maßnahmen im Einzelfall.

                     
                  

               

            

            
               3Fordert das Bundesministerium für Gesundheit oder eine Vertragspartei nach § 113 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit die Vertragsparteien schriftlich zum Beschluss neuer Empfehlungen nach Satz 1 auf, sind diese innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Aufforderung neu zu beschließen. 4Die Empfehlungen gelten für die anerkannten Beratungsstellen entsprechend.

         

         
            (5a) 1Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen beschließt mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. bis zum 1. Januar 2020 Richtlinien zur Aufbereitung, Bewertung und standardisierten Dokumentation der Erkenntnisse aus dem jeweiligen Beratungsbesuch durch die Pflegekasse oder das private Versicherungsunternehmen. 2Die Richtlinien werden erst wirksam, wenn das Bundesministerium für Gesundheit sie genehmigt. 3Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Richtlinien nicht innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie dem Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt worden sind, beanstandet werden. 4Beanstandungen des Bundesministeriums für Gesundheit sind innerhalb der von ihm gesetzten Frist zu beheben.

         

         
            (6) Rufen Pflegebedürftige die Beratung nach Absatz 3 Satz 1 nicht ab, hat die Pflegekasse oder das private Versicherungsunternehmen das Pflegegeld angemessen zu kürzen und im Wiederholungsfall zu entziehen.

         

         
            (7) 1Die Landesverbände der Pflegekassen haben neutrale und unabhängige Beratungsstellen zur Durchführung der Beratung nach den Absätzen 3 bis 4 anzuerkennen. 2Dem Antrag auf Anerkennung ist ein Nachweis über die erforderliche pflegefachliche Kompetenz der Beratungsstelle und ein Konzept zur Qualitätssicherung des Beratungsangebotes beizufügen. 3Die Landesverbände der Pflegekassen regeln das Nähere zur Anerkennung der Beratungsstellen.

         

         
            (8) 1Die Beratungsbesuche nach Absatz 3 können auch von Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern im Sinne des § 7a oder von Beratungspersonen der kommunalen Gebietskörperschaften, die die erforderliche pflegefachliche Kompetenz aufweisen, durchgeführt werden. 2Absatz 4 findet entsprechende Anwendung. 3Die Inhalte der Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach Absatz 5 sind zu beachten.

         

         
            (9) Beratungsbesuche nach Absatz 3 dürfen von Betreuungsdiensten im Sinne des § 71 Absatz 1a nicht durchgeführt werden.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 38 Kombination von Geldleistung und Sachleistung (Kombinationsleistung)

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 38
                  

               
               	
                  
                     Kombination von Geldleistung und Sachleistung (Kombinationsleistung)
                  

               
            

         

         
            1Nimmt der Pflegebedürftige die ihm nach § 36 Absatz 3 zustehende Sachleistung nur teilweise in Anspruch, erhält er daneben ein anteiliges Pflegegeld im Sinne des § 37. 2Das Pflegegeld wird um den Vomhundertsatz vermindert, in dem der Pflegebedürftige Sachleistungen in Anspruch genommen hat. 3An die Entscheidung, in welchem Verhältnis er Geld- und Sachleistung in Anspruch nehmen will, ist der Pflegebedürftige für die Dauer von sechs Monaten gebunden. 4Anteiliges Pflegegeld wird während einer Kurzzeitpflege nach § 42 und während einer Verhinderungspflege nach § 39 jeweils für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr in Höhe der Hälfte der vor Beginn der Kurzzeit- oder Verhinderungspflege geleisteten Höhe fortgewährt. 5Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen (§ 43a) haben Anspruch auf ungekürztes Pflegegeld anteilig für die Tage, an denen sie sich in häuslicher Pflege befinden.

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 39 Verhinderungspflege

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 39
                  

               
               	
                  
                     Verhinderungspflege
                  

               
            

         

         
            (1) 1Ist eine Pflegeperson, die einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 in seiner häuslichen Umgebung pflegt, wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen Gründen an der Pflege gehindert, übernimmt die Pflegekasse die nachgewiesenen Kosten einer notwendigen Ersatzpflege für den Pflegebedürftigen für längstens acht Wochen je Kalenderjahr; § 34 Absatz 2 Satz 1 gilt nicht. 2Eine vorherige Antragstellung vor Durchführung der Ersatzpflege ist nicht erforderlich. 3Auf welche Höhe sich die Kostenübernahme für die Ersatzpflege durch die Pflegekasse belaufen darf, bestimmt sich nach den Absätzen 2 und 3.

         

         
            (2) Wird die Ersatzpflege durch andere Personen sichergestellt als solche, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, dürfen sich die Aufwendungen der Pflegekasse für die Ersatzpflegekosten je Kalenderjahr höchstens bis auf die Höhe des Gemeinsamen Jahresbetrags nach § 42a belaufen.

         

         
            (3) 1Wird die Ersatzpflege durch Ersatzpflegepersonen sichergestellt, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, dürfen sich die Aufwendungen der Pflegekasse je Kalenderjahr höchstens bis auf die Höhe des Gemeinsamen Jahresbetrags nach § 42a belaufen, wenn die Ersatzpflege von diesen Personen erwerbsmäßig ausgeübt wird. 2Wird die Ersatzpflege von diesen Personen nicht erwerbsmäßig ausgeübt, dürfen die Aufwendungen der Pflegekasse im Kalenderjahr regelmäßig den für den Pflegegrad des Pflegebedürftigen geltenden Betrag des Pflegegeldes nach § 37 Absatz 1 Satz 3 für bis zu zwei Monate nicht überschreiten. 3Auf Nachweis können von der Pflegekasse bei einer Ersatzpflege nach Satz 2 notwendige Aufwendungen, die der Ersatzpflegeperson im Zusammenhang mit der Ersatzpflege entstanden sind, auch über diesen Betrag hinaus übernommen werden. 4Die Aufwendungen der Pflegekasse nach den Sätzen 2 und 3 zusammen dürfen im Kalenderjahr den Gemeinsamen Jahresbetrag nach § 42a nicht übersteigen.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 40 Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

         	Diese Fassung gilt ab dem 20.07.2021

      

      
         
            
               	
                  
                     § 40
                  

               
               	
                  
                     Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Pflegebedürftige haben Anspruch auf Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, die zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden des Pflegebedürftigen beitragen oder ihm eine selbständigere Lebensführung ermöglichen, soweit die Hilfsmittel nicht wegen Krankheit oder Behinderung von der Krankenversicherung oder anderen zuständigen Leistungsträgern zu leisten sind. 2Die Pflegekasse kann in geeigneten Fällen die Notwendigkeit der Versorgung mit den beantragten Pflegehilfsmitteln unter Beteiligung einer Pflegekraft oder des Medizinischen Dienstes überprüfen lassen. 3Entscheiden sich Versicherte für eine Ausstattung des Pflegehilfsmittels, die über das Maß des Notwendigen hinausgeht, haben sie die Mehrkosten und die dadurch bedingten Folgekosten selbst zu tragen. 4§ 33 Abs. 6 und 7 des Fünften Buches gilt entsprechend.

         

         
            (2) 1Die Aufwendungen der Pflegekassen für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel dürfen monatlich den Betrag von 40 Euro nicht übersteigen; bis zum 31. Dezember 2021 gilt ein monatlicher Betrag in Höhe von 60 Euro. 2Die Leistung kann auch in Form einer Kostenerstattung erbracht werden.

         

         
            (3) 1Die Pflegekassen sollen technische Pflegehilfsmittel in allen geeigneten Fällen vorrangig leihweise überlassen. 2Sie können die Bewilligung davon abhängig machen, daß die Pflegebedürftigen sich das Pflegehilfsmittel anpassen oder sich selbst oder die Pflegeperson in seinem Gebrauch ausbilden lassen. 3Der Anspruch umfaßt auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Pflegehilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch. 4Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben zu den Kosten der Pflegehilfsmittel mit Ausnahme der Pflegehilfsmittel nach Absatz 2 eine Zuzahlung von zehn vom Hundert, höchstens jedoch 25 Euro je Pflegehilfsmittel an die abgebende Stelle zu leisten. 5Zur Vermeidung von Härten kann die Pflegekasse den Versicherten in entsprechender Anwendung des § 62 Abs. 1 Satz 1, 2 und 6 sowie Abs. 2 und 3 des Fünften Buches ganz oder teilweise von der Zuzahlung befreien. 6Versicherte, die die für sie geltende Belastungsgrenze nach § 62 des Fünften Buches erreicht haben oder unter Berücksichtigung der Zuzahlung nach Satz 4 erreichen, sind hinsichtlich des die Belastungsgrenze überschreitenden Betrags von der Zuzahlung nach diesem Buch befreit. 7Lehnen Versicherte die teilweise Überlassung eines Pflegehilfsmittels ohne zwingenden Grund ab, haben sie die Kosten des Pflegehilfsmittels in vollem Umfang selbst zu tragen.

         

         
            (4) 1Die Pflegekassen können subsidiär finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen gewähren, beispielsweise für technische Hilfen im Haushalt, wenn dadurch im Einzelfall die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert oder eine möglichst selbständige Lebensführung des Pflegebedürftigen wiederhergestellt wird. 2Die Zuschüsse dürfen einen Betrag in Höhe von 4000 Euro je Maßnahme nicht übersteigen. 3Leben mehrere Pflegebedürftige in einer gemeinsamen Wohnung, dürfen die Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des gemeinsamen Wohnumfeldes einen Betrag in Höhe von 4000 Euro je Pflegebedürftigem nicht übersteigen. 4Der Gesamtbetrag je Maßnahme nach Satz 3 ist auf 16 000 Euro begrenzt und wird bei mehr als vier Anspruchsberechtigten anteilig auf die Versicherungsträger der Anspruchsberechtigten aufgeteilt. 5§ 40 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

         

         
            (5) 1Für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die sowohl den in § 23 und § 33 des Fünften Buches als auch den in Absatz 1 genannten Zwecken dienen können, prüft der Leistungsträger, bei dem die Leistung beantragt wird, ob ein Anspruch gegenüber der Krankenkasse oder der Pflegekasse besteht und entscheidet über die Bewilligung der Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel. 2Zur Gewährleistung einer Absatz 1 Satz 1 entsprechenden Abgrenzung der Leistungsverpflichtungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung werden die Ausgaben für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel zwischen der jeweiligen Krankenkasse und der bei ihr errichteten Pflegekasse in einem bestimmten Verhältnis pauschal aufgeteilt. 3Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt in Richtlinien, die erstmals bis zum 30. April 2012 zu beschließen sind, die Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel nach Satz 1, das Verhältnis, in dem die Ausgaben aufzuteilen sind, sowie die Einzelheiten zur Umsetzung der Pauschalierung. 4Er berücksichtigt dabei die bisherigen Ausgaben der Kranken- und Pflegekassen und stellt sicher, dass bei der Aufteilung die Zielsetzung der Vorschriften des Fünften Buches und dieses Buches zur Hilfsmittelversorgung sowie die Belange der Versicherten gewahrt bleiben. 5Die Richtlinien bedürfen der Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit und treten am ersten Tag des auf die Genehmigung folgenden Monats in Kraft; die Genehmigung kann mit Auflagen verbunden werden. 6Die Richtlinien sind für die Kranken- und Pflegekassen verbindlich. 7Für die nach Satz 3 bestimmten Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel richtet sich die Zuzahlung nach den §§ 33, 61 und 62 des Fünften Buches; für die Prüfung des Leistungsanspruchs gilt § 275 Absatz 3 des Fünften Buches. 8Die Regelungen dieses Absatzes gelten nicht für Ansprüche auf Hilfsmittel oder Pflegehilfsmittel von Pflegebedürftigen, die sich in vollstationärer Pflege befinden, sowie von Pflegebedürftigen nach § 28 Absatz 2.

         

         
            (6) 1Pflegefachkräfte können im Rahmen ihrer Leistungserbringung nach § 36, nach den §§ 37 und 37c des Fünften Buches sowie der Beratungseinsätze nach § 37 Absatz 3 konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung abgeben. 2Wird ein Pflegehilfsmittel nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 5 oder ein Hilfsmittel nach Absatz 5, das den Zielen von Absatz 1 Satz 1 dient, von einer Pflegefachkraft bei der Antragstellung empfohlen, werden unter den in den Richtlinien nach Satz 6 festgelegten Voraussetzungen die Notwendigkeit der Versorgung nach Absatz 1 Satz 2 und die Erforderlichkeit der Versorgung nach § 33 Absatz 1 des Fünften Buches vermutet. 3Die Empfehlung der Pflegefachkraft darf bei der Antragstellung nicht älter als zwei Wochen sein. 4Einer ärztlichen Verordnung gemäß § 33 Absatz 5a des Fünften Buches bedarf es bei Vorliegen einer Empfehlung nach Satz 1 nicht. 5Die Empfehlung der Pflegefachkraft für ein Pflegehilfsmittel oder ein Hilfsmittel, das den Zielen des Absatzes 1 Satz 1 dient, ist der Kranken- oder Pflegekasse zusammen mit dem Antrag des Versicherten in Textform zu übermitteln. 6Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, zugleich nach § 53 Satz 1 die Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen wahrnehmend, legt bis zum 31. Dezember 2021 in Richtlinien fest, in welchen Fällen und für welche Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel nach Satz 2 die Erforderlichkeit oder Notwendigkeit der Versorgung vermutet wird; dabei ist auch festzulegen, über welche Eignung die empfehlende Pflegefachkraft verfügen soll. 7In den Richtlinien wird auch das Nähere zum Verfahren der Empfehlung durch die versorgende Pflegefachkraft bei Antragstellung festgelegt. 8Die Bundespflegekammer und die Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene sind an den Richtlinien zu beteiligen. 9Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, zugleich nach § 53 Satz 1 die Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen wahrnehmend, wird beauftragt, die in den Richtlinien festgelegten Verfahren in fachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes Bund, der Bundespflegekammer und der Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene zu evaluieren. 10Ein Bericht über die Ergebnisse der Evaluation ist dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 1. Januar 2025 vorzulegen.

         

         
            (7) 1Die Pflegekasse hat über einen Antrag auf Pflegehilfsmittel oder Zuschüsse zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen zügig, spätestens bis zum Ablauf von drei Wochen nach Antragseingang oder in Fällen, in denen eine Pflegefachkraft oder der Medizinische Dienst nach Absatz 1 Satz 2 beteiligt wird, innerhalb von fünf Wochen nach Antragseingang zu entscheiden. 2Über einen Antrag auf ein Pflegehilfsmittel, das von einer Pflegefachkraft bei der Antragstellung nach Absatz 6 Satz 2 empfohlen wurde, hat die Pflegekasse zügig, spätestens bis zum Ablauf von drei Wochen nach Antragseingang, zu entscheiden. 3Kann die Pflegekasse die Fristen nach Satz 1 oder Satz 2 nicht einhalten, teilt sie dies den Antragstellern unter Darlegung der Gründe rechtzeitig schriftlich mit. 4Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden Grundes, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 41 Tagespflege und Nachtpflege

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2017

      

      
         
            
               	
                  
                     § 41
                  

               
               	
                  
                     Tagespflege und Nachtpflege
                  

               
            

         

         
            (1) 1Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, wenn häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder wenn dies zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. 2Die teilstationäre Pflege umfaßt auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tagespflege oder der Nachtpflege und zurück.

         

         
            (2) 1Die Pflegekasse übernimmt im Rahmen der Leistungsbeträge nach Satz 2 die pflegebedingten Aufwendungen der teilstationären Pflege einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und die Aufwendungen für die in der Einrichtung notwendigen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege. 2Der Anspruch auf teilstationäre Pflege umfasst je Kalendermonat

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2 einen Gesamtwert bis zu 689 Euro,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3 einen Gesamtwert bis zu 1298 Euro,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4 einen Gesamtwert bis zu 1612 Euro,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5 einen Gesamtwert bis zu 1995 Euro.

                     
                  

               

            

         

         
            (3) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können teilstationäre Tages- und Nachtpflege zusätzlich zu ambulanten Pflegesachleistungen, Pflegegeld oder der Kombinationsleistung nach § 38 in Anspruch nehmen, ohne dass eine Anrechnung auf diese Ansprüche erfolgt.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 42 Kurzzeitpflege

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 42
                  

               
               	
                  
                     Kurzzeitpflege
                  

               
            

         

         
            (1) 1Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht aus, besteht für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. 2Dies gilt:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        für eine Übergangszeit im Anschluß an eine stationäre Behandlung des Pflegebedürftigen oder

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        in sonstigen Krisensituationen oder anderen Situationen, in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) 1Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf acht Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. 2Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung sowie die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege pro Kalenderjahr höchstens bis zu einem Betrag in Höhe des Gemeinsamen Jahresbetrags nach § 42a.

         

         
            (3) 1Abweichend von den Absätzen 1 und 2 besteht der Anspruch auf Kurzzeitpflege in begründeten Einzelfällen bei zu Hause gepflegten Pflegebedürftigen auch in geeigneten Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen und anderen geeigneten Einrichtungen, wenn die Pflege in einer von den Pflegekassen zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint. 2§ 34 Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung. 3Sind in dem Entgelt für die Einrichtung Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Aufwendungen für Investitionen enthalten, ohne gesondert ausgewiesen zu sein, so sind 60 vom Hundert des Entgelts zuschussfähig. 4In begründeten Einzelfällen kann die Pflegekasse in Ansehung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie der Aufwendungen für Investitionen davon abweichende pauschale Abschläge vornehmen.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 43 Inhalt der Leistung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2017

      

      
         
            
               	
                  
                     § 43
                  

               
               	
                  
                     Inhalt der Leistung
                  

               
            

         

         
            (1) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen.

         

         
            (2) 1Für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen übernimmt die Pflegekasse im Rahmen der pauschalen Leistungsbeträge nach Satz 2 die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege. 2Der Anspruch beträgt je Kalendermonat

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        770 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        1262 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        1775 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        2005 Euro für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5.

                     
                  

               

            

            
               3Abweichend von Satz 1 übernimmt die Pflegekasse auch Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung, soweit der nach Satz 2 gewährte Leistungsbetrag die in Satz 1 genannten Aufwendungen übersteigt.

         

         
            (3) Wählen Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 vollstationäre Pflege, erhalten sie für die in Absatz 2 Satz 1 genannten Aufwendungen einen Zuschuss in Höhe von 125 Euro monatlich.

         

         
            (4) Bei vorübergehender Abwesenheit von Pflegebedürftigen aus dem Pflegeheim werden die Leistungen für vollstationäre Pflege erbracht, solange die Voraussetzungen des § 87a Abs. 1 Satz 5 und 6 vorliegen.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 7a Pflegeberatung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.10.2023

      

      
         
            
               	
                  
                     § 7a
                  

               
               	
                  
                     Pflegeberatung
                  

               
            

         

         
            (1) 1Personen, die Leistungen nach diesem Buch erhalten, haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch einen Pflegeberater oder eine Pflegeberaterin bei der Auswahl und Inanspruchnahme von bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen sowie sonstigen Hilfsangeboten, die auf die Unterstützung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs- oder Betreuungsbedarf ausgerichtet sind (Pflegeberatung); Anspruchsberechtigten soll durch die Pflegekassen vor der erstmaligen Beratung unverzüglich ein zuständiger Pflegeberater, eine zuständige Pflegeberaterin oder eine sonstige Beratungsstelle benannt werden. 2Für das Verfahren, die Durchführung und die Inhalte der Pflegeberatung sind die Richtlinien nach § 17 Absatz 1a maßgeblich. 3Aufgabe der Pflegeberatung ist es insbesondere,

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        den Hilfebedarf unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst sowie, wenn die nach Satz 1 anspruchsberechtigte Person zustimmt, die Ergebnisse der Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3 systematisch zu erfassen und zu analysieren,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        einen individuellen Versorgungsplan mit den im Einzelfall erforderlichen Sozialleistungen und gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen oder sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfen zu erstellen,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        auf die für die Durchführung des Versorgungsplans erforderlichen Maßnahmen einschließlich deren Genehmigung durch den jeweiligen Leistungsträger hinzuwirken, insbesondere hinsichtlich einer Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation gemäß § 18b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 2,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        die Durchführung des Versorgungsplans zu überwachen und erforderlichenfalls einer veränderten Bedarfslage anzupassen,

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        bei besonders komplexen Fallgestaltungen den Hilfeprozess auszuwerten und zu dokumentieren sowie

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen zu informieren.

                     
                  

               

            

            
               4Der Versorgungsplan wird nach Maßgabe der Richtlinien nach § 17 Absatz 1a erstellt und umgesetzt; er beinhaltet insbesondere Empfehlungen zu den im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen nach Satz 3 Nummer 3, Hinweise zu dem dazu vorhandenen örtlichen Leistungsangebot sowie zur Überprüfung und Anpassung der empfohlenen Maßnahmen. 5Bei Erstellung und Umsetzung des Versorgungsplans ist Einvernehmen mit dem Hilfesuchenden und allen an der Pflege, Versorgung und Betreuung Beteiligten anzustreben. 6Soweit Leistungen nach sonstigen bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften erforderlich sind, sind die zuständigen Leistungsträger frühzeitig mit dem Ziel der Abstimmung einzubeziehen. 7Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Koordinierungsstellen, insbesondere den Ansprechstellen der Rehabilitationsträger nach § 12 Absatz 1 Satz 3 des Neunten Buches, ist sicherzustellen. 8Ihnen obliegende Aufgaben der Pflegeberatung können die Pflegekassen ganz oder teilweise auf Dritte übertragen; § 80 des Zehnten Buches bleibt unberührt. 9Ein Anspruch auf Pflegeberatung besteht auch dann, wenn ein Antrag auf Leistungen nach diesem Buch gestellt wurde und erkennbar ein Hilfe- und Beratungsbedarf besteht. 10Es ist sicherzustellen, dass im jeweiligen Pflegestützpunkt nach § 7c Pflegeberatung im Sinne dieser Vorschrift in Anspruch genommen werden kann und die Unabhängigkeit der Beratung gewährleistet ist.

         

         
            (2) 1Auf Wunsch einer anspruchsberechtigten Person nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt die Pflegeberatung auch gegenüber ihren Angehörigen oder weiteren Personen oder unter deren Einbeziehung. 2Sie erfolgt auf Wunsch einer anspruchsberechtigten Person nach Absatz 1 Satz 1 in der häuslichen Umgebung oder in der Einrichtung, in der diese Person lebt. 3Die Pflegeberatung kann auf Wunsch einer anspruchsberechtigten Person nach Absatz 1 Satz 1 durch barrierefreie digitale Angebote der Pflegekassen ergänzt werden und in diesem Rahmen mittels barrierefreier digitaler Anwendungen erfolgen, bei denen im Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten die dafür geltenden Vorschriften zum Datenschutz eingehalten und die Anforderungen an die Datensicherheit nach dem Stand der Technik gewährleistet werden. 4Bei der Durchführung der Beratung als Videokonferenz gelten die nach § 365 Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches vereinbarten Anforderungen an die technischen Verfahren zu Videosprechstunden. 5Für digitale Angebote sowie andere digitale Anwendungen nach dieser Vorschrift gelten die Anforderungen, die der Spitzenverband Bund der Pflegekassen in seiner Richtlinie nach § 17 Absatz 1a zur Durchführung von Beratungen für den Datenschutz und die Datensicherheit bestimmt hat. 6Ein Versicherter kann einen Leistungsantrag nach diesem oder dem Fünften Buch auch gegenüber dem Pflegeberater oder der Pflegeberaterin stellen. 7Der Antrag ist unverzüglich der zuständigen Pflege- oder Krankenkasse zu übermitteln, die den Leistungsbescheid unverzüglich dem Antragsteller und zeitgleich dem Pflegeberater oder der Pflegeberaterin zuleitet. 8Erfolgt die individuelle Beratung nach Absatz 1 Satz 1 mittels barrierefreier digitaler Anwendungen, bleibt der Anspruch der Versicherten auf eine Beratung nach Satz 2 unberührt.

         

         
            (3) 1Die Anzahl von Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen ist so zu bemessen, dass die Aufgaben nach Absatz 1 im Interesse der Hilfesuchenden zeitnah und umfassend wahrgenommen werden können. 2Die Pflegekassen setzen für die persönliche Beratung und Betreuung durch Pflegeberater und Pflegeberaterinnen entsprechend qualifiziertes Personal ein, insbesondere Pflegefachkräfte, Sozialversicherungsfachangestellte oder Sozialarbeiter mit der jeweils erforderlichen Zusatzqualifikation. 3Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen gibt unter Beteiligung der in § 17 Absatz 1a Satz 2 genannten Parteien bis zum 31. Juli 2018 Empfehlungen zur erforderlichen Anzahl, Qualifikation und Fortbildung von Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern ab.

         

         
            (4) 1Die Pflegekassen im Land haben Pflegeberater und Pflegeberaterinnen zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in den Pflegestützpunkten nach Anzahl und örtlicher Zuständigkeit aufeinander abgestimmt bereitzustellen und hierüber einheitlich und gemeinsam Vereinbarungen zu treffen. 2Die Pflegekassen können diese Aufgabe auf die Landesverbände der Pflegekassen übertragen. 3Kommt eine Einigung bis zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt ganz oder teilweise nicht zustande, haben die Landesverbände der Pflegekassen innerhalb eines Monats zu entscheiden; § 81 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 4Die Pflegekassen und die gesetzlichen Krankenkassen können zur Aufgabenwahrnehmung durch Pflegeberater und Pflegeberaterinnen von der Möglichkeit der Beauftragung nach Maßgabe der §§ 88 bis 92 des Zehnten Buches Gebrauch machen; § 94 Absatz 1 Nummer 8 gilt entsprechend. 5Die durch die Tätigkeit von Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen entstehenden Aufwendungen werden von den Pflegekassen getragen und zur Hälfte auf die Verwaltungskostenpauschale nach § 46 Abs. 3 Satz 1 angerechnet.

         

         
            (5) 1Zur Durchführung der Pflegeberatung können die privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, Pflegeberater und Pflegeberaterinnen der Pflegekassen für die bei ihnen versicherten Personen nutzen. 2Dies setzt eine vertragliche Vereinbarung mit den Pflegekassen über Art, Inhalt und Umfang der Inanspruchnahme sowie über die Vergütung der hierfür je Fall entstehenden Aufwendungen voraus. 3Soweit Vereinbarungen mit den Pflegekassen nicht zustande kommen, können die privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, untereinander Vereinbarungen über eine abgestimmte Bereitstellung von Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen treffen.

         

         
            (6) Pflegeberater und Pflegeberaterinnen sowie sonstige mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach Absatz 1 befasste Stellen, insbesondere

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        nach Landesrecht für die wohnortnahe Betreuung im Rahmen der örtlichen Altenhilfe und für die Gewährung der Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch zu bestimmende Stellen,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Unternehmen der privaten Kranken- und Pflegeversicherung,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Pflegeeinrichtungen und Einzelpersonen nach § 77,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Mitglieder von Selbsthilfegruppen, ehrenamtliche und sonstige zum bürgerschaftlichen Engagement bereite Personen und Organisationen sowie

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        Agenturen für Arbeit und Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende,

                     
                  

               

            

            dürfen Sozialdaten für Zwecke der Pflegeberatung nur verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich oder durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuches oder Regelungen des Versicherungsvertrags- oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes angeordnet oder erlaubt ist.

         

         
            (7) 1Die Landesverbände der Pflegekassen vereinbaren gemeinsam und einheitlich mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V., den nach Landesrecht bestimmten Stellen für die wohnortnahe Betreuung im Rahmen der Altenhilfe und den zuständigen Trägern der Sozialhilfe sowie mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene Rahmenverträge über die Zusammenarbeit in der Beratung. 2Zu den Verträgen nach Satz 1 sind die Verbände der Träger weiterer nicht gewerblicher Beratungsstellen auf Landesebene anzuhören, die für die Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen von Bedeutung sind.  3Die Landesverbände der Pflegekassen vereinbaren gemeinsam und einheitlich mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. und dem zuständigen Träger der Sozialhilfe auf dessen Verlangen eine ergänzende Vereinbarung zu den Verträgen nach Satz 1 über die Zusammenarbeit in der örtlichen Beratung im Gebiet des Kreises oder der kreisfreien Stadt für den Bereich der örtlichen Zuständigkeit des Trägers der Sozialhilfe. Für Modellvorhaben nach § 123 kann der Antragsteller nach § 123 Absatz 1 die ergänzende Vereinbarung für den Geltungsbereich des Modellvorhabens verlangen.

         

         
            (8) Die Pflegekassen können sich zur Wahrnehmung ihrer Beratungsaufgaben nach diesem Buch aus ihren Verwaltungsmitteln an der Finanzierung und arbeitsteiligen Organisation von Beratungsaufgaben anderer Träger beteiligen; die Neutralität und Unabhängigkeit der Beratung sind zu gewährleisten.

         

         
            (9) 1Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt dem Bundesministerium für Gesundheit alle drei Jahre, erstmals zum 30. Juni 2020, einen unter wissenschaftlicher Begleitung zu erstellenden Bericht vor über

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        die Erfahrungen und Weiterentwicklung der Pflegeberatung und Pflegeberatungsstrukturen nach den Absätzen 1 bis 4, 7 und 8, § 7b Absatz 1 und 2 und § 7c und

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        die Durchführung, Ergebnisse und Wirkungen der Beratung in der eigenen Häuslichkeit sowie die Fortentwicklung der Beratungsstrukturen nach § 37 Absatz 3 bis 8.

                     
                  

               

            

            
               2Er kann hierfür Mittel nach § 8 Absatz 3 einsetzen.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 28a Leistungen bei Pflegegrad 1

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 28a
                  

               
               	
                  
                     Leistungen bei Pflegegrad 1
                  

               
            

         

         Bei Vorliegen des Pflegegrades 1 gewährt die Pflegeversicherung folgende Leistungen:

         
            
               
                  	1.
                  	 
                  	
                     Pflegeberatung gemäß den §§ 7a und 7b,

                  
               

               
                  	2.
                  	 
                  	
                     Beratung in der eigenen Häuslichkeit gemäß § 37 Absatz 3,

                  
               

               
                  	3.
                  	 
                  	
                     zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen gemäß § 38a, ohne dass § 38a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erfüllt sein muss,

                  
               

               
                  	4.
                  	 
                  	
                     Versorgung mit Pflegehilfsmitteln gemäß § 40,

                  
               

               
                  	5.
                  	 
                  	
                     finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen oder gemeinsamen Wohnumfelds gemäß § 40,

                  
               

               
                  	6.
                  	 
                  	
                     Leistungen zur ergänzenden Unterstützung bei der Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen sowie zur Versorgung mit digitalen Pflegeanwendungen gemäß den §§ 39a, 40a und 40b,

                  
               

               
                  	7.
                  	 
                  	
                     Versorgung Pflegebedürftiger bei Inanspruchnahme von Vorsorge- oder Rehabilitationsleistungen durch die Pflegeperson gemäß § 42b,

                  
               

               
                  	8.
                  	 
                  	
                     einen monatlichen Zuschuss bei vollstationärer Pflege gemäß § 43 Absatz 3,

                  
               

               
                  	9.
                  	 
                  	
                     zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen gemäß § 43b,

                  
               

               
                  	10.
                  	 
                  	
                     zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung gemäß § 44a,

                  
               

               
                  	11.
                  	 
                  	
                     Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen gemäß § 45,

                  
               

               
                  	12.
                  	 
                  	
                     den Entlastungsbetrag gemäß § 45b,

                  
               

               
                  	13.
                  	 
                  	
                     die Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen gemäß § 45e nach Maßgabe von § 28 Absatz 1b.

                  
               

            

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 38a Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2020

      

      
         
            
               	
                  
                     § 38a
                  

               
               	
                  
                     Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen pauschalen Zuschlag in Höhe von 214 Euro monatlich, wenn

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        sie mit mindestens zwei und höchstens elf weiteren Personen in einer ambulant betreuten Wohngruppe in einer gemeinsamen Wohnung zum Zweck der gemeinschaftlich organisierten pflegerischen Versorgung leben und davon mindestens zwei weitere Personen pflegebedürftig im Sinne der §§ 14, 15 sind,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        sie Leistungen nach den §§ 36, 37, 38, 45a oder § 45b beziehen,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        eine Person durch die Mitglieder der Wohngruppe gemeinschaftlich beauftragt ist, unabhängig von der individuellen pflegerischen Versorgung allgemeine organisatorische, verwaltende, betreuende oder das Gemeinschaftsleben fördernde Tätigkeiten zu verrichten oder die Wohngruppenmitglieder bei der Haushaltsführung zu unterstützen, und

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        keine Versorgungsform einschließlich teilstationärer Pflege vorliegt, in der ein Anbieter der Wohngruppe oder ein Dritter den Pflegebedürftigen Leistungen anbietet oder gewährleistet, die dem im jeweiligen Rahmenvertrag nach § 75 Absatz 1 für vollstationäre Pflege vereinbarten Leistungsumfang weitgehend entsprechen; der Anbieter einer ambulant betreuten Wohngruppe hat die Pflegebedürftigen vor deren Einzug in die Wohngruppe in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass dieser Leistungsumfang von ihm oder einem Dritten nicht erbracht wird, sondern die Versorgung in der Wohngruppe auch durch die aktive Einbindung ihrer eigenen Ressourcen und ihres sozialen Umfelds sichergestellt werden kann.

                     
                  

               

            

            
               2Leistungen der Tages- und Nachtpflege gemäß § 41 können neben den Leistungen nach dieser Vorschrift nur in Anspruch genommen werden, wenn gegenüber der zuständigen Pflegekasse durch eine Prüfung des Medizinischen Dienstes nachgewiesen ist, dass die Pflege in der ambulant betreuten Wohngruppe ohne teilstationäre Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt ist; dies gilt entsprechend für die Versicherten der privaten Pflege-Pflichtversicherung.

         

         
            (2) Die Pflegekassen sind berechtigt, zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen bei dem Antragsteller folgende Daten zu verarbeiten und folgende Unterlagen anzufordern:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        eine formlose Bestätigung des Antragstellers, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 1 erfüllt sind,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        die Adresse und das Gründungsdatum der Wohngruppe,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        den Mietvertrag einschließlich eines Grundrisses der Wohnung und den Pflegevertrag nach § 120,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Vorname, Name, Anschrift und Telefonnummer sowie Unterschrift der Person nach Absatz 1 Nummer 3 und

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        die vereinbarten Aufgaben der Person nach Absatz 1 Nummer 3.

                     
                  

               

            

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 40a Digitale Pflegeanwendungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2023

      

      
         
            
               	
                  
                     § 40a
                  

               
               	
                  
                     Digitale Pflegeanwendungen
                  

               
            

         

         
            (1) Pflegebedürftige haben Anspruch auf Versorgung mit Anwendungen, die wesentlich auf digitalen Technologien beruhen und von den Pflegebedürftigen oder in der Interaktion von Pflegebedürftigen mit Angehörigen, sonstigen ehrenamtlich Pflegenden oder zugelassenen ambulanten Pflegeeinrichtungen genutzt werden, um Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten des Pflegebedürftigen zu mindern oder einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit entgegenzuwirken, soweit die Anwendung nicht wegen Krankheit oder Behinderung von der Krankenversicherung oder anderen zuständigen Leistungsträgern zu leisten ist (digitale Pflegeanwendungen).

         

         
            (1a) 1Digitale Pflegeanwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind auch solche Anwendungen, die pflegende Angehörige oder sonstige ehrenamtlich Pflegende in den in § 14 Absatz 2 genannten Bereichen oder bei der Haushaltsführung unterstützen und die häusliche Versorgungssituation des Pflegebedürftigen stabilisieren. 2Keine digitalen Pflegeanwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere Anwendungen, deren Zweck dem allgemeinen Lebensbedarf oder der allgemeinen Lebensführung dient, sowie Anwendungen zur Arbeitsorganisation von ambulanten Pflegeeinrichtungen, zur Wissensvermittlung, Information oder Kommunikation, zur Beantragung oder Verwaltung von Leistungen oder andere digitale Anwendungen, die ausschließlich auf Auskunft oder Beratung zur Auswahl und Inanspruchnahme von Sozialleistungen oder sonstigen Hilfsangeboten ausgerichtet sind.

         

         
            (1b) Sofern digitale Pflegeanwendungen nach den geltenden medizinprodukterechtlichen Vorschriften Medizinprodukte sind, umfasst der Anspruch nur digitale Pflegeanwendungen, die nach § 33a Absatz 2 des Fünften Buches Medizinprodukte mit niedriger Risikoklasse sind.

         

         
            (2) 1Der Anspruch umfasst nur digitale Pflegeanwendungen, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in das Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen nach § 78a Absatz 3 aufgenommen sind. 2Die Pflegekasse entscheidet auf Antrag des Pflegebedürftigen über die Notwendigkeit der Versorgung des Pflegebedürftigen mit einer digitalen Pflegeanwendung. 3Die erstmalige Bewilligung ist zu befristen. 4Die Befristung darf höchstens sechs Monate betragen. 5Innerhalb der Frist hat die Pflegekasse eine Prüfung vorzunehmen und eine unbefristete Bewilligung zu erteilen, wenn die Prüfung ergibt, dass die digitale Pflegeanwendung genutzt und die Zwecksetzung der Versorgung mit der digitalen Pflegeanwendung gemäß Absatz 1 bezogen auf die konkrete Versorgungssituation erreicht wird. 6Die Pflegekasse darf dazu die pflegebedürftige Person befragen. 7Ein erneuter Antrag ist nicht erforderlich. 8Entscheiden sich Pflegebedürftige für eine digitale Pflegeanwendung, deren Funktionen oder Anwendungsbereiche über die in das Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen nach § 78a Absatz 3 aufgenommenen digitalen Pflegeanwendungen hinausgehen, haben sie die Mehrkosten selbst zu tragen.

         

         
            (3) Ansprüche nach anderen Vorschriften dieses Buches bleiben unberührt.

         

         
            (4) Die Hersteller stellen den Anspruchsberechtigten digitale Pflegeanwendungen barrierefrei im Wege elektronischer Übertragung über öffentlich zugängliche Netze, auf maschinell lesbaren Datenträgern oder über digitale Vertriebsplattformen zur Verfügung.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 43a Inhalt der Leistung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2020

      

      
         
            
               	
                  
                     § 43a
                  

               
               	
                  
                     Inhalt der Leistung
                  

               
            

         

         
            1Für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in einer vollstationären Einrichtung im Sinne des § 71 Absatz 4 Nummer 1, in der die Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder die soziale Teilhabe, die schulische Ausbildung oder die Erziehung von Menschen mit Behinderungen im Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen, übernimmt die Pflegekasse zur Abgeltung der in § 43 Absatz 2 genannten Aufwendungen 15 Prozent der nach Teil 2 Kapitel 8 des Neunten Buches vereinbarten Vergütung. 2Die Aufwendungen der Pflegekasse dürfen im Einzelfall je Kalendermonat 266 Euro nicht überschreiten. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Absatz 4 Nummer 3, die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach Teil 2 des Neunten Buches erhalten. 4Wird für die Tage, an denen die Pflegebedürftigen im Sinne der Sätze 1 und 3 zu Hause gepflegt und betreut werden, anteiliges Pflegegeld beansprucht, gelten die Tage der An- und Abreise als volle Tage der häuslichen Pflege.

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 45b Entlastungsbetrag

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 45b
                  

               
               	
                  
                     Entlastungsbetrag
                  

               
            

         

         
            (1) 1Pflegebedürftige in häuslicher Pflege haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. 2Der Betrag ist zweckgebunden einzusetzen für qualitätsgesicherte Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger und vergleichbar Nahestehender in ihrer Eigenschaft als Pflegende sowie zur Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags. 3Er dient der Erstattung von Aufwendungen, die den Versicherten entstehen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Leistungen der Tages- oder Nachtpflege,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Leistungen der Kurzzeitpflege,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36, in den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht von Leistungen im Bereich der Selbstversorgung,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a.

                     
                  

               

            

            
               4Die Erstattung der Aufwendungen aus dem Entlastungsbetrag erfolgt auch in dem Fall, in dem für die in Satz 3 genannten Leistungen Mittel im Rahmen einer Verhinderungspflege gemäß § 39 eingesetzt werden. 5Die Leistung nach Satz 1 kann innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres in Anspruch genommen werden; wird die Leistung in einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann der nicht verbrauchte Betrag in das folgende Kalenderhalbjahr übertragen werden.

         

         
            (2) 1Der Anspruch auf den Entlastungsbetrag entsteht, sobald die in Absatz 1 Satz 1 genannten Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ohne dass es einer vorherigen Antragstellung bedarf. 2Die Kostenerstattung in Höhe des Entlastungsbetrags nach Absatz 1 erhalten die Pflegebedürftigen von der zuständigen Pflegekasse oder dem zuständigen privaten Versicherungsunternehmen sowie im Fall der Beihilfeberechtigung anteilig von der Beihilfefestsetzungsstelle bei Beantragung der dafür erforderlichen finanziellen Mittel gegen Vorlage entsprechender Belege über entstandene Eigenbelastungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der in Absatz 1 Satz 3 genannten Leistungen. 3Für Zwecke der statistischen Erfassung bei den Pflegekassen und den privaten Versicherungsunternehmen muss auf den Belegen eindeutig und deutlich erkennbar angegeben sein, im Zusammenhang mit welcher der in Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 4 genannten Leistungen die Aufwendungen jeweils entstanden sind.

         

         
            (3) 1Der Entlastungsbetrag nach Absatz 1 Satz 1 findet bei den Fürsorgeleistungen zur Pflege nach § 13 Absatz 3 Satz 1 keine Berücksichtigung. 2§ 63b Absatz 1 des Zwölften Buches findet auf den Entlastungsbetrag keine Anwendung. 3Abweichend von den Sätzen 1 und 2 darf der Entlastungsbetrag hinsichtlich der Leistungen nach § 64i oder § 66 des Zwölften Buches bei der Hilfe zur Pflege Berücksichtigung finden, soweit nach diesen Vorschriften Leistungen zu gewähren sind, deren Inhalte den Leistungen nach Absatz 1 Satz 3 entsprechen.

         

         
            (4) 1Die für die Erbringung von Leistungen nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 4 verlangte Vergütung darf die Preise für vergleichbare Sachleistungen von zugelassenen Pflegeeinrichtungen nicht übersteigen. 2Näheres zur Ausgestaltung einer entsprechenden Begrenzung der Vergütung, die für die Erbringung von Leistungen nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 durch nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag verlangt werden darf, können die Landesregierungen in der Rechtsverordnung nach § 45a Absatz 3 bestimmen.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XI

         	§ 45e Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2020

      

      
         
            
               	
                  
                     § 45e
                  

               
               	
                  
                     Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Zur Förderung der Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen wird Pflegebedürftigen, die Anspruch auf Leistungen nach § 38a haben und die an der gemeinsamen Gründung beteiligt sind, für die altersgerechte oder barrierearme Umgestaltung der gemeinsamen Wohnung zusätzlich zu dem Betrag nach § 40 Absatz 4 einmalig ein Betrag von bis zu 2500 Euro gewährt. 2Der Gesamtbetrag ist je Wohngruppe auf 10 000 Euro begrenzt und wird bei mehr als vier Anspruchsberechtigten anteilig auf die Versicherungsträger der Anspruchsberechtigten aufgeteilt. 3Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen zu stellen. 4Dabei kann die Umgestaltungsmaßnahme auch vor der Gründung und dem Einzug erfolgen. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten für die Versicherten der privaten Pflege-Pflichtversicherung entsprechend.

         

         
            (2) 1Die Pflegekassen zahlen den Förderbetrag aus, wenn die Gründung einer ambulant betreuten Wohngruppe nachgewiesen wird. 2Der Anspruch endet mit Ablauf des Monats, in dem das Bundesamt für Soziale Sicherung den Pflegekassen und dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. mitteilt, dass mit der Förderung eine Gesamthöhe von 30 Millionen Euro erreicht worden ist. 3Einzelheiten zu den Voraussetzungen und dem Verfahren der Förderung regelt der Spitzenverband Bund der Pflegekassen im Einvernehmen mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V.

         

      

   
      
         
SGB XII (Auszug)

      
         	
            § 30 Mehrbedarf
         

         	
            § 39 Vermutung der Bedarfsdeckung
         

         	
            § 72 Blindenhilfe
         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XII

         	§ 30 Mehrbedarf

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2023

      

      
         
            
               	
                  
                     § 30
                  

               
               	
                  
                     Mehrbedarf
                  

               
            

         

         
            (1) Für Personen, die

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 erreicht haben oder

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 noch nicht erreicht haben und voll erwerbsgemindert nach dem Sechsten Buch sind

                     
                  

               

            

            und durch einen Bescheid der nach § 152 Absatz 4 des Neunten Buches zuständigen Behörde oder einen Ausweis nach § 152 Absatz 5 des Neunten Buches die Feststellung des Merkzeichens G nachweisen, wird ein Mehrbedarf von 17 vom Hundert der maßgebenden Regelbedarfsstufe anerkannt, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht.

         

         
            (2) Für werdende Mütter nach der zwölften Schwangerschaftswoche bis zum Ende des Monats, in welchen die Entbindung fällt, wird ein Mehrbedarf von 17 vom Hundert der maßgebenden Regelbedarfsstufe anerkannt, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht.

         

         
            (3) Für Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen, ist, soweit kein abweichender Bedarf besteht, ein Mehrbedarf anzuerkennen

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        in Höhe von 36 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 für ein Kind unter sieben Jahren oder für zwei oder drei Kinder unter sechzehn Jahren, oder

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        in Höhe von 12 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 für jedes Kind, wenn die Voraussetzungen nach Nummer 1 nicht vorliegen, höchstens jedoch in Höhe von 60 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28.

                     
                  

               

            

         

         
            (4) § 42b Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden auf Leistungsberechtigte, die das 15. Lebensjahr vollendet haben.

         

         
            (5) 1Für Leistungsberechtigte wird ein Mehrbedarf anerkannt, wenn deren Ernährungsbedarf aus medizinischen Gründen von allgemeinen Ernährungsempfehlungen abweicht und die Aufwendungen für die Ernährung deshalb unausweichlich und in mehr als geringem Umfang oberhalb eines durchschnittlichen Bedarfs für Ernährung liegen (ernährungsbedingter Mehrbedarf). 2Dies gilt entsprechend für aus medizinischen Gründen erforderliche Aufwendungen für Produkte zur erhöhten Versorgung des Stoffwechsels mit bestimmten Nähr- oder Wirkstoffen, soweit hierfür keine vorrangigen Ansprüche bestehen. 3Die medizinischen Gründe nach den Sätzen 1 und 2 sind auf der Grundlage aktueller medizinischer und ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse zu bestimmen. 4Dabei sind auch die durchschnittlichen Mehraufwendungen zu ermitteln, die für die Höhe des anzuerkennenden ernährungsbedingten Mehrbedarfs zugrunde zu legen sind, soweit im Einzelfall kein abweichender Bedarf besteht.

         

         
            (6) Die Summe des nach den Absätzen 1 bis 5 insgesamt anzuerkennenden Mehrbedarfs darf die Höhe der maßgebenden Regelbedarfsstufe nicht übersteigen.

         

         
            (7) 1Für Leistungsberechtigte wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit Warmwasser durch in der Wohnung, in der besonderen Wohnform oder der sonstigen Unterkunft nach § 42a Absatz 2 installierte Vorrichtungen erzeugt wird (dezentrale Warmwassererzeugung) und denen deshalb kein Bedarf für Warmwasser nach § 35 Absatz 5 anerkannt wird. 2Der Mehrbedarf beträgt für jede leistungsberechtigte Person entsprechend der für sie geltenden Regelbedarfsstufe nach der Anlage zu § 28 jeweils

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        2,3 Prozent der Regelbedarfsstufen 1 und 2,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        1,4 Prozent der Regelbedarfsstufe 4,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        1,2 Prozent der Regelbedarfsstufe 5 oder

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        0,8 Prozent der Regelbedarfsstufe 6.

                     
                  

               

            

            
               3Höhere Aufwendungen sind abweichend von Satz 2 nur zu berücksichtigen, soweit sie durch eine separate Messeinrichtung nachgewiesen werden.

         

         
            (8) § 42b Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

         

         
            (9) Soweit eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund der jeweiligen schulrechtlichen Bestimmungen oder schulischen Vorgaben Aufwendungen zur Anschaffung oder Ausleihe von Schulbüchern oder gleichstehenden Arbeitsheften hat, sind sie als Mehrbedarf anzuerkennen.

         

         
            (10) Für Leistungsberechtigte wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Einzelfall ein einmaliger, unabweisbarer, besonderer Bedarf besteht, der auf keine andere Weise gedeckt werden kann und ein Darlehen nach § 37 Absatz 1 ausnahmsweise nicht zumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich ist.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XII

         	§ 39 Vermutung der Bedarfsdeckung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2021

      

      
         
            
               	
                  
                     § 39
                  

               
               	
                  
                     Vermutung der Bedarfsdeckung
                  

               
            

         

         
            1Lebt eine nachfragende Person gemeinsam mit anderen Personen in einer Wohnung oder in einer entsprechenden anderen Unterkunft, so wird vermutet, dass sie gemeinsam wirtschaften (Haushaltsgemeinschaft) und dass die nachfragende Person von den anderen Personen Leistungen zum Lebensunterhalt erhält, soweit dies nach deren Einkommen und Vermögen erwartet werden kann. 2Soweit nicht gemeinsam gewirtschaftet wird oder die nachfragende Person von den Mitgliedern der Haushaltsgemeinschaft keine ausreichenden Leistungen zum Lebensunterhalt erhält, ist ihr Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren. 3Satz 1 gilt nicht

         
            
               
                  	1.
                  	 
                  	
                     für Schwangere oder Personen, die ihr leibliches Kind bis zur Vollendung seines sechsten Lebensjahres betreuen und mit ihren Eltern oder einem Elternteil zusammenleben, oder

                  
               

               
                  	2.
                  	 
                  	
                     für Personen, die in der Eingliederungshilfe leistungsberechtigt im Sinne des § 99 Absatz 1 bis 3 des Neunten Buches sind oder im Sinne des § 61a pflegebedürftig sind und von in Satz 1 genannten Personen betreut werden; dies gilt auch, wenn die genannten Voraussetzungen einzutreten drohen und das gemeinsame Wohnen im Wesentlichen zum Zweck der Sicherstellung der Hilfe und Versorgung erfolgt.

                  
               

            

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XII

         	§ 72 Blindenhilfe

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 72
                  

               
               	
                  
                     Blindenhilfe
                  

               
            

         

         
            (1) 1Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten. 2Auf die Blindenhilfe sind Leistungen bei häuslicher Pflege nach dem Elften Buch, auch soweit es sich um Sachleistungen handelt, bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 2 mit 50 Prozent des Pflegegeldes des Pflegegrades 2 und bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 3, 4 oder 5 mit 40 Prozent des Pflegegeldes des Pflegegrades 3, höchstens jedoch mit 50 Prozent des Betrages nach Absatz 2, anzurechnen. 3Satz 2 gilt sinngemäß für Leistungen nach dem Elften Buch aus einer privaten Pflegeversicherung und nach beamtenrechtlichen Vorschriften.

         

         
            (2) 1Die Blindenhilfe beträgt bis 30. Juni 2004 für blinde Menschen nach Vollendung des 18. Lebensjahres 585 Euro monatlich, für blinde Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, beträgt sie 293 Euro monatlich. 2Sie verändert sich jeweils zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang, wie sich der aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversicherung verändert.

         

         
            (3) 1Lebt der blinde Mensch in einer stationären Einrichtung und werden die Kosten des Aufenthalts ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen, so verringert sich die Blindenhilfe nach Absatz 2 um die aus diesen Mitteln getragenen Kosten, höchstens jedoch um 50 vom Hundert der Beträge nach Absatz 2. 2Satz 1 gilt vom ersten Tage des zweiten Monats an, der auf den Eintritt in die Einrichtung folgt, für jeden vollen Kalendermonat des Aufenthalts in der Einrichtung. 3Für jeden vollen Tag vorübergehender Abwesenheit von der Einrichtung wird die Blindenhilfe in Höhe von je einem Dreißigstel des Betrages nach Absatz 2 gewährt, wenn die vorübergehende Abwesenheit länger als sechs volle zusammenhängende Tage dauert; der Betrag nach Satz 1 wird im gleichen Verhältnis gekürzt.

         

         
            (4) 1Neben der Blindenhilfe wird Hilfe zur Pflege wegen Blindheit nach dem Siebten Kapitel außerhalb von stationären Einrichtungen sowie ein Barbetrag (§ 27b Absatz 2) nicht gewährt. 2Neben Absatz 1 ist § 30 Abs. 1 Nr. 2 nur anzuwenden, wenn der blinde Mensch nicht allein wegen Blindheit voll erwerbsgemindert ist. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für blinde Menschen, die nicht Blindenhilfe, sondern gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten.

         

         
            (5) Blinden Menschen stehen Personen gleich, deren beidäugige Gesamtsehschärfe nicht mehr als ein Fünfzigstel beträgt oder bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleichzuachtende, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens vorliegen.

         

         
            (6) Die Blindenhilfe wird neben Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches erbracht.

         

      

   
      
         
SGB XIV (Auszug)

      
         	
            § 82 Anspruch und Umfang
         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB XIV

         	§ 82 Anspruch und Umfang

      

      
         
            
               	
                  
                     § 82
                  

               
               	
                  
                     Anspruch und Umfang
                  

               
            

         

         
            (1) Ist als Schädigungsfolge hochgradige Sehbehinderung nach Teil A Nummer 6 Buchstabe d der Versorgungsmedizin-Verordnung eingetreten, erhalten Geschädigte unabhängig vom Lebensalter die Hälfte des Betrags nach § 72 Absatz 2 des Zwölften Buches, der für blinde Menschen nach Vollendung des 18. Lebensjahres geleistet wird.

         

         
            (2) 1Ist als Schädigungsfolge Blindheit nach Teil A Nummer 6 Buchstabe a bis c der Versorgungsmedizin-Verordnung eingetreten, erhalten Geschädigte unabhängig vom Lebensalter den Betrag nach § 72 Absatz 2 des Zwölften Buches, der für blinde Menschen nach Vollendung des 18. Lebensjahres geleistet wird. 2§ 72 Absatz 5 des Zwölften Buches gilt entsprechend.

         

         
            (3) Ist als Schädigungsfolge Taubblindheit im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 8 Schwerbehindertenausweisverordnung eingetreten, erhalten Geschädigte unabhängig vom Lebensalter den zweifachen Betrag nach § 72 Absatz 2 des Zwölften Buches, der für blinde Menschen nach Vollendung des 18. Lebensjahres geleistet wird.

         

         
            (4) Die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind vorrangig gegenüber landesrechtlichen Leistungen für blindheitsbedingte Mehraufwendungen.

         

      

   
      
         
SGB II (Auszug)

      
         	
            § 23 Besonderheiten beim Bürgergeld für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte
         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB II

         	§ 23 Besonderheiten beim Bürgergeld für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2023

      

      
         
            
               	
                  
                     § 23
                  

               
               	
                  
                     Besonderheiten beim Bürgergeld für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte
                  

               
            

         

         Beim Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 2 gelten ergänzend folgende Maßgaben:

         
            
               
                  	1.
                  	 
                  	
                     Als Regelbedarf wird bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres ein Betrag in Höhe der Regelbedarfsstufe 6, vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ein Betrag in Höhe der Regelbedarfsstufe 5 und im 15. Lebensjahr ein Betrag in Höhe der Regelbedarfsstufe 4 anerkannt;

                  
               

               
                  	2.
                  	 
                  	
                     Mehrbedarfe nach § 21 Absatz 4 werden auch bei Menschen mit Behinderungen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, anerkannt, wenn Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 112 des Neunten Buches erbracht werden;

                  
               

               
                  	3.
                  	 
                  	
                     § 21 Absatz 4 Satz 2 gilt auch nach Beendigung der in § 112 des Neunten Buches genannten Maßnahmen;

                  
               

               
                  	4.
                  	 
                  	
                     bei nicht erwerbsfähigen Personen, die voll erwerbsgemindert nach dem Sechsten Buch sind, wird ein Mehrbedarf von 17 Prozent der nach § 20 maßgebenden Regelbedarfe anerkannt, wenn sie Inhaberin oder Inhaber eines Ausweises nach § 152 Absatz 5 des Neunten Buches mit dem Merkzeichen G sind; dies gilt nicht, wenn bereits ein Anspruch auf einen Mehrbedarf wegen Behinderung nach § 21 Absatz 4 oder nach der vorstehenden Nummer 2 oder 3 besteht.

                  
               

            

         

      

   
      
         
SGB V (Auszug)

      
         	
            § 5 Versicherungspflicht
         

         	
            § 9 Freiwillige Versicherung
         

         	
            § 60 Fahrkosten
         

         	
            § 61 Zuzahlungen
         

         	
            § 62 Belastungsgrenze
         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB V

         	§ 5 Versicherungspflicht

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 5
                  

               
               	
                  
                     Versicherungspflicht
                  

               
            

         

         
            (1) Versicherungspflichtig sind

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch beziehen oder nur deshalb nicht beziehen, weil der Anspruch wegen einer Sperrzeit (§ 159 des Dritten Buches) oder wegen einer Urlaubsabgeltung (§ 157 Absatz 2 des Dritten Buches) ruht; dies gilt auch, wenn die Entscheidung, die zum Bezug der Leistung geführt hat, rückwirkend aufgehoben oder die Leistung zurückgefordert oder zurückgezahlt worden ist,

                     
                  

                  
                     	2a.
                     	 
                     	
                        Personen in der Zeit, für die sie Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches beziehen, es sei denn, dass diese Leistung nur darlehensweise gewährt wird oder nur Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 des Zweiten Buches bezogen werden; dies gilt auch, wenn die Entscheidung, die zum Bezug der Leistung geführt hat, rückwirkend aufgehoben oder die Leistung zurückgefordert oder zurückgezahlt worden ist,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Landwirte, ihre mitarbeitenden Familienangehörigen und Altenteiler nach näherer Bestimmung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des Künstlersozialversicherungsgesetzes,

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen,

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung, es sei denn, sie gehören zum Personenkreis nach § 151 des Vierzehnten Buches oder zum Personenkreis nach § 81 Absatz 3 des Soldatenentschädigungsgesetzes,

                     
                  

                  
                     	7.
                     	 
                     	
                        behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten im Sinne des § 226 des Neunten Buches oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit oder bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches tätig sind,

                     
                  

                  
                     	8.
                     	 
                     	
                        behinderte Menschen, die in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser Regelmäßigkeit eine Leistung erbringen, die einem Fünftel der Leistung eines voll erwerbsfähigen Beschäftigten in gleichartiger Beschäftigung entspricht; hierzu zählen auch Dienstleistungen für den Träger der Einrichtung,

                     
                  

                  
                     	9.
                     	 
                     	
                        Studenten, die an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen eingeschrieben sind, unabhängig davon, ob sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, wenn für sie auf Grund über- oder zwischenstaatlichen Rechts kein Anspruch auf Sachleistungen besteht, längstens bis zur Vollendung des dreißigsten Lebensjahres; Studenten nach Vollendung des dreißigsten Lebensjahres sind nur versicherungspflichtig, wenn die Art der Ausbildung oder familiäre sowie persönliche Gründe, insbesondere der Erwerb der Zugangsvoraussetzungen in einer Ausbildungsstätte des Zweiten Bildungswegs, die Überschreitung der Altersgrenze rechtfertigen,

                     
                  

                  
                     	10.
                     	 
                     	
                        Personen, die eine in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebene berufspraktische Tätigkeit ohne Arbeitsentgelt verrichten, längstens bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, sowie zu ihrer Berufsausbildung ohne Arbeitsentgelt Beschäftigte; Auszubildende des Zweiten Bildungswegs, die sich in einem förderungsfähigen Teil eines Ausbildungsabschnitts nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz befinden, sind Praktikanten gleichgestellt,

                     
                  

                  
                     	11.
                     	 
                     	
                        Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen und diese Rente beantragt haben, wenn sie seit der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags mindestens neun Zehntel der zweiten Hälfte des Zeitraums Mitglied oder nach § 10 versichert waren,

                     
                  

                  
                     	11a.
                     	 
                     	
                        Personen, die eine selbständige künstlerische oder publizistische Tätigkeit vor dem 1. Januar 1983 aufgenommen haben, die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente aus der Rentenversicherung erfüllen und diese Rente beantragt haben, wenn sie mindestens neun Zehntel des Zeitraums zwischen dem 1. Januar 1985 und der Stellung des Rentenantrags nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren; für Personen, die am 3. Oktober 1990 ihren Wohnsitz im Beitrittsgebiet hatten, ist anstelle des 1. Januar 1985 der 1. Januar 1992 maßgebend,

                     
                  

                  
                     	11b.
                     	 
                     	
                        Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    auf eine Waisenrente nach § 48 des Sechsten Buches oder

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    auf eine entsprechende Leistung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, wenn der verstorbene Elternteil zuletzt als Beschäftigter von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung wegen einer Pflichtmitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches befreit war,

                                 
                              

                           

                        

                        erfüllen und diese beantragt haben; dies gilt nicht für Personen, die zuletzt vor der Stellung des Rentenantrags privat krankenversichert waren, es sei denn, sie erfüllen die Voraussetzungen für eine Familienversicherung mit Ausnahme des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder die Voraussetzungen der Nummer 11,

                     
                  

                  
                     	12.
                     	 
                     	
                        Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen und diese Rente beantragt haben, wenn sie zu den in § 1 oder § 17a des Fremdrentengesetzes oder zu den in § 20 des Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung genannten Personen gehören und ihren Wohnsitz innerhalb der letzten 10 Jahre vor der Stellung des Rentenantrags in das Inland verlegt haben,

                     
                  

                  
                     	13.
                     	 
                     	
                        Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben und

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    zuletzt gesetzlich krankenversichert waren oder

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert waren, es sei denn, dass sie zu den in Absatz 5 oder den in § 6 Abs. 1 oder 2 genannten Personen gehören oder bei Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit im Inland gehört hätten.

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

               

            

         

         
            (2) 1Der nach Absatz 1 Nr. 11 erforderlichen Mitgliedszeit steht bis zum 31. Dezember 1988 die Zeit der Ehe mit einem Mitglied gleich, wenn die mit dem Mitglied verheiratete Person nicht mehr als nur geringfügig beschäftigt oder geringfügig selbständig tätig war. 2Bei Personen, die ihren Rentenanspruch aus der Versicherung einer anderen Person ableiten, gelten die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 11 oder 12 als erfüllt, wenn die andere Person diese Voraussetzungen erfüllt hatte. 3Auf die nach Absatz 1 Nummer 11 erforderliche Mitgliedszeit wird für jedes Kind, Stiefkind oder Pflegekind (§ 56 Absatz 2 Nummer 2 des Ersten Buches) eine Zeit von drei Jahren angerechnet. 4Eine Anrechnung erfolgt nicht für

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        ein Adoptivkind, wenn das Kind zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Adoption bereits die in § 10 Absatz 2 vorgesehenen Altersgrenzen erreicht hat, oder

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        ein Stiefkind, wenn das Kind zum Zeitpunkt der Eheschließung mit dem Elternteil des Kindes bereits die in § 10 Absatz 2 vorgesehenen Altersgrenzen erreicht hat oder wenn das Kind vor Erreichen dieser Altersgrenzen nicht in den gemeinsamen Haushalt mit dem Mitglied aufgenommen wurde.

                     
                  

               

            

         

         
            (3) Als gegen Arbeitsentgelt beschäftigte Arbeiter und Angestellte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gelten Bezieher von Vorruhestandsgeld, wenn sie unmittelbar vor Bezug des Vorruhestandsgeldes versicherungspflichtig waren und das Vorruhestandsgeld mindestens in Höhe von 65 vom Hundert des Bruttoarbeitsentgelts im Sinne des § 3 Abs. 2 des Vorruhestandsgesetzes gezahlt wird.

         

         
            (4) Als Bezieher von Vorruhestandsgeld ist nicht versicherungspflichtig, wer im Ausland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Staat hat, mit dem für Arbeitnehmer mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in diesem Staat keine über- oder zwischenstaatlichen Regelungen über Sachleistungen bei Krankheit bestehen.

         

         
            (4a) 1Die folgenden Personen stehen Beschäftigten zur Berufsausbildung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 gleich:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in einer außerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet werden,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dualen Studiengängen und

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungen mit Abschnitten des schulischen Unterrichts und der praktischen Ausbildung, für die ein Ausbildungsvertrag und Anspruch auf Ausbildungsvergütung besteht (praxisintegrierte Ausbildungen).

                     
                  

               

            

            
               2Als zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gelten Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder ähnlicher religiöser Gemeinschaften für den Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen religiösen Gemeinschaft außerschulisch ausgebildet werden.

         

         
            (5) 1Nach Absatz 1 Nr. 1 oder 5 bis 12 ist nicht versicherungspflichtig, wer hauptberuflich selbständig erwerbstätig ist. 2Bei Personen, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit regelmäßig mindestens einen Arbeitnehmer mehr als geringfügig beschäftigen, wird vermutet, dass sie hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind; als Arbeitnehmer gelten für Gesellschafter auch die Arbeitnehmer der Gesellschaft.

         

         
            (5a) 1Nach Absatz 1 Nr. 2a ist nicht versicherungspflichtig, wer zuletzt vor dem Bezug von Bürgergeld privat krankenversichert war oder weder gesetzlich noch privat krankenversichert war und zu den in Absatz 5 oder den in § 6 Abs. 1 oder 2 genannten Personen gehört oder bei Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit im Inland gehört hätte. 2Satz 1 gilt nicht für Personen, die am 31. Dezember 2008 nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a versicherungspflichtig waren, für die Dauer ihrer Hilfebedürftigkeit. 3Personen nach Satz 1 sind nicht nach § 10 versichert. 4Personen nach Satz 1, die am 31. Dezember 2015 die Voraussetzungen des § 10 erfüllt haben, sind ab dem 1. Januar 2016 versicherungspflichtig nach Absatz 1 Nummer 2a, solange sie diese Voraussetzungen erfüllen.

         

         
            (6) 1Nach Absatz 1 Nr. 5 bis 7 oder 8 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig ist. 2Trifft eine Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 6 mit einer Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 7 oder 8 zusammen, geht die Versicherungspflicht vor, nach der die höheren Beiträge zu zahlen sind.

         

         
            (7) 1Nach Absatz 1 Nr. 9 oder 10 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1 Nr. 1 bis 8, 11 bis 12 versicherungspflichtig oder nach § 10 versichert ist, es sei denn, der Ehegatte, der Lebenspartner oder das Kind des Studenten oder Praktikanten ist nicht versichert oder die Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nummer 11b besteht über die Altersgrenze des § 10 Absatz 2 Nummer 3 hinaus. 2Die Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 9 geht der Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 10 vor.

         

         
            (8) 1Nach Absatz 1 Nr. 11 bis 12 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1 Nr. 1 bis 7 oder 8 versicherungspflichtig ist. 2Satz 1 gilt für die in § 190 Abs. 11a genannten Personen entsprechend. 3Bei Beziehern einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung, die nach dem 31. März 2002 nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 versicherungspflichtig geworden sind, deren Anspruch auf Rente schon an diesem Tag bestand und die bis zu diesem Zeitpunkt nach § 10 oder nach § 7 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte versichert waren, aber nicht die Vorversicherungszeit des § 5 Abs. 1 Nr. 11 in der seit dem 1. Januar 1993 geltenden Fassung erfüllt hatten und deren Versicherung nach § 10 oder nach § 7 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte nicht von einer der in § 9 Abs. 1 Nr. 6 genannten Personen abgeleitet worden ist, geht die Versicherung nach § 10 oder nach § 7 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte der Versicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 vor.

         

         
            (8a) 1Nach Absatz 1 Nr. 13 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1 Nr. 1 bis 12 versicherungspflichtig, freiwilliges Mitglied oder nach § 10 versichert ist. 2Satz 1 gilt entsprechend für Empfänger laufender Leistungen nach dem Dritten, Vierten und Siebten Kapitel des Zwölften Buches, dem Teil 2 des Neunten Buches und für Empfänger laufender Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. 3Satz 2 gilt auch, wenn der Anspruch auf diese Leistungen für weniger als einen Monat unterbrochen wird. 4Der Anspruch auf Leistungen nach § 19 Abs. 2 gilt nicht als Absicherung im Krankheitsfall im Sinne von Absatz 1 Nr. 13, sofern im Anschluss daran kein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall besteht.

         

         
            (9) 1Kommt eine Versicherung nach den §§ 5, 9 oder 10 nach Kündigung des Versicherungsvertrages nicht zu Stande oder endet eine Versicherung nach den §§ 5 oder 10 vor Erfüllung der Vorversicherungszeit nach § 9, ist das private Krankenversicherungsunternehmen zum erneuten Abschluss eines Versicherungsvertrages verpflichtet, wenn der vorherige Vertrag für mindestens fünf Jahre vor seiner Kündigung ununterbrochen bestanden hat. 2Der Abschluss erfolgt ohne Risikoprüfung zu gleichen Tarifbedingungen, die zum Zeitpunkt der Kündigung bestanden haben; die bis zum Ausscheiden erworbenen Alterungsrückstellungen sind dem Vertrag zuzuschreiben. 3Wird eine gesetzliche Krankenversicherung nach Satz 1 nicht begründet, tritt der neue Versicherungsvertrag am Tag nach der Beendigung des vorhergehenden Versicherungsvertrages in Kraft. 4Endet die gesetzliche Krankenversicherung nach Satz 1 vor Erfüllung der Vorversicherungszeit, tritt der neue Versicherungsvertrag am Tag nach Beendigung der gesetzlichen Krankenversicherung in Kraft. 5Die Verpflichtung nach Satz 1 endet drei Monate nach der Beendigung des Versicherungsvertrages, wenn eine Versicherung nach den §§ 5, 9 oder 10 nicht begründet wurde. 6Bei Beendigung der Versicherung nach den §§ 5 oder 10 vor Erfüllung der Vorversicherungszeiten nach § 9 endet die Verpflichtung nach Satz 1 längstens zwölf Monate nach der Beendigung des privaten Versicherungsvertrages. 7Die vorstehenden Regelungen zum Versicherungsvertrag sind auf eine Anwartschaftsversicherung in der privaten Krankenversicherung entsprechend anzuwenden.

         

         
            (10) (unbesetzt)

         

         
            (11) 1Ausländer, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, Angehörige eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder Staatsangehörige der Schweiz sind, werden von der Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 13 erfasst, wenn sie eine Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Befristung auf mehr als zwölf Monate nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen und für die Erteilung dieser Aufenthaltstitel keine Verpflichtung zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes besteht. 2Angehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, Angehörige eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder Staatsangehörige der Schweiz werden von der Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 13 nicht erfasst, wenn die Voraussetzung für die Wohnortnahme in Deutschland die Existenz eines Krankenversicherungsschutzes nach § 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU ist. 3Bei Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz liegt eine Absicherung im Krankheitsfall bereits dann vor, wenn ein Anspruch auf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes dem Grunde nach besteht.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB V

         	§ 9 Freiwillige Versicherung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.03.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 9
                  

               
               	
                  
                     Freiwillige Versicherung
                  

               
            

         

         
            (1) 1Der Versicherung können beitreten

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Personen, die als Mitglieder aus der Versicherungspflicht ausgeschieden sind und in den letzten fünf Jahren vor dem Ausscheiden mindestens vierundzwanzig Monate oder unmittelbar vor dem Ausscheiden ununterbrochen mindestens zwölf Monate versichert waren; Zeiten der Mitgliedschaft nach § 189 und Zeiten, in denen eine Versicherung allein deshalb bestanden hat, weil Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches zu Unrecht bezogen wurde, werden nicht berücksichtigt,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Personen, deren Versicherung nach § 10 erlischt oder nur deswegen nicht besteht, weil die Voraussetzungen des § 10 Abs. 3 vorliegen, wenn sie oder der Elternteil, aus dessen Versicherung die Familienversicherung abgeleitet wurde, die in Nummer 1 genannte Vorversicherungszeit erfüllen,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Personen, die erstmals eine Beschäftigung im Inland aufnehmen und nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 versicherungsfrei sind; Beschäftigungen vor oder während der beruflichen Ausbildung bleiben unberücksichtigt,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        schwerbehinderte Menschen im Sinne des Neunten Buches, wenn sie, ein Elternteil, ihr Ehegatte oder ihr Lebenspartner in den letzten fünf Jahren vor dem Beitritt mindestens drei Jahre versichert waren, es sei denn, sie konnten wegen ihrer Behinderung diese Voraussetzung nicht erfüllen; die Satzung kann das Recht zum Beitritt von einer Altersgrenze abhängig machen,

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        Arbeitnehmer, deren Mitgliedschaft durch Beschäftigung im Ausland oder bei einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organisation endete, wenn sie innerhalb von zwei Monaten nach Rückkehr in das Inland oder nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organisation wieder eine Beschäftigung aufnehmen,

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        innerhalb von drei Monaten nach Aufenthaltnahme im Inland Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18d Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes,

                     
                  

                  
                     	7.
                     	 
                     	
                        innerhalb von sechs Monaten nach ständiger Aufenthaltnahme im Inland oder innerhalb von drei Monaten nach Ende des Bezugs von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Spätaussiedler sowie deren gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes leistungsberechtigte Ehegatten und Abkömmlinge, die bis zum Verlassen ihres früheren Versicherungsbereichs bei einem dortigen Träger der gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren,

                     
                  

                  
                     	8.
                     	 
                     	
                        Personen, die ab dem 31. Dezember 2018 als Soldatinnen oder Soldaten auf Zeit aus dem Dienst ausgeschieden sind.

                     
                  

               

            

            
               2Für die Berechnung der Vorversicherungszeiten nach Satz 1 Nr. 1 gelten 360 Tage eines Bezugs von Leistungen, die nach § 339 des Dritten Buches berechnet werden, als zwölf Monate.

         

         
            (2) Der Beitritt ist der Krankenkasse innerhalb von drei Monaten anzuzeigen

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 nach Beendigung der Mitgliedschaft,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 nach Beendigung der Versicherung oder nach Geburt des Kindes,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 nach Aufnahme der Beschäftigung,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        im Falle des Absatzes 1 Nr. 4 nach Feststellung der Behinderung nach § 151 des Neunten Buches,

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        im Falle des Absatzes 1 Nummer 5 nach Rückkehr in das Inland oder nach Beendigung der Tätigkeit bei der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organisation,

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 8 nach dem Ausscheiden aus dem Dienst als Soldatin oder Soldat auf Zeit.

                     
                  

               

            

         

         
            (3) Kann zum Zeitpunkt des Beitritts zur gesetzlichen Krankenversicherung nach Absatz 1 Nr. 7 eine Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes nicht vorgelegt werden, reicht als vorläufiger Nachweis der vom Bundesverwaltungsamt im Verteilungsverfahren nach § 8 Abs. 1 des Bundesvertriebenengesetzes ausgestellte Registrierschein und die Bestätigung der für die Ausstellung einer Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes zuständigen Behörde, dass die Ausstellung dieser Bescheinigung beantragt wurde.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB V

         	§ 60 Fahrkosten

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 60
                  

               
               	
                  
                     Fahrkosten
                  

               
            

         

         
            (1) 1Die Krankenkasse übernimmt nach den Absätzen 2 und 3 die Kosten für Fahrten einschließlich der Transporte nach § 133 (Fahrkosten), wenn sie im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse aus zwingenden medizinischen Gründen notwendig sind. 2Welches Fahrzeug benutzt werden kann, richtet sich nach der medizinischen Notwendigkeit im Einzelfall. 3Die Krankenkasse übernimmt Fahrkosten zu einer ambulanten Behandlung unter Abzug des sich nach § 61 Satz 1 ergebenden Betrages in besonderen Ausnahmefällen, die der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 festgelegt hat. 4Die Übernahme von Fahrkosten nach Satz 3 und nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 für Fahrten zur ambulanten Behandlung erfolgt nur nach vorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse. 5Für Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung gilt die Genehmigung nach Satz 4 als erteilt, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        eine Einstufung gemäß § 15 des Elften Buches in den Pflegegrad 3, 4 oder 5, bei Einstufung in den Pflegegrad 3 zusätzlich eine dauerhafte Beeinträchtigung der Mobilität, oder

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        bis zum 31. Dezember 2016 eine Einstufung in die Pflegestufe 2 gemäß § 15 des Elften Buches in der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung und seit dem 1. Januar 2017 mindestens eine Einstufung in den Pflegegrad 3.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) 1Die Krankenkasse übernimmt die Fahrkosten in Höhe des sich nach § 61 Satz 1 ergebenden Betrages je Fahrt übersteigenden Betrages

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        bei Leistungen, die stationär erbracht werden; dies gilt bei einer Verlegung in ein anderes Krankenhaus nur, wenn die Verlegung aus zwingenden medizinischen Gründen erforderlich ist, oder bei einer mit Einwilligung der Krankenkasse erfolgten Verlegung in ein wohnortnahes Krankenhaus,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bei Rettungsfahrten zum Krankenhaus auch dann, wenn eine stationäre Behandlung nicht erforderlich ist,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        bei anderen Fahrten von Versicherten, die während der Fahrt einer fachlichen Betreuung oder der besonderen Einrichtungen eines Krankenkraftwagens bedürfen oder bei denen dies auf Grund ihres Zustandes zu erwarten ist (Krankentransport),

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        bei Fahrten von Versicherten zu einer ambulanten Krankenbehandlung sowie zu einer Behandlung nach § 115a oder § 115b, wenn dadurch eine an sich gebotene vollstationäre oder teilstationäre Krankenhausbehandlung (§ 39) vermieden oder verkürzt wird oder diese nicht ausführbar ist, wie bei einer stationären Krankenhausbehandlung.

                     
                  

               

            

            
               2Soweit Fahrten nach Satz 1 von Rettungsdiensten durchgeführt werden, zieht die Krankenkasse die Zuzahlung in Höhe des sich nach § 61 Satz 1 ergebenden Betrages je Fahrt von dem Versicherten ein.

         

         
            (3) Als Fahrkosten werden anerkannt

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        bei Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels der Fahrpreis unter Ausschöpfen von Fahrpreisermäßigungen,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bei Benutzung eines Taxis oder Mietwagens, wenn ein öffentliches Verkehrsmittel nicht benutzt werden kann, der nach § 133 berechnungsfähige Betrag,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        bei Benutzung eines Krankenkraftwagens oder Rettungsfahrzeugs, wenn ein öffentliches Verkehrsmittel, ein Taxi oder ein Mietwagen nicht benutzt werden kann, der nach § 133 berechnungsfähige Betrag,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        bei Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs für jeden gefahrenen Kilometer den jeweils auf Grund des Bundesreisekostengesetzes festgesetzten Höchstbetrag für Wegstreckenentschädigung, höchstens jedoch die Kosten, die bei Inanspruchnahme des nach Nummer 1 bis 3 erforderlichen Transportmittels entstanden wären.

                     
                  

               

            

         

         
            (4) 1Die Kosten des Rücktransports in das Inland werden nicht übernommen. 2§ 18 bleibt unberührt.

         

         
            (5) 1Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden Reisekosten nach § 73 Absatz 1 und 3 des Neunten Buches übernommen. 2Zu den Reisekosten nach Satz 1 gehören bei Pflegepersonen im Sinne des § 19 Satz 1 des Elften Buches auch die Reisekosten, die im Zusammenhang mit der Versorgung Pflegebedürftiger nach § 40 Absatz 3a Satz 1 und 2 entstehen. 3Die Reisekosten von Pflegebedürftigen, die gemäß § 40 Absatz 3a Satz 2 während einer stationären Rehabilitation ihrer Pflegeperson im Sinne des § 19 Satz 1 des Elften Buches eine Kurzzeitpflege nach § 42 des Elften Buches erhalten, hat die Pflegekasse des Pflegebedürftigen der Krankenkasse der Pflegeperson im Sinne des § 19 Satz 1 des Elften Buches zu erstatten.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB V

         	§ 61 Zuzahlungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 61
                  

               
               	
                  
                     Zuzahlungen
                  

               
            

         

         
            1Zuzahlungen, die Versicherte zu leisten haben, betragen 10 vom Hundert des Abgabepreises, mindestens jedoch 5 Euro und höchstens 10 Euro; allerdings jeweils nicht mehr als die Kosten des Mittels; im Fall einer Bestimmung nach § 130b Absatz 1c entspricht die Höhe der Zuzahlung dem nach § 131 Absatz 4 Satz 3 Nummer 2a übermittelten Betrag. 2Als Zuzahlungen zu stationären Maßnahmen und zur außerklinischen Intensivpflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen oder Räumlichkeiten im Sinne des § 43a des Elften Buches in Verbindung mit § 71 Absatz 4 des Elften Buches sowie in Wohneinheiten nach § 132l Absatz 5 Nummer 1 werden je Kalendertag 10 Euro erhoben. 3Bei Heilmitteln, häuslicher Krankenpflege und außerklinischer Intensivpflege an den in § 37c Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 genannten Orten beträgt die Zuzahlung 10 vom Hundert der Kosten sowie 10 Euro je Verordnung. 4Geleistete Zuzahlungen sind von dem zum Einzug Verpflichteten gegenüber dem Versicherten zu quittieren; ein Vergütungsanspruch hierfür besteht nicht. 5Erfolgt in der Apotheke auf Grund einer Nichtverfügbarkeit ein Austausch des verordneten Arzneimittels gegen mehrere Packungen mit geringerer Packungsgröße, ist die Zuzahlung nach Satz 1 nur einmalig auf der Grundlage der Packungsgröße zu leisten, die der verordneten Menge entspricht. 6Dies gilt entsprechend bei der Abgabe einer Teilmenge aus einer Packung.

      

   
      
         	Auszug aus: SGB V

         	§ 62 Belastungsgrenze

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 62
                  

               
               	
                  
                     Belastungsgrenze
                  

               
            

         

         
            (1) 1Versicherte haben während jedes Kalenderjahres nur Zuzahlungen bis zur Belastungsgrenze zu leisten; wird die Belastungsgrenze bereits innerhalb eines Kalenderjahres erreicht, hat die Krankenkasse eine Bescheinigung darüber zu erteilen, dass für den Rest des Kalenderjahres keine Zuzahlungen mehr zu leisten sind. 2Die Belastungsgrenze beträgt 2 vom Hundert der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt; für chronisch Kranke, die wegen derselben schwerwiegenden Krankheit in Dauerbehandlung sind, beträgt sie 1 vom Hundert der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. 3Abweichend von Satz 2 beträgt die Belastungsgrenze 2 vom Hundert der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt für nach dem 1. April 1972 geborene chronisch kranke Versicherte, die ab dem 1. Januar 2008 die in § 25 Absatz 1 genannten Gesundheitsuntersuchungen vor der Erkrankung nicht regelmäßig in Anspruch genommen haben. 4Für Versicherte nach Satz 3, die an einem für ihre Erkrankung bestehenden strukturierten Behandlungsprogramm teilnehmen, beträgt die Belastungsgrenze 1 vom Hundert der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. 5Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien fest, in welchen Fällen Gesundheitsuntersuchungen ausnahmsweise nicht zwingend durchgeführt werden müssen. 6Die weitere Dauer der in Satz 2 genannten Behandlung ist der Krankenkasse jeweils spätestens nach Ablauf eines Kalenderjahres nachzuweisen und vom Medizinischen Dienst, soweit erforderlich, zu prüfen; die Krankenkasse kann auf den jährlichen Nachweis verzichten, wenn bereits die notwendigen Feststellungen getroffen worden sind und im Einzelfall keine Anhaltspunkte für einen Wegfall der chronischen Erkrankung vorliegen. 7Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihre Versicherten zu Beginn eines Kalenderjahres auf die für sie in diesem Kalenderjahr maßgeblichen Untersuchungen nach § 25 Abs. 1 hinzuweisen. 8Das Nähere zur Definition einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung bestimmt der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92.

         

         
            (2) 1Bei der Ermittlung der Belastungsgrenzen nach Absatz 1 werden die Zuzahlungen und die Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt des Versicherten, seines Ehegatten oder Lebenspartners, der minderjährigen oder nach § 10 versicherten Kinder des Versicherten, seines Ehegatten oder Lebenspartners sowie der Angehörigen im Sinne des § 8 Absatz 4 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte jeweils zusammengerechnet, soweit sie im gemeinsamen Haushalt leben. 2Hierbei sind die jährlichen Bruttoeinnahmen für den ersten in dem gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen des Versicherten um 15 vom Hundert und für jeden weiteren in dem gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen des Versicherten und des Lebenspartners um 10 vom Hundert der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches zu vermindern. 3Für jedes Kind des Versicherten und des Lebenspartners sind die jährlichen Bruttoeinnahmen um den sich aus den Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 Satz 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes ergebenden Betrag zu vermindern; die nach Satz 2 bei der Ermittlung der Belastungsgrenze vorgesehene Berücksichtigung entfällt. 4Zu den Einnahmen zum Lebensunterhalt gehören nicht Entschädigungszahlungen, die Geschädigte nach dem Vierzehnten Buch oder nach anderen Gesetzen in entsprechender Anwendung des Vierzehnten Buches erhalten, Renten oder Beihilfen, die nach dem Bundesentschädigungsgesetz für Schäden an Körper und Gesundheit gezahlt werden, bis zur Höhe der vergleichbaren Entschädigungszahlungen nach dem Vierzehnten Buch sowie der Ausgleich für gesundheitliche Schädigungsfolgen nach dem Soldatenentschädigungsgesetz. 5Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 ist bei Versicherten,

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        die Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch oder die Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 93 des Vierzehnten Buches oder nach einem Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt, erhalten,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bei denen die Kosten der Unterbringung in einem Heim oder einer ähnlichen Einrichtung von einem Träger der Sozialhilfe, der Sozialen Entschädigung oder der Soldatenentschädigung getragen werden,

                     
                  

               

            

            sowie für den in § 264 genannten Personenkreis als Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt für die gesamte Bedarfsgemeinschaft nur der Regelsatz für die Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches maßgeblich. 6Bei Versicherten, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch erhalten, ist abweichend von den Sätzen 1 bis 3 als Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt für die gesamte Bedarfsgemeinschaft nur der Regelbedarf nach § 20 Absatz 2 Satz 1 des Zweiten Buches maßgeblich. 7Bei Ehegatten und Lebenspartnern ist ein gemeinsamer Haushalt im Sinne des Satzes 1 auch dann anzunehmen, wenn ein Ehegatte oder Lebenspartner dauerhaft in eine vollstationäre Einrichtung aufgenommen wurde, in der Leistungen gemäß § 43 oder § 43a des Elften Buches erbracht werden.

         

         
            (3) 1Die Krankenkasse stellt dem Versicherten eine Bescheinigung über die Befreiung nach Absatz 1 aus. 2Diese darf keine Angaben über das Einkommen des Versicherten oder anderer zu berücksichtigender Personen enthalten.

         

      

   
      
         
SGB VI (Auszug)
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            § 37 Altersrente für schwerbehinderte Menschen
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            § 96a Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinzuverdienst
         

         	
            § 236a Altersrente für schwerbehinderte Menschen
         

         	
            § 76g Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung
         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB VI

         	§ 1 Beschäftigte

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 1
                  

               
               	
                  
                     Beschäftigte
                  

               
            

         

         
            1Versicherungspflichtig sind

         
            
               
                  	1.
                  	 
                  	
                     Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind; während des Bezugs von Kurzarbeitergeld oder von Qualifizierungsgeld nach dem Dritten Buch besteht die Versicherungspflicht fort,

                  
               

               
                  	2.
                  	 
                  	
                     behinderte Menschen, die

                     
                        
                           
                              	a)
                              	 
                              	
                                 in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten im Sinne des § 226 des Neunten Buches oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit oder bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches tätig sind,

                              
                           

                           
                              	b)
                              	 
                              	
                                 in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser Regelmäßigkeit eine Leistung erbringen, die einem Fünftel der Leistung eines voll erwerbsfähigen Beschäftigten in gleichartiger Beschäftigung entspricht; hierzu zählen auch Dienstleistungen für den Träger der Einrichtung,

                              
                           

                        

                     

                  
               

               
                  	3.
                  	 
                  	
                     Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen; dies gilt auch für Personen während der individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung nach § 55 des Neunten Buches,

                  
               

               
                  	4.
                  	 
                  	
                     Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige ähnlicher Gemeinschaften während ihres Dienstes für die Gemeinschaft und während der Zeit ihrer außerschulischen Ausbildung.

                  
               

            

         

         
            2Personen, die Wehrdienst leisten und nicht in einem Dienstverhältnis als Berufssoldat oder Soldat auf Zeit stehen, sind in dieser Beschäftigung nicht nach Satz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig; sie gelten als Wehrdienstleistende im Sinne des § 3 Satz 1 Nr. 2 oder 2a und Satz 4. 3Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft sind in dem Unternehmen, dessen Vorstand sie angehören, nicht versicherungspflichtig beschäftigt, wobei Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes als ein Unternehmen gelten. 4Die in Satz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Personen gelten als Beschäftigte im Sinne des Rechts der Rentenversicherung. 5Die folgenden Personen stehen den Beschäftigten zur Berufsausbildung im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 gleich:

         
            
               
                  	1.
                  	 
                  	
                     Auszubildende, die in einer außerbetrieblichen Einrichtung im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz ausgebildet werden,

                  
               

               
                  	2.
                  	 
                  	
                     Teilnehmer an dualen Studiengängen und

                  
               

               
                  	3.
                  	 
                  	
                     Teilnehmer an Ausbildungen mit Abschnitten des schulischen Unterrichts und der praktischen Ausbildung, für die ein Ausbildungsvertrag und Anspruch auf Ausbildungsvergütung besteht (praxisintegrierte Ausbildungen).

                  
               

            

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB VI

         	§ 37 Altersrente für schwerbehinderte Menschen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2008

      

      
         
            
               	
                  
                     § 37
                  

               
               	
                  
                     Altersrente für schwerbehinderte Menschen
                  

               
            

         

         
            1Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie

         
            
               
                  	1.
                  	 
                  	
                     das 65. Lebensjahr vollendet haben,

                  
               

               
                  	2.
                  	 
                  	
                     bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch) anerkannt sind und

                  
               

               
                  	3.
                  	 
                  	
                     die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben.

                  
               

            

         

         
            2Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 62. Lebensjahres möglich.

      

   
      
         	Auszug aus: SGB VI

         	§ 43 Rente wegen Erwerbsminderung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 43
                  

               
               	
                  
                     Rente wegen Erwerbsminderung
                  

               
            

         

         
            (1) 1Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wenn sie

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        teilweise erwerbsgemindert sind,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben und

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.

                     
                  

               

            

            
               2Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

         

         
            (2) 1Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn sie

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        voll erwerbsgemindert sind,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben und

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.

                     
                  

               

            

            
               2Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. 3Voll erwerbsgemindert sind auch

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Versicherte nach § 1 Satz 1 Nr. 2, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können und

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll erwerbsgemindert waren, in der Zeit einer nicht erfolgreichen Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

                     
                  

               

            

         

         
            (3) Erwerbsgemindert ist nicht, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berücksichtigen.

         

         
            (4) Der Zeitraum von fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung verlängert sich um folgende Zeiten, die nicht mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit belegt sind:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Anrechnungszeiten und Zeiten des Bezugs einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Berücksichtigungszeiten,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Zeiten, die nur deshalb keine Anrechnungszeiten sind, weil durch sie eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit nicht unterbrochen ist, wenn in den letzten sechs Kalendermonaten vor Beginn dieser Zeiten wenigstens ein Pflichtbeitrag für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit oder eine Zeit nach Nummer 1 oder 2 liegt,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Zeiten einer schulischen Ausbildung nach Vollendung des 17. Lebensjahres bis zu sieben Jahren, gemindert um Anrechnungszeiten wegen schulischer Ausbildung.

                     
                  

               

            

         

         
            (5) Eine Pflichtbeitragszeit von drei Jahren für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit ist nicht erforderlich, wenn die Erwerbsminderung aufgrund eines Tatbestandes eingetreten ist, durch den die allgemeine Wartezeit vorzeitig erfüllt ist.

         

         
            (6) Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll erwerbsgemindert waren und seitdem ununterbrochen voll erwerbsgemindert sind, haben Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn sie die Wartezeit von 20 Jahren erfüllt haben.

         

         
            (7) Wird neben einer Rente nach Absatz 1 oder 2 unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, deren Umfang das der Rentengewährung zugrunde liegende zeitliche Leistungsvermögen überschreitet, besteht für einen Zeitraum von regelmäßig sechs Monaten ab Beginn der Ausübung weiterhin Anspruch auf die gewährte Rente.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB VI

         	§ 96a Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinzuverdienst

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2025

      

      
         
            
               	
                  
                     § 96a
                  

               
               	
                  
                     Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinzuverdienst
                  

               
            

         

         
            (1) Eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit wird nur in voller Höhe geleistet, wenn die kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze nach Absatz 1c nicht überschritten wird.

         

         
            (1a) 1Wird die Hinzuverdienstgrenze überschritten, wird die Rente nur teilweise geleistet. 2Die teilweise zu leistende Rente wird berechnet, indem ein Zwölftel des die Hinzuverdienstgrenze übersteigenden Betrages zu 40 Prozent von der Rente in voller Höhe abgezogen wird. 3Die Rente wird nicht geleistet, wenn der von der Rente abzuziehende Hinzuverdienst den Betrag der Rente in voller Höhe erreicht.

         

         
            (1b) (weggefallen)

         

         
            (1c) Die Hinzuverdienstgrenze beträgt

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung das 9,72fache der monatlichen Bezugsgröße, vervielfältigt mit den Entgeltpunkten (§ 66 Absatz 1 Nummer 1 bis 3) des Kalenderjahres mit den höchsten Entgeltpunkten aus den letzten 15 Kalenderjahren vor Eintritt der Erwerbsminderung, mindestens jedoch sechs Achtel der 14fachen monatlichen Bezugsgröße,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Höhe drei Achtel der 14fachen monatlichen Bezugsgröße,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        bei einer Rente für Bergleute das 10,68fache der monatlichen Bezugsgröße, vervielfältigt mit den Entgeltpunkten (§ 66 Absatz 1 Nummer 1 bis 3) des Kalenderjahres mit den höchsten Entgeltpunkten aus den letzten 15 Kalenderjahren vor Eintritt der im Bergbau verminderten Berufsfähigkeit oder der Erfüllung der Voraussetzungen nach § 45 Absatz 3, mindestens jedoch das 0,824fache der 14fachen monatlichen Bezugsgröße.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) 1Als Hinzuverdienst sind Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und vergleichbares Einkommen zu berücksichtigen. 2Diese Einkünfte sind zusammenzurechnen. 3Nicht als Hinzuverdienst gilt das Entgelt,

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        das eine Pflegeperson von der pflegebedürftigen Person erhält, wenn es das dem Umfang der Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld im Sinne des § 37 des Elften Buches nicht übersteigt, oder

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        das ein behinderter Mensch von dem Träger einer in § 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Einrichtung erhält.

                     
                  

               

            

         

         
            (3) 1Bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung oder einer Rente für Bergleute sind zusätzlich zu dem Hinzuverdienst nach Absatz 2 Satz 1 als Hinzuverdienst zu berücksichtigen:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Krankengeld,

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    das aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit geleistet wird, die nach dem Beginn der Rente eingetreten ist, oder

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    das aufgrund einer stationären Behandlung geleistet wird, die nach dem Beginn der Rente begonnen worden ist,

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Krankengeld der Sozialen Entschädigung, Krankengeld der Soldatenentschädigung,

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    das aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit geleistet wird, die nach dem Beginn der Rente eingetreten ist, oder

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    das während einer stationären Behandlungsmaßnahme geleistet wird, wenn diesem ein nach Beginn der Rente erzieltes Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zugrunde liegt,

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Übergangsgeld,

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    dem ein nach Beginn der Rente erzieltes Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zugrunde liegt oder

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    das aus der gesetzlichen Unfallversicherung geleistet wird und

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        die weiteren in § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 des Vierten Buches genannten Sozialleistungen.

                     
                  

               

            

            
               2Bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung sind zusätzlich zu dem Hinzuverdienst nach Absatz 2 Satz 1 als Hinzuverdienst zu berücksichtigen:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Verletztengeld und

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Übergangsgeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung.

                     
                  

               

            

            
               3Als Hinzuverdienst ist die der Sozialleistung zugrunde liegende beitragspflichtige Einnahme zu berücksichtigen.

         

         
            (4) Absatz 3 wird auch für vergleichbare Leistungen einer Stelle mit Sitz im Ausland angewendet.

         

         
            (5) 1Als Hinzuverdienst ist der voraussichtliche kalenderjährliche Hinzuverdienst zu berücksichtigen. 2Dieser ist einmal im Kalenderjahr neu zu bestimmen, wenn sich dadurch eine Änderung ergibt, die die Höhe des Rentenanspruchs betrifft.

         

         
            (6) 1Von dem Kalenderjahr an, das dem folgt, in dem erstmals Hinzuverdienst berücksichtigt wurde, ist jeweils für das vorige Kalenderjahr der tatsächliche Hinzuverdienst statt des bisher berücksichtigten Hinzuverdienstes zu berücksichtigen, wenn sich dadurch rückwirkend eine Änderung ergibt, die die Höhe des Rentenanspruchs betrifft. 2In dem Kalenderjahr, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird, ist dies nach Ablauf des Monats durchzuführen, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde; dabei ist der tatsächliche Hinzuverdienst bis zum Ablauf des Monats des Erreichens der Regelaltersgrenze zu berücksichtigen. 3Kann der tatsächliche Hinzuverdienst noch nicht nachgewiesen werden, ist er zu berücksichtigen, sobald der Nachweis vorliegt.

         

         
            (7) 1Änderungen des nach Absatz 5 berücksichtigten Hinzuverdienstes sind auf Antrag zu berücksichtigen, wenn der voraussichtliche kalenderjährliche Hinzuverdienst um mindestens 10 Prozent vom bisher berücksichtigten Hinzuverdienst abweicht und sich dadurch eine Änderung ergibt, die die Höhe des Rentenanspruchs betrifft. 2Eine Änderung im Sinne von Satz 1 ist auch der Hinzutritt oder der Wegfall von Hinzuverdienst. 3Ein Hinzutritt von Hinzuverdienst oder ein höherer als der bisher berücksichtigte Hinzuverdienst wird dabei mit Wirkung für die Zukunft berücksichtigt.

         

         
            (8) 1Ergibt sich nach den Absätzen 5 bis 7 eine Änderung, die die Höhe des Rentenanspruchs betrifft, sind die bisherigen Bescheide von dem sich nach diesen Absätzen ergebenden Zeitpunkt an aufzuheben. 2Soweit Bescheide aufgehoben wurden, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten; § 50 Absatz 3 und 4 des Zehnten Buches bleibt unberührt. 3Nicht anzuwenden sind die Vorschriften zur Anhörung Beteiligter (§ 24 des Zehnten Buches), zur Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes (§ 45 des Zehnten Buches) und zur Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse (§ 48 des Zehnten Buches).

         

         
            (9) 1Ein nach Absatz 8 Satz 2 zu erstattender Betrag in Höhe von bis zu 300 Euro ist von der laufenden Rente bis zu deren Hälfte einzubehalten, wenn das Einverständnis dazu vorliegt. 2Der Aufhebungsbescheid ist mit dem Hinweis zu versehen, dass das Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB VI

         	§ 236a Altersrente für schwerbehinderte Menschen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2008

      

      
         
            
               	
                  
                     § 236a
                  

               
               	
                  
                     Altersrente für schwerbehinderte Menschen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben frühestens Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        das 63. Lebensjahr vollendet haben,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch) anerkannt sind und

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben.

                     
                  

               

            

            
               2Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist frühestens nach Vollendung des 60. Lebensjahres möglich.

         

         
            (2) 1Versicherte, die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, haben Anspruch auf diese Altersrente nach Vollendung des 63. Lebensjahres; für sie ist die vorzeitige Inanspruchnahme nach Vollendung des 60. Lebensjahres möglich. 2Für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, werden die Altersgrenze von 63 Jahren und die Altersgrenze für die vorzeitige Inanspruchnahme wie folgt angehoben:

            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	Versicherte
Geburtsjahr
Geburtsmonat
                     	Anhebung um
                     	auf Alter
                     	plus
                     	vorzeitige Inanspruchnahme möglich ab Alter
                     	plus
                  

               
               
                  
                     	1952
                     	Monate
                     	Jahr
                     	Monat
                     	Jahr
                     	Monat
                  

                  
                     	Januar
                     	1
                     	63
                     	1
                     	60
                     	1
                  

                  
                     	Februar
                     	2
                     	63
                     	2
                     	60
                     	2
                  

                  
                     	März
                     	3
                     	63
                     	3
                     	60
                     	3
                  

                  
                     	April
                     	4
                     	63
                     	4
                     	60
                     	4
                  

                  
                     	Mai
                     	5
                     	63
                     	5
                     	60
                     	5
                  

                  
                     	Juni – Dezember
                     	6
                     	63
                     	6
                     	60
                     	6
                  

                  
                     	1953
                     	7
                     	63
                     	7
                     	60
                     	7
                  

                  
                     	1954
                     	8
                     	63
                     	8
                     	60
                     	8
                  

                  
                     	1955
                     	9
                     	63
                     	9
                     	60
                     	9
                  

                  
                     	1956
                     	10
                     	63
                     	10
                     	60
                     	10
                  

                  
                     	1957
                     	11
                     	63
                     	11
                     	60
                     	11
                  

                  
                     	1958
                     	12
                     	64
                     	0
                     	61
                     	0
                  

                  
                     	1959
                     	14
                     	64
                     	2
                     	61
                     	2
                  

                  
                     	1960
                     	16
                     	64
                     	4
                     	61
                     	4
                  

                  
                     	1961
                     	18
                     	64
                     	6
                     	61
                     	6
                  

                  
                     	1962
                     	20
                     	64
                     	8
                     	61
                     	8
                  

                  
                     	1963
                     	22
                     	64
                     	10
                     	61
                     	10.
                  

               
            

            
               3Für Versicherte, die

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        am 1. Januar 2007 als schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch) anerkannt waren und

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        entweder

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    vor dem 1. Januar 1955 geboren sind und vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben

                                 
                              

                           

                        

                        oder

                        
                           
                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

               

            

            werden die Altersgrenzen nicht angehoben.

         

         
            (3) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1951 geboren sind, haben unter den Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 auch Anspruch auf diese Altersrente, wenn sie bei Beginn der Altersrente berufsunfähig oder erwerbsunfähig nach dem am 31. Dezember 2000 geltenden Recht sind.

         

         
            (4) Versicherte, die vor dem 17. November 1950 geboren sind und am 16. November 2000 schwerbehindert (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch), berufsunfähig oder erwerbsunfähig nach dem am 31. Dezember 2000 geltenden Recht waren, haben Anspruch auf diese Altersrente, wenn sie

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        das 60. Lebensjahr vollendet haben,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bei Beginn der Altersrente

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    als schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch) anerkannt oder

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    berufsunfähig oder erwerbsunfähig nach dem am 31. Dezember 2000 geltenden Recht sind und

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben.

                     
                  

               

            

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB VI

         	§ 76g Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2021

      

      
         
            
               	
                  
                     § 76g
                  

               
               	
                  
                     Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung
                  

               
            

         

         
            (1) Ein Zuschlag an Entgeltpunkten wird ermittelt, wenn mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten vorhanden sind und sich aus den Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten ein Durchschnittswert an Entgeltpunkten ergibt, der unter dem nach Absatz 4 maßgebenden Höchstwert liegt.

         

         
            (2) 1Grundrentenzeiten sind Kalendermonate mit anrechenbaren Zeiten nach § 51 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 bis 3; § 55 Absatz 2 gilt entsprechend. 2Grundrentenzeiten sind auch Kalendermonate mit Ersatzzeiten. 3Abweichend von Satz 1 sind Kalendermonate mit Pflichtbeitragszeiten oder Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Arbeitslosengeld keine Grundrentenzeiten.

         

         
            (3) 1Grundrentenbewertungszeiten sind Kalendermonate mit Zeiten nach Absatz 2, wenn auf diese Zeiten Entgeltpunkte entfallen, die für den Kalendermonat mindestens 0,025 Entgeltpunkte betragen. 2Berücksichtigt werden für die Grundrentenbewertungszeiten auch Zuschläge an Entgeltpunkten nach den §§ 76e und 76f.

         

         
            (4) 1Der Zuschlag an Entgeltpunkten wird ermittelt aus dem Durchschnittswert an Entgeltpunkten aus allen Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten und umfasst zunächst diesen Durchschnittswert. 2Übersteigt das Zweifache dieses Durchschnittswertes den jeweils maßgeblichen Höchstwert an Entgeltpunkten nach den Sätzen 3 bis 5, wird der Zuschlag aus dem Differenzbetrag zwischen dem jeweiligen Höchstwert und dem Durchschnittswert nach Satz 1 ermittelt. 3Der Höchstwert beträgt 0,0334 Entgeltpunkte, wenn 33 Jahre mit Grundrentenzeiten vorliegen. 4Liegen mehr als 33, aber weniger als 35 Jahre mit Grundrentenzeiten vor, wird der Höchstwert nach Satz 3 je zusätzlichen Kalendermonat mit Grundrentenzeiten um 0,001389 Entgeltpunkte erhöht; das Ergebnis ist auf vier Dezimalstellen zu runden. 5Liegen mindestens 35 Jahre mit Grundrentenzeiten vor, beträgt der Höchstwert 0,0667 Entgeltpunkte. 6Zur Berechnung der Höhe des Zuschlags an Entgeltpunkten wird der nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelte Entgeltpunktewert mit dem Faktor 0,875 und anschließend mit der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten, höchstens jedoch mit 420 Kalendermonaten, vervielfältigt.

         

         
            (5) Der Zuschlag an Entgeltpunkten wird den Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten zu gleichen Teilen zugeordnet; dabei werden Kalendermonaten mit Entgeltpunkten (Ost) Zuschläge an Entgeltpunkten (Ost) zugeordnet.
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         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 2 Begriffsbestimmungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 2
                  

               
               	
                  
                     Begriffsbestimmungen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. 2Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. 3Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.

         

         
            (2) Menschen sind im Sinne des Teils 3 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 156 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.

         

         
            (3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen Menschen mit Behinderungen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 156 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen).

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 14 Leistender Rehabilitationsträger

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 14
                  

               
               	
                  
                     Leistender Rehabilitationsträger
                  

               
            

         

         
            (1) 1Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist; bei den Krankenkassen umfasst die Prüfung auch die Leistungspflicht nach § 40 Absatz 4 des Fünften Buches. 2Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die Leistung insgesamt nicht zuständig ist, leitet er den Antrag unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger zu und unterrichtet hierüber den Antragsteller. 3Muss für eine solche Feststellung die Ursache der Behinderung geklärt werden und ist diese Klärung in der Frist nach Satz 1 nicht möglich, soll der Antrag unverzüglich dem Rehabilitationsträger zugeleitet werden, der die Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache der Behinderung erbringt. 4Wird der Antrag bei der Bundesagentur für Arbeit gestellt, werden bei der Prüfung nach den Sätzen 1 und 2 keine Feststellungen nach § 11 Absatz 2a Nummer 1 des Sechsten Buches und § 22 Absatz 2 des Dritten Buches getroffen.

         

         
            (2) 1Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbedarf anhand der Instrumente zur Bedarfsermittlung nach § 13 unverzüglich und umfassend fest und erbringt die Leistungen (leistender Rehabilitationsträger). 2Muss für diese Feststellung kein Gutachten eingeholt werden, entscheidet der leistende Rehabilitationsträger innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang. 3Ist für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, wird die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens getroffen. 4Wird der Antrag weitergeleitet, gelten die Sätze 1 bis 3 für den Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet worden ist, entsprechend; die Frist beginnt mit dem Antragseingang bei diesem Rehabilitationsträger. 5In den Fällen der Anforderung einer gutachterlichen Stellungnahme bei der Bundesagentur für Arbeit nach § 54 gilt Satz 3 entsprechend.

         

         
            (3) Ist der Rehabilitationsträger, an den der Antrag nach Absatz 1 Satz 2 weitergeleitet worden ist, nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz für die Leistung insgesamt nicht zuständig, kann er den Antrag im Einvernehmen mit dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger an diesen weiterleiten, damit von diesem als leistendem Rehabilitationsträger über den Antrag innerhalb der bereits nach Absatz 2 Satz 4 laufenden Fristen entschieden wird und unterrichtet hierüber den Antragsteller.

         

         
            (4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß, wenn der Rehabilitationsträger Leistungen von Amts wegen erbringt. 2Dabei tritt an die Stelle des Tages der Antragstellung der Tag der Kenntnis des voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs.

         

         
            (5) Für die Weiterleitung des Antrages ist § 16 Absatz 2 Satz 1 des Ersten Buches nicht anzuwenden, wenn und soweit Leistungen zur Teilhabe bei einem Rehabilitationsträger beantragt werden.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 15 Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Rehabilitationsträgern

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 15
                  

               
               	
                  
                     Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Rehabilitationsträgern
                  

               
            

         

         
            (1) 1Stellt der leistende Rehabilitationsträger fest, dass der Antrag neben den nach seinem Leistungsgesetz zu erbringenden Leistungen weitere Leistungen zur Teilhabe umfasst, für die er nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 sein kann, leitet er den Antrag insoweit unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger zu. 2Dieser entscheidet über die weiteren Leistungen nach den für ihn geltenden Leistungsgesetzen in eigener Zuständigkeit und unterrichtet hierüber den Antragsteller.

         

         
            (2) 1Hält der leistende Rehabilitationsträger für die umfassende Feststellung des Rehabilitationsbedarfs nach § 14 Absatz 2 die Feststellungen weiterer Rehabilitationsträger für erforderlich und liegt kein Fall nach Absatz 1 vor, fordert er von diesen Rehabilitationsträgern die für den Teilhabeplan nach § 19 erforderlichen Feststellungen unverzüglich an und berät diese nach § 19 trägerübergreifend. 2Die Feststellungen binden den leistenden Rehabilitationsträger bei seiner Entscheidung über den Antrag, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Anforderung oder im Fall der Begutachtung innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens beim leistenden Rehabilitationsträger eingegangen sind. 3Anderenfalls stellt der leistende Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbedarf nach allen in Betracht kommenden Leistungsgesetzen umfassend fest.

         

         
            (3) 1Die Rehabilitationsträger bewilligen und erbringen die Leistungen nach den für sie jeweils geltenden Leistungsgesetzen im eigenen Namen, wenn im Teilhabeplan nach § 19 dokumentiert wurde, dass

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        die erforderlichen Feststellungen nach allen in Betracht kommenden Leistungsgesetzen von den zuständigen Rehabilitationsträgern getroffen wurden,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        auf Grundlage des Teilhabeplans eine Leistungserbringung durch die nach den jeweiligen Leistungsgesetzen zuständigen Rehabilitationsträger sichergestellt ist und

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        die Leistungsberechtigten einer nach Zuständigkeiten getrennten Leistungsbewilligung und Leistungserbringung nicht aus wichtigem Grund widersprechen.

                     
                  

               

            

            
               2Anderenfalls entscheidet der leistende Rehabilitationsträger über den Antrag in den Fällen nach Absatz 2 und erbringt die Leistungen im eigenen Namen.

         

         
            (4) 1In den Fällen der Beteiligung von Rehabilitationsträgern nach den Absätzen 1 bis 3 ist abweichend von § 14 Absatz 2 innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang zu entscheiden. 2Wird eine Teilhabeplankonferenz nach § 20 durchgeführt, ist innerhalb von zwei Monaten nach Antragseingang zu entscheiden. 3Die Antragsteller werden von dem leistenden Rehabilitationsträger über die Beteiligung von Rehabilitationsträgern sowie über die für die Entscheidung über den Antrag maßgeblichen Zuständigkeiten und Fristen unverzüglich unterrichtet.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 37 Qualitätssicherung, Zertifizierung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 37
                  

               
               	
                  
                     Qualitätssicherung, Zertifizierung
                  

               
            

         

         
            (1) 1Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 vereinbaren gemeinsame Empfehlungen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Leistungen, insbesondere zur barrierefreien Leistungserbringung, sowie für die Durchführung vergleichender Qualitätsanalysen als Grundlage für ein effektives Qualitätsmanagement der Leistungserbringer. 2§ 26 Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden. 3Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 6 und 7 können den Empfehlungen beitreten.

         

         
            (2) 1Die Erbringer von Leistungen stellen ein Qualitätsmanagement sicher, das durch zielgerichtete und systematische Verfahren und Maßnahmen die Qualität der Versorgung gewährleistet und kontinuierlich verbessert. 2Stationäre Rehabilitationseinrichtungen haben sich an dem Zertifizierungsverfahren nach Absatz 3 zu beteiligen.

         

         
            (3) 1Die Spitzenverbände der Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 vereinbaren im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation grundsätzliche Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement nach Absatz 2 Satz 1 sowie ein einheitliches, unabhängiges Zertifizierungsverfahren, mit dem die erfolgreiche Umsetzung des Qualitätsmanagements in regelmäßigen Abständen nachgewiesen wird. 2Den für die Wahrnehmung der Interessen der stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbänden sowie den Verbänden von Menschen mit Behinderungen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen von Frauen mit Behinderungen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 3Stationäre Rehabilitationseinrichtungen sind nur dann als geeignet anzusehen, wenn sie zertifiziert sind.

         

         
            (4) Die Rehabilitationsträger können mit den Einrichtungen, die für sie Leistungen erbringen, über Absatz 1 hinausgehende Anforderungen an die Qualität und das Qualitätsmanagement vereinbaren.

         

         
            (5) In Rehabilitationseinrichtungen mit Vertretungen der Menschen mit Behinderungen sind die nach Absatz 3 Satz 1 zu erstellenden Nachweise über die Umsetzung des Qualitätsmanagements diesen Vertretungen zur Verfügung zu stellen.

         

         
            (6) § 26 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden für Vereinbarungen auf Grund gesetzlicher Vorschriften für die Rehabilitationsträger.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 53 Dauer von Leistungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 53
                  

               
               	
                  
                     Dauer von Leistungen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Leistungen werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein üblich ist, um das angestrebte Teilhabeziel zu erreichen. 2Eine Förderung kann darüber hinaus erfolgen, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen.

         

         
            (2) 1Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der Regel bei ganztägigem Unterricht nicht länger als zwei Jahre dauern, es sei denn, dass das Teilhabeziel nur über eine länger andauernde Leistung erreicht werden kann oder die Eingliederungsaussichten nur durch eine länger andauernde Leistung wesentlich verbessert werden. 2Abweichend von Satz 1 erster Teilsatz sollen Leistungen zur beruflichen Weiterbildung, die zu einem Abschluss in einem allgemein anerkannten Ausbildungsberuf führen und für die eine allgemeine Ausbildungsdauer von mehr als zwei Jahren vorgeschrieben ist, nicht länger als zwei Drittel der üblichen Ausbildungszeit dauern.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 151 Geltungsbereich

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 151
                  

               
               	
                  
                     Geltungsbereich
                  

               
            

         

         
            (1) Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte Menschen.

         

         
            (2) 1Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§ 2 Absatz 3) erfolgt auf Grund einer Feststellung nach § 152 auf Antrag des behinderten Menschen durch die Bundesagentur für Arbeit. 2Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags wirksam. Sie kann befristet werden.

         

         
            (3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen mit Ausnahme des § 208 und des Kapitels 13 angewendet.

         

         
            (4) 1Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind auch behinderte Jugendliche und junge Erwachsene (§ 2 Absatz 1) während der Zeit ihrer Berufsausbildung in Betrieben und Dienststellen oder einer beruflichen Orientierung, auch wenn der Grad der Behinderung weniger als 30 beträgt oder ein Grad der Behinderung nicht festgestellt ist. 2Der Nachweis der Behinderung wird durch eine Stellungnahme der Agentur für Arbeit oder durch einen Bescheid über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. 3Die Gleichstellung gilt nur für Leistungen des Integrationsamtes im Rahmen der beruflichen Orientierung und der Berufsausbildung im Sinne des § 185 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe c.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 152 Feststellung der Behinderung, Ausweise

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 152
                  

               
               	
                  
                     Feststellung der Behinderung, Ausweise
                  

               
            

         

         
            (1) 1Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Vierzehnten Buches zuständigen Behörden das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderung zum Zeitpunkt der Antragstellung fest. 2Auf Antrag kann festgestellt werden, dass ein Grad der Behinderung oder gesundheitliche Merkmale bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegen haben, wenn dafür ein besonderes Interesse glaubhaft gemacht wird. 3Beantragt eine erwerbstätige Person die Feststellung der Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch (§ 2 Absatz 2), gelten die in § 14 Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie § 17 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 genannten Fristen sowie § 60 Absatz 1 des Ersten Buches entsprechend. 4Die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt. 5Eine Feststellung ist nur zu treffen, wenn ein Grad der Behinderung von wenigstens 20 vorliegt. 6Durch Landesrecht kann die Zuständigkeit abweichend von Satz 1 geregelt werden.

         

         
            (2) 1Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht zu treffen, wenn eine Feststellung über das Vorliegen einer Behinderung und den Grad einer auf ihr beruhenden Erwerbsminderung schon in einem Rentenbescheid, einer entsprechenden Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung oder einer vorläufigen Bescheinigung der für diese Entscheidungen zuständigen Dienststellen getroffen worden ist, es sei denn, dass der behinderte Mensch ein Interesse an anderweitiger Feststellung nach Absatz 1 glaubhaft macht. 2Eine Feststellung nach Satz 1 gilt zugleich als Feststellung des Grades der Behinderung.

         

         
            (3) 1Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, so wird der Grad der Behinderung nach den Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt. 2Für diese Entscheidung gilt Absatz 1, es sei denn, dass in einer Entscheidung nach Absatz 2 eine Gesamtbeurteilung bereits getroffen worden ist.

         

         
            (4) Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche Merkmale Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, so treffen die zuständigen Behörden die erforderlichen Feststellungen im Verfahren nach Absatz 1.

         

         
            (5) 1Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zuständigen Behörden auf Grund einer Feststellung der Behinderung einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie im Falle des Absatzes 4 über weitere gesundheitliche Merkmale aus. 2Der Ausweis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen Hilfen, die schwerbehinderten Menschen nach diesem Teil oder nach anderen Vorschriften zustehen. 3Die Gültigkeitsdauer des Ausweises soll befristet werden. 4Er wird eingezogen, sobald der gesetzliche Schutz schwerbehinderter Menschen erloschen ist. 5Der Ausweis wird berichtigt, sobald eine Neufeststellung unanfechtbar geworden ist.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 154 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 154
                  

               
               	
                  
                     Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 156 haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. 2Dabei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen. 3Abweichend von Satz 1 haben Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 40 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat einen schwerbehinderten Menschen, Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 60 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat zwei schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen.

         

         
            (2) Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne dieses Teils gelten

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das Bundespräsidialamt, die Verwaltungen des Deutschen Bundestages und des Bundesrates, das Bundesverfassungsgericht, die obersten Gerichtshöfe des Bundes, der Bundesgerichtshof jedoch zusammengefasst mit dem Generalbundesanwalt, sowie das Bundeseisenbahnvermögen,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren nachgeordneten Dienststellen, die Verwaltungen der Landtage, die Rechnungshöfe (Rechnungskammern), die Organe der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder und jede sonstige Landesbehörde, zusammengefasst jedoch diejenigen Behörden, die eine gemeinsame Personalverwaltung haben,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaften,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts.

                     
                  

               

            

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 156 Begriff des Arbeitsplatzes

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 156
                  

               
               	
                  
                     Begriff des Arbeitsplatzes
                  

               
            

         

         
            (1) Arbeitsplätze im Sinne dieses Teils sind alle Stellen, auf denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Auszubildende und andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte beschäftigt werden.

         

         
            (2) Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt werden:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 Absatz 3 Nummer 4 in Betrieben oder Dienststellen teilnehmen,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist, und Geistliche öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung oder Erziehung erfolgt,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch teilnehmen,

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden,

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungsverhältnis wegen Wehr- oder Zivildienst, Elternzeit, unbezahlten Urlaubs, wegen Bezuges einer Rente auf Zeit oder bei Altersteilzeitarbeit in der Freistellungsphase (Verblockungsmodell) ruht, solange für sie eine Vertretung eingestellt ist.

                     
                  

               

            

         

         
            (3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit oder nach den zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen nur auf die Dauer von höchstens acht Wochen besetzt sind, sowie Stellen, auf denen Beschäftigte weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 164 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 164
                  

               
               	
                  
                     Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen
                  

               
            

         

         
            (1) 1Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitsuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. 2Sie nehmen frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. 3Die Bundesagentur für Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor. 4Über die Vermittlungsvorschläge und vorliegende Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen haben die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung und die in § 176 genannten Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu unterrichten. 5Bei Bewerbungen schwerbehinderter Richterinnen und Richter wird der Präsidialrat unterrichtet und gehört, soweit dieser an der Ernennung zu beteiligen ist. 6Bei der Prüfung nach Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Absatz 2 und hören die in § 176 genannten Vertretungen an. 7Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäftigungspflicht nicht und ist die Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 176 genannte Vertretung mit der beabsichtigten Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden, ist diese unter Darlegung der Gründe mit ihnen zu erörtern. 8Dabei wird der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. 9Alle Beteiligten sind vom Arbeitgeber über die getroffene Entscheidung unter Darlegung der Gründe unverzüglich zu unterrichten. 10Bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnt.

         

         
            (2) 1Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung benachteiligen. 2Im Einzelnen gelten hierzu die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

         

         
            (3) 1Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben und Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen eine möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden kann. 2Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

         

         
            (4) 1Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch auf

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiterentwickeln können,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfelds, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahr,

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen

                     
                  

               

            

            unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung. 2Bei der Durchführung der Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 1, 4 und 5 unterstützen die Bundesagentur für Arbeit und die Integrationsämter die Arbeitgeber unter Berücksichtigung der für die Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften der schwerbehinderten Menschen. 3Ein Anspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder soweit die staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

         

         
            (5) 1Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. 2Sie werden dabei von den Integrationsämtern unterstützt. 3Schwerbehinderte Menschen haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 168 Erfordernis der Zustimmung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 168
                  

               
               	
                  
                     Erfordernis der Zustimmung
                  

               
            

         

         Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 175 Erweiterter Beendigungsschutz

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 175
                  

               
               	
                  
                     Erweiterter Beendigungsschutz
                  

               
            

         

         
            1Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen bedarf auch dann der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes, wenn sie im Falle des Eintritts einer teilweisen Erwerbsminderung, der Erwerbsminderung auf Zeit, der Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kündigung erfolgt. 2Die Vorschriften dieses Kapitels über die Zustimmung zur ordentlichen Kündigung gelten entsprechend.

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 177 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 177
                  

               
               	
                  
                     Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung
                  

               
            

         

         
            (1) 1In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine Vertrauensperson und wenigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt, das die Vertrauensperson im Falle der Verhinderung vertritt. 2Ferner wählen bei Gerichten, denen mindestens fünf schwerbehinderte Richter oder Richterinnen angehören, diese einen Richter oder eine Richterin zu ihrer Schwerbehindertenvertretung. 3Satz 2 gilt entsprechend für Staatsanwälte oder Staatsanwältinnen, soweit für sie eine besondere Personalvertretung gebildet wird. 4Betriebe oder Dienststellen, die die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllen, können für die Wahl mit räumlich nahe liegenden Betrieben des Arbeitgebers oder gleichstufigen Dienststellen derselben Verwaltung zusammengefasst werden; soweit erforderlich, können Gerichte unterschiedlicher Gerichtszweige und Stufen zusammengefasst werden. 5Über die Zusammenfassung entscheidet der Arbeitgeber im Benehmen mit dem für den Sitz der Betriebe oder Dienststellen einschließlich Gerichten zuständigen Integrationsamt.

         

         
            (2) Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten Menschen.

         

         
            (3) 1Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle nicht nur vorübergehend Beschäftigten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und dem Betrieb oder der Dienststelle seit sechs Monaten angehören; besteht der Betrieb oder die Dienststelle weniger als ein Jahr, so bedarf es für die Wählbarkeit nicht der sechsmonatigen Zugehörigkeit. 2Nicht wählbar ist, wer kraft Gesetzes dem Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat nicht angehören kann.

         

         
            (4) In Dienststellen der Bundeswehr sind auch schwerbehinderte Soldatinnen und Soldaten wahlberechtigt und auch Soldatinnen und Soldaten wählbar.

         

         
            (5) 1Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt. 2Außerhalb dieser Zeit finden Wahlen statt, wenn

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und ein stellvertretendes Mitglied nicht nachrückt,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist.

                     
                  

               

            

            
               3Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes eine Wahl der Schwerbehindertenvertretung stattgefunden, wird die Schwerbehindertenvertretung in dem auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu gewählt. 4Hat die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung zum Beginn des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, wird die Schwerbehindertenvertretung im übernächsten Zeitraum für regelmäßige Wahlen neu gewählt.

         

         
            (6) 1Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied werden in geheimer und unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 2Im Übrigen sind die Vorschriften über die Wahlanfechtung, den Wahlschutz und die Wahlkosten bei der Wahl des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates sinngemäß anzuwenden. 3In Betrieben und Dienststellen mit weniger als 50 wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen wird die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied im vereinfachten Wahlverfahren gewählt, sofern der Betrieb oder die Dienststelle nicht aus räumlich weit auseinanderliegenden Teilen besteht. 4Ist in einem Betrieb oder einer Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt, so kann das für den Betrieb oder die Dienststelle zuständige Integrationsamt zu einer Versammlung schwerbehinderter Menschen zum Zwecke der Wahl eines Wahlvorstandes einladen.

         

         
            (7) 1Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung beträgt vier Jahre. 2Sie beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit der bisherigen Schwerbehindertenvertretung noch nicht beendet ist, mit deren Ablauf. 3Das Amt erlischt vorzeitig, wenn die Vertrauensperson es niederlegt, aus dem Arbeits-, Dienst- oder Richterverhältnis ausscheidet oder die Wählbarkeit verliert. 4Scheidet die Vertrauensperson vorzeitig aus dem Amt aus, rückt das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied für den Rest der Amtszeit nach; dies gilt für das stellvertretende Mitglied entsprechend. 5Auf Antrag eines Viertels der wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen kann der Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 202) das Erlöschen des Amtes einer Vertrauensperson wegen grober Verletzung ihrer Pflichten beschließen.

         

         
            (8) In Betrieben gilt § 21a des Betriebsverfassungsgesetzes entsprechend.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 185 Aufgaben des Integrationsamtes

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 185
                  

               
               	
                  
                     Aufgaben des Integrationsamtes
                  

               
            

         

         
            (1) 1Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        den Kündigungsschutz,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        die begleitende Hilfe im Arbeitsleben,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen (§ 200).

                     
                  

               

            

            
               2Die Integrationsämter werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfassend und qualifiziert erfüllen können. 3Hierfür wird besonders geschultes Personal mit Fachkenntnissen des Schwerbehindertenrechts eingesetzt.

         

         
            (2) 1Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und den übrigen Rehabilitationsträgern durchgeführt. 2Sie soll dahingehend wirken, dass die schwerbehinderten Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln können sowie durch Leistungen der Rehabilitationsträger und Maßnahmen der Arbeitgeber befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu behaupten. 3Dabei gelten als Arbeitsplätze auch Stellen, auf denen Beschäftigte befristet oder als Teilzeitbeschäftigte in einem Umfang von mindestens 15 Stunden, in Inklusionsbetrieben mindestens zwölf Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 4Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben umfasst auch die nach den Umständen des Einzelfalles notwendige psychosoziale Betreuung schwerbehinderter Menschen. 5Das Integrationsamt kann bei der Durchführung der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben Integrationsfachdienste einschließlich psychosozialer Dienste freier gemeinnütziger Einrichtungen und Organisationen beteiligen. 6Das Integrationsamt soll außerdem darauf Einfluss nehmen, dass Schwierigkeiten im Arbeitsleben verhindert oder beseitigt werden; es führt hierzu auch Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für Vertrauenspersonen, Inklusionsbeauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialräte durch. 7Das Integrationsamt benennt in enger Abstimmung mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes Ansprechpartner, die in Handwerks- sowie in Industrie- und Handelskammern für die Arbeitgeber zur Verfügung stehen, um sie über Funktion und Aufgaben der Integrationsfachdienste aufzuklären, über Möglichkeiten der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben zu informieren und Kontakt zum Integrationsfachdienst herzustellen.

         

         
            (3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch Geldleistungen erbringen, insbesondere

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        an schwerbehinderte Menschen

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    für technische Arbeitshilfen,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    zum Erreichen des Arbeitsplatzes,

                                 
                              

                              
                                 	c)
                                 	 
                                 	
                                    zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz,

                                 
                              

                              
                                 	d)
                                 	 
                                 	
                                    zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung,

                                 
                              

                              
                                 	e)
                                 	 
                                 	
                                    zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten und

                                 
                              

                              
                                 	f)
                                 	 
                                 	
                                    in besonderen Lebenslagen,

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        an Arbeitgeber

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen,

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere Prüfungsgebühren, bei der Berufsausbildung besonders betroffener schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener,

                                 
                              

                              
                                 	c)
                                 	 
                                 	
                                    für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger Erwachsener, die für die Zeit der Berufsausbildung schwerbehinderten Menschen nach § 151 Absatz 4 gleichgestellt worden sind,

                                 
                              

                              
                                 	d)
                                 	 
                                 	
                                    für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements und

                                 
                              

                              
                                 	e)
                                 	 
                                 	
                                    für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinne des § 155 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d, von schwerbehinderten Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder im Sinne des § 158 Absatz 2 verbunden sind, vor allem, wenn ohne diese Leistungen das Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde,

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        an Träger von Integrationsfachdiensten einschließlich psychosozialer Dienste freier gemeinnütziger Einrichtungen und Organisationen sowie an Träger von Inklusionsbetrieben,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen,

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        nachrangig zur beruflichen Orientierung,

                     
                  

                  
                     	6.
                     	 
                     	
                        zur Deckung eines Teils der Aufwendungen für ein Budget für Arbeit oder eines Teils der Aufwendungen für ein Budget für Ausbildung.

                     
                  

               

            

         

         
            (4) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer Berufsbegleitung nach § 55 Absatz 3.

         

         
            (5) 1Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz. 2Der Anspruch richtet sich auf die Übernahme der vollen Kosten, die für eine als notwendig festgestellte Arbeitsassistenz entstehen.

         

         
            (6) 1Verpflichtungen anderer werden durch die Absätze 3 bis 5 nicht berührt. 2Leistungen der Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 dürfen, auch wenn auf sie ein Rechtsanspruch nicht besteht, nicht deshalb versagt werden, weil nach den besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen entsprechende Leistungen vorgesehen sind; eine Aufstockung durch Leistungen des Integrationsamtes findet nicht statt.

         

         
            (7) 1Die §§ 14, 15 Absatz 1, die §§ 16 und 17 gelten sinngemäß, wenn bei dem Integrationsamt eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben beantragt wird. 2Das Gleiche gilt, wenn ein Antrag bei einem Rehabilitationsträger gestellt und der Antrag von diesem nach § 16 Absatz 2 des Ersten Buches an das Integrationsamt weitergeleitet worden ist. 3Ist die unverzügliche Erbringung einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich, so kann das Integrationsamt die Leistung vorläufig erbringen. 4Hat das Integrationsamt eine Leistung erbracht, für die ein anderer Träger zuständig ist, so erstattet dieser die auf die Leistung entfallenden Aufwendungen.

         

         
            (8) 1Auf Antrag führt das Integrationsamt seine Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben als Persönliches Budget aus. 2§ 29 gilt entsprechend.

         

         
            (9) Ein Antrag auf eine Leistung, auf die ein Anspruch besteht (Absätze 4 und 5), gilt sechs Wochen nach Eingang als genehmigt, wenn

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        das Integrationsamt bis dahin nicht über den Antrag entschieden hat und

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        die beantragte Leistung nach Art und Umfang im Antrag genau bezeichnet ist.

                     
                  

               

            

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 205 Vorrang der schwerbehinderten Menschen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 205
                  

               
               	
                  
                     Vorrang der schwerbehinderten Menschen
                  

               
            

         

         Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Beschäftigung bestimmter Personenkreise nach anderen Gesetzen entbinden den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nach den besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen.

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 207 Mehrarbeit

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 207
                  

               
               	
                  
                     Mehrarbeit
                  

               
            

         

         Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt.

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 208 Zusatzurlaub

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 208
                  

               
               	
                  
                     Zusatzurlaub
                  

               
            

         

         
            (1) 1Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr; verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit des schwerbehinderten Menschen auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht oder vermindert sich der Zusatzurlaub entsprechend. 2Soweit tarifliche, betriebliche oder sonstige Urlaubsregelungen für schwerbehinderte Menschen einen längeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie unberührt.

         

         
            (2) 1Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des gesamten Kalenderjahres, so hat der schwerbehinderte Mensch für jeden vollen Monat der im Beschäftigungsverhältnis vorliegenden Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf ein Zwölftel des Zusatzurlaubs nach Absatz 1 Satz 1. 2Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden. 3Der so ermittelte Zusatzurlaub ist dem Erholungsurlaub hinzuzurechnen und kann bei einem nicht im ganzen Kalenderjahr bestehenden Beschäftigungsverhältnis nicht erneut gemindert werden.

         

         
            (3) Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nach § 152 Absatz 1 und 2 rückwirkend festgestellt, finden auch für die Übertragbarkeit des Zusatzurlaubs in das nächste Kalenderjahr die dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden urlaubsrechtlichen Regelungen Anwendung.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 209 Nachteilsausgleich

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 209
                  

               
               	
                  
                     Nachteilsausgleich
                  

               
            

         

         
            (1) Die Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile oder Mehraufwendungen (Nachteilsausgleich) werden so gestaltet, dass sie unabhängig von der Ursache der Behinderung der Art oder Schwere der Behinderung Rechnung tragen.

         

         
            (2) Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher geltender Rechtsvorschriften erfolgen, bleiben unberührt.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 228 Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldausfälle

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2024

      

      
         
            
               	
                  
                     § 228
                  

               
               	
                  
                     Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldausfälle
                  

               
            

         

         
            (1) 1Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder hilflos oder gehörlos sind, werden von Unternehmern, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, gegen Vorzeigen eines entsprechend gekennzeichneten Ausweises nach § 152 Absatz 5 im Nahverkehr im Sinne des § 230 Absatz 1 unentgeltlich befördert; die unentgeltliche Beförderung verpflichtet zur Zahlung eines tarifmäßigen Zuschlages bei der Benutzung zuschlagpflichtiger Züge des Nahverkehrs. 2Voraussetzung ist, dass der Ausweis mit einer gültigen Wertmarke versehen ist.

         

         
            (2) 1Die Wertmarke wird gegen Entrichtung eines Betrages von 80 Euro für ein Jahr oder 40 Euro für ein halbes Jahr ausgegeben. 2Der Betrag erhöht sich in entsprechender Anwendung des § 160 Absatz 3 jeweils zu dem Zeitpunkt, zu dem die nächste Neubestimmung der Beträge der Ausgleichsabgabe erfolgt. 3Liegt dieser Zeitpunkt innerhalb der Gültigkeitsdauer einer bereits ausgegebenen Wertmarke, ist der höhere Betrag erst im Zusammenhang mit der Ausgabe der darauffolgenden Wertmarke zu entrichten. 4Abweichend von § 160 Absatz 3 Satz 4 sind die sich ergebenden Beträge auf den nächsten vollen Eurobetrag aufzurunden. 5Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den Erhöhungsbetrag und die sich nach entsprechender Anwendung des § 160 Absatz 3 Satz 3 ergebenden Beträge im Bundesanzeiger bekannt.

         

         
            (3) 1Wird die für ein Jahr ausgegebene Wertmarke vor Ablauf eines halben Jahres ihrer Gültigkeitsdauer zurückgegeben, wird auf Antrag die Hälfte der Gebühr erstattet. 2Entsprechendes gilt für den Fall, dass der schwerbehinderte Mensch vor Ablauf eines halben Jahres der Gültigkeitsdauer der für ein Jahr ausgegebenen Wertmarke verstirbt.

         

         
            (4) Auf Antrag wird eine für ein Jahr gültige Wertmarke, ohne dass der Betrag nach Absatz 2 in seiner jeweiligen Höhe zu entrichten ist, an schwerbehinderte Menschen ausgegeben,

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        die blind im Sinne des § 72 Absatz 5 des Zwölften Buches oder entsprechender Vorschriften oder hilflos im Sinne des § 33b des Einkommensteuergesetzes oder entsprechender Vorschriften sind oder

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch oder für den Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften Buches, dem Achten oder dem Vierzehnten Buch erhalten oder

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        die am 1. Oktober 1979 die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 und Absatz 3 des Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung von Kriegs- und Wehrdienstbeschädigten sowie von anderen Behinderten im Nahverkehr vom 27. August 1965 (BGBl. I S. 978), das zuletzt durch Artikel 41 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705) geändert worden ist, erfüllten, solange ein Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 70 festgestellt ist oder von mindestens 50 festgestellt ist und sie infolge der Schädigung erheblich gehbehindert sind; das Gleiche gilt für schwerbehinderte Menschen, die diese Voraussetzungen am 1. Oktober 1979 nur deshalb nicht erfüllt haben, weil sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet hatten.

                     
                  

               

            

         

         
            (5) 1Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange eine Kraftfahrzeugsteuerermäßigung nach § 3a Absatz 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in Anspruch genommen wird. 2Die Ausgabe der Wertmarken erfolgt auf Antrag durch die nach § 152 Absatz 5 zuständigen Behörden. 3Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Aufgaben nach den Absätzen 2 bis 4 ganz oder teilweise auf andere Behörden übertragen. 4Für Streitigkeiten in Zusammenhang mit der Ausgabe der Wertmarke gilt § 51 Absatz 1 Nummer 7 des Sozialgerichtsgesetzes entsprechend.

         

         
            (6) Absatz 1 gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des § 230, ohne dass die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 2 erfüllt sein muss, für die Beförderung

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1, wenn die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen und dies im Ausweis des schwerbehinderten Menschen eingetragen ist, und

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles, soweit die Beschaffenheit des Verkehrsmittels dies zulässt, sonstiger orthopädischer Hilfsmittel und eines Führhundes; das Gleiche gilt für einen Hund, den ein schwerbehinderter Mensch mitführt, in dessen Ausweis die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen ist, sowie für einen nach § 12e Absatz 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes gekennzeichneten Assistenzhund.

                     
                  

               

            

         

         
            (7) 1Die durch die unentgeltliche Beförderung nach den Absätzen 1 bis 6 entstehenden Fahrgeldausfälle werden nach Maßgabe der §§ 231 bis 233 erstattet. 2Die Erstattungen sind aus dem Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3. 12. 2007, S. 1) ausgenommen.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 229 Persönliche Voraussetzungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 229
                  

               
               	
                  
                     Persönliche Voraussetzungen
                  

               
            

         

         
            (1) 1In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, wer infolge einer Einschränkung des Gehvermögens (auch durch innere Leiden oder infolge von Anfällen oder von Störungen der Orientierungsfähigkeit) nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich oder andere Wegstrecken im Ortsverkehr zurückzulegen vermag, die üblicherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden. 2Der Nachweis der erheblichen Beeinträchtigung in der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr kann bei schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 80 nur mit einem Ausweis mit halbseitigem orangefarbenem Flächenaufdruck und eingetragenem Merkzeichen „G“ geführt werden, dessen Gültigkeit frühestens mit dem 1. April 1984 beginnt, oder auf dem ein entsprechender Änderungsvermerk eingetragen ist.

         

         
            (2) 1Zur Mitnahme einer Begleitperson sind schwerbehinderte Menschen berechtigt, die bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung regelmäßig auf Hilfe angewiesen sind. 2Die Feststellung bedeutet nicht, dass die schwerbehinderte Person, wenn sie nicht in Begleitung ist, eine Gefahr für sich oder für andere darstellt.

         

         
            (3) 1Schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung sind Personen mit einer erheblichen mobilitätsbezogenen Teilhabebeeinträchtigung, die einem Grad der Behinderung von mindestens 80 entspricht. 2Eine erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung liegt vor, wenn sich die schwerbehinderten Menschen wegen der Schwere ihrer Beeinträchtigung dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen können. 3Hierzu zählen insbesondere schwerbehinderte Menschen, die auf Grund der Beeinträchtigung der Gehfähigkeit und Fortbewegung – dauerhaft auch für sehr kurze Entfernungen – aus medizinischer Notwendigkeit auf die Verwendung eines Rollstuhls angewiesen sind. 4Verschiedenste Gesundheitsstörungen (insbesondere Störungen bewegungsbezogener, neuromuskulärer oder mentaler Funktionen, Störungen des kardiovaskulären oder Atmungssystems) können die Gehfähigkeit erheblich beeinträchtigen. 5Diese sind als außergewöhnliche Gehbehinderung anzusehen, wenn nach versorgungsärztlicher Feststellung die Auswirkung der Gesundheitsstörungen sowie deren Kombination auf die Gehfähigkeit dauerhaft so schwer ist, dass sie der unter Satz 1 genannten Beeinträchtigung gleich kommt.

         

      

   
      
         	Auszug aus: SGB IX

         	§ 237 Verordnungsermächtigungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2018

      

      
         
            
               	
                  
                     § 237
                  

               
               	
                  
                     Verordnungsermächtigungen
                  

               
            

         

         
            (1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung auf Grund des § 153 Absatz 1 nähere Vorschriften über die Gestaltung der Wertmarken, ihre Verbindung mit dem Ausweis und Vermerke über ihre Gültigkeitsdauer zu erlassen.

         

         
            (2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzulegen, welche Zuggattungen von Eisenbahnen des Bundes zu den Zügen des Nahverkehrs im Sinne des § 230 Absatz 1 Nummer 5 und zu den zuschlagpflichtigen Zügen des Nahverkehrs im Sinne des § 228 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz zählen.

         

      

   
      
         
LBlGG (Auszug)

      
         	
            § 1 
         

      

   
      
         	Auszug aus: LBlGG

         	§ 1 

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2013

      

      
         
            
               	
                  
                     § 1
                  

               
               	
                  
                     
                  

               
            

         

         
            (1) Zivilblinde, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Lande Schleswig-Holstein haben oder nach der Verordnung VO (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 30. April 2004, S. 1, L 200 S. 1, L 204 vom 4. August 2007, S. 30), geändert durch Verordnung (EG) Nr. 988/2009 (ABl. L 284 vom 30. Oktober 2009, S. 43), anspruchsberechtigt sind, erhalten ein Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Blindengeld erhalten auch Blinde, die sich in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen im übrigen Geltungsbereich des Grundgesetzes aufhalten, wenn sie im Zeitpunkt der Aufnahme in die Einrichtung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Lande Schleswig-Holstein hatten. § 23 und § 109 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes zur Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens im Sozialrecht vom 21. März 2005 (BGBl. I S. 818) gelten entsprechend.

         

         
            (2) Auf das Landesblindengeld nach diesem Gesetz werden Landesblindengelder, die nach den Vorschriften der anderen Bundesländer erbracht werden, angerechnet. Entsprechendes gilt für vergleichbare Leistungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten.

         

         
            (3) Landesblindengeld wird Blinden monatlich nach Vollendung des 18. Lebensjahres in Höhe von 300 Euro und Blinden, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in Höhe von 200 Euro gewährt. Taubblinde erhalten 400 Euro.

         

         
            (4) Als Blinde im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Personen,

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        deren Sehschärfe auf dem besseren Auge nicht mehr als 1/50 beträgt,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bei denen durch Nummer 1 nicht erfaßte, nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, daß sie der Beeinträchtigung der Sehschärfe nach Nummer 1 gleichzuachten sind.

                     
                  

               

            

         

      

   
      
         
StVO (Auszug)

      
         	
            § 1 Grundregeln
         

         	
            § 12 Halten und Parken
         

         	
            § 21 Personenbeförderung
         

      

   
      
         	Auszug aus: StVO

         	§ 1 Grundregeln

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2013

      

      
         
            
               	
                  
                     § 1
                  

               
               	
                  
                     Grundregeln
                  

               
            

         

         
            (1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.

         

         
            (2) Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.

         

      

   
      
         	Auszug aus: StVO

         	§ 12 Halten und Parken

         	Diese Fassung gilt ab dem 28.04.2020

      

      
         
            
               	
                  
                     § 12
                  

               
               	
                  
                     Halten und Parken
                  

               
            

         

         
            (1) Das Halten ist unzulässig

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        im Bereich von scharfen Kurven,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        auf Einfädelungsstreifen und auf Ausfädelungsstreifen,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        auf Bahnübergängen,

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt.

         

         
            (3) Das Parken ist unzulässig

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5,00 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten, soweit in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist, vor Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 8 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber,

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen, wo durch Zeichen 315 oder eine Parkflächenmarkierung (Anlage 2 Nummer 74) das Parken auf Gehwegen erlaubt ist,

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        vor Bordsteinabsenkungen.

                     
                  

               

            

         

         
            (3a) Mit Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t sowie mit Kraftfahrzeuganhängern über 2,0 t zulässiger Gesamtmasse ist innerhalb geschlossener Ortschaften

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        in reinen und allgemeinen Wohngebieten,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        in Sondergebieten, die der Erholung dienen,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        in Kurgebieten und

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        in Klinikgebieten

                     
                  

               

            

            das regelmäßige Parken in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen unzulässig.

            Das gilt nicht auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen sowie für das Parken von Linienomnibussen an Endhaltestellen.

         

         
            (3b) Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug darf nicht länger als zwei Wochen geparkt werden. Das gilt nicht auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen.

         

         
            (4) Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, wenn er dazu ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren. Das gilt in der Regel auch, wenn man nur halten will; jedenfalls muss man auch dazu auf der rechten Fahrbahnseite rechts bleiben. Taxen dürfen, wenn die Verkehrslage es zulässt, neben anderen Fahrzeugen, die auf dem Seitenstreifen oder am rechten Fahrbahnrand halten oder parken, Fahrgäste ein- oder aussteigen lassen. Soweit auf der rechten Seite Schienen liegen sowie in Einbahnstraßen (Zeichen 220) darf links gehalten und geparkt werden. Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen darf nicht gehalten werden.

         

         
            (4a) Ist das Parken auf dem Gehweg erlaubt, ist hierzu nur der rechte Gehweg, in Einbahnstraßen der rechte oder linke Gehweg, zu benutzen.

         

         
            (5) An einer Parklücke hat Vorrang, wer sie zuerst unmittelbar erreicht; der Vorrang bleibt erhalten, wenn der Berechtigte an der Parklücke vorbeifährt, um rückwärts einzuparken oder wenn sonst zusätzliche Fahrbewegungen ausgeführt werden, um in die Parklücke einzufahren. Satz 1 gilt entsprechend, wenn an einer frei werdenden Parklücke gewartet wird.

         

         
            (6) Es ist platzsparend zu parken; das gilt in der Regel auch für das Halten.

         

      

   
      
         	Auszug aus: StVO

         	§ 21 Personenbeförderung

         	Diese Fassung gilt ab dem 28.04.2020

      

      
         
            
               	
                  
                     § 21
                  

               
               	
                  
                     Personenbeförderung
                  

               
            

         

         
            (1) In Kraftfahrzeugen dürfen nicht mehr Personen befördert werden, als mit Sicherheitsgurten ausgerüstete Sitzplätze vorhanden sind. Abweichend von Satz 1 dürfen in Kraftfahrzeugen, für die Sicherheitsgurte nicht für alle Sitzplätze vorgeschrieben sind, so viele Personen befördert werden, wie Sitzplätze vorhanden sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht in Kraftomnibussen, bei denen die Beförderung stehender Fahrgäste zugelassen ist. Es ist verboten, Personen mitzunehmen

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        auf Krafträdern ohne besonderen Sitz,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        auf Zugmaschinen ohne geeignete Sitzgelegenheit oder

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        in Wohnanhängern hinter Kraftfahrzeugen.

                     
                  

               

            

         

         
            (1a) Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, dürfen in Kraftfahrzeugen auf Sitzen, für die Sicherheitsgurte vorgeschrieben sind, nur mitgenommen werden, wenn Rückhalteeinrichtungen für Kinder benutzt werden, die den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 91/671/EWG des Rates vom 16. Dezember 1991 über die Gurtanlegepflicht und die Pflicht zur Benutzung von Kinderrückhalteeinrichtungen in Kraftfahrzeugen (ABl. L 373 vom 31. 12. 1991, S. 26), der zuletzt durch Artikel 1 Absatz 2 der Durchführungsrichtlinie 2014/37/EU vom 27. Februar 2014 (ABl. L 59 vom 28. 2. 2014, S. 32) neu gefasst worden ist, genannten Anforderungen genügen und für das Kind geeignet sind. Abweichend von Satz 1

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        ist in Kraftomnibussen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t Satz 1 nicht anzuwenden,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        dürfen Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr auf Rücksitzen mit den vorgeschriebenen Sicherheitsgurten gesichert werden, soweit wegen der Sicherung anderer Kinder mit Kinderrückhalteeinrichtungen für die Befestigung weiterer Rückhalteeinrichtungen für Kinder keine Möglichkeit besteht,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        ist

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    beim Verkehr mit Taxen und

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    bei sonstigen Verkehren mit Personenkraftwagen, wenn eine Beförderungspflicht im Sinne des § 22 des Personenbeförderungsgesetzes besteht,

                                 
                              

                           

                        

                        auf Rücksitzen die Verpflichtung zur Sicherung von Kindern mit amtlich genehmigten und geeigneten Rückhalteeinrichtungen auf zwei Kinder mit einem Gewicht ab 9 kg beschränkt, wobei wenigstens für ein Kind mit einem Gewicht zwischen 9 und 18 kg eine Sicherung möglich sein muss; diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn eine regelmäßige Beförderung von Kindern gegeben ist.

                     
                  

               

            

         

         
            (1b) In Fahrzeugen, die nicht mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind, dürfen Kinder unter drei Jahren nicht befördert werden. Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, müssen in solchen Fahrzeugen auf dem Rücksitz befördert werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kraftomnibusse.

         

         
            (2) Die Mitnahme von Personen auf der Ladefläche oder in Laderäumen von Kraftfahrzeugen ist verboten. Dies gilt nicht, soweit auf der Ladefläche oder in Laderäumen mitgenommene Personen dort notwendige Arbeiten auszuführen haben. Das Verbot gilt ferner nicht für die Beförderung von Baustellenpersonal innerhalb von Baustellen. Auf der Ladefläche oder in Laderäumen von Anhängern darf niemand mitgenommen werden. Jedoch dürfen auf Anhängern, wenn diese für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden, Personen auf geeigneten Sitzgelegenheiten mitgenommen werden. Das Stehen während der Fahrt ist verboten, soweit es nicht zur Begleitung der Ladung oder zur Arbeit auf der Ladefläche erforderlich ist.

         

         
            (3) Auf Fahrrädern dürfen Personen von mindestens 16 Jahre alten Personen nur mitgenommen werden, wenn die Fahrräder auch zur Personenbeförderung gebaut und eingerichtet sind. Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr dürfen auf Fahrrädern von mindestens 16 Jahre alten Personen mitgenommen werden, wenn für die Kinder besondere Sitze vorhanden sind und durch Radverkleidungen oder gleich wirksame Vorrichtungen dafür gesorgt ist, dass die Füße der Kinder nicht in die Speichen geraten können. Hinter Fahrrädern dürfen in Anhängern, die zur Beförderung von Kindern eingerichtet sind, bis zu zwei Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr von mindestens 16 Jahre alten Personen mitgenommen werden. Die Begrenzung auf das vollendete siebte Lebensjahr gilt nicht für die Beförderung eines behinderten Kindes.

         

      

   
      
         
WoFG (Auszug)

      
         	
            § 9 Einkommensgrenzen
         

         	
            § 24 Frei- und Abzugsbeträge
         

      

   
      
         	Auszug aus: WoFG

         	§ 9 Einkommensgrenzen

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.05.2002

      

      
         
            
               	
                  
                     § 9
                  

               
               	
                  
                     Einkommensgrenzen
                  

               
            

         

         
            (1) Die Förderung darf nur Haushalte begünstigen, deren Einkommen die Grenzen für das jährliche Einkommen, die in Absatz 2 bezeichnet oder von den Ländern nach Absatz 3 abweichend festgelegt sind, nicht überschreiten. Bei der Ermittlung des Einkommens sind die §§ 20 bis 24 anzuwenden.

         

         
            (2) Die Einkommensgrenze beträgt:

            für einen Einpersonenhaushalt 12 000 Euro,

            für einen Zweipersonenhaushalt 18 000 Euro,

            zuzüglich für jede weitere zum Haushalt rechnende Person 4100 Euro.

            Sind zum Haushalt rechnende Personen Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes, erhöht sich die Einkommensgrenze nach Satz 1 für jedes Kind um weitere 500 Euro.

         

         
            (3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung von den in Absatz 2 bezeichneten Einkommensgrenzen nach den örtlichen und regionalen wohnungswirtschaftlichen Verhältnissen insbesondere

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        zur Berücksichtigung von Haushalten mit Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        im Rahmen der Förderung von selbst genutztem Wohneigentum oder

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        zur Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen

                     
                  

               

            

            Abweichungen festzulegen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf eine oberste Landesbehörde übertragen.

         

      

   
      
         	Auszug aus: WoFG

         	§ 24 Frei- und Abzugsbeträge

      

      
         
            
               	
                  
                     § 24
                  

               
               	
                  
                     Frei- und Abzugsbeträge
                  

               
            

         

         
            (1) Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens werden folgende Freibeträge abgesetzt:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        4500 Euro für jeden schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung

                        
                           
                              
                                 	a)
                                 	 
                                 	
                                    von 100 oder

                                 
                              

                              
                                 	b)
                                 	 
                                 	
                                    von wenigstens 80, wenn der schwerbehinderte Mensch häuslich pflegebedürftig im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist;

                                 
                              

                           

                        

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        2100 Euro für jeden schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von unter 80, wenn der schwerbehinderte Mensch häuslich pflegebedürftig im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist;

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        4000 Euro bei jungen Ehepaaren bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres nach dem Jahr der Eheschließung; junge Ehepaare sind solche, bei denen keiner der Ehegatten das 40. Lebensjahr vollendet hat;

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        600 Euro für jedes Kind unter zwölf Jahren, für das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz oder eine Leistung im Sinne des § 65 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder des § 4 Abs. 1 des Bundeskindergeldgesetzes gewährt wird, wenn die antragsberechtigte Person allein mit Kindern zusammenwohnt und wegen Erwerbstätigkeit oder Ausbildung nicht nur kurzfristig vom Haushalt abwesend ist;

                     
                  

                  
                     	5.
                     	 
                     	
                        bis zu 600 Euro, soweit ein zum Haushalt rechnendes Kind eigenes Einkommen hat und das 16., aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen werden bis zu dem in einer notariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung festgelegten oder in einem Unterhaltstitel oder Unterhaltsbescheid festgestellten Betrag abgesetzt. Liegen eine notariell beurkundete Unterhaltsvereinbarung, ein Unterhaltstitel oder ein Unterhaltsbescheid nicht vor, können Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen wie folgt abgesetzt werden:

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        bis zu 3000 Euro für einen Haushaltsangehörigen, der auswärts untergebracht ist und sich in der Berufsausbildung befindet;

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        bis zu 6000 Euro für einen nicht zum Haushalt rechnenden früheren oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner;

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        bis zu 3000 Euro für eine sonstige nicht zum Haushalt rechnende Person.

                     
                  

               

            

         

      

   
      
         
WoGG (Auszug)

      
         	
            § 17 Freibeträge
         

      

   
      
         	Auszug aus: WoGG

         	§ 17 Freibeträge

         	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2020

      

      
         
            
               	
                  
                     § 17
                  

               
               	
                  
                     Freibeträge
                  

               
            

         

         Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens sind die folgenden jährlichen Freibeträge abzuziehen:

         
            
               
                  	1.
                  	 
                  	
                     1800 Euro für jedes schwerbehinderte zu berücksichtigende Haushaltsmitglied mit einem Grad der Behinderung

                     
                        
                           
                              	a)
                              	 
                              	
                                 von 100 oder

                              
                           

                           
                              	b)
                              	 
                              	
                                 von unter 100 bei Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und gleichzeitiger häuslicher oder teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege;

                              
                           

                        

                     

                  
               

               
                  	2.
                  	 
                  	
                     750 Euro für jedes zu berücksichtigende Haushaltsmitglied, das Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung oder ihm im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes gleichgestellt ist;

                  
               

               
                  	3.
                  	 
                  	
                     1320 Euro, wenn

                     
                        
                           
                              	a)
                              	 
                              	
                                 ein zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied ausschließlich mit einem Kind oder mehreren Kindern Wohnraum gemeinsam bewohnt und

                              
                           

                           
                              	b)
                              	 
                              	
                                 mindestens eines dieser Kinder noch nicht 18 Jahre alt ist und für dieses Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz oder eine in § 65 Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes genannte Leistung gewährt wird;

                              
                           

                        

                     

                  
               

               
                  	4.
                  	 
                  	
                     ein Betrag in Höhe der eigenen Einnahmen aus Erwerbstätigkeit jedes Kindes eines Haushaltsmitgliedes, höchstens jedoch 1200 Euro, wenn das Kind ein zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied und noch nicht 25 Jahre alt ist.

                  
               

            

         

      

   
      
         
WoPG 1996 (Auszug)

      
         	
            § 2 Prämienbegünstigte Aufwendungen
         

      

   
      
         	Auszug aus: WoPG 1996

         	§ 2 Prämienbegünstigte Aufwendungen

         	Diese Fassung gilt ab dem 18.12.2019

      

      
         
            
               	
                  
                     § 2
                  

               
               	
                  
                     Prämienbegünstigte Aufwendungen
                  

               
            

         

         
            (1) Als Aufwendungen zur Förderung des Wohnungsbaus im Sinne des § 1 gelten

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von Baudarlehen, soweit die an dieselbe Bausparkasse geleisteten Beiträge im Sparjahr (§ 4 Abs. 1) mindestens 50 Euro betragen. Voraussetzung ist, daß die Bausparkasse ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat und ihr die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im Gebiet der Europäischen Union erteilt ist. Bausparkassen sind Kreditinstitute, deren Geschäftsbetrieb darauf gerichtet ist, Bauspareinlagen entgegenzunehmen und aus den angesammelten Beträgen den Bausparern nach einem auf gleichmäßige Zuteilungsfolge gerichteten Verfahren Baudarlehen für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen zu gewähren. Werden Beiträge an Bausparkassen zugunsten eines zertifizierten Altersvorsorgevertrages zur Erlangung eines Bauspardarlehens in einem Sparjahr (§ 4 Abs. 1) vom Anbieter den Altersvorsorgebeiträgen nach § 82 des Einkommensteuergesetzes zugeordnet, handelt es sich bei allen Beiträgen zu diesem Vertrag innerhalb dieses Sparjahres bis zu dem in § 10a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes genannten Höchstbetrag um Altersvorsorgebeiträge und nicht um prämienbegünstigte Aufwendungen im Sinne der Absätze 2 und 3;

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        Aufwendungen für den ersten Erwerb von Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften;

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        Beiträge auf Grund von Sparverträgen, die auf die Dauer von drei bis sechs Jahren als allgemeine Sparverträge oder als Sparverträge mit festgelegten Sparraten mit einem Kreditinstitut abgeschlossen werden, wenn die eingezahlten Sparbeiträge und die Prämien zum Bau oder Erwerb selbst genutzten Wohneigentums oder zum Erwerb eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts verwendet werden;

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        Beiträge auf Grund von Verträgen, die mit Wohnungs- und Siedlungsunternehmen nach der Art von Sparverträgen mit festgelegten Sparraten auf die Dauer von drei bis acht Jahren mit dem Zweck einer Kapitalansammlung abgeschlossen werden, wenn die eingezahlten Beiträge und die Prämien zum Bau oder Erwerb selbst genutzten Wohneigentums oder zum Erwerb eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts verwendet werden. Den Verträgen mit Wohnungs- und Siedlungsunternehmen stehen Verträge mit den am 31. Dezember 1989 als Organe der staatlichen Wohnungspolitik anerkannten Unternehmen gleich, soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllen.

                     
                  

               

            

         

         
            (2) Für die Prämienbegünstigung der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Aufwendungen ist Voraussetzung, dass

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        bei Auszahlung der Bausparsumme oder bei Beleihung der Ansprüche aus dem Vertrag der Bausparer die empfangenen Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Wohnungsbau verwendet oder

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        im Fall der Abtretung der Erwerber die Bausparsumme oder die auf Grund einer Beleihung empfangenen Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Wohnungsbau für die abtretende Person oder deren Angehörige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung verwendet.

                     
                  

               

            

            Unschädlich ist jedoch eine Verfügung ohne Verwendung zum Wohnungsbau, die frühestens sieben Jahre nach dem Vertragsabschluss erfolgt, wenn der Bausparer bei Vertragsabschluss das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Die Prämienbegünstigung ist in diesen Fällen auf die Berücksichtigung der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Aufwendungen der letzten sieben Sparjahre bis zu der Verfügung beschränkt. Jeder Bausparer kann nur einmal über einen vor Vollendung des 25. Lebensjahres abgeschlossenen Bausparvertrag ohne wohnungswirtschaftliche Verwendung prämienunschädlich verfügen. Unschädlich ist auch eine Verfügung ohne Verwendung zum Wohnungsbau, wenn der Bausparer oder sein von ihm nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte nach Vertragsabschluss gestorben oder völlig erwerbsunfähig geworden ist oder der Bausparer nach Vertragsabschluss arbeitslos geworden ist und die Arbeitslosigkeit mindestens ein Jahr lang ununterbrochen bestanden hat und im Zeitpunkt der Verfügung noch besteht. Die Prämienbegünstigung ist in diesen Fällen auf die Berücksichtigung der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Aufwendungen der letzten sieben Sparjahre bis zum Eintritt des Ereignisses beschränkt. Die Vereinbarung über die Erhöhung der Bausparsumme ist als selbständiger Vertrag zu behandeln. Als Wohnungsbau im Sinne der Nummern 1 und 2 gelten auch bauliche Maßnahmen des Mieters zur Modernisierung seiner Wohnung. Dies gilt ebenfalls für den ersten Erwerb von Anteilen an Bau- oder Wohnungsgenossenschaften im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und den Erwerb von Rechten zur dauernden Selbstnutzung von Wohnraum in Alten-, Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen oder -anlagen. Sofern nichts anderes bestimmt ist, setzt die Unschädlichkeit weiter voraus, dass die empfangenen Beträge nur zum Wohnungsbau in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat eingesetzt werden, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist.

         

         
            (3) Für vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossene Verträge, für die bis zum 31. Dezember 2008 mindestens ein Beitrag in Höhe der Regelsparrate entrichtet wurde, ist Voraussetzung für die Prämienbegünstigung der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Aufwendungen, dass vor Ablauf von sieben Jahren seit Vertragsabschluss weder die Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt noch geleistete Beiträge ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag abgetreten oder beliehen werden. Unschädlich ist jedoch die vorzeitige Verfügung, wenn

            
               
                  
                     	1.
                     	 
                     	
                        die Bausparsumme ausgezahlt oder die Ansprüche aus dem Vertrag beliehen werden und der Bausparer die empfangenen Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Wohnungsbau verwendet,

                     
                  

                  
                     	2.
                     	 
                     	
                        im Fall der Abtretung der Erwerber die Bausparsumme oder die auf Grund einer Beleihung empfangenen Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Wohnungsbau für die abtretende Person oder deren Angehörige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung verwendet,

                     
                  

                  
                     	3.
                     	 
                     	
                        der Bausparer oder sein von ihm nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte nach Vertragsabschluss gestorben oder völlig erwerbsunfähig geworden ist oder

                     
                  

                  
                     	4.
                     	 
                     	
                        der Bausparer nach Vertragsabschluss arbeitslos geworden ist und die Arbeitslosigkeit mindestens ein Jahr lang ununterbrochen bestanden hat und im Zeitpunkt der vorzeitigen Verfügung noch besteht.

                     
                  

               

            

            Absatz 2 Satz 7 bis 10 gilt sinngemäß.

         

      

   
      Stichwortverzeichnis

      
         	
            A B
         

         	
            C D E F G H
         

         	
            I K L M N O Ö P R
         

         	
            S T U Ü V W
         

         	
            Z
         

      

   
      Stichworte A - B

      
         	A
               	aG, Merkzeichen
                     	
                        Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis
                     

                  

               

               	Altersgerecht Umbauen
                     	
                        Wohnungsumbau, Barrierefreies Wohnen
                     

                  

               

               	Altersrente, vorzeitig gewährte
                     	
                        Früher in Rente
                     

                  

               

               	Anerkennung, rückwirkende
                     	
                        Rückwirkende Anerkennung
                     

                  

               

               	Arbeitgebermodell
                     	
                        Arbeitsassistenz
                     

                  

               

               	Arbeitsassistenz
                     	
                        Arbeitsassistenz
                     

                  

               

               	Arbeitsleben, Hilfen
                     	
                        Begleitende Hilfen am Arbeitsplatz
                     

                  

               

               	Arbeitsplatz, technische Hilfen
                     	
                        Technische Hilfen für den Arbeitsplatz und Kraftfahrzeughilfe
                     

                  

               

               	Arbeitsrechtliche Schutzvorschriften
                     	
                        Arbeitsrechtliche Schutzvorschriften
                     

                  

               

               	Arbeitszeitreduzierung
                     	
                        Arbeitsrechtliche Schutzvorschriften
                     

                  

               

               	Assistenzhund
                     	
                        Kostenlose Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr
                     

                  

               

               	Auslandsreisen
                     	
                        Reisen im Fernverkehr mit der Deutschen Bahn
                     

                  

               

               	Außenseitermethoden
                     	
                        Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung
                     

                  

               

               	Außergewöhnliche Belastung
                     	
                        Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis
                     

                     	
                        Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung
                     

                     	
                        Behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag
                     

                  

               

               	Außergewöhnliche Gehbehinderung
                     	
                        Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis
                     

                  

               

            

         

         	B
               	B, Merkzeichen
                     	
                        Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis
                     

                  

               

               	Barrierefreies Wohnen
                     	
                        Wohnungsumbau, Barrierefreies Wohnen
                     

                  

               

               	Barrierefreiheit
                     	
                        Barrierefreier Zugang zu Informationen, Produkten, Dienstleistungen
                     

                  

               

               	Bauliche Gestaltung
                     	
                        Barrierefreier Zugang zu Informationen, Produkten, Dienstleistungen
                     

                  

               

               	Bausparverträge
                     	
                        Vorzeitige Verfügung über Bausparverträge
                     

                  

               

               	Begleitende Hilfen am Arbeitsplatz
                     	
                        Begleitende Hilfen am Arbeitsplatz
                     

                  

               

               	Begleitperson
                     	
                        Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis
                     

                     	
                        Kostenlose Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr
                     

                     	
                        Reisen im Fernverkehr mit der Deutschen Bahn
                     

                  

               

               	Behandlungsmethoden
                     	
                        Befreiung von der Zuzahlung
                     

                  

               

               	Behandlungsmethoden#wissenschaftlich nicht anerkannte
                     	
                        Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung
                     

                  

               

               	Behinderten-Fahrdienste
                     	
                        Behinderten-Fahrdienste
                     

                  

               

               	Behinderten-Pauschbetrag
                     	
                        Behinderten-Pauschbetrag
                     

                  

               

               	Behindertenbeauftragte
                     	
                        Beauftragte(r) für die Belange von Menschen mit Behinderungen
                     

                  

               

               	Behinderteneinrichtung
                     	
                        Ermäßigung des Rundfunkbeitrags, Befreiung
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